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Datengrundlage und Gültigkeit der Angaben 

Die in diesem Bericht gesammelten Daten stützen sich im Wesentlichen auf öffentlich 

zugängliche und wissenschaftlich fundierte Quellen. Nicht zuletzt, da die gesuchten Angaben 

zu Netzbetriebsmitteln teilweise nicht in ausreichender Qualität öffentlich verfügbar sind, 

Angaben teilweise stark variieren, sehr projektabhängig sind oder sich mit der Zeit verändert 

haben, fand darüber hinaus eine Konsultation der Ergebnisse mit verschiedenen Stakeholdern, 

beispielsweise mit Netzbetreibern und Herstellern von Netzbetriebsmitteln, statt. Neben den 

angegebenen Quellen stützen sich einzelne Angaben entsprechend auf das Fachwissen der an 

der Konsultation beteiligten Expertinnen und Experten. 

Die Hinweise aus dem Stakeholderkreis wurden nach bestem Wissen und Gewissen geprüft 

und eingearbeitet. Gleichwohl konnte nicht jeder Hinweis übernommen werden. Dies kann 

unterschiedliche Gründe haben.  

 Teilweise ließen sich die Hinweise nicht ausreichend durch Quellen belegen, sodass eine 

Übernahme nicht möglich war.  

 Teilweise widersprachen sich Hinweise. In diesen Fällen wurde versucht die Bandbereite 

der Angaben zu übernehmen. 

 Teilweise gingen die Hinweise an der Zielrichtung des Berichtes vorbei oder gingen deutlich 

über die angestrebte Detailtiefe hinaus. 

An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen Teilnehmenden an der Konsultation für die Hinweise 

und die konstruktive Zusammenarbeit. Es sei darauf hingewiesen, dass für die Inhalte des 

Berichts ausschließlich die angegebenen Autorinnen und Autoren verantwortlich sind. Eine 

Freigabe durch die an der Konsultation beteiligten Stakeholder erfolgte nicht. 
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1 Einleitung 

Im Zuge der Energiewende erfährt das elektrische Energieversorgungssystem derzeit einen 

tiefgreifenden strukturellen Wandel. Der sukzessive Rückgang konventioneller 

Kraftwerkskapazitäten im Kontext des Kernenergie- und Kohleausstiegs sowie der zeitgleiche 

Ausbau erneuerbarer Energien stellen den Stromnetzbetrieb vor neue Herausforderungen. 

Insbesondere der zunehmende europäische Stromhandel und der verbrauchsferne Ausbau der 

Windenergie führen zu einem erhöhten Transportbedarf in den Hoch- und 

Höchstspannungsnetzen. Neben dem notwendigen Netzausbau kommt dabei der Optimierung 

und Höherauslastung der Bestandsnetze eine zentrale Rolle zu. Infolge des Rückgangs 

konventioneller Kraftwerkskapazitäten müssen zudem alternative Formen der Bereitstellung 

von Systemdienstleistungen (SDL) gefunden werden. 

Unter dem Begriff Höherauslastung kann eine höhere Auslastung bestehender 

Übertragungskapazitäten unter Einhaltung der relevanten Betriebsgrenzen aller 

stromführenden Betriebsmittel sowie aller systemischen Grenzen des Übertragungsnetzes 

verstanden werden. Es wird dabei zwischen zwei Arten der Höherauslastung unterschieden. 

Die erste Art verfolgt den Ansatz einer höheren Auslastung unter Einhaltung von dauerhaft 

zulässigen Betriebsgrenzen zu jedem Zeitpunkt. Dazu sind die dauerhaft zulässigen 

Betriebsgrenzen sowohl im ungestörten Normalbetrieb als auch im gestörten Betrieb strikt 

einzuhalten. Die zweite Art verfolgt dagegen den Ansatz, im gestörten Betrieb Potentiale einer 

temporären Auslastung oberhalb der dauerhaft zulässigen Betriebsgrenzen zu realisieren. Das 

Konzept beruht maßgeblich auf der Ausnutzung der thermischen Trägheit stromführender 

Betriebsmittel. Es erfordert daher die Kenntnis über den räumlichen und zeitlichen 

Temperaturverlauf in den stromführenden Betriebsmitteln unter verschiedenen 

Betriebsbedingungen. Unter der Voraussetzung, dass im gestörten Betrieb Potentiale oberhalb 

der dauerhaft zulässigen Betriebsgrenzen zur Verfügung stehen, ist eine höhere Auslastung 

des Netzes im ungestörten Normalbetrieb ohne Gefährdung der Netzsicherheit möglich. Ziel 

beider Arten der Höherauslastung ist es, die heutigen und zukünftigen Kapazitäten des 

Übertragungsnetzes optimiert auszunutzen.  

Netzbetriebsmittel werden meist anhand von Worst-Case-Annahmen spezifiziert und ausgelegt, 

um eine Mindestlebensdauer zu erreichen. Diese treten im Realbetrieb jedoch nur selten auf, 

weshalb einzelne Betriebsmittel unterhalb ihrer physikalischen Grenzen wie beispielsweise der 

zulässigen Höchsttemperatur betrieben werden. Mit geeigneten Maßnahmen wie dem 

witterungsabhängigen Freileitungsbetrieb kann das Netz situativ höher ausgelastet werden. 
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Durch Wirkleistungsflusssteuerung kann zudem eine homogenere Auslastung des Netzes 

erreicht werden, sodass hoch ausgelastete Netzgebiete entlastet werden. In Abhängigkeit ihrer 

thermischen Trägheit können Netzbetriebsmittel darüber hinaus kurzzeitig oberhalb ihrer 

Dauerbelastbarkeit betrieben werden. Im Rahmen der kurativen Netzführung werden diese 

temporären Potentiale in Fehlersituationen gezielt ausgenutzt, um im ungestörten 

Normalbetrieb geringere Sicherheitsmargen im System vorhalten zu müssen.  

Um das Potenzial der Höherauslastung belastbar abzuschätzen, sind mehrere Schritte 

notwendig. Zunächst haben eine Vielzahl an wissenschaftlichen Untersuchungen anhand von 

Modelluntersuchungen ein grundsätzliches Potenzial zur Höherauslastung des Netzes 

nachgewiesen. Um dieses Potenzial in der Praxis zu erschließen, ist im nächsten Schritt die 

Zulässigkeit der angenommenen Strombelastbarkeiten auf Anlagen- bzw. Komponentenebene 

zu prüfen. Die vorliegende Studie nimmt dazu eine Klassifizierung der aktuell im 

Übertragungsnetz eingesetzten Betriebsmitteltypen vor und betrachtet diese unter dem 

Blickwinkel der Höherauslastung. Dabei wird insbesondere auf die Grenzen einer möglichen 

Höherauslastung aus Betriebsmittelsicht eingegangen. Ergänzt wird diese Betrachtung um 

innovative Lösungen in den Bereichen Netztechnik und Netzbetrieb, die einen Beitrag zur 

Höherauslastung des Netzes und zur Erbringung von Systemdienstleistungen leisten 

können. Der vorliegende Bericht fasst die Ergebnisse der ersten Projektphase 

(Literaturrecherche) übersichtlich zusammen. Die betroffenen Stakeholder (Hersteller und 

Netzbetreiber) hatten Gelegenheit, sich im Rahmen eines schriftlichen Konsultationsverfahrens 

in den Prozess einzubringen. In den folgenden Projektphasen stehen vertiefende 

Betrachtungen ausgewählter Betriebsmitteltypen an. Daneben sollen auch regulatorische 

Hemmnisse für den Einsatz innovativer Betriebsmitteltechnologien identifiziert werden.  

Der vorliegende Zwischenbericht nimmt in den einleitenden Kapiteln zunächst eine allgemeine 

Einordnung begrenzender Faktoren im Kontext der Höherauslastung (Kapitel 2) vor, gefolgt von 

einer Übersicht netzbetrieblicher Maßnahmen in den Bereichen Höherauslastung (Kapitel 3) 

und Systemdienstleistungen (Kapitel 4). In dem folgenden Kapitel 5 werden die recherchierten 

Ergebnisse systematisch in Technologie-Steckbriefen erfasst. Diese geben unter anderem 

einen Überblick über die prinzipielle Funktionsweise und typische Nutzungsdauern der 

verschiedenen Betriebsmittelarten. Darüber hinaus werden technische Betriebsmittelgrenzen 

beleuchtet und mögliche Auswirkungen einer Höherauslastung auf die Nutzungsdauer 

dargestellt. Das abschließende Kapitel 6 nimmt eine vergleichende Gegenüberstellung 

technologischer Alternativen in den Bereichen Höherauslastung und Systemdienstleistungen 

vor. Diesem Zweck dienen die sogenannten Betriebsmittelmatrizen, die in tabellarischer Form 

einen anwendungsspezifischen Vergleich verschiedener Technologieansätze ermöglichen. 
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2 Begrenzende Faktoren der Höherauslastung 

Im Folgenden werden begrenzende Faktoren der Höherauslastung durch eine Erhöhung des 

Betriebsstroms dargestellt. In Kapitel 2.1 wird erläutert, wie sich die maximale 

Strombelastbarkeit einzelner Betriebsmittel bestimmt, wobei zwischen dauerhaft zulässigen und 

temporär zulässigen Grenzwerten unterschieden wird. Dabei müssen spezifische Auswirkungen 

auf die thermische Alterung der betroffenen Betriebsmittel (vgl. Kapitel 2.2) sowie übergreifende 

systemische Einschränkungen betrachtet werden. Stellvertretend für den Bereich der 

systemischen Einschränkungen findet sich in Kapitel 2.3 ein Exkurs zu den Auswirkungen auf 

die Spannungsstabilität. Im Rahmen dieser Studie wird die Höherauslastung technisch auf 

Komponenten- bzw. Anlagenebene beurteilt, weshalb auf eine detaillierte Darstellung weiterer 

systemischer Grenzen, beispielsweise der Winkelstabilität, verzichtet wird. Auch stehen 

regulatorische Vorgaben oder Schutzeinstellungen nicht im Fokus dieser Studie. Grundsätzlich 

sind diese Aspekte jedoch für jeden Betriebspunkt zu überprüfen, um einen sicheren 

Netzbetrieb zu gewährleisten. 

2.1 Maximale Strombelastbarkeiten des Übertragungsnetzes 

Die maximal zulässigen Strombelastbarkeiten bestimmen maßgeblich die 

Übertragungskapazität des bestehenden Netzes. Können die maximal zulässigen 

Strombelastbarkeiten erhöht werden, so ergibt sich gleichzeitig eine Erhöhung der 

Übertragungskapazität. Dabei ist zwischen dauerhaft zulässiger Strombelastbarkeit und 

temporär zulässiger Strombelastbarkeit zu unterscheiden [1]. 

Die dauerhaft zulässige Strombelastbarkeit (𝑃𝐴𝑇𝐿, engl. für „Permanent Admissible 

Transmission Loading“) ist als diejenige Belastung definiert, die für einen unbegrenzten 

Zeitraum anliegen darf [1]. 

Die temporär zulässige Strombelastbarkeit (𝑇𝐴𝑇𝐿, engl. für „Temporary Admissible 

Transmission Loading“) ist als diejenige Belastung definiert, die unter einer angenommenen 

Vorbelastung für einen vorgegebenen Zeitraum anliegen darf. Der Begriff 𝑇𝐴𝑇𝐿 umfasst dabei 

immer eine Strombelastbarkeit verknüpft mit einer Vorbelastung und einem vorgegebenen 

Zeitraum. Unterschiedlichen Zeiträumen und unterschiedliche Vorbelastungen können also 
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unterschiedliche Strombelastbarkeiten und zugeordnet werden [1]. Weitergehende 

Erläuterungen und Abbildungen sind Kapitel 2.1.2 zu entnehmen. 

𝑃𝐴𝑇𝐿 und 𝑇𝐴𝑇𝐿 sind als betrieblich erlaubte Grenzwerte zu verstehen, die sich aus der 

Schnittmenge verschiedener Grenzwerte zusammensetzen. Der am stärksten einschränkende 

Grenzwert bestimmt die Höhe von 𝑃𝐴𝑇𝐿 und 𝑇𝐴𝑇𝐿. Die Höhe von 𝑃𝐴𝑇𝐿 und 𝑇𝐴𝑇𝐿 wird 

einerseits durch die betriebsmittelspezifischen Grenzwerte bestimmt. Andererseits wirken sich 

betriebsmittelunabhängige systemische Einschränkungen auf die Höhe von 𝑃𝐴𝑇𝐿 und 𝑇𝐴𝑇𝐿 

aus. So dürfen beide Grenzwerte bspw. nicht zu einer Verletzung der Spannungsstabilität 

(vgl. Kapitel 2.3) führen. Außerdem müssen Betriebsströme eindeutig von Strömen, die im 

Fehlerfall zur Auslösung des Schutzes führen, unterschieden werden können. Auch 

regulatorische Vorgaben zur Einhaltung von Immissionsgrenzwerten (vgl. Anhang 7.1) können 

zu einer zusätzlichen Einschränkung führen. Die Prüfung der rechtlichen und regulatorischen 

Zulässigkeit von PATL und TATL-Werten, die höher sind als ursprünglich geplant, kann ggf. die 

Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens erfordern. Die betriebsmittelabhängigen 

Stromgrenzwerte werden vorrangig durch die maximale thermische Belastbarkeit der 

Betriebsmittel vorgegeben und werden deshalb im Folgenden 𝑃𝐴𝑇𝐿  und 𝑇𝐴𝑇𝐿  

genannt.  

2.1.1 Dauerhaft zulässige thermische Strombelastbarkeit von Betriebsmitteln 

(PATLThermisch) 

Die dauerhaft zulässige thermische Strombelastbarkeit 𝑃𝐴𝑇𝐿  wird durch die maximal 

zulässige Dauertemperatur der Betriebsmittel limitiert. Im stationären, d.h. nach einer 

dauerhaften Belastung eingeschwungenen Zustand, ergibt sich die Wärmebilanzgleichung der 

Betriebsmittel entsprechend Formel (2-1) [2]. 

𝑃 ä (𝑇) = 𝑃 ü (𝑇) (2-1) 

Die das Betriebsmittel erwärmenden Wärmeleistungen und das Betriebsmittel kühlenden 

Wärmeleistungen befinden sich im Gleichgewicht. Die durch den Betriebsstrom 

hervorgerufenen ohmschen Verluste erwärmen das Betriebsmittel, während bspw. Abstrahlung 

und Konvektionskühlung das Betriebsmittel abkühlen. Die spezifischen Wärmeleistungen sind 

hierbei vom jeweiligen Betriebsmittel und von der Temperatur 𝑇 des Betriebsmittel abhängig [2]. 

Wird für die Temperatur 𝑇 = 𝑇  angenommen, ergibt sich durch Auflösen nach dem Strom 

die dauerhaft zulässige thermische Strombelastbarkeit 𝑃𝐴𝑇𝐿 . Vorherrschende 
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Witterungsbedingungen gehen als kühlende oder erwärmende Wärmeleistungen direkt in die 

Gleichungen ein [3]. 

2.1.2 Temporär zulässige thermische Strombelastbarkeit von Betriebsmitteln 

(TATLThermisch) 

Limitierend für die temporär zulässige thermische Strombelastbarkeit 𝑇𝐴𝑇𝐿  ist die 

maximale Temperatur der Betriebsmittel, die für einen bestimmten Zeitbereich anliegen darf. Da 

sich stromführende Netzbetriebsmittel thermisch träge verhalten, führt die Belastung mit einem 

Strom erst nach einer zeitlichen Verzögerung zu einer korrespondierenden stationären 

Betriebsmitteltemperatur. Die Änderung der Betriebsmitteltemperatur über der Zeit bei einer 

Änderung des Stromes ergibt sich aus der allgemeinen Wärmebilanz der Betriebsmittel 

entsprechend Formel (2-2) [2]. Zur vereinfachten Darstellung wird im Folgenden nicht 

betrachtet, dass sich entlang des Betriebsmittels in der Regel räumlich inhomogene 

Temperaturverläufe ergeben. 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 ∙ 𝑠𝑝𝑒𝑧𝑖𝑓𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒 𝑊ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑧𝑖𝑡ä𝑡 ∙
𝑑𝑇

𝑑𝑍𝑒𝑖𝑡
= 𝑃 ü (𝑇) − 𝑃 ä (𝑇) (2-2) 

Die durch den Strom hervorgerufenen ohmschen Wärmeverluste erwärmen das Betriebsmittel 

mit einer durch seine Masse und spezifischen Wärmekapazität beeinflussten Verzögerung. Bei 

der Wärmebilanz aus Formel (2-2) handelt es sich bezogen auf die Temperatur-Zeit-Ebene um 

eine Differenzialgleichung 1. Ordnung, die mathematisch durch den Verlauf einer 

Exponentialfunktion beschrieben werden kann. Der zeitliche Verlauf der 

Betriebsmitteltemperatur bei einem Stromsprung, der bspw. durch eine Ausfallsituation 

(vgl. Kapitel 3.1.1) hervorgerufen werden könnte, ist in Abbildung 2-1 dargestellt. Hierbei wird 

angenommen, dass der Stromsprung zu einer Strombelastung oberhalb der dauerhaft 

zulässigen Strombelastbarkeit führt. 

Ausgehend von einer Strombelastung 𝐼  und einer Temperatur 𝑇  wird das 

Betriebsmittel zum Zeitpunkt 𝑡  mit einem zusätzlichen Strom 𝐼  belastet. Es ist zu 

erkennen, dass die Betriebsmitteltemperatur dem Stromsprung, bedingt durch die thermische 

Trägheit, entlang der e-Funktion verzögert nachfolgt. Dies hat zur Folge, dass die maximal 

zulässige Betriebsmitteltemperatur 𝑇  erst ab dem Zeitpunkt 𝑡Ü  überschritten wird. 

Eine unzulässige Belastung des Betriebsmittels, d.h. eine Überlastung, liegt also erst ab diesem 

Zeitpunkt vor. Daraus ergibt sich ein Zeitfenster, in dem das Betriebsmittel mit einem 

Strom 𝐼  belastet werden kann. In Abbildung 2-1 ist dieses Zeitfenster zwischen den 

Zeitpunkten 𝑡  und 𝑡Ü  verortet. Das Zeitfenster ist jedoch nicht fest, sondern 
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abhängig von 𝐼 , weil die Anstiegsgeschwindigkeit der Betriebsmitteltemperatur abhängig 

vom Betriebsmittelstrom ist. Ein höherer Sprung der Stromstärke resultiert somit auch in einem 

schnelleren Anstieg der Temperatur im Zeitverlauf. Vor Erreichen der Maximaltemperatur 𝑇  

müssen daher in einem individuellen Zeitfenster Maßnahmen ergriffen werden, um die 

Strombelastung wieder auf einen Wert unterhalb der dauerhaft zulässigen 

Strombelastbarkeit 𝐼 ,  zu senken und den Temperaturanstieg zu stoppen. Dieses 

Zeitfenster wird im Folgenden Reaktionszeit genannt, da es den maximalen Zeitbereich angibt, 

der für die Aktivierung und die Umsetzung der Maßnahmen zur Verfügung steht. 

  

Abbildung 2-1: Temperaturverlauf über der Zeit nach einem Stromsprung 

2.1.2.1 Gegenseitige Abhängigkeit der temporären Strombelastbarkeit und 

Reaktionszeit 

Die gleichzeitige Angabe eines Stroms 𝐼  mit der für diesen Stromsprung geltenden 

maximal zulässigen Belastungszeit, der Reaktionszeit, definieren die temporär zulässige 

thermische Strombelastbarkeit 𝑇𝐴𝑇𝐿 . Für unterschiedliche Höhen des Stromsprungs 

ergeben sich also unterschiedliche Reaktionszeiten und somit unterschiedliche 𝑇𝐴𝑇𝐿 . 

Dies wird anhand von Abbildung 2-2 deutlich. Ausgehend von der identischen 

Strombelastung 𝐼 , /  im ungestörten Netzbetrieb wird das Betriebsmittel mit zwei 

unterschiedlich hohen Stromsprüngen 𝐼 ,  und 𝐼 ,  belastet. Aufgrund der stärker 

ansteigenden e-Funktion im Fall eines hohen Stromsprungs (Fall 2) im Vergleich zu einem 

geringeren Stromsprung (Fall 1), steht eine geringere Zeitspanne bis zur Überschreitung der 

Betriebsmittelstrom 

Temperaturverlauf 
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maximal zulässigen Temperatur zur Verfügung. Je kürzer die Reaktionszeit von 𝑇𝐴𝑇𝐿  

desto höher fällt der korrespondierende Stromgrenzwert aus. 

 

Abbildung 2-2: Temperaturverlauf und erforderliche Reaktionszeiten unterschiedlicher 

temporärer Strombelastungen 

2.1.2.2 Einfluss der Betriebsmittelvorbelastung auf die kurzfristige Strombelastbarkeit 

Zusätzlich zu der gegenseitigen Abhängigkeit der Stromgrenzwerte und der Reaktionszeit 

des 𝑇𝐴𝑇𝐿  zeigen beide Größen eine Abhängigkeit von der Vorbelastung 𝐼  des 

Betriebsmittels. Je höher die Vorbelastung, desto höher ist die Betriebsmitteltemperatur vor 

Eintritt eines Stromsprungs und desto geringer sind Reaktionszeit und temporärer 

Stromgrenzwert. Läge die Vorbelastung des Betriebsmittels schon vor Stromsprung auf der 

dauerhaft zulässigen Strombelastbarkeit, so wäre die maximale Betriebsmitteltemperatur 

bereits erreicht und eine temporäre Höherauslastung nicht mehr möglich. In Abbildung 2-3 ist 

die Abhängigkeit des temporären Stromgrenzwerts des 𝑇𝐴𝑇𝐿  sowie die Abhängigkeit 

der Reaktionszeit des 𝑇𝐴𝑇𝐿  von der Vorbelastung dargestellt. 

Bei den Temperaturverläufen in Abbildung 2-3 wird die zulässige Reaktionszeit fixiert. Es ist zu 

erkennen, dass eine geringere Vorbelastung (Fall 1) zu einem höheren temporären 

Temperaturverlauf geringe 
Strombelastung nach Sprung

Temperaturverlauf hohe 
Strombelastung nach Sprung

Stromverlauf hohe 
Strombelastung nach Sprung

Stromverlauf geringe 
Strombelastung nach Sprung
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Stromgrenzwert führt. Steigt die Vorbelastung, so sinkt der mögliche temporäre Stromgrenzwert 

(Fall 2). 

 

Abbildung 2-3: Abhängigkeit der temporären Strombelastbarkeit von der Vorbelastung 

Bei den Temperaturverläufen in Abbildung 2-4 wird der Stromsprung 𝐼  fixiert. Da die 

Temperatur des Betriebsmittels bei einer höheren Vorbelastung (Fall 2) bereits näher an der 

maximal zulässigen Temperatur 𝑇  liegt, muss die Reaktionszeit im Vergleich zum Fall mit 

einer niedrigeren Vorbelastung (Fall 1) kürzer sein. Je höher also die Vorbelastung vor 

Stromsprung ist, desto geringer ist die Reaktionszeit, die zur Entlastung des Betriebsmittels zu 

Verfügung steht, um mit demselben temporären Stromgrenzwert belastet werden zu können. 

Temperaturverlauf geringe 
Vorbelastung

Temperaturverlauf hohe 
Vorbelastung

Stromverlauf hohe 
Vorbelastung

Stromverlauf geringe 
Vorbelastung
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Abbildung 2-4: Abhängigkeit der Reaktionszeit von der Vorbelastung 

2.2 Thermische Alterung von Stromkreiskomponenten 

Die Alterung von Stromkreiskomponenten beschreibt eine irreversible Veränderung oder 

Schädigung von Betriebsmitteln, die im späteren Verlauf zu einem Ausfall der Komponente 

führen kann. Die Geschwindigkeit von Alterungsvorgängen ist unter anderem abhängig von den 

verwendeten Materialien, den lokalen thermischen und mechanischen Beanspruchungen und 

der eingesetzten Technologie. Da die Komponenten der Energieübertragung zu einem großen 

Teil der Umwelt direkt ausgesetzt sind, haben äußere Einflussgrößen wie die lokalen 

Wetterbedingungen oder Verschmutzung einen großen Einfluss auf das Alterungsverhalten. 

Dadurch ist die Bewertung der Lebensdauer einer Stromkreiskomponente nicht ausschließlich 

anhand der Betrachtung des kalendarischen Alters möglich, vielmehr müssen Betriebs- und 

Umweltbedingungen mit einbezogen werden. Manche Alterungsmechanismen lassen sich 

durch einen regelmäßigen Wartungszyklus entschärfen, wodurch die Lebensdauer der 

Komponente deutlich verlängert werden kann.  

Temperaturverlauf geringe 
Vorbelastung

Temperaturverlauf hohe 
Vorbelastung

Stromverlauf
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Unter Stromkreiskomponenten werden im Folgenden die stromführenden Komponenten eines 

Energieübertragungsnetzes verstanden, die von einer höheren Auslastung in Form eines 

höheren Stromes betroffen sind. Dazu zählen die Übertragungsstrecken wie Freileitungen oder 

Kabel und alle stromführenden Komponenten einer Schaltanlage oder eines Umspannwerks. 

In der Literatur ist die Analyse im Realbetrieb gealterter Stromkreiskomponenten eine oft 

vorzufindende Untersuchungsmethodik für Alterungsprozesse. Dabei werden entweder 

Untersuchungen an noch im Betrieb befindlichen Komponenten, an bereits ausgefallenen 

Komponenten oder an Proben von aus dem Betrieb genommenen Komponenten durchgeführt. 

Darüber hinaus existieren einige mathematische Modelle, welche die Alterung von 

Stromkreiskomponenten oder Materialien beschreiben. 

Infolge einer höheren Auslastung von Betriebsmitteln durch die dauerhafte oder kurzfristige 

Erhöhung des Betriebsstroms in den Grenzen von PATL und TATL kommt es zu einer höheren 

thermischen Beanspruchung. Das kann zu einer beschleunigten Alterung der stromführenden 

Betriebsmittel führen und somit die Lebens- bzw. Nutzungsdauer reduzieren. Im Folgenden liegt 

der Fokus auf den thermischen Alterungsmechanismen, da diese durch höhere Betriebsströme 

maßgeblich beeinflusst werden, wohingegen sich die äußeren Einflüsse nicht ändern. Eine 

Erhöhung der maximalen Betriebsspannung führt ebenfalls zu einer höheren Auslastung, wird 

an dieser Stelle aber nicht weiter betrachtet. Eine entsprechende Betrachtung findet sich in [4]. 

Anhand von Freileitungsseilen, VPE-Kabeln (VPE - Vernetztes Polyethylen) und 

Transformatoren werden exemplarisch die relevanten thermischen Alterungsmechanismen für 

Komponenten der Energieübertragung in Hoch- und Höchstspannungsnetzen erläutert. Für die 

in diesen Betriebsmitteln auftretenden thermischen Alterungsmechanismen kann auf eine breite 

Literaturbasis zurückgegriffen werden. Des Weiteren finden die in den beschriebenen 

Betriebsmitteln eingesetzten Technologien, wie bspw. Öl-Papier-Isolierungen, auch in weiteren 

Betriebsmitteln Anwendung. Die erläuterten Alterungsmechanismen treten entsprechend 

ebenfalls in diesen auf. Die für die jeweiligen Betriebsmittel wichtigsten Alterungsmechanismen 

sind in den Steckbriefen ebenfalls erläutert. 

2.2.1 Freileitungsseile 

Freileitungsseile machen den größten Anteil der stromführenden Komponenten im 

europäischen Übertragungsnetz aus. Dazu kommen hauptsächlich Aluminium-Stahl-Leiterseile 

(internationale Bezeichnung ACSR) zum Einsatz. Ein Leiterseil ist dabei in der Regel aus 

Runddrähten aufgebaut, die mit wechselnder Schlagrichtung um einen Kerndraht wendelförmig 

verseilt sind. In Abbildung 2-5 ist der Querschnitt eines solchen Verbundleiters dargestellt.  
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Abbildung 2-5 Querschnitt eines Verbundleiters aus Aluminium und Stahl (Kern) [5] 

Aluminium weist bei geringem Gewicht eine sehr gute elektrische Leitfähigkeit auf. Stahl besitzt 

eine hohe Zugfestigkeit und wird daher zur Aufnahme der mechanischen Zugkräfte eingesetzt. 

In der für Deutschland gültigen Norm ist eine maximale Dauerbetriebstemperatur von 80 °C für 

herkömmliche Aluminium-Stahl-Leiterseile festgelegt [5]. Eine Freileitung wird so ausgelegt, 

dass der Durchhang bei der maximalen Betriebstemperatur nicht zum Unterschreiten der 

notwendigen Bodenabstände führt. Die Grenztemperatur wird dabei von den Aluminiumdrähten 

bestimmt, da es ab Temperaturen zwischen 90 °C bis 100 °C zu einer Abnahme der 

mechanischen Festigkeit kommt. Diese Entfestigung lässt sich auf die Änderungen des 

kristallinen Metallgefüges bei höheren Temperaturen zurückführen [5–7]. Zusätzlich kann es zu 

Kriechprozessen des Aluminiums kommen, die bei höheren Temperaturen begünstigt werden. 

Dieser Prozess tritt bereits bei Raumtemperaturen auf und sorgt für ein Diffusionskriechen 

entlang der Korngrenzen (Coble-Kriechen). Die Kriechrate ist dabei linear abhängig von der 

mechanischen Kraftwirkung sowie der Temperatur und ist nicht reversibel [8]. Die mechanische 

Festigkeit des Stahlkerns wird bei Temperaturen unter 250 °C nicht beeinflusst [9]. Durch die 

Längung der Aluminiumdrähte durch die Kriechprozesse kommt es zu einer Lastübertragung 

von den Aluminiumdrähten auf den Stahlkern. Dieser wird deshalb so ausgelegt, dass er die 

Gesamtlast des Seils tragen kann. Bei weiterer Längung der Aluminiumseile durch den 

Temperatureinfluss kann es zu einem Abheben der Drähte von dem Stahlkern (Aufkorbung) 

kommen. Dabei entstehen Luftzwischenräume zwischen Stahl und Aluminiumdrähten welche 

die radiale thermische Leitfähigkeit im Leiterseil verringern und zu einer stärkeren Erwärmung 

des stromführenden Stahlkerns und der Aluminiumdrähte führen [8]. Durch die beschriebenen 

Alterungsprozesse kommt es zu einer Längung der Leiterseile über der Zeit und damit zu einem 

zunehmenden Durchhang. Um Beeinträchtigungen oder einen Ausfall im Betrieb 

auszuschließen, wird die zu erwartende Längung bereits bei der Installation der Freileitungen 

berücksichtigt und die verwendete Zugkraft entsprechend gewählt [10].  
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Die chemische Alterung durch Korrosion ist stark von den Witterungsbedingungen, der 

Technologie und der Temperatur abhängig [8, 11]. Für diesen Alterungsprozess muss 

grundsätzlich ein Elektrolyt vorhanden sein. Salzablagerungen im maritimen Bereich oder 

Verschmutzungsprodukte in der Luft sowie durch Teilentladungen (Korona) entstehende 

Spaltprodukte, können in Kombination mit Feuchtigkeit zur Bildung eines Elektrolyten führen. 

An Freileitungen können verschiedene Korrosionsvorgänge auftreten, wobei alle Prozesse bei 

einer erhöhten Temperatur beschleunigt ablaufen [12–14]. 

Für Leiterseile werden oftmals Fette als Korrosionsschutz eingesetzt. Diese Fette können 

aufgrund von Übertemperatur oberhalb der Tropfpunkttemperatur des Fettes aus dem Leiterseil 

tropfen oder thermisch altern. Insbesondere ältere Leiterseile wurden in der Vergangenheit auf 

eine niedrigere Dauerbetriebstemperatur ausgelegt als den heute üblichen 80 °C. Aus diesem 

Grund wurden oftmals Fette eingesetzt, deren Tropfpunkt unter 80 °C liegen kann. Aus 

mechanischer Sicht können diese Leiterseile jedoch auch bis 80 °C betrieben werden. Ist dies 

der Fall so, kann es zu einer beschleunigten thermischen Alterung und/oder zu einem Austreten 

des Fettes aus dem Leiterseil und somit zum Verlust der Schutzwirkung des Fettes kommen, 

was wiederum die Korrosionsprozesse beschleunigt [8, 12].  

Ein weiterer, thermisch beeinflusster Alterungsprozess ist die Erhöhung von 

Übergangwiderständen von elektrischen Verbindungen. Die tatsächliche Kontaktoberfläche ist 

abhängig von der Kontaktkraft und den mechanischen Eigenschaften des Kontaktmaterials. Die 

Kontaktalterung lässt sich durch die Mechanismen Fremdschichtbildung, Gleitverschleiß 

(Fretting), Elektromigration, Kraftabbau und Fremddiffusion beschreiben. Alle 

Alterungsprozesse sind abhängig von der Temperatur und laufen gleichzeitig ab [15]. In vielen 

Fällen sind die Kontakte durch Schmiermittel geschützt. Eine Zersetzung des Schmiermittels 

durch Alterungsprozesse kann zu einem Abrieb der Kontakte führen, der aufgrund einer 

aufgerauten Oberfläche zu einer Erhöhung des Kontaktwiderstands führt [16]. 

2.2.2 Hochspannungsdrehstromkabel mit VPE-Isolierung 

Hochspannungsdrehstromkabel sind axialsymmetrisch aus einem Innenleiter aus Aluminium 

oder Kupfer, einer Isolierschicht und einem geerdeten Außenleiter aufgebaut (vgl. Abbildung 

2-6) Der Innenleiter (1) besteht häufig aus einem Bündel verseilter Leiter oder Segmentleiter. 

Zur Homogenisierung des elektrischen Feldes wird zwischen Innenleiter und Isolierung (3) und 

zwischen Isolierung und Außenleiter (5) eine ebene, schwach leitfähige Schicht (2,4) 

aufgebracht. Dadurch können lokale Feldüberhöhungen in der Isolierung vermieden werden. 

Die mechanische Festigkeit eines Kabels ist gegenüber Freileitungen vernachlässigbar, da ein 

Erdkabel im Betrieb keine Zugkräfte aufnehmen muss.  
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Abbildung 2-6 Schnittdarstellung eines Hochspannungsdrehstromkabels [17] 

Bei modernen Hochspannungskabeln wird VPE als Isoliermedium verwendet. Durch den 

Vernetzungsprozess werden die linearen Kettenmoleküle des thermoplastischen Polyethylens 

zu einem dreidimensionalen Netzwerk verknüpft. Dabei entsteht ein Werkstoff, der eine 

verbesserte Formbeständigkeit bei Wärmebeanspruchung gegenüber Polyethylen aufweist. 

Gegenüber einfachen Thermoplasten können damit höhere Leitertemperaturen im Regelbetrieb 

und im Kurzschlussfall zugelassen werden [18]. Die Dauertemperatur ist bei VPE Kabeln auf 

90 °C festgelegt [19]. 

Einen bedeutenden Einfluss auf die Temperatur des Kabels hat neben der Auslastung und der 

Umgebungstemperatur die Verlegungsart des Kabels. Neben einer direkten Verlegung im 

Boden oder in ein zusätzliches Schutzrohr gibt es die Möglichkeit Kabelsysteme in einem Tunnel 

zu verlegen. Benachbarte Leitungen können dabei zu einer weiteren Temperaturerhöhung 

führen. Bei der direkten Verlegung im Boden und bei der Verlegung in einem Schutzrohr werden 

häufig thermische Bettungsmaterialien eingesetzt, die dazu dienen, die Wärmeableitung an das 

Erdreich zu verbessern [18, 19].  

Eine höhere mittlere Betriebstemperatur führt zu einer beschleunigten Alterung des VPE, 

wodurch sich die elektrischen und mechanischen Eigenschaften des Werkstoffs verschlechtern. 

Es wird davon ausgegangen das bei schwacher thermischer Belastung die anliegende 

Spannungsbelastung maßgeblich zur Alterung des Kabel führt [10]. Die Lebensdauer kann in 

der Praxis über zeitraffende Versuche bei erhöhter Temperatur abgeschätzt werden [20]. Die 

IEC Norm 60216 enthält Richtlinien für die Bestimmung der thermischen Beständigkeit von 

Isolierstoffen für elektrische Anwendungen [21]. Es wird angenommen, dass die Alterung 

exponentiell von der Auslastung, also der Temperatur des Kabels abhängt [20]. Es wird 

angenommen, dass bei einer Dauerbetriebstemperatur unter 90 °C eine Lebensdauer von 

30 - 40 Jahren erreicht wird. [20, 22] 
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2.2.3 Hochspannungstransformatoren 

Hochspannungstransformatoren werden eingesetzt, um zwei unterschiedliche 

Spannungsebenen zu verknüpfen. Durch das Erzeugen hoher Spannungen im 

Übertragungsnetz werden die Übertragungsverluste beim Transport der elektrischen Energie 

verringert. Ein Hochspannungstransformator (vgl. Abbildung 2-7) besteht aus einem Aktivteil, 

welcher in einem bspw. ölgefüllten, geerdeten Stahlgefäß verbaut ist. Die elektrischen 

Anschlüsse werden durch Durchführungen aus dem Gefäß herausgeführt. Der Aktivteil besteht 

aus einem geblechten Eisenkern und ober- und unterspannungsseitigen Wicklungen, die von 

einer Öl-Papier-Isolierung umgeben sind. Das Öl erfüllt dabei in Kombination mit dem Papier 

die Aufgabe der elektrischen Isolierung. Außerdem dient es dazu, die entstehende Abwärme 

abzuführen.  

 

Abbildung 2-7 Schnittdarstellung eines Hochspannungstransformators [23] 

Die Alterung eines Transformators wird durch viele Einzelkomponenten und Wechselwirkungen 

bestimmt. Sowohl die Alterung des Isoliersystems, des Stahlgehäuses, der Durchführungen und 
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weiterem zugehörigen Equipment können die erreichte Lebensdauer bestimmen. Dabei 

beeinflusst die Auslastung des Transformators die temperaturabhängigen 

Alterungsmechanismen, wobei hier das Isoliersystem besonders betroffen ist. 

In der IEC Norm 60076-2 wird bei einer mittleren Umgebungstemperatur von 20 °C eine 

maximale relative Übertemperatur an der heißesten Stelle im Transformator von 78 K definiert 

[24]. Die thermische Belastung führt zu einer Zersetzung der eingesetzten Zellulose (Papier und 

Holz) und somit zu einer Schwächung der Isolierung [25, 26]. Die Alterung der Zellulose ist 

abhängig von der Temperatur und dem Vorhandensein von Sauerstoff und Feuchtigkeit [27]. 

Durch Alterung nimmt ebenfalls die mechanische Festigkeit der Papierisolierung ab. Dadurch 

nimmt die Gefahr eines Windungsschlusses, durch die mechanische Belastung, bei einem 

Kurzschluss zu [10]. Hohe Temperaturen führen zusätzlich zu einer Zersetzung des 

Transformator-Öls und somit zu einer weiteren Verringerung der Isolierfähigkeit [27]. Kommt es 

zu einem Versagen des Isoliersystems und in der Folge zu einem Durchschlag, ist eine 

irreversible Beschädigung des Transformators anzunehmen. Durch Monitoring der Auslastung 

und regelmäßige Ölanalysen kann der Zustand des Transformators und die verbleibende 

Lebensdauer abgeschätzt werden [27]. 

Für die Annahme einer maximalen Feuchtigkeit von 0,5 % in der Feststoffisolierung, einer 

konstanten maximalen Auslastung, die zu der maximal zulässigen Übertemperatur im 

Transformator führt und einer konstanten Umgebungstemperatur lässt sich mit Hilfe einer 

Arrhenius-Gleichung die zu erwartende Lebensdauer des Isoliersystems zu 21 Jahren 

berechnen [28]. Transformatoren in Umspannwerken erreichen typische Lebensdauern im 

Bereich von 40 Jahren, hoch ausgelastete Transformatoren in Kraftwerken erreichen deutlich 

früher ihr Lebensdauerende [27]. 

2.3 Spannungsgrenzen und Spannungsstabilität 

Limitierend für die Möglichkeit, das Übertragungsnetz höher auszulasten, ist neben der 

Limitierung durch die maximalen thermischen Stromgrenzwerte der Betriebsmittel 

(𝑃𝐴𝑇𝐿 , 𝑇𝐴𝑇𝐿 ) die Spannungsstabilität des Übertragungsnetzes. Neben der 

Einhaltung der maximalen thermischen Belastbarkeit von Betriebsmitteln müssen betrieblich 

vorgegebene Grenzen der Spannungsbeträge im Übertragungsnetz eingehalten werden. Eine 

Überschreitung dieses sogenannten Spannungsbandes kann zu einer beschleunigten Alterung 

und damit zu einem Versagen der Isolationen oder dem Abtrennen von Erzeugungsanlagen 
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ober Verbrauchern sowie zu der Verletzung vertraglicher Grenzen führen. Eine Unterschreitung 

des Spannungsbandes kann zu einer Verletzung vertraglicher Grenzen und zu einem Verlust 

der Spannungsstabilität führen [19, 29]. Der Verlust der Spannungsstabilität kann dazu führen, 

dass die eingespeiste Wirkleistung nicht mehr übertragen werden kann. Im schlimmsten Fall 

kann die Instabilität zum Blackout oder zur Zerstörung von Betriebsmitteln führen [30]. Die 

Einhaltung von festgelegten Spannungsgrenzen durch den Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) 

ist auch in europäischen Verordnungen geregelt [31]. 

In Abbildung 2-8 ist der Spannungsbetrag am Ende einer Leitung in Abhängigkeit der über die 

Leitung übertragenen Wirkleistung dargestellt. Die dargestellte Kurve ist die sogenannte 

Nasenkurve oder PV-Kurve. 

 

Abbildung 2-8: PV-Kurve (Nasenkurve) einer Übertragungsleitung [30] 

Dabei wird von dem festen Spannungsbetrag = 1 am Anfang der Leitung ausgegangen. Die 

Kurve bei einem cos(𝜑) = 1 stellt dabei den Betrieb ohne zusätzliche Bereitstellung von 

induktiver oder kapazitiver Blindleistung dar. Wird induktive Blindleistung bereitgestellt, so sinkt 

der Spannungsbetrag bei gleicher Wirkleistungsübertragung. Wird kapazitive Blindleistung 

bereitstellt, so steigt der Spannungsbetrag bei gleicher Wirkleistungsübertragung. Es ist zu 

erkennen, dass kapazitive Blindleistung bereitgestellt werden muss, um eine erhöhte 

Übertragung von Wirkleistung zu ermöglichen. Die Höherauslastung des Übertragungsnetzes 

ist daher tendenziell mit einem steigenden Bedarf an kapazitiver Blindleistungsbereitstellung 

verbunden [30]. 

Ein Verlust der Spannungsstabilität liegt genau dann vor, wenn die „Nase“, d.h. der Kipppunkt 

am rechten Rand der Kurve, überschritten wird. Sinkt der Spannungsbetrag also unter einen 
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gewissen Wert und wird gleichzeitig der Versuch einer weiteren Steigerung der übertragenen 

Wirkleistung unternommen, so droht der Verlust der Spannungsstabilität. Aus der dargestellten 

Kurve wird deutlich, dass der Spannungsbetrag, ab dem ein Verlust der Spannungsstabilität 

droht, bei kapazitiver Kompensation steigt. Wird das Übertragungsnetz also höher ausgelastet 

und somit kapazitive Kompensation eingesetzt, so droht der Verlust der Spannungsstabilität bei 

immer höheren Spannungsbeträgen. Sofern diese Spannungsbeträge innerhalb des heutzutage 

definierten betrieblichen Spannungsbandes liegen, ist es im Netzbetrieb nicht möglich, durch 

Einhaltung des Spannungsbandes auch gleichzeitig die Spannungsstabilität zu gewährleisten 

[30]. 

Die Bewertung der Spannungsstabilität ist mit der Lösung von komplexen trigonometrischen 

und quadratischen Funktionen verbunden und erfordert daher detaillierte Simulationen im 

Rahmen einer Betriebssicherheitsanalyse. Um einen instabilen Betrieb zu vermeiden, werden 

Übertragungsstrecken in der Netzplanung so ausgelegt, dass der Punkt der Instabilität unterhalb 

von 360 kV liegt [10]. Die Einhaltung des Spannungsbandes im Betrieb stellt dann gleichzeitig 

die Sicherung der Spannungsstabilität dar. In der Betriebssicherheitsanalyse werden somit 

neben Stromgrenzwerten auch die Spannungsgrenzen beachtet. Die Ergebnisse der 

Betriebssicherheitsanalysen wirken ebenso begrenzend auf die mögliche 

Wirkleistungsübertragung entlang von Leitungen wie thermische Grenzwerte. Maßnahmen für 

eine Höherauslastung müssen stets hinsichtlich der Einhaltung des Spannungsbands an allen 

Netzknoten und der Spannungsstabilitätsgrenzen an allen Leitungen überprüft werden. Neben 

der maximalen thermisch möglichen Betriebsmittelbelastbarkeit kann also auch die 

Spannungsstabilität limitierend auf die mögliche Höherauslastung des Übertragungsnetzes 

wirken und muss daher zwingend für alle angestrebten Betriebspunkte untersucht werden [32]. 
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3 (Netz-)betriebliche Maßnahmen zur Höherauslastung 

Das vorliegende Kapitel behandelt Maßnahmen und Konzepte zur Höherauslastung. Im 

Folgenden werden die verschiedenen Maßnahmen anhand ihrer Funktionsweise und ihres 

Potenzials zur Höherauslastung charakterisiert. Vorangestellt gibt Kapitel 3.1 einen Überblick 

über die Grundlagen des Engpassmanagements.  

Eine bereits im Realbetrieb eingesetzte Maßnahme stellt der witterungsabhängige 

Freileitungsbetrieb dar. Dieses Konzept zielt auf die situative Erhöhung des 𝑃𝐴𝑇𝐿  

(vgl. Kapitel 2.1.1) in Abhängigkeit der tatsächlichen Umgebungsbedingungen ab. Durch 

Überwachung und Berechnung der realen thermischen Belastbarkeit können Freileitungen 

witterungsabhängig höher ausgelastet werden. Die Grundlagen und Potenziale des 

witterungsabhängigen Freileitungsprinzips werden in Kapitel 3.2 behandelt.  

In Kapitel 3.3 wird das Konzept der Wirkleistungsflusssteuerung für einen optimierten 

Netzbetrieb erläutert. Dabei ist der Leistungsfluss im Übertragungsnetz nicht allein durch die 

Netztopologie vorgegeben, sondern kann aktiv beeinflusst und gelenkt werden. Dies ermöglicht 

eine gleichmäßigere Auslastung des Übertragungsnetzes und trägt damit zur Höherauslastung 

bei. 

In Kapitel 3.4 wird mit der kurativen Netzführung ein neuartiges Systemführungskonzept 

behandelt. Bei diesem Konzept wird die im Fehlerfall temporär zulässige Strombelastbarkeit 

𝑇𝐴𝑇𝐿 (vgl. Kapitel 2.1) ausgenutzt, um das Netz im ungestörten Normalbetrieb höher 

auszulasten. Dies setzt die Verfügbarkeit reaktionsschneller Betriebsmittel voraus, die nach 

einem ungeplanten Betriebsmittelausfall in der Lage sind, die von einer temporären 

Höherauslastung betroffenen Betriebsmittel in der erforderlichen Reaktionszeit 

(vgl. Kapitel 2.1.2) zu entlasten. 

3.1 Engpassmanagement 

Der Handel mit elektrischer Energie und die physikalische Übertragung im Netz erfolgen 

innerhalb eines Marktgebietes prinzipiell voneinander losgelöst. Die physikalischen 

Übertragungskapazitäten werden ausschließlich im grenzüberschreitenden Stromhandel 
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zwischen zwei Ländern bzw. Marktgebieten explizit berücksichtigt. Innerhalb eines Landes bzw. 

Marktgebiets bildet der Handel die Grenzen des physikalischen Energietransports jedoch nicht 

ab. 

Im Rahmen des Engpassmanagements wird seitens der ÜNB die Möglichkeit der physikalischen 

Übertragung der gehandelten Energie geprüft. Die ÜNB sind dabei gemäß 

§ 13 Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) für die Sicherheit und Zuverlässigkeit des 

gesamten Elektrizitätsversorgungssystems verantwortlich [33]. Kraftwerksbetreiber, die ihre 

Stromerzeugung am Elektrizitätsmarkt verkaufen, müssen den ÜNB zu diesem Zweck die 

gehandelten Kraftwerkseinsatzfahrpläne übermitteln. Dies wird auch Dispatch genannt. Auf 

Basis dieser Handelsdaten und zusätzlicher Prognosen über die Einspeisung erneuerbarer 

Energie sowie über die voraussichtlichen Lasten werden elektrische Leistungsflüsse im 

Übertragungsnetz mithilfe von simulativen Rechenverfahren prognostiziert. Diese 

Leistungsflüsse werden laufend überprüft und auf Basis neuerer Prognosen und Daten 

aktualisiert. 

Anhand der simulierten Leistungsflüsse führen die ÜNB eine sogenannte 

Netzsicherheitsbewertung durch. Hierbei werden verschiedene Aspekte der Netzsicherheit und 

Netzstabilität betrachtet. Neben der Einhaltung von Stromgrenzwerten aller stromführenden 

Netzbetriebsmittel müssen auch Spannungsgrenzwerte, insbesondere die Einhaltung des 

zulässigen Spannungsbands, überprüft werden. Zusätzlich sind alle Grenzwerte vor dem 

Hintergrund der (n-1)-Sicherheit zu bewerten.  

3.1.1 (n-1)-Sicherheit 

Die (n-1)-Sicherheit ist ein zentraler Grundsatz des Netzbetriebs, welcher sicherstellt, dass auch 

bei plötzlichem Ausfall eines Betriebsmittels, beispielsweise einer Leitung, im verbleibenden 

Netz keine Grenzwertverletzungen auftreten. Dieser Grundsatz wurde im Betriebshandbuch des 

europäischen Verbands der ÜNB (ENTSO-E) und im Rahmen der Verordnung 2017/1485 der 

europäischen Kommission vom 2. August 2017 zur Festlegung einer Leitlinie für den 

Übertragungsnetzbetrieb als zentrales Mittel zur Vermeidung von Mehrfachausfällen und 

Instabilitäten im europäischen Verbundnetz bekräftigt [1, 31].  

Die (n-1)-Sicherheit ist dann erfüllt, wenn alle betrieblichen Grenzen sowohl im ungestörten 

Betrieb, als auch bei dem Auftreten von unerwarteten Fehlern eingehalten werden. Die 

Berücksichtigung der (n-1)-Sicherheit stellt im Rahmen der kontinuierlich durchgeführten 

Netzsicherheitsbewertung eine besondere Herausforderung dar, weil für jeden relevanten 

Betriebsmittelausfall eine sogenannte Ausfallsimulation durchgeführt und die Netzsicherheit 

nach Ausfall bewertet werden muss. Die Erfüllung dieser Aufgabe ist nur mithilfe von 
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computergestützte Rechnungen möglich. Im Rahmen der Ausfallsimulation werden sogenannte 

Ausfallvarianten berechnet, bei denen der Ausfall eines Betriebsmittels simuliert und die 

Einhaltung der Grenzwerte auf den verbleibenden Betriebsmitteln überprüft wird. Zu 

betrachtende Ausfallsituationen bei der Bewertung der (n-1)-Sicherheit sind der Einfachausfall 

folgender Betriebsmittel [32]: 

 ein Transformator 

 ein Stromkreis 

 eine Hochspannungsgleichstromübertragung-Konverterstation (HGÜ-Konverterstation) 

 eine Erzeugungsanlage 

 eine Blindleistungskompensationsanlage 

 eine Fernübertragungsverbindung 

 ein Betriebsmittel zur Wirkleistungsflusssteuerung 

 eine Sammelschiene bzw. ein Sammelschienenabschnitt 

Hierbei sind Sammelschienenausfälle bezüglich der Fehlerauswirkungen einer besonderen 

Einzelfallbetrachtung zu unterziehen, da eine Vielzahl von angeschlossenen Betriebsmitteln 

betroffen sein kann [32].  

Zusätzlich zu den oben genannten Einfachausfällen werden der Ausfall von genau zwei 

Stromkreisen oder gekuppelten Sammelschienen mit gleicher Ursache als sogenannte 

besondere Ausfallvarianten (engl. Exceptional Contingencies) bei der Bewertung der 

Netzsicherheit berücksichtigt. Wird die (n-1)-Sicherheit nicht eingehalten oder tritt eine zu 

erwartende Verletzung der Netzsicherheit unter Berücksichtigung von Einfachausfällen und 

besonderen Ausfallvarianten auf, liegt ein Engpass vor, der mit Netzsicherheitsmaßnahmen 

behoben werden muss [31, 32]. 

3.1.2 Engpassbehebung 

Sowohl im Basisfall des ungestörten Normalbetriebs, als auch in den (n-1)-Ausfallsimulationen 

stellt jede Grenzwertverletzung einen Engpass dar. Die dauerhaft zulässige Strombelastbarkeit 

𝑃𝐴𝑇𝐿 (vgl. Kapitel 2.1) stellt dabei den limitierenden Grenzwert dar. Im Engpassfall übersteigt 

der marktlich bestimmte Transportbedarf die zur Verfügung stehende physikalische 

Übertragungskapazität. Der zuständige ÜNB muss daher nachträglich in das Marktergebnis 

eingreifen, um einen sicheren und stabilen Netzbetrieb zu gewährleisten. 

Hierfür stehen den ÜNB verschiedene gesetzlich festgelegte Instrumente und Maßnahmen zur 

Verfügung. Diese sind in §13 Abs. 1 EnWG aufgeführt und umfassen netzbezogene 

Maßnahmen, marktbezogene Maßnahmen sowie den Einsatz von Reserven. 
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Die Behebung der auftretenden Engpässe erfolgt derzeit überwiegend präventiv, d.h. im Vorfeld 

einer möglichen Ausfallsituation. Die Netzsicherheitsmaßnahmen werden dabei so 

dimensioniert, dass sie sowohl Grenzwertverletzungen im Normalbetrieb (n-0) als auch in den 

möglichen (n-1)-Ausfallvarianten beheben können. Folglich werden Betriebsmittel nur so 

belastet, dass sie in jeder erdenklichen (n-1)-Ausfallsituation die zusätzliche Strombelastung, 

die sich aufgrund des Ausfalls eines anderen Betriebsmittels ergibt, tragen können. Die 

Auslastung des Netzes liegt damit im Normalbetrieb unterhalb der maximal zulässigen 

Grenzwerte. Dieses Vorgehen wird auch präventives Engpassmanagement genannt. 

Das Prinzip des präventiven Engpassmanagements und die vorgehaltene Sicherheitsmarge ist 

an der Entlastung einer Leitung in Abbildung 3-1 exemplarisch dargestellt. 

 

Abbildung 3-1: Strombelastungen vor und nach Auftritt einer Ausfallsituationen im präventiven 

Engpassmanagement 

Um die dauerhaft zulässigen Strombelastbarkeit 𝑃𝐴𝑇𝐿 (blau) der Leitung auch in unerwarteten 

Ausfallsituationen einhalten zu können, wird das Netz im ungestörten Normalbetrieb unterhalb 

der dauerhaft zulässigen Strombelastbarkeiten 𝑃𝐴𝑇𝐿 betrieben. Durch das Vorhalten einer 

Sicherheitsmarge wird sichergestellt, dass die betrieblichen Grenzen in einer Ausfallsituation 

eingehalten werden. Ein analoges Vorgehen ergibt sich für die Einhaltung weiterer Grenzwerte 

wie bspw. dem Spannungsbetrag. 

Die netzbezogenen Maßnahmen umfassen insbesondere Netzschaltungen zur Änderung der 

Netztopologie sowie den Einsatz und die Steuerung von aktiven Netzbetriebsmitteln. Diese 

Maßnahmen kommen im alltäglichen Netzbetrieb kontinuierlich zum Einsatz. Es treten jedoch 

trotz Ausschöpfung aller netzbezogenen Maßnahmen regelmäßig Netzengpässe im 

Strombelastung

Zeit
Leitungsauslastung

Dauerhaft zulässige Strombelastbarkeit
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Auftritt einer Ausfallsituation
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Übertragungsnetz auf. Im Folgenden werden daher die weiteren Instrumente, sogenannte 

Netzsicherheitsmaßnahmen, auch Netzengpassbehebungsmaßnahmen genannt, betrachtet. 

Die zeitlich am frühesten angeforderte Netzsicherheitsmaßnahme ist die Anforderung von 

Reservekraftwerken. Mit bis zu einer Woche Vorlauf werden Netzengpässe auf Basis von 

Marktprognosen identifiziert und Reservekraftwerke aus der Netzreserve angefordert. Diese 

besteht aus systemrelevanten Erzeugungsanlagen, für die ursprünglich eine Stilllegung 

angezeigt worden ist. Nach Feststellung der Systemrelevanz durch die Bundesnetzagentur 

müssen solche Anlagen vorgehalten werden und auf Anforderung des ÜNB frühzeitig in Betrieb 

gehen, um Netzengpässe zu entlasten. Die gesetzliche Grundlage ist § 13d Abs. 1 EnWG [33]. 

Eine weitere Netzsicherheitsmaßnahme ist der sogenannte Redispatch. Dieser wird nach 

Übersendung der Kraftwerkseinsatzfahrpläne (Dispatch) durchgeführt. Im Rahmen des 

Redispatch werden die übermittelten Kraftwerkseinsatzfahrpläne zur Entlastung der 

auftretenden Netzengpässe angepasst. In der Regel verursacht eine lastferne Erzeugung die 

Netzengpässe. Daher wird im Rahmen des Redispatch die Erzeugung aus lastnahen 

Kraftwerken hochgefahren und die Erzeugung aus lastfernen Kraftwerken entsprechend 

reduziert. Die Grundlage für diesen Eingriff ist § 13a Abs. 1 EnWG [33]. Der Redispatchbedarf 

wird erstmalig am Vortag ermittelt. Bis zur Stunde, auf die sich das Marktergebnis bezieht, wird 

der Bedarf mehrmals aktualisiert und in Echtzeit überprüft [10]. 

Die in der Priorisierung und zeitlichen Staffelung zuletzt ergriffene Netzsicherheitsmaßnahme 

ist die Abregelung von Erneuerbare-Energien-Anlagen. Diese auch Einspeisemanagement 

genannte Maßnahme ist gemäß § 14 Abs. 1 EEG nur dann zulässig, sofern sich der 

Netzengpass nicht mit anderen Maßnahmen beseitigen lässt. Dies ist auf den Einspeisevorrang 

nach § 11 Abs. 1 EEG zurückzuführen, der die vorrangige Abnahme elektrischer Energie aus 

Erneuerbare-Energien-Anlagen vorschreibt [34]. 

Wie aus dem Bericht der Bundesnetzagentur über die Netz- und Systemsicherheit für das Jahr 

2019 hervorgeht, wurden 20 % bis 30 % der Energiemenge an Netzsicherheitsmaßnahmen 

durch Einspeisemanagement gedeckt, während Reservekraftwerke etwa 5 % und Redispatch 

65 % bis 75 % des Bedarfs deckten. Dieser verhältnismäßig hohe Anteil an 

Einspeisemanagement ist auf strukturelle Engpässe in Nord-Süd-Richtung zurückzuführen. 

Deshalb ergibt sich ein großes Entlastungspotential durch die Abregelung von Windkraftanlagen 

[35]. 

Diesem Umstand wird durch das Gesetz zur Beschleunigung des Energieleitungsausbaus vom 

13. Mai 2019 (BGBl I 2019 Nr. 19) Rechnung getragen [36]. Das Gesetz setzt eine Reihe von 

Gesetzesänderungen für das EnWG, das EEG, das Netzausbaubeschleunigungsgesetz 
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(NABEG) sowie für einige weitere Gesetze um. Insbesondere wird § 14 EEG, welches die 

absolute Nachrangigkeit des Einspeisemanagements regelt, zum 01.10.2021 gestrichen. Statt 

einer gesetzlich vorgegebenen Reihenfolge der Netzsicherheitsmaßnahmen wird das 

individuelle Kosten-Nutzen-Verhältnis der Maßnahmen in den Vordergrund gestellt. Eine 

Abregelung von Erneuerbare-Energien-Anlagen ist daher grundsätzlich zulässig. Jedoch sind 

für die Abregelung von Erneuerbare-Energien-Anlagen kalkulatorische Preise anzusetzen. Um 

die grundlegende Vorrangigkeit der Einspeisung aus Erneuerbare-Energien-Anlagen weiterhin 

zu garantieren, müssen diese Preise derart bestimmt werden, dass durch die Abregelung der 

jeweiligen Anlage ein Vielfaches von alternativen Netzsicherheitsmaßnahmen vermieden wird. 

Der zugrundeliegende Faktor der Vermeidung wird im Gesetz Mindestfaktor genannt. Die 

genauere Bestimmung des Mindestfaktors durch die Bundesnetzagentur ist am 30.11.2020 

erfolgt [37].  

3.2 Witterungsabhängiger Freileitungsbetrieb (WAFB) 

Ein maßgeblicher Parameter bei der Berechnung der dauerhaft zulässigen thermischen 

Strombelastbarkeit 𝑃𝐴𝑇𝐿  (vgl. Kapitel 2.1.1) von Freileitungen ist die maximale 

Leitertemperatur (vgl. Kapitel 2.2.1) der Leiterseile. Durch die Belastung der Leiterseile mit 

elektrischem Strom entstehen ohmsche Wärmeverluste, die zu einer Temperaturerhöhung der 

Leiterseile führen. Die maximale Strombelastbarkeit ist daher direkt durch die maximale 

Leitertemperatur vorgegeben. Die maximale Leitertemperatur eines Leiterseils darf zu keinem 

Zeitpunkt überschritten werden. Die beiden relevanten Effekte, welche die maximale 

Leitertemperatur beschränken, sind die Temperaturobergrenze, ab der das Leiterseil 

irreversibel beschädigt wird, und der maximal zulässige Durchhang einer Freileitung 

(vgl. Kapitel 2.2.1). 

Wird eine Temperaturobergrenze überschritten, kann es zu einem Weichglühen der 

verwendeten Leitermaterialien und infolgedessen zu einer dauerhaften Beschädigung oder 

Zerstörung des Leiterseils kommen. Die zweite beschränkende Größe der maximalen 

Leitertemperatur ist der Durchhang des Leiterseils. Durch die Erwärmung des Leiterseils dehnt 

sich das Material aus. Dies resultiert in einem größeren Durchhang und verringert somit den 

Abstand zwischen Leiterseil und dem Boden. Aufgrund minimal notwendiger Isolierabstände 

und der je nach Aufstellungsort gültigen Vorschriften über die maximal zulässigen elektrischen 

und magnetischen Feldstärken unterhalb der Freileitung müssen maximal akzeptable 
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Freileitungsdurchhänge berücksichtigt werden (vgl. Gesetzliche Vorgaben und Grenzen -

Abschnitt 7.1). 

Die Erwärmung des Leiterseils ist zudem insbesondere von den am Leiterseil herrschenden 

Witterungsbedingungen abhängig. Eine hohe oder geringe Außentemperatur erwärmt oder 

kühlt das Leiterseil. An sonnigen Tagen erwärmt die Solarstrahlung das Leiterseil zusätzlich. 

Liegt ein windiger Tag vor, so kann der Luftstrom, der durch den Wind entsteht, warme Luft in 

der unmittelbaren Umgebung des Leiterseils vom Leiterseil wegbewegen und durch kühlere Luft 

ersetzen. So findet eine zusätzliche Kühlung des Leiterseils durch Konvektion statt. 

Klassischerweise werden für die Berechnung der maximal zulässigen Strombelastbarkeit 

𝑃𝐴𝑇𝐿  Worst-Case Witterungsbedingungen, die sogenannte Hochsommerwetterlage, 

angenommen. Für die Hochsommerwetterlage wird dabei eine Temperatur von 𝑇 =  35 °𝐶, eine 

Windgeschwindigkeit von 𝑣 =  0,6 𝑚/𝑠 und eine Globalstrahlung von 𝑄 =  900 𝑊/𝑚  

festgelegt [38, 39]. Für den Übertragungsnetzbetrieb und die Angabe der 

Betriebsmittelbelastbarkeiten in Datenblättern werden bisher überwiegend basierend auf dieser 

Annahme aus der maximal zulässigen Leitertemperatur starre Obergrenzen für 𝑃𝐴𝑇𝐿  

von Freileitungen berechnet. Die konservativ angenommene Hochsommerwetterlage liegt im 

Realbetrieb jedoch selten vor. Stattdessen führen stärkere Winde und niedrigere Temperaturen 

in der Regel zu einer höheren Kühlung des Leiters und folglich zu einem erhöhten 𝑃𝐴𝑇𝐿  

der Freileitungen. Ein witterungsabhängiger Freileitungsbetrieb ermöglicht die Berücksichtigung 

dieses Effekts. Durch eine Messung der tatsächlich vorherrschenden Witterungsbedingungen 

wird die Berechnung des real vorliegenden, witterungsabhängigen 𝑃𝐴𝑇𝐿  erreicht. 

Folglich ist eine Erhöhung des 𝑃𝐴𝑇𝐿  der Freileitungen, ohne die Grenze der maximalen 

Leitertemperatur zu verletzen, durch den Einsatz des witterungsabhängigen 

Freileitungsbetriebs in der Regel möglich. Je nach zusätzlicher Einschränkung des 𝑃𝐴𝑇𝐿 

können die durch den witterungsabhängigen Freileitungsbetrieb errechneten 𝑃𝐴𝑇𝐿  das 

𝑃𝐴𝑇𝐿 (vgl. Kapitel 2.1) erhöhen und ändern somit direkt die Grenzwerte, die im Rahmen des 

Engpassmanagements (vgl. Kapitel 3.1) eingehalten werden müssen. 

3.2.1 Funktionsweise 

Bei der Berechnung der maximalen Strombelastbarkeit 𝑃𝐴𝑇𝐿  aus der maximalen 

Leitertemperatur sind mehrere physikalische Effekte zu berücksichtigen. Neben den ohmschen 

Wärmeverlusten, die sich auf die elektrische Stromstärke zurückführen lassen, sind auch die 

Sonneneinstrahlung, die Wärmeabstrahlung der Leitung sowie die Konvektionskühlung durch 

Wind relevant. Für eine adäquate Bestimmung der maximalen Strombelastbarkeit muss daher 

zunächst die stationäre Wärmebilanzgleichung (vgl. Kapitel 2.1.1) für Freileitungsseile 
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aufgestellt werden. Im thermischen Gleichgewicht gilt, dass die Temperatur konstant ist und die 

Kühlleistung der Heizleistung entspricht. Die detaillierte stationäre Wärmebilanzgleichung der 

Freileitung ist im Folgenden für die konstante maximale, dauerhafte Temperatur 𝑇 ,  des 

Leiterseils in Formel (3-1) aufgestellt [3, 40]. 

𝑞′ + 𝑞′ = 𝑞 + 𝑞 = 𝑃𝐴𝑇𝐿 ∙ 𝑅′(𝑇 , ) + 𝑞  (3-1) 

Hierbei ist 𝑞′  die Konvektionskühlleistung und 𝑞′  die radiale Wärmeabstrahlung der Freileitung, 

welche die Terme der Kühlleistung darstellen. Die Heizleistung drückt sich durch 𝑞′ , der 

ohmschen Wärmeverlustleistung, und 𝑞′ , der Sonneneinstrahlung, aus. Die ohmsche 

Wärmeverlustleistung 𝑞′  wird rechts durch den Term 𝑃𝐴𝑇𝐿 · 𝑅‘(𝑇 , ) ersetzt. Hierbei 

ist 𝑅‘(𝑇 , ) der ohmsche Widerstand der Leitung bei Belastung mit der maximalen Temperatur 

𝑇 , . Durch Umstellung der Gleichung (3-2) nach 𝑃𝐴𝑇𝐿  ergibt sich die maximale 

Strombelastbarkeit einer Freileitung [3, 40]. 

𝑃𝐴𝑇𝐿  =  
𝑞′ + 𝑞′ − 𝑞′

𝑅′(𝑇 , )
 (3-2) 

Die maximale Strombelastbarkeit 𝐼  steigt mit höherer Konvektionskühlung (𝑞′ ) sowie mit 

niedrigerer Sonneneinstrahlung (𝑞′ ). Die Höhe der Konvektionskühlung steigt wiederum mit 

steigender Windgeschwindigkeit und sinkender Außentemperatur. Diese Überlegung stellt den 

Ansatz für einen witterungsabhängigen Freileitungsbetrieb dar. Durch konstante Überwachung 

und Messung dieser Größen kann das 𝑃𝐴𝑇𝐿   der Leitung in Echtzeit angepasst werden 

[3, 40]. Hierbei ist der niedrigste 𝑃𝐴𝑇𝐿   eines Freileitungsabschnitts begrenzend für die 

gesamte Freileitung. 

Zur konkreten Umsetzung eines witterungsabhängigen Freileitungsbetriebs werden in der 

operativen Betriebsplanung Wetterprognosen verwendet, um das 𝑃𝐴𝑇𝐿   der 

Betriebsmittel in den jeweiligen Tagesstunden abzuschätzen. Eine Abweichung der realen 

Wettersituation von der Prognose stellt ein erhebliches Risiko im Netzbetrieb dar. Die 

Prognosen müssen daher auf Worst-Case-Annahmen basieren und kontinuierlich überprüft 

werden. Abweichungen von der Prognose müssen in Echtzeit überwacht werden. Dies wird in 

der Betriebsführung durch entsprechende Überwachung der Leitertemperatur umgesetzt. 

Hierbei reicht es nicht aus, die Freileitung an einer repräsentativen Stelle zu überwachen. 

Stattdessen müssen die unterschiedlichen Freileitungsabschnitte separat überwacht werden. In 

der Praxis existieren mehrere Verfahren, mit denen die Leiterseiltemperatur der 

Freileitungsabschnitte direkt oder indirekt gemessen und ein witterungsabhängiger 
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Freileitungsbetrieb umgesetzt werden kann. Direkte Methoden beruhen bspw. auf der Messung 

von Durchhang oder Temperatur des Leiterseils. Hierbei werden beispielsweise 

Temperatursensoren direkt am Leiterseil oder Zugkraftsensoren an den Abspannpunkten der 

Leiterseile angebracht. Durch die Messung kann die verbleibende Differenz zwischen aktueller 

und maximaler Temperatur berechnet werden. Die direkte Temperaturmessung ist jedoch nicht 

hinreichend genau für eine Abschätzung von 𝑃𝐴𝑇𝐿 , da die Temperatur entlang des 

Leiterseils innerhalb eines Leitungsabschnittes schwankt [41]. Um eine angemessene 

Überwachung sicherzustellen sind zusätzliche Daten über Wetterbedingungen wie 

Einstrahlung, Umgebungstemperatur und Windgeschwindigkeit erforderlich. Direkte Methoden 

zur Messung der Temperatur müssen für einen witterungsabhängigen Freileitungsbetrieb daher 

immer durch indirekte Methoden ergänzt werden. Bei indirekten Methoden werden Echtzeit-

Wetterdaten von installierten Wetterstationen verwendet, um die aktuelle Temperatur und 

schließlich das wetterabhängige 𝑃𝐴𝑇𝐿   der beobachteten Freileitungsabschnitte 

abzuschätzen. Zudem ist es möglich, Wetterprognosen für das Engpassmanagement zu 

erstellen. Die installierten Wetterstationen können dabei direkt auf Leiterseilhöhe angebracht 

werden, um Diskrepanzen bei der Messung von Windgeschwindigkeiten in unterschiedlichen 

Höhen zu vermeiden. Insgesamt sind die simultane Verwendung von direkten und indirekten 

Messmethoden sowie die alleinige Verwendung von indirekten Messmethoden denkbare 

Konzepte für die Umsetzung von WAFB [42]. 

Der witterungsabhängige Freileitungsbetrieb wird bereits heute vermehrt eingesetzt. Es 

existieren verschiedene Normen zur Umsetzung der indirekten und direkten Methoden und der 

Berechnung der Leitertemperatur und 𝑃𝐴𝑇𝐿   [38, 43–45]. Die vier deutschen ÜNB 

nutzen bereits teilweise den witterungsabhängigen Freileitungsbetrieb und implementieren 

diesen derzeit an zusätzlichen Übertragungsstrecken in verschiedenen Projekten. Hierbei wird 

hauptsächlich die indirekte Methode der Erfassung von Wetterdaten herangezogen, um das 

aktuelle 𝑃𝐴𝑇𝐿   von Freileitungen witterungsabhängig zu bestimmen. Die hierfür 

notwendigen Wetterstationen werden beispielsweise an Messmasten innerhalb der 

Umspannanlagen oder an Strommasten angebracht [10, 46]. 

3.2.2 Potenzial zur Höherauslastung durch WAFB 

Ein Potenzial zur Höherauslastung durch die Anwendung des witterungsabhängigen 

Freileitungsbetriebs ergibt sich insbesondere in der Korrelation der Windkrafteinspeisung mit 

hoher durch den Wind hervorgerufenen Konvektionskühlung der Leiterseile. An windreichen 

Tagen steigt sowohl die Einspeisung aus Windkraftanlagen als auch das Potenzial des 

witterungsabhängigen Freileitungsbetriebs aufgrund verstärkter Konvektionskühlung. 

Abbildung 3-2 verdeutlicht diesen Zusammenhang. Hierbei wird die Abhängigkeit des 
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𝑃𝐴𝑇𝐿   von den Parametern Windgeschwindigkeit und Temperatur in Relation zum 

𝑃𝐴𝑇𝐿   der Hochsommerwetterlage dargestellt. 

 

Abbildung 3-2: 𝑷𝑨𝑻𝑳𝑻𝒉𝒆𝒓𝒎𝒊𝒔𝒄𝒉 , relativ zur Hochsommerwetterlage, in Abhängigkeit von 

Außentemperatur und Windstärke bei einer Einstrahlung von 900 W/m2 (eigene Darstellung) [46] 

Die Umsetzung eines WAFB ist mit hohem Aufwand verbunden. Im Betrieb muss sichergestellt 

sein, dass die prognostizierten Wetterdaten eine hohe Güte aufweisen und in der operativen 

Betriebsführung überprüft werden. Auf dem gesamten Verlauf der Leitung ist dabei die höchste 

auftretende Leitertemperatur limitierend für die mögliche Höherauslastung. Beispielsweise 

aufgrund von Windverschattung kann es auf einzelnen Abschnitten des Leiterseils zur erhöhten 

Leitertemperaturen kommen. Die zur Kontrolle der Prognose gemessenen Größen bzw. die 

verwendeten Echtzeit-Wetterdaten müssen also den zur höchsten Leitertemperatur führenden 

Fall darstellen. Dies kann in der Notwendigkeit einer Messung an mehreren Leitungsabschnitten 

entlang der Freileitung resultieren [47]. 

3.2.3 Erforderliche Voraussetzungen zur Nutzung von WAFB 

Die Voraussetzungen zur Nutzung von WAFB sind in der Anwendungsregel 

„Witterungsabhängiger Freileitungsbetrieb“ des VDE|FNN festgehalten [38]. Sie umfassen im 

Wesentlichen die notwendigen Überprüfungen der primärtechnischen Komponenten, 

beispielsweise Leistungsschaltern, Transformatoren oder Stromwandlern, hinsichtlich der 

Strombelastbarkeit sowie die Überprüfung von Immissionen und der Beeinflussung 

benachbarter Infrastrukturen. Im Folgenden werden einige der Voraussetzungen näher 

ausgeführt. 
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In der Planungsphase einer WAFB-Maßnahme muss für die bei Höherauslastung auftretenden 

Stromstärken sichergestellt werden, dass relevante Grenzwerte für die elektrische und 

insbesondere die magnetische Feldstärke am Boden gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz 

bzw. der 26. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes eingehalten 

werden (vgl. Abschnitt 7.1). Auch die Einkopplung von Strömen und Spannungen in parallel 

verlaufende Gasleitungen, Stromleitungen des Verteilungsnetzes und weiteren Infrastrukturen 

ist neu zu bewerten [47–49]. Hierbei sind grundsätzlich die entsprechende Norm DIN EN 50443 

„Auswirkungen elektromagnetischer Beeinflussungen von 

Hochspannungswechselstrombahnen und/oder Hochspannungsanlagen auf Rohrleitungen“ 

sowie die technischen Empfehlungen der Schiedsstelle für Beeinflussungsfragen zu beachten 

[50, 51]. 

Zusätzlich muss der gesamte Stromkreis hinsichtlich der höheren Strombelastungen evaluiert 

werden. Insbesondere muss festgestellt werden, ob Transformatoren, Messwandler und andere 

Betriebsmittel des Stromkreises für die höheren Stromstärken geeignet sind oder ertüchtigt 

werden müssen [38, 47]. Für den Betrieb müssen darüber hinaus auch systemische Aspekte, 

beispielsweise die Spannungshaltung, berücksichtigt werden. Gegebenenfalls sind zusätzliche 

Neubauten von Blindleistungskompensationsanlagen erforderlich, welche ebenfalls einen 

Planungs- und Genehmigungsprozess durchlaufen müssen.  

Für jeden Stromkreis, der mit WAFB betrieben werden soll, muss eine Genehmigung der 

zuständigen Behörden eingeholt werden [10]. Gegebenenfalls ist ein Planfeststellungsverfahren 

nach § 43 EnWG erforderlich. In diesem Zusammenhang ist das Gesetz zur Änderung des 

Energiesicherungsgesetzes und anderer energiewirtschaftlicher Vorschriften vom 08.10.2022 

(BGBl. 37 vom 12.10.2022) bedeutsam, mit welchem dem EnWG der § 49a hinzugefügt wurde 

[52]. Die Gesetzesänderung regelt unter anderem die Anzeige- und Informationspflichten der 

Übertragungsnetzbetreiber über Änderungen des Betriebskonzepts des Übertragungsnetzes 

und legt die Zusammenarbeit von Übertragungsnetzbetreiber und Betreiber einer potentiell 

elektromagnetisch beeinflussten Infrastruktur bei der Ermittlung einer wirtschaftlichen Lösung 

bezüglich notwendiger Schutzmaßnahmen dar. Ziel der Gesetzesänderung ist die 

Beschleunigung des Einigungsprozesses zwischen den Parteien und somit eine 

Beschleunigung der Umsetzung von Betriebsführungskonzepten wie dem WAFB [53]. 

Das in Abbildung 3-2 dargestellte Potential ist insgesamt als rein theoretisches Potential zu 

interpretieren, welches allein auf den beschriebenen physikalischen Zusammenhängen der 

Wärmebilanzgleichung aufbaut. Es entspricht nicht zwangsweise einem wirtschaftlich oder 

regulatorisch realisierbaren Potential. 
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3.3 Wirkleistungsflusssteuerung 

Im Elektrizitätsversorgungssystem kommt es über den vorhandenen Leitungen zu einem 

Wirkleistungsfluss ausgehend von den Energiequellen hin zu den vorhandenen Energiesenken. 

In einem vermaschten Wechselstromnetz ergeben sich dabei in der Regel mehrere mögliche 

Übertragungsstrecken, um die erzeugte Energie zu den Lastzentren zu transportieren. Die 

Länge und Impedanzverhältnisse der vermaschten Leitungen bestimmen den 

Wirkleistungsfluss über diese. Je länger die Leitungen und je höher der Widerstand der 

Leitungen einer Übertragungsstrecke, desto geringer ist der Wirkleistungsfluss über diese 

Übertragungsstrecke.  

Durch den Einsatz von leistungsflusssteuernden Betriebsmitteln kann der Wirkleistungsfluss 

über einzelnen Leitungen im Wechselstromnetz gezielt beeinflusst werden. Zusätzlich kann der 

Wirkleistungsfluss über eventuell vorhandene Gleichstromverbindungen über die 

angeschlossenen Netzumrichter vorgegeben werden. Mit Hilfe der Wirkleistungsflusssteuerung 

lassen sich ungleiche Belastungen vergleichmäßigen. Die Verschiebung des 

Wirkleistungsflusses von hoch belasteten Leitungen auf gering belastete Leitungen kann die in 

der Netzbetriebsplanung identifizierten Netzengpässe beheben oder reduzieren und so zu einer 

gleichmäßigeren Ausnutzung der Übertragungskapazität und einer insgesamt höheren 

Auslastung des gesamten Netzes führen. Die Wirkleistungsflusssteuerung ist als netzbedingte 

Netzsicherheitsmaßnahmen klassifiziert und steht mit ihrer Wirkung dem Engpassmanagement 

(vgl. Kapitel 3.1) zur Verfügung. 

Im Folgenden wird zunächst auf die Funktionsweise der Wirkleistungsflusssteuerung 

eingegangen, um anschließend das Potenzial zur Höherauslastung detailliert zu erläutern. 

3.3.1 Funktionsweise der Wirkleistungsflusssteuerung 

Die physikalische Funktionsweise der Wirkleistungsflusssteuerung im Hoch- und 

Höchstspannungsnetz lässt sich über das Übertragungsverhalten einer Leitung nachvollziehen. 

Dieses lässt sich anhand des vereinfachten Ersatzschaltbildes einer Leitung ableiten. Aufgrund 

ihres geringen Einflusses auf das Übertragungsverhalten werden dabei der serielle, die Verluste 

bestimmende Widerstand 𝑅, sowie die Querwiderstände vernachlässigt. Für die Bestimmung 

des Übertragungsverhaltens wird die Leitung also lediglich über ihre serielle Reaktanz 𝑋  

abgebildet. Die Spannungsphasenwinkeldifferenz 𝛿 beschreibt die Differenz zwischen dem 
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Spannungsphasenwinkel 𝜃  von Knoten 1 und dem Spannungsphasenwinkel 𝜃  von Knoten 2. 

In Abbildung 3-3 ist das vereinfachte Ersatzschaltbild einer Leitung dargestellt. 

 

Abbildung 3-3: Vereinfachtes Ersatzschaltbild einer Leitung des Hoch- oder 

Höchstspannungsnetzes 

Der über die Leitung fließende komplexe Strom 𝐼 berechnet sich über das Ohm’sche Gesetz 

entsprechend Formel (3-3). 

𝐼 =  
𝑈 − 𝑈  

𝑗𝑋
 (3-3) 

Zur Berechnung des Wirkleistungsflusses wird zunächst mit Hilfe des komplexen Stromes 𝐼 der 

Scheinleistungsfluss an Knoten 1 entsprechend Formel (3-4) bestimmt: 

𝑆 = 𝑈 ∙ 𝐼∗ (3-4) 

Aus dem Scheinleistungsfluss lässt sich anschließend entsprechend Formel (3-5) der 

Wirkleistungsfluss 𝑃 , der sich ausgehend von Knoten 1 über die Leitung zu Knoten 2 einstellt, 

bestimmen. 

𝑃 =  
𝑈 ∙ 𝑈  

𝑋
∙ sin(𝛿) (3-5) 

Es ist zu erkennen, dass der Wirkleistungsfluss über einer Leitung von den Spannungsbeträgen 

𝑈  und 𝑈  am Anfangs- und am Endknoten der Leitung, von der seriellen Reaktanz der 

Leitung 𝑋  sowie von der Knotenspannungsphasenwinkeldifferenz 𝛿 der Spannungen am 

Anfangs- und am Endknoten der Leitung abhängt. Eine Änderung einer dieser drei Parameter 

führt zu einem veränderten Wirkleistungsfluss über die Leitung. Dabei ist zu beachten, dass sich 

der gesamte Wirkleistungsfluss bei gegebener Einspeise- und Lastsituation nicht verändert. 

Wird also der Wirkleistungsfluss auf einer Leitung verändert, so folgt daraus automatisch eine 

Veränderung des Wirkleistungsflusses über weitere mögliche Übertragungsstrecken. Eine 

Beeinflussung des Wirkleistungsflusses ist also nicht nur durch Verschaltung eines 

𝑋

𝑈 𝑒 𝑈 𝑒

𝐼1 2

𝛿 = 𝜃 − 𝜃
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Betriebsmittels in die jeweilige Übertragungsstrecke möglich, sondern kann auch durch 

Beeinflussung des Wirkleistungsflusses auf alternativen Übertragungswegen stattfinden [54]. 

3.3.1.1 Variation der Spannungsbeträge der Anfangs- und Endknotenspannung 

Eine Anpassung der Spannungsbeträge der Eingangs- und Ausgangsspannungen eignet sich 

physikalisch gesehen zur Änderung des Wirkleistungsflusses. Zu beachten ist hierbei jedoch, 

dass Verteilnetzbetreiber und ÜNB ein enges Spannungsband als betriebliche Grenze 

vorgeben. Zusätzlich hat eine Veränderung der Spannungsbeträge einen erheblichen Einfluss 

auf die Blindleistungsflüsse im elektrischen Netz und sowohl Verteilnetzbetreiber, als auch ÜNB 

optimieren die Spannungsbeträge im Rahmen einer Spannungsblindleistungsoptimierung mit 

dem Ziel die Übertragungsverluste zu minimieren. Aufgrund des sich daraus ergebenden 

geringen Potenzials zur Steuerung des Leistungsflusses werden leistungsflusssteuernde 

Betriebsmittel in der Regel nicht zur gezielten Beeinflussung der Spannungsbeträge eingesetzt 

[54]. 

3.3.1.2 Variation der seriellen Leitungsreaktanz 

Durch das zusätzliche Einbringen einer seriellen Reaktanz entsteht eine Reihenschaltung aus 

der zusätzlichen seriellen Reaktanz und der seriellen Leitungsreaktanz. Dadurch wird das 

Übertragungsverhalten der Leitung verändert. Die maximal über die Leitung übertragbare 

Wirkleistung steigt oder sinkt je nachdem ob eine kapazitive oder induktive Reaktanz 

eingebracht wird. Dazu ist in Abbildung 3-4 das um die serielle Reaktanz erweiterte 

Ersatzschaltbild einer Leitung aus Abbildung 3-3 dargestellt. 

 

Abbildung 3-4: Ersatzschaltbild einer Leitung mit Kompensation durch serielle Reaktanz 

Freileitungen in der Hoch- und Höchstspannungsebene verhalten sich hauptsächlich induktiv. 

Wird also in Serie zu einer Freileitung eine serielle induktive Reaktanz eingebracht (XSeriell > 0), 

so verringert sich der Wirkleistungsfluss über diese Leitung. Wird in Serie zu einer Freileitung 

eine serielle kapazitive Reaktanz eingebracht (XSeriell < 0), so steigt der Wirkleistungsfluss über 

diese Leitung. Entsprechend Formel (3-6) sinkt also der Wirkleistungsfluss, wenn die Reaktanz 

betragsmäßig vergrößert wird und steigt, wenn die Reaktanz betragsmäßig verringert wird. 

𝑋

𝑈 𝑒 𝑈 𝑒

𝐼1 2𝑋

𝑈 𝑈
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𝑃 =  
𝑈 ∙ 𝑈  

𝑋 + 𝑋
∙ sin(𝛿) (3-6) 

Die tatsächliche Kompensationswirkung der seriellen Reaktanz findet dabei über den 

Spannungsabfall über der Reaktanz statt. Der Spannungsabfall über die serielle Reaktanz 

ergibt sich nach Formel (3-7) aus dem Produkt der Reaktanz und dem Leitungsstrom. 

𝑈 = 𝑈 = 𝑗 ∙ 𝐼 ∙ 𝑋  (3-7) 

Die Höhe der Kompensation der eingebrachten seriellen Reaktanz ist daher von dem auf der 

Leitung fließendem Leitungsstrom abhängig. Bei gleicher eingebrachter serieller Reaktanz 

steigt also die Kompensationswirkung mit steigendem Stromfluss. 

Da die Kompensationswirkung der seriellen Reaktanz über den über ihr erzeugten 

Spannungsabfall hervorgerufen wird, lässt sich die Kompensationswirkung auch über das 

direkte Einbringen eines analogen Spannungsabfalls erzeugen. Wird als Impedanz eine reine 

Reaktanz eingebracht, so ist der Spannungsabfall dem Leitungsstrom um 90 Grad 

phasenverschoben. Der Vorteil eines eingeprägten Spannungsabfalls im Vergleich zum 

Einbringen einer seriellen Reaktanz liegt darin, dass die Kompensationswirkung des 

eingeprägten Spannungsabfalls unabhängig vom Strom eingestellt werden kann. So ist auch 

bei einem geringen Stromfluss eine hohe Kompensationswirkung möglich [54]. 

Wird die serielle Reaktanz zur Reduktion der Leitungsimpedanz eingesetzt, so kann zudem die 

Spannungsstabilität erhöht werden. Je höher die Spannungsstabilität ist, desto geringer ist die 

Veränderung des Spannungsbetrages am Ende der Leitung, die durch die Übertragung von 

Wirkleistung hervorgerufen wird. Am Beispiel der Freileitung, deren Reaktanz sich induktiv 

verhält, würde die Kompensation durch eine serielle kapazitive Reaktanz die 

Spannungsstabilität erhöhen [54]. 

Neben der Spannungsstabilität kann durch das Einbringen einer seriellen Reaktanz auch die 

transiente Stabilität erhöht werden. Analog zur Erhöhung der Spannungsstabilität erfolgt dies 

am Beispiel einer Freileitung durch eine serielle kapazitive Reaktanz, also eine Verringerung 

der gesamten effektiven Reaktanz einer Freileitung. Die Reduktion der gesamten effektiven 

Reaktanz erhöht die übertragbare Wirkleistung über eine Leitung und limitiert so Schwingungen 

des Spannungsphasenwinkels nach Widerzuschalten einer fehlerhaften Leitung. Wird die 

serielle Reaktanz durch eine schnelle Regelung auf Basis von auftretenden 

Leistungsschwankungen angepasst, so ist eine Dämpfung dieser Leistungsschwankungen 

möglich [54]. 
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Bei der Wirkleistungsflusssteuerung durch das Einbringen einer seriellen Reaktanz ist zu 

beachten, dass es zu einer subsynchronen Resonanz kommen kann. Wird eine Freileitung 

kapazitiv kompensiert, so formt diese einen Resonanzkreis mit der Leitungsreaktanz und den 

induktiven Reaktanzen angeschlossener Transformatoren und Generatoren. Wird die serielle 

kapazitive Reaktanz zu groß, so kann es in den Generatoren zu unerwünschten Schwingungen 

des mechanischen Drehmoments und schließlich zu der Zerstörung von Generatoren kommen. 

Wird eine serielle Reaktanz zur Wirkleistungsflusssteuerung eingesetzt muss diese 

subsynchrone Resonanz entsprechend im möglichen Stellbereich berücksichtigt oder geeignete 

Gegenmaßnahmen getroffen werden [54]. 

3.3.1.3 Variation der Phasenwinkeldifferenz der Eingangs- und Ausgangsspannung 

Durch das Einprägen einer Phasenverschiebung 𝛼 mittels einer phasenverschiebenden 

Spannung kann die Phasenwinkeldifferenz zwischen der Eingangs- und Ausgangsspannung 

verändert werden. Entsprechend Formel (3-8) ändert sich dadurch der Wirkleistungsfluss über 

der Leitung. 

𝑃 =  
𝑈 ∙ 𝑈  

𝑋
∙ sin(𝛿 − 𝛼) (3-8) 

Die Anpassung der Phasenwinkeldifferenz erhöht dabei nicht die natürliche Leistung der 

Leitung, sondern verschiebt den Wirkleistungsfluss entlang einer sinusförmigen Kurve in 

Richtung höherem oder geringerem Wirkleistungsfluss. 

Im Vergleich zur Wirkleistungsflusssteuerung über eine Variation der seriellen Reaktanz findet 

keine inhärente Verbesserung der Spannungsstabilität statt. Durch eine schnelle Anpassung 

des Phasenwinkels ist analog zur Wirkleistungsflusssteuerung über eine serielle Reaktanz eine 

Verbesserung der transienten Stabilität und eine Dämpfung von Leistungsschwankungen 

möglich. Eine Verschlechterung des subsynchronen Resonanzverhaltens tritt bei der 

Wirkleistungsflusssteuerung durch die Variation des Phasenwinkels nicht auf, sofern die 

Variation des Phasenwinkels nicht mit einer gleichzeitigen Variation der Reaktanz der Leitung 

einhergeht [54].  

3.3.1.4 Wirkleistungsflusssteuerung über Gleichstromleitungen 

Werden zwei Punkte des Wechselstromnetzes über Umrichter mit einem Gleichstromnetz 

gekoppelt, so ist durch die Regelung der Umrichter der Wirkleistungsfluss zwischen den beiden 

Punkten des Wechselstromnetzes steuerbar. Die Wirkleistungsflusssteuerung über die 

Umrichter ist dabei durch die Dimensionierung der Umrichter begrenzt [55]. 
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3.3.2 Potenzial zur Höherauslastung durch Wirkleistungsflusssteuerung 

Das Potenzial zur Höherauslastung durch Wirkleistungsflusssteuerung ist physikalisch 

abhängig von der betrachteten Netzstruktur und den Netzimpedanzen sowie von systemischen 

Netzsicherheitsbeschränkungen wie dem (n-1)-Kriterium. Eine quantitative Berechnung des 

Potentials erfordert in der Regel rechenintensive Netzsimulationen, welche für jede Maßnahme 

zur Umsetzung von Wirkleistungsflusssteuerung einzeln durchgeführt werden müssen. Daher 

wird in diesem Kapitel lediglich der Wirkmechanismus des Potentials dargelegt und ein Beispiel 

für ein theoretisches Potential besprochen. 

Das Potential ergibt sich durch die Möglichkeit, ungleiche Leitungsauslastungen zu 

vergleichmäßigen. Bei ungleichen Belastungen im Wechselstromnetz limitieren wenige hoch 

ausgelastete Leitungen in der Regel die Übertragungskapazität, während alternative 

Übertragungsstrecken unterhalb ihrer maximalen Auslastungsgrenze betrieben werden. Dies ist 

exemplarisch an einem Aufbau aus zwei Doppelleitungen entsprechend Abbildung 3-5 

dargestellt. 

 

Abbildung 3-5: Exemplarischer Wirkleistungsfluss 

Die dargestellten Leitungen stehen jeweils für eine Doppelleitung. Die dargestellten Reaktanzen 

sind die zusammengefassten Reaktanzen der Doppelleitung. Doppelleitung 1 hat in diesem 

Beispiel eine Reaktanz 𝑋, während Doppelleitung 2 die doppelte Reaktanz 2𝑋 besitzt. Die 

Leitungen übertragen initial die Wirkleistung 𝑃 ausgehend von der Energiequelle zur Last. 

Dadurch stellt sich auf Doppelleitung 1 ein Leistungsfluss von 𝑃 und auf Leitung 2 ein 

Leistungsfluss von 𝑃 ein. Es wird nun für jede der einzelnen Leitungen eine Belastungsgrenze 

von 𝑃 angenommen. Diese Belastungsgrenze ist identisch mit dem 𝑃𝐴𝑇𝐿 (vgl. Kapitel 2.1) der 

Leitungen. Dies bedeutet eine Belastungsgrenze von 𝑃 je Doppelleitung im Normalbetrieb. In 
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der Betriebssicherheitsanalyse würden nun Ausfallsimulationen vorgenommen werden, um zu 

identifizieren, ob der Ausfall einer einzelnen Leitung zu unzulässig hohen Beanspruchungen der 

parallelen Leitungen führt. Bei einem Ausfall einer Leitung der Doppelleitung 2 würde sich die 

Reaktanz der Doppelleitung 2 auf 4𝑋 verdoppeln. Die neue Lastaufteilung zwischen den 

Doppelleitung würde sich so einstellen, dass Doppelleitung 1 einen Leistungsfluss von 𝑃 trägt, 

während Doppelleitung 2 einen Leistungsfluss von 𝑃 trägt. Somit wäre in dieser Ausfallvariante 

die Doppelleitung 1 an der Belastungsgrenze angelangt. Die (n-1)-Sicherheit wird knapp 

eingehalten. Eine höhere Auslastung ist nicht möglich, da die (n-1)-Sicherheit dann nicht mehr 

gewährleistet ist.  

Durch den Einsatz von Wirkleistungsflusssteuerung kann der Wirkleistungsfluss auf Leitung 1 

reduziert und der Wirkleistungsfluss auf Leitung 2 erhöht werden. Dadurch wird im 

Normalbetrieb eine gleichmäßige Aufteilung der Wirkleistungsflüsse auf beiden Doppelleitungen 

ermöglicht. Bei Simulation der soeben behandelten Ausfallvariante (Ausfall in Doppelleitung 2) 

würde sich der Leistungsfluss des (n-1)-Falls nun zu 𝑃 auf Doppelleitung 2 und zu 𝑃 auf 

Doppelleitung 1 ausbilden. Mithin würde jede einzelne noch im Betrieb befindliche Leitung 𝑃 

tragen bei einer maximalen Auslastung von 𝑃. Die (n-1)-Sicherheit wird daher unter 

Berücksichtigung aller drei verbliebenden Leitungen mit einer Marge von 3 ∙ 𝑃 − 𝑃 = 𝑃 

eingehalten. Diese Marge kann für einen zusätzlichen Wirkleistungsfluss im Normalbetrieb 

ausgenutzt werden. Die mögliche übertragbare Wirkleistung wird somit von 𝑃 auf 𝑃 erhöht. Die 

Belastung der beiden Leitungen nach Erhöhung der Wirkleistungseinspeisung und dem Einsatz 

von Wirkleistungsflusssteuerung ist in Abbildung 3-6 zu sehen. 

 

Abbildung 3-6: Exemplarischer Wirkleistungsfluss nach Wirkleistungsflusssteuerung 

Limitierend für die Erhöhung der Übertragungskapazität und Höherauslastung durch 

Wirkleistungsflusssteuerung ist daher das zulässige 𝑃𝐴𝑇𝐿 sowie die verbleibende freie 

Übertragungskapazität, die auf alternativen Übertragungsstrecken zur Verfügung steht. Da 

leistungsflusssteuernde Betriebsmittel den Wirkleistungsfluss durch die Beeinflussung der 
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elektrischen Systemgrößen des Netzes anpassen, ist eine Kenntnis des Systemzustands 

wichtig. Insbesondere, um den Wirkleistungsfluss auch unter Berücksichtigung von möglichen 

Ausfallsituationen zur Bewertung der (n-1)-Sicherheit sinnvoll anzupassen, ist eine Einbindung 

von wirkleistungsflusssteuernden Betriebsmittel in die Prozesse der Engpassbehebung 

zielführend. Im Einzelfall muss die Wirtschaftlichkeit jedoch vor dem Hintergrund der Kosten für 

den bautechnischen Aufwand in den vorhandenen Umspannstationen bewertet werden. 
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3.4 Kurative Netzführung 

Die kurative Netzführung, auch reaktive Netzführung genannt, ist ein neuartiges 

Betriebsführungskonzept, das eine Erweiterung des präventiven Engpassmanagements 

(vgl. Kapitel 3.1) darstellt. Bei der Erweiterung des präventiven Engpassmanagements durch 

die kurative Netzführung werden einzelne Netzsicherheitsmaßnahmen erst unmittelbar nach 

Auftritt einer Ausfallsituation eingesetzt. Dies wird möglich durch die temporäre 

Höherauslastbarkeit, d.h. die Angabe einer oder mehrerer 𝑇𝐴𝑇𝐿 (vgl. Kapitel 2.1). Durch den 

schnellen Eingriff von kurativen Netzsicherheitsmaßnahmen nach Auftritt der Ausfallsituation 

werden die Strombelastungen der Betriebsmittel anschließend wieder auf einen Wert gleich 

oder unterhalb der dauerhaft zulässigen Strombelastbarkeiten 𝑃𝐴𝑇𝐿 zurückgeführt. In 

Abgrenzung zum witterungsabhängigen Freileitungsbetrieb, welcher die dauerhaft zulässigen 

Strombelastbarkeiten 𝑃𝐴𝑇𝐿  entsprechend der Witterungsverhältnisse anpasst, werden 

hier demnach temporäre Strombelastbarkeiten 𝑇𝐴𝑇𝐿 in einer Ausfallsituation ausgenutzt, um 

Betriebsmittel im Normalbetrieb höher auslasten zu können. Bei der Bestimmung der durch die 

Betriebsmittel vorgegebenen temporär möglichen Strombelastbarkeiten 𝑇𝐴𝑇𝐿  kann 

analog zur Bestimmung der dauerhaft zulässigen Strombelastbarkeiten 𝑃𝐴𝑇𝐿  eine 

Witterungsabhängigkeit berücksichtigt werden. 

Im Folgenden wird das Funktionsprinzip der kurativen Netzführung und die Erweiterungen im 

Vergleich zum präventiven Engpassmanagement aufgezeigt. Abschließend wird das Potenzial 

zur Höherauslastung durch kurative Netzführung diskutiert. 

3.4.1 Funktionsweise der kurativen Netzführung 

Die beim präventiven Engpassmanagement vorgehalte Sicherheitsmarge kann bei kurativer 

Netzführung verringert werden. Dadurch steigt die mögliche Strombelastbarkeit im ungestörten 

Normalbetrieb. Der zeitliche Ablauf der Strombelastungen bei Auftreten einer Ausfallsituation 

mit anschließender Durchführung einer kurativen Netzsicherheitsmaßnahmen ist in Abbildung 

3-7 dargestellt. 



45/277 

 

 

Abbildung 3-7: Strombelastungen vor und nach Auftritt einer Ausfallsituationen im präventiven 

Engpassmanagement und bei kurativer Netzführung 

Wird eine kurative Netzsicherheitsmaßnahme zur Entlastung des Betriebsmittels vorgehalten, 

so wird das Betriebsmittel in der Ausfallsituation kurzzeitig oberhalb der dauerhaft zulässigen 

Strombelastbarkeit 𝑃𝐴𝑇𝐿 betrieben. Die kurative Netzsicherheitsmaßnahme greift anschließend 

innerhalb ihrer Reaktionszeit ein und reduziert die Strombelastung, sodass diese anschließend 

unterhalb der dauerhaft zulässigen Strombelastbarkeit 𝑃𝐴𝑇𝐿 liegt. In der Ausfallsituation darf 

die kurzfristig zulässige Strombelastbarkeit 𝑇𝐴𝑇𝐿 (hellblaue Linie) nicht überschritten werden. 

Um die Einhaltung der kurzfristig zulässigen Strombelastbarkeiten 𝑇𝐴𝑇𝐿 zu gewährleisten, 

werden präventive Netzsicherheitsmaßnahmen eingesetzt. Zudem werden weiterhin präventive 

Netzsicherheitsmaßnahmen eingesetzt, um die Einhaltung der dauerhaft zulässigen 

Strombelastbarkeit im ungestörten Netzbetrieb zu gewährleisten [56]. Begrenzend für den 𝑇𝐴𝑇𝐿 

sind thermische Erwärmungseffekte der Betriebsmittel (𝑇𝐴𝑇𝐿 ) sowie die 

Spannungsstabilität (vgl. Kapitel 2.3). 
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3.4.2 Potenzial zur Höherauslastung durch kurative Netzführung 

Durch die kurzfristig zulässige Höherauslastbarkeit der Betriebsmittel kann die präventiv 

vorgehaltene Sicherheitsmarge reduziert werden, sodass im ungestörten Normalbetrieb eine 

höhere Übertragungskapazität zur Verfügung steht. Die Strombelastungen der Betriebsmittel 

können im ungestörten Betrieb dadurch näher an dem möglichen 𝑃𝐴𝑇𝐿 liegen. 

Das Potenzial zur Höherauslastung durch die kurative Netzführung ergibt sich aus den 

möglichen kurzfristigen Strombelastbarkeiten 𝑇𝐴𝑇𝐿  der einzelnen Betriebsmittel. 

Neben der thermischen Trägheit der Betriebsmittel haben zudem die Reaktionszeiten der 

kurativen Netzsicherheitsmaßnahmen einen maßgeblichen Einfluss auf das Potenzial zu 

Höherauslastung. Je schneller die kurative Netzsicherheitsmaßnahme reagieren kann, desto 

geringer kann die Reaktionszeit des 𝑇𝐴𝑇𝐿  ausfallen. Je geringer die Reaktionszeit ist, 

desto höher kann die Strombelastbarkeit des Paares aus Reaktionszeit und Strombelastbarkeit 

des 𝑇𝐴𝑇𝐿  gewählt werden. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Schnelligkeit 

der kurativen Netzsicherheitsmaßnahme mit weiteren automatischen Prozessen im Netzbetrieb, 

z.B. der automatischen Wiedereinschaltung nach einem Netzfehler, abgestimmt werden muss. 

Darüber hinaus können mehrere Zeitfenster mit unterschiedlichen 𝑇𝐴𝑇𝐿  theoretisch 

aneinandergereiht werden. So kann bei auftretendem (n-1)-Fall zunächst eine hohe 

Strombelastung von Betriebsmitteln zugelassen werden, die anschließend im Zeitverlauf mit 

entlastenden Maßnahmen reduziert wird. Entsprechende Konzepte wurden beispielsweise im 

Verbundforschungsprojekt „Innosys“ diskutiert [57]. 

Bei der Potentialabschätzung der Höherauslastung durch kurative Netzführung sind neben den 

𝑇𝐴𝑇𝐿  einzelner Betriebsmittel umfangreiche weitere Aspekte zu beachten, die eine 

erhebliche Auswirkung auf das Potential haben. So können die einzelnen Betriebsmittel neben 

den rein thermischen Grenzen auch weitere technische oder regulatorische Grenzen, 

beispielsweise magnetische Sättigung von Eisenkernen in Wandlern und Transformatoren oder 

Begrenzungen bezüglich der Lärmbelastung (vgl. Kapitel 7.1), aufweisen. Zudem ist auch die 

Netzstabilität (vgl. Kapitel 2.3) zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist das Potential abhängig 

von weiteren getroffenen Maßnahmen für die Höherauslastung. So wirkt sich eine allgemeine 

Erhöhung des 𝑃𝐴𝑇𝐿  durch bspw. WAFB (vgl. Kapitel 3.2) reduzierend auf das Potential 

der kurativen Netzführung aus, da sich 𝑃𝐴𝑇𝐿  und 𝑇𝐴𝑇𝐿  annähern. Außerdem 

ist zu beachten, dass jede kurative Maßnahme redundant abgesichert sein muss, um die 

Netzsicherheit gewährleisten zu können. Dies verringert das vorhandene Potential zusätzlich. 
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4 Systemdienstleistungen 

Die Bereitstellung von Systemdienstleistungen (SDL) hat das Ziel, zu jeder Zeit einen stabilen 

und sicheren Netzbetrieb zu gewährleisten. Dabei kann zwischen SDL zur Stabilisierung und 

Rückführung der Frequenz auf 50 Hz (Frequenzhaltung) und SDL zur Gewährleistung eines 

stabilen Betriebs des Netzes innerhalb der festgelegten Spannungsgrenzwerte 

(Spannungshaltung) unterschieden werden. Die Frequenzhaltung unterscheidet dabei 

zwischen der SDL Trägheit der lokalen Netzstabilität (Momentanreserve), die instantan auf 

Leistungsschwankungen reagiert und der SDL Regelleistung, die nachgelagert auf größere 

Schwankungen der Last- und Einspeisesituation reagieren kann. Im Rahmen der 

Spannungshaltung wird die SDL Spannungsregelung im ungestörten Betrieb 

(Blindleistungsbereitstellung) eingesetzt. Hiervon abzugrenzen sind die SDL Kurzschlussstrom 

und dynamische Blindstromstützung, welche im gestörten Betrieb bzw. im Fehlerfall die 

Netzspannung stützen, eine zuverlässige Identifikation und Abschaltung des Netzfehlers 

erlauben und die Stabilität im Übertragungsnetz gewährleisten sollen. Darüber hinaus sorgt die 

SDL Netzwiederaufbau dafür, dass das elektrische Energieversorgungssystem nach 

Großstörungen im Übertragungsnetz und teilweisen oder kompletten Netzausfällen schrittweise 

wieder aufgebaut werden kann [58]. 

Sollen netzbetriebliche Maßnahmen zur Höherauslastung des Bestandsnetzes eingesetzt 

werden, so müssen dabei stets auch Auswirkungen auf den Bereich der Systemdienstleistungen 

berücksichtigt werden. So geht eine höhere Netzauslastung mit einem erhöhten 

Spannungsabfall einher. Dies ist mit einem zusätzlichen Bedarf an Blindleistungskompensation 

für die Spannungshaltung verbunden. Auch vor dem Hintergrund des beschlossenen Ausstiegs 

aus Kohle und Atomenergie und des damit verbundenen Rückgangs von Synchrongeneratoren 

werden alternative Formen der SDL-Bereitstellung zunehmend wichtiger, um auch in Zukunft 

einen stabilen Netzbetrieb sicherzustellen. Dazu werden die im Rahmen dieser Studie 

betrachteten Betriebsmittel anhand ihrer Eignung zur SDL-Bereitstellung klassifiziert. Der 

Bereich der aktiven Betriebsmittel lässt sich unter diesem Blickwinkel in zwei Gruppen einteilen: 

 Betriebsmittel, deren Hauptzweck die Erbringung von SDL ist (z.B. STATCOM) 

 Betriebsmittel, die vorrangig zur Höherauslastung beitragen (z.B. PST), in begrenztem 

Maße aber auch SDL bereitstellen können 
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Ob ein Betriebsmittel, eine Erzeugungsanlage, eine Energiespeicheranlage oder eine 

steuerbare Last netzdienlich eingesetzt werden kann, ergibt sich aus den technischen 

Anforderungen der betreffenden SDL. Daneben existieren entflechtungsrechtliche 

Anforderungen, die die Bereitstellung von SDL einschränken können. Im Folgenden werden die 

verschiedenen SDL mit ihren jeweiligen technischen Anforderungen und regulatorischen 

Einschränkungen vorgestellt. Dieses Kapitel bildet somit die Grundlage für die Einordnung der 

technischen und regulatorischen Eignung im Rahmen der Steckbriefe (siehe Kapitel 5.3). 

Anhand der technischen Anforderungen und der regulatorischen Einschränkungen wird in den 

Steckbriefen der aktiven Betriebsmittel systematisch dargestellt, inwiefern diese zur 

Bereitstellung von SDL geeignet sind. Die technisch-regulatorischen Anforderungen an 

Erzeugungs- und Energiespeicheranlagen sowie Lasten werden in Deutschland weitgehend 

über Anwendungsregeln des Forums Netztechnik/Netzbetrieb (FNN) im Verband der 

Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE) festgelegt. Nach § 49 Abs. 2 EnWG 

wird bei Einhaltung dieser Anwendungsregeln implizit die Einhaltung der allgemein anerkannten 

Regeln der Technik vermutet. Über den VDE erfolgt nach § 19 Abs. 4 EnWG auch die nationale 

Umsetzung entsprechender EU-Verordnungen (sogenannte Network Codes).  

Bei der Definition der Anforderungen an Erzeugungsanlagen bezüglich der Bereitstellung von 

SDL wird in den Anwendungsregeln des VDE|FNN grundlegend zwischen Erzeugungsanlagen 

elektrischer Energie (EA) vom Typ 1 und EA vom Typ 2 unterschieden. Im Allgemeinen werden 

an EA vom Typ 1 höhere Anforderungen bezüglich der Bereitstellung von SDL gestellt. EA vom 

Typ 1, oft auch als direkt-gekoppelte Erzeugungsanlagen bezeichnet, stellen elektrische 

Energie mit Hilfe von Synchrongeneratoren bereit. EA vom Typ 2 sind dagegen definiert als alle 

EA, die nicht vom Typ 1 sind [59]. Ein Beispiel für EA vom Typ 2 sind nicht synchron drehende 

Generatoren, welche auch Asynchrongeneratoren genannt werden. Außerdem können alle über 

Leistungselektronik angeschlossenen Erzeugungseinheiten, wie etwa umrichtergekoppelte EE-

Anlagen oder Energiespeicheranlagen, in diese Kategorie eingeordnet werden [58–60].  

Energiespeicheranlagen unterliegen hinsichtlich ihrer Eigentumsverhältnisse zusätzlichen 

Beschränkungen. Diese ergeben sich aus der Richtlinie (EU) 2019/944 des europäischen 

Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 („Strombinnenmarkt-Richtlinie“), welche in 

Deutschland derzeit in nationales Recht überführt wird. Gemäß den Vorgaben der Richtlinie 

(EU) 2019/944 dürfen Energiespeicheranlagen grundsätzlich nicht im Eigentum eines 

Netzbetreibers stehen. Ausgenommen davon sind sogenannte „vollständig integrierte 

Netzkomponenten“ (ViNK). Entsprechend der Begriffsdefinition der Richtlinie werden damit 

Netzkomponenten bezeichnet, welche in das Übertragungs- oder Verteilnetz integriert sind und 

allein dazu dienen, einen sicheren und zuverlässigen Betrieb des Netzes zu gewährleisten. 

ViNK dürfen dabei weder zum Systemausgleich (Regelleistungserbringung) noch zum 
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Engpassmanagement (Redispatch) eingesetzt werden. Die Anerkennung einer 

Energiespeicheranlage als ViNK erfolgt gemäß Artikel 54 Abs. 2 der Richtlinie durch 

Genehmigung der Regulierungsbehörde. Typische ViNK sind bspw. Schwungräder oder 

Kondensatoren [58].  

Anhand der technischen Anforderungen und der regulatorischen Einschränkungen wird in den 

Steckbriefen der aktiven Betriebsmittel systematisch dargestellt, inwiefern diese zur 

Bereitstellung von SDL geeignet sind. 

4.1 Frequenzhaltung: Trägheit der lokalen Netzstabilität 

(Momentanreserve) 

Beim Betrieb eines Elektrizitätsversorgungssystems auf Basis von Wechselstrom stellt die 

Frequenzhaltung einen relevanten Aspekt der Systemstabilität dar. Eine Abweichung der 

Frequenz von der Nennfrequenz des Systems weist auf ein Wirkleistungsungleichgewicht hin, 

bei welchem sich die Erzeugung und die Last nicht decken. Kritisch für die Systemstabilität sind 

hierbei insbesondere größere Störungen des Wirkleistungsgleichgewichts. Ein Beispiel sind 

plötzlich auftretende Kraftwerksausfälle, welche zu einem negativen Gradienten der 

Netzfrequenz führen [61]. Die Trägheit der lokalen Netzstabilität (Momentanreserve) bezeichnet 

eine inhärente Reaktion auf ein solches Wirkleistungsungleichgewicht und die resultierende 

Frequenzabweichung im Elektrizitätsversorgungssystem. Ziel der Vorhaltung ausreichender 

Trägheit ist es, der Frequenzabweichung durch Aufnahme oder Abgabe von Energie 

entgegenzuwirken und diese zu begrenzen, bevor kritische Grenzwerte überschritten werden. 

Der Bedarf an Trägheit im Elektrizitätsversorgungssystem leitet sich dabei aus dem maximal 

zulässigen Frequenzgradienten nach Fehlereintritt ab [62].  

Es ist zwischen der Momentanreserve, welche inhärent und unverzüglich wirkt, und einer 

verzögerten, regelungstechnisch umgesetzten Reaktion, der sogenannten schnellen 

Frequenzregelung, zu unterscheiden. Die Momentanreserve kann entweder von 

Synchronmaschinen als Schwungmassen oder von netzbildenden Umrichtern im Rahmen einer 

synthetischen Schwungmasse erfolgen. Die synthetische Schwungmasse ist hierbei 

wirkungsgleich mit echten Schwungmassen. Die ausreichende Vorhaltung von 

Momentanreserve bzw. Trägheit ist notwendig, um den Frequenzgradienten unmittelbar nach 

Störungseintritt im Ursprung zu begrenzen. Dies bildet die Basis für die Frequenzstabilität des 

Gesamtsystems. Bei der schnellen Frequenzregelung handelt es sich um eine Reaktion von 
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schnell regelbaren Anlagen, die auf eine Stabilisierung der Frequenz auf konstantem Niveau 

abzielt. Hierbei wird eine Wirkleistung in Abhängigkeit der aktuellen Netzfrequenz 

(schnelle P/f)-Regelung) eingespeist. Die schnelle Frequenzregelung kann jedoch nicht den 

Gradienten der Frequenzänderung im Ursprung beeinflussen. Stattdessen wirkt sie ergänzend 

noch vor Einsatz von Primärregelleistung, um das System schneller zu stabilisieren. Sie ist 

allgemein von der Regelleistung abzugrenzen. [63]. 

4.1.1 Technische Anforderungen 

Für Momentanreserve müssen Betriebsmittel ohne zeitliche Verzögerung Energie abgeben 

oder aufnehmen können. Da das Ziel der Momentanreserve die Begrenzung von 

Frequenzgradienten bei größeren Störungen des Leistungsgleichgewichts ist, müssen die 

bereitstellenden Betriebsmittel in der Lage sein, auch bei hohen Frequenzgradienten mit dem 

Netz verbunden zu bleiben. Eine Netztrennung kann zur Systeminstabilität führen und ist 

dementsprechend nicht zulässig. 

Bei einer regelungstechnisch umgesetzten schnellen Frequenzregelung (schnelle P(f) 

Regelung) erfolgt die Abgabe oder Aufnahme der Energie zeitlich nach der unverzüglich 

reagierenden Momentanreserve und vor dem Einsatz der Primärregelleistung. 

4.1.2 Technisch-regulatorische Anforderungen  

ÜNB können auf Grundlage von europäischen Verordnungen über den Anschluss von 

Erzeugern und Lasten und der national gültigen VDE-Normen innerhalb ihrer Regelzone 

Frequenzbereiche und maximale Frequenzgradienten definieren, bei denen sich 

Erzeugungsanlagen und Lasten allgemein nicht vom Netz trennen dürfen [64, 65]. Im 

quasistationären Betrieb, welcher durch maximale Frequenzgradienten von 0,25 Hz/min 

definiert ist, dürfen sich weder Erzeugungsanlagen noch Lasten im Frequenzbereich 47,5 Hz 

bis 51,5 Hz instantan trennen [59]. Außerhalb des quasistaionären Betriebs verlangt EirGrid für 

konventionelle Erzeuger und für Windturbinen, dass sich diese bis zu einem 

Frequenzgradienten von 0,5 Hz/s nicht vom Netz trennen dürfen [62]. Die technischen 

Anschlussregeln Höchstspannung (TAR Höchstspannung) des VDE|FNN geben für 

Deutschland einen maximal zulässigen Frequenzgradienten von 2 Hz/s für Erzeugungsanlagen 

an [59]. Diese Robustheitsanforderungen an Lasten und Erzeugungsanlagen sind die Basis für 

den frequenzstabilen Netzbetrieb. Die Bereitstellung ausreichender Trägheit bzw. 

Momentanreserve mittels rotierender Massen soll garantieren, dass die oben aufgeführten 

Grenzwerte nicht überschritten werden. Die Momentanreserve begrenzt Frequenzgradienten 

und sichert ausreichend Zeit für die Aktivierung der nachgelagerten Primär- und 
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Sekundärreserve im Rahmen der Leistungsfrequenzregelung sowie im Notfall die Aktivierung 

von unterfrequenzabhängigem Lastabwurf ab einer Frequenz unterhalb von 49,2 Hz [66, 67]. 

Bezüglich der Momentanreserve existieren jedoch keine Anforderungen in den nationalen TAR. 

Die ÜNB haben die Systemverantwortung und stellen in diesem Zusammenhang ausreichend 

Trägheit im System sicher. ÜNB können vorschreiben, dass bei schnellen Frequenzänderungen 

für EA vom Typ 2 synthetische Schwungmasse bereitzustellen ist und das Funktionsprinzip des 

jeweiligen Regelungssystems der Anlage festlegen [64]. 

4.1.3 Beschaffungsbezogene Anforderungen 

Nach aktuellem Stand wird die Systemdienstleistung nicht marktlich beschafft. Seit Inkrafttreten 

der Strommarktrichtlinie 2019/944 des europäischen Parlamentes und des Rates im Jahr 2019 

ist jedoch auf europäischer Ebene vorgeschrieben, dass die Beschaffung von 

Momentanreserve grundsätzlich marktgestützt zu beschaffen ist. Mit dem neuen § 12h EnWG 

wurde diese Vorgabe in nationales Recht überführt [33]. Aktuell ist von der Bundesnetzagentur 

jedoch eine Ausnahme für die Systemdienstleistung Trägheit der lokalen Netzstabilität 

(Momentanreserve) vorgesehen [68].  
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4.2 Frequenzhaltung: Regelleistung 

Der Einsatz von Regelleistung dient dem Ausgleich der Systembilanz und damit allgemein der 

Einhaltung des zulässigen Frequenzbandes. Die ÜNB führen hierbei ein marktbasiertes 

Auktionsverfahren unter Berücksichtigung verschiedener Regelleistungsprodukte durch. Diese 

sind Primärregelleistung (Frequency Containment Reserve - FCR), Sekundärregelleistung 

(automatic Frequency Restoration Reserve - aFRR) und Minutenreserve (manual Frequency 

Restoration Reserve - mFRR). Die Regelleistungsprodukte weisen unterschiedliche 

Zeitspannen auf, die bis zur Lieferung vergehen können. Die Produkte sind seit 2018 aufgrund 

des Inkrafttretens der System Operation Guideline am 14.09.2017 einheitlich in 4-Stunden-

Zeitscheiben gegliedert, welche am Vortag der Leistungserbringung gehandelt werden. 

Regelleistung wird nach Leistungs- und Arbeitspreis ausgeschrieben, wobei sich der 

Leistungspreis auf die unabhängig vom Abruf bereitgehaltene Regelleistung bezieht. Der 

Arbeitspreis wird dagegen nur für den Abruf einer tatsächlich gelieferten Energiemenge 

berechnet. 

Die Primärregelleistung wird automatisch mittels lokaler Frequenzmessung aktiviert. 

Sekundärregelleistung wird zentral und automatisch von Reglersystemen der ÜNB abgerufen 

und löst die Primärregelleistung ab. Minutenreserveleistung dient der langfristigen Ablösung der 

Sekundärregelleistung und wird in der Regel nur bei größeren Leistungsungleichgewichten 

abgerufen [69].  

Zusätzlich werden am Regelleistungsmarkt durch die ÜNB auch Produkte von abschaltbaren 

Lasten ausgeschrieben und beschafft. Abschaltbare Lasten stellen Verbraucher dar, die auf 

Anweisung des ÜNB ihre bezogene Leistung reduzieren, um einem Leistungsungleichgewicht 

im Netz entgegenzuwirken. Seit Inkrafttreten der abschaltbare Lasten Verordnung (AbLaV) im 

Jahr 2016 wurden von Januar 2017 bis Juli 2020 insgesamt 15,5 GWh abschaltbare Lasten 

abgerufen. In etwa dieselbe Energiemenge wurde im Januar 2020 an Minutenreserve 

abgerufen, welche das am seltensten abgerufene Regelleistungsprodukt darstellt. 

4.2.1 Technische Anforderungen 

Die grundlegende technische Anforderung einer Regelleistungserbringung an elektrische 

Betriebsmittel ist die Fähigkeit, gemäß den regulatorischen Anforderungen eine festgelegte 

Wirkleistung über einen definierten Zeitraum abgeben und/oder aufnehmen zu können. Hierbei 
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sind insbesondere die Betriebsmittel zur elektrischen Anbindung von Erzeugungsanlagen, 

Speicher und Lasten, demnach Umrichter oder elektrische Maschinen, relevant. Es muss somit 

insbesondere möglich sein, mit diesen Betriebsmitteln die Wirkleistungsbilanz der Anlage, 

gegebenenfalls unter Zuhilfenahme weiterer Regeleinrichtungen, aktiv zu steuern. 

Zur Erbringung von Primärregelleistung muss ein Betriebsmittel die ausgeschriebene Leistung 

innerhalb von 30 s vollständig erbringen können und dabei in der Lage sein, Leistung sowohl 

aufzunehmen als auch abzugeben. Sekundärregelleistung muss innerhalb von 5 min durch 

regelzonenverantwortlichen ÜNB automatisch aktiviert werden können. Dazu ist die Installation 

einer IT-technischen Fernwirkanbindung notwendig. Minutenreserveleistung muss innerhalb 

von 15 min in voller Höhe zur Verfügung stehen [69].  

4.2.2 Technisch-regulatorische Anforderungen  

Der Netzbetreiber kann vorgeben, dass jede am Netz angeschlossene Erzeugungsanlage 

technisch zur Abgabe von Regelleistung fähig sein muss. Anlagen, die an der Hoch- und 

Höchstspannungsebene angeschlossen sind, müssen dann entsprechend der Parametrierung 

nach VDE-AR-N-4130 (TAR Höchstspannung) und VDE-AR-N-4120 (TAR Hochspannung) in 

der Lage sein, die Wirkleistungsabgabe frequenzabhängig anzupassen [59, 60]. 

4.2.3 Beschaffungsbezogene Anforderungen 

Um Regelleistung bereitzustellen, muss ein Anbieter am Regelleistungsmarkt teilnehmen 

können. Dementsprechend können Anlagen, die im Eigentum von Netzbetreibern stehen (z.B. 

als ViNK eingestufte Energiespeicheranlagen), keine Regelleistung bereitstellen. Ein Anbieter 

von Regelleistung muss ein Präqualifikationsverfahren durchlaufen und nachweisen, dass die 

dynamischen Anforderungen, die Zuverlässigkeit, die IT-Anbindung sowie das Vorhaltungs- und 

Erbringungskonzept eingehalten werden [69]. Tabelle 4-1 bietet einen Überblick über die 

verschiedenen Regelleistungsprodukte und die jeweils geltenden Marktbedingungen. Die 

Regelleistungsprodukte müssen über die komplette Produktlänge erbracht werden können und 

sind grundsätzlich technologieoffen. Es ist vorgeschrieben, dass jede Erzeugungsanlage ab 

einer Nennleistung von 100 MW primärregelfähig sein muss. Primärregelleistung muss 

gleichzeitig positiv und negativ angeboten werden. Sekundärregelleistung und 

Minutenreserveleistung kann entweder positiv oder negativ angeboten werden. Bei 

Sekundärregelleistung und Minutenreserveleistung liegt die Mindestangebotsgröße bei 5 MW. 

Wird pro Produktzeitscheibe und Regelzone nur ein Angebot abgegeben, ist es für kleinere 

Marktteilnehmer möglich, Angebote unterhalb von 5 MW abzugeben [69]. 
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Produkt/ 

Spezifikationen 

Primärregel- 

leistung 

Sekundärregel- 

leistung 

Minutenreserve- 

leistung 

Auktionsende Wochenanfang Vortag Vortag 

Produktlänge 24 h 4 h 4 h 

Mindestgröße ± 1 MW + 5 oder - 5 MW + 5 oder - 5 MW 

Tabelle 4-1: Produktspezifikationen des Regelleistungsmarktes 

 



55/277 

 

4.3 Spannungshaltung: Dienstleistung zur Spannungsregelung 

(Blindleistungsbereitstellung) 

Dienstleistungen zur Spannungsregelung (Blindleistungsbereitstellung) umfassen manuelle 

oder automatische Regelungshandlungen mit dem Ziel, einen Spannungs- oder 

Blindleistungssollwert zu halten. Diese können sich auf das Verhalten von Netznutzern am 

Netzverknüpfungspunkt, auf HGÜ-Systeme, Transformatoren oder weitere Vorrichtungen 

beziehen. Die Bereitstellung von Blindleistung hat das Ziel, schnelle (dynamische) und 

langsame (quasistationäre) Spannungsänderungen in den vertraglichen Grenzen zu halten [63]. 

Die SDL wird dafür eingesetzt, die vorgegebenen betrieblichen Spannungsgrenzen 

(vgl. Kapitel 2.3) sowohl im ungestörten Netzbetrieb als auch in Ausfallsituationen nach 

erfolgreicher Fehlerklärung einzuhalten. Den langsameren, quasistationären 

Spannungsänderungen des Netzes kann durch gezielte Blindleistungsabgabe bzw. –aufnahme 

entgegengewirkt werden. Dies wird durch eine Vorgabe von Blindleistungssollwerten realisiert, 

d.h. durch die Einspeisung statischer Blindleistung. Bei schnellen Änderungen der 

Netzspannung bedarf es der dynamischen Einspeisung von Blindleistung mit Hilfe von 

Spannungsreglern, wie etwa der Generatorspannungsregelung (AVR) von 

Synchronmaschinen. Dabei wird basierend auf einem Spannungssollwert die 

Blindleistungsbereitstellung angepasst [61]. Abzugrenzen von der Dienstleistung zur 

Spannungsregelung ist die Spannungshaltung durch Einspeisung eines Kurzschlussstromes 

oder dynamischen Blindstroms im Kurzschlussfall vor Klärung des Fehlers [63].  

Blindleistung kann bspw. durch folgende Komponenten und Maßnahmen bereitgestellt werden, 

welche entsprechend den betrieblichen Erfordernissen des Netzbetreibers ausgewählt werden: 

 Einsatz der Spannungs- bzw. Blindleistungsregler von Erzeugungsanlagen  

 Kompensationsanlagen 

o Drosselspulen (vgl. Kapitel 5.4.2) 

o Kondensatorbänke (vgl. Kapitel 5.4.1) 

o Static Var Compensator (SVC, vgl. Kapitel 5.4.3) 

o STATCOM (vgl. Kapitel 5.4.4) 

 Ertüchtigung stillgelegter Kraftwerke zum rotierenden Phasenschieber 

(vgl. Kapitel 5.4.7) 

 Einsatz von HGÜ-Konvertern (vgl. Kapitel 5.3.4) 
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Insbesondere die sogenannten Querkompensationselemente (Kompensationsanlagen) stellen 

geeignete Betriebsmittel für die Blindleistungsbereitstellung bzw. die Spannungshaltung dar. 

Hierbei bildet sich der bereitgestellte Quer-Blindstromfluss eines Querkompensationselements 

weitgehend unabhängig von dem entlang der Leitung fließenden Wirkstromfluss aus. 

Umgekehrt bewirkt der Quer-Blindstromfluss somit, dass der Betrag der Spannung lokal gestützt 

wird, ohne den Wirkleistungsfluss zu beeinflussen. 

Neben der Bereitstellung von Blindleistung gibt es weitere Maßnahmen zur 

Spannungsregelung, u.a. 

 Spannungsbedingter Redispatch  

 Stufung von Transformatoren 

 Ändern der Netztopologie [70] 

Die Wirkung von Transformatorstufungen auf die Spannung erfolgt im Wesentlichen auf der 

Unterspannungsseite, da der Einfluss auf die Blindleistungsbilanz der Oberspannungsseite 

gering ist. 

4.3.1 Technische Anforderungen 

Bei der Spannungsregelung durch Blindleistung erfordern Spannungsüberhöhungen bei 

geringer Auslastung spannungssenkende, induktive Blindleistung und Unterspannungen bei 

hohen Leistungsübertragungen spannungshebende, kapazitive Blindleistung. Diese muss 

durch entsprechende Anlagen bereitgestellt werden können. Dazu ist es erforderlich, dass 

Anlagen geeignete Regler zur Einspeisung bzw. Kompensation von Blindleistung besitzen.  

Im Allgemeinen muss Blindleistung durch entsprechende Anlagen möglichst lokal bereitgestellt 

bzw. kompensiert werden. Wird Blindleistung nicht lokal an einem Netzknoten kompensiert, 

entsteht ein Blindleistungsbedarf am Netzknoten. Entsprechend wird Blindleistung über 

Leitungen zum jeweiligen Netzknoten transportiert. Blindleistungstransporte binden somit 

Übertragungskapazitäten, die für Wirkleistungstransporte genutzt werden könnten. Zudem 

verursacht der Transport von Blindleistung einen Spannungsabfall entlang von Leitungen, 

welcher die Einhaltung des Spannungsbands gefährdet. Daher ist die Möglichkeit des 

Blindleistungstransports begrenzt.  

4.3.2 Technisch-regulatorische Anforderungen  

Ans Übertragungsnetz angeschlossene Erzeugungseinheiten und Speicher müssen 

grundsätzlich technisch in der Lage sein, eine Blindleistungsregelung umzusetzen [59]. Auf 
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europäischer Ebene werden leistungsabhängige Betriebsbereiche vorgegeben [64]. Innerhalb 

dieser Bereich sind Anlagen verpflichtet, jeden Betriebspunkt anzufahren und über einen 

beliebig langen Zeitraum halten zu können [61]. In den TAR werden dazu 

Anforderungsvarianten bezüglich der Blindleistungsbereitstellung für Erzeugungseinheiten 

definiert, welche auf Verlangen des Netzbetreibers für anzuschließende Anlagen gültig sind. Die 

konkrete Umsetzung der Blindleistungsregelung, demnach der Regelbereich, das Verfahren zur 

Blindleistungsbereitstellung und die Variante der Sollwertvorgabe für das Verfahren, wird somit 

vom relevanten ÜNB vorgegeben [59]. 

Der Netzbetreiber kann für Erzeugungsanlagen vom EA Typ 1 vorgeben, dass der synchrone 

Generator mit einem Generatorspannungsregler ausgestattet sein muss. Der Spannungsregler 

steuert die magnetische Erregung des Generators und regelt so die 

Generatorklemmenspannung auf einen festgelegten Sollwert. Die Blindleistungsabgabe bzw. -

aufnahme ans Netz muss schließlich über die Stufung des Netztransformators gesteuert 

werden. Eine direkte Regelung der Blindleistung oder des Leistungsfaktors ist für synchrone 

Generatoren nicht zulässig [59]. 

Für Erzeugungsanalgen vom EA Typ 2 kann der Netzbetreiber eine von drei möglichen 

Regelungsarten zur Blindleistungsbereitstellung entsprechend der VDE-AR-4130 vorschreiben. 

Diese umfassen einen übergeordneten Stromregler mit Q(U)-Statik gemäß einer angegebenen 

Kennlinie, der Blindleistungsbereitstellung mit Spannungsbegrenzungsfunktion und der 

Vorgabe eines festen Verschiebungsfaktors cos(𝜑). Zusätzlich kann der Netzbetreiber fordern, 

dass die Erzeugungsanlage bei Blindleistungsbereitstellung unter- oder übererregt betrieben 

werden können muss. Von den drei Regelungsarten stellt die Q(U)-Statik die 

regelungstechnisch schnellste Maßnahme dar. [59] 

Der Netzbetreiber kann für als Kompensationsanlagen klassifizierte Netzbetriebsmittel 

Vorgaben zur Begrenzung der Schalthäufigkeit, zu der durch den Einsatz hervorgerufenen 

maximal zulässiger Spannungsänderung sowie zu Mindestpausenzeiten zwischen 

Spannungsänderungen festlegen [59]. 

4.3.3 Beschaffungsbezogene Anforderungen 

Nach aktuellem Stand wird die Systemdienstleistung nicht marktlich beschafft. Seit Inkrafttreten 

der Strommarktrichtlinie 2019/944 des europäischen Parlamentes und des Rates im Jahr 2019 

ist jedoch auf europäischer Ebene vorgeschrieben, dass die Beschaffung von Blindleistung 

grundsätzlich marktgestützt zu beschaffen ist. Mit dem neuen § 12h EnWG wurde diese 

Vorgabe in nationales Recht überführt [33]. 
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4.4 Spannungshaltung: Kurzschlussstrom & dynamische 

Blindstromstützung 

Im Kurzschlussfehlerfall müssen transiente Stabilitätsprobleme beherrscht werden können und 

Spannungseinbrüche lokal begrenzt werden. Als Maß, inwiefern ein Netz in der Lage ist, im 

Kurzschlussfehlerfall die Spannung zu halten, wird die Kurzschlussleistung herangezogen. Sie 

ist eine fiktive Bemessungsgröße und dient zusätzlich zur Auslegung von Betriebsmitteln und 

Schutzelementen. Technisch kann Kurzschlussleistung durch Einspeisung eines 

Kurzschlussstromes bereitgestellt werden oder es können Spannungseinbrüche im 

Kurzschlussfehlerfall durch dynamische Blindstromstützung beherrscht werden.  

Als Kurzschlussstrom wird der von einer synchronen Stromerzeugungsanlage (EA Typ 1) oder 

durch einen netzbildenden Umrichter eingespeiste Strom aufgrund einer durch einen 

Kurzschlussfehler verursachten Spannungsabweichung bezeichnet. Auslegungsrelevant ist 

hierbei der Anfangskurzschlusswechselstrom, welcher den Effektivwert des 

Wechselstromanteils eines zu erwartenden Kurzschlussstroms im Augenblick des 

Kurzschlusseintritts darstellt. [63] 

Dynamische Blindstromstützung bezeichnet den von einer nichtsynchronen 

Stromerzeugungsanlage (EA Typ 2) oder einem HGÜ-System aktiv eingespeisten Strom in 

Folge einer durch einen elektrischen Fehler verursachten Spannungsabweichung. 

Der von synchronen Stromerzeugungsanlagen (EA Typ 1) eingespeiste Kurzschlussstrom ist 

abhängig von der Reaktanz der Generatoren und beeinflusst direkt inhärent im 

Kurzschlussfehlerfall positiv die Spannungseinbruchstiefe. Nichtsynchrone 

Stromerzeugungsanlagen wie z.B. wechselrichterbasierte Erzeugungseinheiten oder 

HGÜ-Systeme können im Kurzschlussfehlerfall einen Blindstrom einspeisen und somit die 

Spannung während des Fehlers stützen. Verfügen Wechselrichter über ein netzbildendes 

Regelungssystem und weisen ein spannungseinprägendes Klemmenverhalten auf, reagieren 

diese instantan auf eine Änderung der Netzspannung und können auch einen Kurzschlussstrom 

bereitstellen. 

4.4.1 Technische Anforderungen 

Zur Einspeisung eines Kurzschlussstromes muss eine Anlage über rotierenden Massen 

verfügen oder über einen Umrichter mit netzbildendem Regelungssystem verfügen. 
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Nichtsynchrone Stromerzeugungsanlagen müssen technisch in der Lage sein, im Fehlerfall mit 

dem Netz verbunden zu bleiben. Während des Fehlers und des folglich auftretenden 

Spannungseinbruchs müssen sie einen Blindstrom ∆Ib gemäß einer Blindstromstatik zusätzlich 

zu dem vor dem Fehlerfall bereitgestellten Blindstrom Ib einspeisen. Dazu muss grundsätzlich 

die Einspeisung eines Blindstroms von mindestens 100 % des Bemessungsstroms möglich 

sein [59, 60].  

4.4.2 Technisch-regulatorische Anforderungen  

Wie bei der Netzfrequenz existieren auch Robustheitsanforderungen bezüglich der Spannung. 

Kundenanlagen, sowohl Lasten als auch Erzeugungsanlagen, müssen im quasistationären 

Betrieb innerhalb von definierten Spannungsgrenzen am Netz verbleiben. Diese Grenzen 

betragen für die 380-kV-Netzebene 360 kV und 420 kV. Im Störfall, beispielsweise bei 

kurzzeitigen Spannungseinbrüchen aufgrund von Kurzschlüssen, dürfen sich Kundenanlagen 

nur zur Abwendung von Gefahren für Menschen oder Anlagen vom Netz trennen. Für 

Erzeugungsanlagen gelten darüber hinaus zusätzliche Anforderungen, die auf eine aktive 

Stützung der Spannung im Fehlerfall abzielen. 

Eine solche Stützung der Spannung im Fehlerfall durch EA ist in allen Spannungsebenen 

möglich. Energiespeicher können die Spannung im Fehlerfall in der jeweils angeschlossenen 

Netzebene stützen [59–61]. An EA vom Typ 1 und Typ 2 werden unterschiedliche 

Anforderungen in den TAR definiert. 

Für EA vom Typ 1 ist das Blindstromverhalten durch die Eigenschaften des Generators 

bestimmt. Synchrongeneratoren leisten einen inhärenten Beitrag zum Kurzschlussstrom und 

stützen damit die Spannung im Kurzschlussfall. Der Netzbetreiber fordert daher in den TAR, 

dass Spanungseinbrüche innerhalb definierter Grenzkurven nicht zu einem instabilen Verhalten 

führen dürfen [59, 60]. 

Nichtsynchrone Anlagen vom Typ 2 müssen zunächst Fault-Ride-Through (FRT) fähig sein und 

dürfen sich entsprechend dieser Robustheitsanforderung innerhalb eines definierten 

Spannungsbands nicht vom Netz trennen. Zusätzlich wird eine aktive Netzstützung gefordert, 

welche durch das Einspeisen eines spannungsabhängigen Blindstroms erfolgt. Der Umfang der 

Netzstützung unterscheidet sich nach Spannungsebene. Für das Hochspannungsnetz kann 

eine vollständige Netzstützung gefordert werden. Der zusätzliche Blindstrom 𝛥𝑖 wird richtet sich 

nach einer Statik mit 𝛥𝑖 =  𝑘 ⋅  𝛥𝑈 und ist abhängig von der Spannungseinbruchtiefe 𝛥𝑈 und 

dem 𝑘-Faktor, welcher maximal 6 betragen darf. Falls nicht anders durch den Netzbetreiber 

vorgegeben, wird als Standardwert in der Hoch- und Höchstspannung 𝑘 = 5 gewählt [59, 60]. 
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Des Weiteren werden weitere Anforderungen an das Regelverhalten definiert. So wird eine 

Anschwingzeit von 30 ms und eine Einschwingzeit von 60 ms gefordert [59, 60]. 

4.4.3 Beschaffungsbezogene Anforderungen 

Nach aktuellem Stand werden die Systemdienstleistungen nicht marktlich beschafft. Seit 

Inkrafttreten der Strommarktrichtlinie 2019/944 des europäischen Parlamentes und des Rates 

im Jahr 2019 ist jedoch auf europäischer Ebene vorgeschrieben, dass die Beschaffung von 

Blindleistung grundsätzlich marktgestützt zu beschaffen ist. Mit dem neuen § 12h EnWG wurde 

diese Vorgabe in nationales Recht überführt [33]. Aktuell ist von der Bundesnetzagentur jedoch 

eine Ausnahme für die Systemdienstleistung Kurzschlussstrom & dynamische 

Blindstromstützung vorgesehen [71, 72]. 
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4.5 Netzwiederaufbau: Schwarzstart- und Inselbetriebsfähigkeit 

Die Systemdienstleistung Netzwiederaufbau hat das Ziel, nach Großstörungen (Blackouts) die 

elektrische Energieversorgung wiederherzustellen. Dazu müssen ÜNB in Zusammenarbeit mit 

Verteilnetzbetreibern innerhalb kürzester Zeit auf Basis eines zentralen Konzepts im ersten 

Schritt kleinere bis mittlere, schwarzstartfähige Kraftwerke hochfahren, welche dann ein 

Inselnetz bilden und das Zuschalten nicht schwarzstartfähiger Großkraftwerke ermöglichen. 

Dann werden Lasten und weitere Erzeugungsanlagen dazu geschaltet. Anschließend können 

die entstandenen Teilnetze verbunden und synchronisiert werden [73]. 

Schwarzstartfähigkeit ist hierbei die Fähigkeit einer Stromerzeugungs- oder 

Energiespeicheranlage, aus vollständig abgeschaltetem Zustand wieder hochzufahren, einen 

Netzabschnitt wieder unter Spannung zu setzen und schließlich Spannung und Frequenz stabil 

zu halten, ohne dass der Anlage elektrische Energie zugeführt werden muss. Gegebenenfalls 

kann der Schwarzstart mithilfe einer eigenen Hilfsstromquelle erfolgen. [63] 

Inselbetriebsfähigkeit ist die Fähigkeit zur Regelung von Spannung und Frequenz bei 

unabhängigem Betrieb eines ganzen Netzes oder Teilnetzes, das nach der Trennung vom 

Verbundnetz isoliert ist. [63]. 

4.5.1 Technische Anforderungen 

Betriebsmittel, die die SDL Netzwiederaufbau bereitstellen, müssen schwarzstartfähig sein, d.h. 

Erzeugungsanlagen, Energiespeicher oder andere Betriebsmittel müssen ohne elektrische 

Energiezufuhr von außen aus abgeschaltetem Zustand hochfahren können. Zusätzlich müssen 

sie sich innerhalb der vom Netzbetreiber festgelegten Frequenzbereiche und Spannungsbänder 

synchronisieren können. Wird zusätzlich Inselbetriebsfähigkeit gefordert, müssen die 

Betriebsmittel auch in einem unabhängigen Betrieb eines Teilnetzes, welches vom Verbundnetz 

isoliert ist, ihren Einsatzzweck erfüllen und die Spannung und Frequenz des Teilnetzes 

eigenständig regeln können. 

Die Schwarzstartfähigkeit eines Betriebsmittels, das für den Netzwiederaufbau genutzt werden 

soll, setzt zusätzlich ein schwarzfallfestes Kommunikationssystem voraus. Nur dann ist eine 

Koordination zwischen den verschiedenen Akteuren im Prozess des Netzwiederaufbaus 

möglich. 
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4.5.2 Technisch-regulatorische Anforderungen  

Schwarzstartfähigkeit wird für Erzeugungsanlagen gemäß den europäischen Richtlinien nicht 

zwingend gefordert, kann jedoch vom relevanten ÜNB bzw. Netzbetreiber für synchrone 

Erzeugungseinheiten (EA Typ 1) in der Hoch- und Höchstspannungsebene gefordert werden 

[61]. Konkret kann der relevante Netzbetreiber den Betreiber der Erzeugungsanlage zur 

Erstellung eines Angebots für die Schwarzstartfähigkeit auffordern [59, 60]. 

Bezüglich der Schwarzstartfähigkeit wird vorgeschrieben, dass schwarzstartfähige 

Erzeugungseinheiten mit weiteren Erzeugungseinheiten innerhalb eines Teilnetzes 

synchronisiert und parallel betrieben werden können müssen [59]. Detaillierte Anforderungen 

zwischen Netzbetreiber und Erzeugungsanlagenbetreiber werden bei Angebotserstellung 

abgestimmt. Gemäß den TAR kann der ÜNB bzgl. der Schwarzstartfähigkeit folgende 

Anforderungen stellen [59]:  

 Automatische Ausregelung von Spannungssprüngen aufgrund von Lastzuschaltungen 

 Automatische Spannungsregelung während Netzwiederherstellung 

 Frequenzregelung bei Über- und Unterfrequenzen 

 Paralleler Betrieb und Synchronisation mit anderen Erzeugungsanlagen innerhalb eines 

Teilnetzes 

Für einen vollständigen Inselnetzbetrieb, der sich durch den stabilen Betrieb einer 

Kundenanlage mit Erzeugungseinheiten zur Deckung des Eigenbedarfs ohne Anbindung an das 

öffentliche Netz charakterisiert, schreibt der Netzbetreiber keine Mindestanforderungen vor. Es 

existieren jedoch Mindestanforderungen bezüglich der sogenannten Teilnetzbetriebsfähigkeit 

für Erzeugungsanlagen mit Anschluss in der Höchstspannungsebene [59]. Eine Teilnetzbildung 

liegt vor, sofern Teile des öffentlichen Höchstspannungsnetzes voneinander getrennt werden 

und in einen unabhängigen Parallelbetrieb übergehen. Aufgrund der unerwünschten 

Auftrennung können sich ein plötzliches Leistungsungleichgewicht mit entsprechender 

Frequenzänderung, ein Spannungssprung, Änderungen der Kurzschlussleistung sowie 

Änderungen der Systemträgheit ausbilden [59]. Für den Nachweis der Teilnetzbetriebsfähigkeit 

werden gemäß den TAR folgende Anforderungen an Erzeugungsanlagen gestellt [59]:  

 Blindleistungsregelung mit Q(U) Regelung 

 Möglichkeit der Reduzierung der Wirkleistung bis mindestens 55 % der Leistung 

(EA Typ 1) bzw. 10 % der Leistung (EA Typ 2) 

 Fähigkeit zur Ausregelung von stoßartigen Lastzuschaltungen von bis zu 10 % der 

Leistung (maximal 50 MW), welche mindestens 5 min auseinanderliegen 
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4.5.3 Beschaffungsbezogene Anforderungen 

Nach aktuellem Stand wird die Systemdienstleistung nur teilweise marktlich beschafft. Hierbei 

schließt der relevante ÜNB bzw. Netzbetreiber mit Betreibern von Erzeugungs- oder 

Energiespeicheranlagen bilaterale Verträge, um im Falle einer elektrischen Großstörung auf die 

schwarzstartfähigen Anlagen direkten Zugriff zu erhalten. Seit Inkrafttreten der 

Strommarktrichtlinie 2019/944 des europäischen Parlamentes und des Rates im Jahr 2019 ist 

jedoch auf europäischer Ebene vorgeschrieben, dass die Beschaffung von Blindleistung 

grundsätzlich marktgestützt zu beschaffen ist. Mit dem neuen § 12h EnWG wurde diese 

Vorgabe in nationales Recht überführt [33]. Aktuell ist von der Bundesnetzagentur jedoch eine 

Ausnahme für die Systemdienstleistung Schwarzstart- und Inselbetriebsfähigkeit vorgesehen 

[74]. 
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5 Steckbriefe  

Eine Höherauslastung des Bestandsnetzes setzt die Verfügbarkeit geeigneter Betriebsmittel 

voraus. Dabei sind zwei Dimensionen zu unterscheiden: 

 Einerseits sind bei einer angestrebten Höherauslastung die physikalischen, systemischen 

und regulatorischen Grenzen des bestehenden stromführenden Betriebsmittelparks zu 

berücksichtigen. Dabei handelt es sich überwiegend um Netzbetriebsmittel, die in 

unterschiedlichen Generationen und in großer Zahl im Bestandsnetz verbaut sind. Im Sinne 

der Höherauslastung handelt es sich dabei um passive Betriebsmittel, die von einem 

höheren Stromfluss betroffen sind, jedoch nicht aktiv für eine Höherauslastung sorgen. 

 Andererseits müssen für die Realisierung netzbetrieblicher Höherauslastung verschiedene 

Betriebsmittel eingesetzt werden, die die Nutzbarkeit des jeweiligen Wirkmechanismus 

sicherstellen. Beispielsweise werden für die Wirkleistungsflusssteuerung Betriebsmittel 

benötigt, die eine Steuerbarkeit von Leistungsflüssen ermöglichen. Betriebsmittel dieser 

Kategorie werden daher im Folgenden als aktive Betriebsmittel zur Erzielung einer 

Höherauslastung bezeichnet. Betriebsmittel dieser Kategorie können in der Regel auch zur 

Erbringung von Systemdienstleistungen beitragen. 

 Des Weiteren kann der Zweck von Betriebsmitteln in der Bereitstellung von 

Systemdienstleistungen liegen. Betriebsmittel, die aktiv zur Erbringung von 

Systemdienstleistungen eingesetzt werden und keinen direkten Beitrag zur 

Höherauslastung leisten, werden daher im Folgenden als aktive Betriebsmittel zur 

Erbringung von Systemdienstleistungen bezeichnet. 

Im Folgenden werden die genannten Betriebsmittelarten in Steckbriefen erfasst und anhand 

verschiedener Kategorien charakterisiert. Der in Kapitel 5.1 vorgestellte Beispiel-Steckbrief 

dient der Erläuterung der einzelnen Kategorien. 
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5.1 Beispielsteckbrief und Erklärung der Kategorien 

Disclaimer: Die in den folgenden Steckbriefen recherchierten Informationen basieren auf 

öffentlich verfügbaren Literaturquellen, sowie Ergebnissen aus dem Konsultationsprozess durch 

Angaben von Herstellern und Anwendern. 

5.1.1 Betriebsmitteltyp 

5.1.1.1 Funktionen und Aufgaben 

Beschreibung der Funktion und Aufgabe des Betriebsmittels 

5.1.1.2 Ausführungen und Betriebsmittelgenerationen 

Beschreibung der unterschiedlichen Ausführungen und Generationen des Betriebsmittels 

 

 

5.1.1.3 Technische Kenngrößen 

Angabe nur für aktive Betriebsmittel 

 

 

5.1.1.4 Nutzungsdauer 

Spezifizierte Nutzungsdauer des Betriebsmittels entsprechend der Herstellerangabe (gemäß 

Datenblatt). Zusätzlich Angabe typischer Nutzungsdauern aus Anwendersicht (Netzbetreiber) 

und auf Grundlage von Erfahrungswerten. Teilweise konservative Abschätzungen über 

angenommene Abschreibungsdauer. 
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5.1.1.5 Betriebsmittelgrenzen 

 

 

 

5.1.1.6 Einführungsjahr 

Zeitpunkt oder Jahr, in dem ein Betriebsmittel international zum ersten Mal in der 

Hochspannungsebene eingesetzt wurde 

5.1.1.7 Betriebserfahrung 

Nationale und internationale Betriebserfahrung im Bereich der Hoch- und 

Höchstspannungsebene 

5.1.1.8 Kosten 

Für die passiven Betriebsmittel sind in den Steckbriefen die Kategorien Kapitalkosten und 

Betriebskosten aufgeführt. Dabei wird auf Quellen von weltweiten Netzbetreiber-Befragungen 

und den NEP Strom 2035 zurückgegriffen. Aufgrund der lückenhaften Datenlage bei den aktiven 

Betriebsmitteln wird allgemein auf die im NEP Strom 2035 angenommenen Kosten verwiesen 

und diese Kategorie nicht explizit aufgeführt.  

 

 

5.1.1.9 Realisierungszeitraum 
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5.1.1.10 Pilotprojekte 

Dauer des Probebetriebs (insbesondere bei neuartigen Betriebsmitteln). Bei etablierten 

Betriebsmitteln ist in der Regel kein ausführlicher Probebetrieb erforderlich [10]. Es werden 

daher insbesondere Probebetriebe aus erfolgten Pilotprojekten erfasst. 

5.1.1.11 Alterungsmechanismen 

Beschreibung der spezifischen Alterungsmechanismen 

5.1.1.12 Technische Eignung zur Höherauslastung 

Angabe nur für seriell angeschlossene, stromführende Betriebsmittel 

 

 

5.1.1.13 Nutzbarkeit als aktives Betriebsmittel im Netzbetrieb 

Angabe nur für aktive Betriebsmittel zur Höherauslastung 

Angabe, ob und wie das Betriebsmittel zur Wirkleistungsflusssteuerung oder im Rahmen einer 

kurativen Netzführung eingesetzt werden kann. Außerdem die Angabe zusätzlicher benötigter 

Informationen, um das Betriebsmittel im Rahmen innovativer Systemführungskonzepte zur 
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Höherauslastung einsetzen zu können. Dabei sind folgende Betriebskonzepte zu 

berücksichtigen: 

 

 

5.1.1.14 Bereitstellung von Systemdienstleistungen 

Angabe nur für aktive Betriebsmittel 

Die Bereitstellung folgender Systemdienstleistungen ist zu prüfen: 

 

 

 

 

 

Die mögliche Erbringung der dargestellten Systemdienstleistungen wird dabei anhand 

verschiedener Kriterien systematisch dargestellt. Für jede der dargestellten 

Systemdienstleistungen die technische Eignung sowie gegebenenfalls geltende 

entflechtungsrechtliche Anforderungen, technisch-regulatorische Anforderungen und 

gegebenenfalls auch beschaffungsbezogene Anforderungen analysiert.  

Die technische Eignung bezeichnet die grundsätzliche Fähigkeit des Betriebsmittels, die 

jeweilige Systemdienstleistung bereitstellen zu können. Hierbei werden regulatorische 

Anforderungen nicht betrachtet.  

Technisch-regulatorische Anforderungen ergeben sich aus technischen Normen und 

Anwendungsregeln. Dabei wird grundlegend zwischen Erzeugungsanlagen des Typs 1 (mit 

Synchrongenerator) und des Typs 2 (sonstige Erzeugungsanlagen) unterschieden. 

Entflechtungsrechtliche Anforderungen ergeben sich aus den entflechtungsrechtlichen 

Vorgaben, die in bestimmten Fällen kein Eigentum des Netzbetreibers zulassen. Von zentraler 

Bedeutung ist dabei der Begriff der „vollständig integrierten Netzkomponenten“, die sich 

üblicherweise im Eigentum des Netzbetreibers befinden. Entflechtungsrechtliche 

Anforderungen werde nur im Bedarfsfall, d.h. bspw. bei Erweiterung des Betriebsmittels um 

einen Energiespeicher, dargestellt. 

Beschaffungsbezogene Anforderungen liegen vor, wenn die betreffende Systemdienstleistung 

einem marktlichen Beschaffungsregime unterliegt. Dies ist aktuell in Deutschland nur für die 
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Systemdienstleistung Regelleistung der Fall und umfasst bspw. das Präqualifikationsverfahren 

und die Produktanforderungen des Regelleistungsmarkt (vgl. Kapitel 4.2.3). Entsprechend 

§ 12h EnWG müssen alle vorgestellten SDL zukünftig in einem transparenten, 

diskriminierungsfreien und marktgestützten Verfahren beschafft werden [33]. Mit Beschlüssen 

der Bundesnetzagentur sind davon aktuell jedoch die Systemdienstleistungen 

Kurzschlussstrom, dynamische Blindstromstützung, Inselbetriebsfähigkeit und Trägheit der 

lokalen Netzstabilität (Momentanreserve) ausgenommen [68, 71, 72, 74]. 

Zusätzlich werden, falls vorhanden, Wechselwirkungen der Bereitstellung der jeweiligen 

Systemdienstleistung mit der gleichzeitigen Verwendung des Betriebsmittels für betrieblichen 

Maßnahmen zur Höherauslastung untersucht.  
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5.2 Passive Betriebsmittel 

Unter den passiven Betriebsmitteln werden im Folgenden alle stromführenden Komponenten 

verstanden, die von einer höheren Auslastung im Übertragungsnetz betroffen sind und nicht 

selbst zu einer höheren Auslastung beitragen (vgl. Abbildung 5-1). 

 

Abbildung 5-1: Übersicht über typische passive Betriebsmittel in einem Stromkreis die von einer 

Höherauslastung betroffen sind. 

 

5.2.1 Leiterseil (Aluminium-Stahl, Aldrey, HTLS, Armaturen) 

5.2.1.1 Funktionen und Aufgaben 

Freileitungssysteme sind eine wichtige Komponente der elektrischen Energieübertragung. 

Neben notwendigen Verbindern und weiteren Armaturen stellen vor allem die Leiterseile die 

stromführenden Komponenten eines Freileitungssystems dar und dienen im Hoch- und 

Höchstspannungsnetz der Übertragung des elektrischen Stromes zwischen Umspannwerken. 

Als Leiterseile kommen hauptsächlich konzentrisch verseilte Drähte aus Stahl in der Innenlage 

und Aluminium in der Außenlage zum Einsatz [5]. Zusätzlich besteht eine Freileitung aus den 

Masten und Isolatoren, an denen die Leiterseile mithilfe von Armaturen aufgehängt werden. 

Zum Blitzschutz werden häufig an der Spitze der Masten Erdseile montiert. 
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5.2.1.2 Ausführungen und Betriebsmittelgenerationen 

Bei Leiterseilen wird zwischen Verbundleitern, beispielsweise aus Aluminium und Stahl, und 

Einwerkstoffleitern unterschieden. Bei Aluminium-Stahl-Leiterseilen werden verseilte 

Stahldrähte zu Aufnahme der Zugkräfte eingesetzt. Die Aluminiumdrähte werden um den Kern 

geschlagen und dienen hauptsächlich der Leitung des elektrischen Stroms. Einwerkstoffleiter 

bestehen ausschließlich aus einem Werkstoff, dabei kommen i.d.R. Aluminiumlegierungen aus 

Aluminium, Magnesium und Silizium zum Einsatz. Bei Spannungen größer 110 kV kommen in 

der Regel Bündelleiter zur Verringerung der elektrischen Randfeldstärken zum Einsatz. Zum 

Schutz vor Korrosion werden die Stahldrähte üblicherweise mit einer Zinkschicht überzogen. 

Weiterhin können zum Korrosionsschutz von Leiterseilen Fette zum Einsatz kommen, die das 

Eindringen von Verschmutzungspartikeln und Feuchtigkeit verhindern. Die Anforderungen an 

diese Fette werden in der Norm EN 50326:2003 festgelegt [75]. Durch die maximale 

Betriebstemperatur einer Freileitung wird der maximal zulässige Durchhang des Leiterseils 

definiert. In Deutschland liegt die maximale Betriebstemperatur von Leiterseilen in der Regel bei 

80 °C [5]. Ältere Leiterseile wurden jedoch teilweise für geringere maximale 

Betriebstemperaturen ausgelegt [12]. Aluminium-Stahl, kurz ACSR (Aluminium-Conductor-

Steel-Reinforced) Leiterseile werden mit unterschiedlichen Zugfestigkeiten und 

Stromtragfähigkeiten eingesetzt [76]. Dabei unterscheiden sich die eingesetzten Leiterseile bei 

den Querschnitten von Stahl und Aluminium, der Länge und der Bündelkonfiguration oder –

anordnung. Das Querschnittsverhältnis typischer, in Deutschland eingesetzter Leiterseile liegt 

meist zwischen 6:1 und 11:1 (Aluminium:Stahl) [5]. 

Um die mechanische Festigkeit eines Leiterseils zu erhöhen werden Aluminium-Magnesium-

Silizium-Legierungen (Markenname: Aldrey) eingesetzt. Diese Leiterseile finden bei hohen 

Ansprüchen an die Festigkeit, z.B. bei extremen Spannweiten, Anwendung [5]. Dabei kommen 

sowohl Einwerkstoffleiter als auch Verbundleiter zum Einsatz. Die mechanische Entfestigung 

bei höheren Temperaturen gilt für diese Typen nahezu in gleicher Weise wie für Aluminium-

Stahl Leiterseile, weshalb die Dauerbetriebstemperatur dieser Leiterseile in der Regel ebenfalls 

auf 80 °C festgelegt ist [5]. 

Neben den Aluminium-Stahl-Leiterseilen gibt es eine große Anzahl an 

Hochtemperaturleiterseilen (TAL – Thermisch belastbares Aluminium) und 

Hochtemperaturleiterseilen mit geringem Durchhang (HTLS – High Temperature Low Sag). 

Dabei wird i.d.R. der Aluminium-Leiter durch eine Aluminium-Zirkonium-Legierung oder durch 

weichgeglühtes Reinaluminium ersetzt, was Dauerbetriebstemperaturen von 150 °C bis zu 

250 °C ermöglicht [9, 77]. Leiter aus Aluminium-Zirkonium-Legierungen mit Stahlkern (Stalum) 

können mit einer Dauerbetriebstemperatur von 150 °C betrieben werden, wobei sich dabei 

entsprechend größere Durchhänge einstellen. Eine direkte Substitution von ACSR Leiterseilen 



73/277 

 

ohne zusätzliche Mastererhöhung ist somit i.d.R. nicht möglich. Um diesem Problem zu 

begegnen wurden HTLS-Leiter entwickelt, bei denen zusätzlich Kernmaterialien mit einem 

deutlich geringeren Längenausdehnungskoeffizienten als Stahl zum Einsatz kommen. Dabei 

werden verschiede metallische Legierungen, Karbonfasern (Markenname: ACCC® - Aluminium 

Conductor Composite Core) oder Aluminiumkeramiken (Markenname: ACCR - Aluminium 

Conductor Composite Reinforced) eingesetzt [9]. Durch den geringeren 

Längenausdehnungskoeffizienten der HTLS-Leiter ist es möglich, trotz höherer 

Betriebstemperaturen den Durchhang des Leiters zu reduzieren und bestehende Trassen ohne 

bzw. mit nur wenigen Masterhöhungen stärker auszulasten [78]. Der geringere Durchhang im 

Vergleich zum ACSR-Leiterseil kommt dadurch zustande, dass der Kern des HTLS-Leiterseils 

einen sehr geringen thermischen Ausdehnungskoeffizienten besitzt, der ab einer bestimmten 

Temperatur die komplette Zuglast übernimmt. Diese Temperatur ist abhängig vom verwendeten 

Seiltyp und von der Vorbelastung des Leiterseils [10]. 

Armaturen von Freileitungssystemen werden unter anderem eingesetzt, um die Leiterseile an 

den Isolatoren aufzuhängen, die Bündelleiter auf Abstand zuhalten oder Seilsegmente 

miteinander zu verbinden. Von einer höheren Auslastung sind vor allem stromführende 

Armaturen, wie Verbinder, betroffen. Als Material für Leiterseil-Armaturen wird in der Regel 

Aluminium verwendet [5]. Durch die größere Oberfläche der Armaturen gegenüber dem 

Leiterseil ist die Temperatur der Armatur i.d.R. geringer als die des Leiterseils [5]. 

Die Modularität einer Freileitung ergibt sich durch die Möglichkeit mehrere Freileitungssysteme 

an einen Mast anzubringen. Große Masten (z.B. Donaumasten) tragen bis zu vier 380-kV-

Systeme und zwei weitere 110-kV-Systeme. Weiter ist eine Trassenbündelung mit weiteren 

Freileitungssystemen möglich [5].  

5.2.1.3 Nutzungsdauer 

Die Nutzungsdauer eines Leiterseils ist über das Gesamtsystem Freileitung definiert. Dabei wird 

vom Bundesministerium der Finanzen für Freileitungen über 50 kV eine Nutzungsdauer von 35 

Jahre festgelegt [79]. 

Ein Großteil der bestehenden Leiterseile sind heute 50 Jahre und länger im Einsatz [5]. Die 

typische Nutzungsdauer liegt damit deutlich über der spezifischen Nutzungsdauer. Weitere 

Quellen geben eine Gesamtlebensdauer eines Freileitungssystems von 80 – 120 Jahren an [9]. 

Dabei wird eine gute Instandhaltung und der Austausch einzelner Komponenten (Leiterseile und 

Armaturen 40 – 60 Jahre, Korrosionsschutz und Fette 25 – 35 Jahre) angenommen [9]. Eine 

von der CIGRE durchgeführte, weltweite Befragung von ÜNB ergibt eine mittlere geschätzte 

Lebensdauer von 54 Jahren bei einer Standardabweichung von 14 Jahren für ACSR-Leiterseile 



74/277 

 

[25]. Für Leiterseile die einer hohen Verschmutzung ausgesetzt sind wird eine mittlere 

Lebensdauer von 46 Jahren bei einer Standardabweichung von 15 Jahren angegeben [80]. 

Für HTLS-Leiter liegen keine Erfahrungswerte der typischen Nutzungsdauer vor, da diese erst 

in den frühen 2000er Jahren eingeführt wurden [9]. Die Hersteller von HTLS-Leiterseilen geben 

eine erwartete Lebensdauer von mehr als 40 Jahren an [78]. 

5.2.1.4 Betriebsmittelgrenzen 

 

Die physikalischen Grenzen eines Leiterseils werden maßgeblich über die Temperatur 

definiert. Bei Standard Aluminium-Stahl-Leiterseilen findet eine Materialentfestigung des 

Aluminiums ab Temperaturen zwischen 90 °C bis 100 °C statt [9]. Die 

Dauerbetriebstemperatur ist in Deutschland auf 80 °C spezifiziert [81].  

Für HTLS-Leiter werden je nach Typ Temperaturen zwischen 150 °C und 250 °C als 

Dauerbetriebstemperatur angegeben [9]. 

Stromführende Armaturen werden auf den Leiter abgestimmt, sodass die physikalischen 

Grenzen des Leiters relevant sind [10]. Die Armatur nimmt aufgrund der vergrößerten 

Oberfläche dabei in der Regel eine geringere Temperatur als das Leiterseil an. Jedoch ist 

auch die Qualität des elektrischen Kontaktes zwischen Leiter und Armatur entscheidend. 

Eine pauschale Aussage zu der maximal möglichen Temperatur der Armatur ist nicht 

möglich [10].  

 

Die systemischen Grenzen einer Freileitung ergeben sich aus der Spannungsstabilität und 

der Winkelstabilität.  

 

Regulatorische Grenzen in Bezug auf eine höhere Auslastung ergeben sich durch das 

magnetische und elektrische Feld unter der Leitung. Bei höherer Auslastung eines 

Leiterseils steigt die Temperatur an und durch den Längenausdehnungskoeffizienten von 

Stahl und Aluminium nimmt die Länge zu. Damit erhöht sich der Durchhang des Leiterseils 

zwischen zwei Masten, wodurch sich der Abstand zum Boden entsprechend verringert. Die 

Grenzwerte für die maximalen elektrischen und magnetischen Felder werden am Punkt des 

maximalen Durchhangs der Freileitung oder dem Punkt mit dem geringsten Bodenabstand 

bestimmt. Dabei ist der Aspekt der Verkehrssicherheit zu gewährleisten, indem die 
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Vorgaben der DIN EN 50341 eingehalten werden [10]. Das elektrische Feld darf an Orten 

des nicht nur vorübergehenden Aufenthalts einen Grenzwert von 5 kV/m nicht überschreiten 

[5]. Das magnetische Feld darf an diesen Stellen Werte von 100 µT nicht überschreiten. Bei 

der Ermittlung der Magnetfeldstärke an einem Bemessungspunkt unter oder neben der 

Leitung sind dabei sowohl die Stromstärke als auch der Durchhang der Leitung 

entscheidend [5]. Darüber hinaus können an Freileitungen aufgrund von 

Oberflächenentladungen (Korona) Geräuschemissionen und Funkstörungen entstehen. Die 

entsprechenden Immissionsrichtwerte, beispielsweise für Wohngebiete, müssen dabei 

eingehalten werden [5]. Im Abschnitt 7.1 werden die regulatorischen Grenzen der 

auftretenden Immissionen detailliert ausgeführt. 

5.2.1.5 Einführungsjahr 

Die erste Freileitung in der 110-kV-Ebene wurde 1911 zwischen Lauchhammer und Riesa in 

Deutschland in Betrieb genommen [5]. 1929 wurde zwischen Brauweiler und Hoheneck die 

erste 220-kV-Leitung gebaut. Die erste 380-kV-Leitung wurde 1952 in Schweden zwischen 

Halsberg und Harspranget in Betrieb genommen [5]. 

Hochtemperaturleiter werden seit den 60er Jahren in Japan eingesetzt [10]. 

HTLS-Leiter wurden in den frühen 2000er Jahren vorgestellt [9].  

5.2.1.6 Betriebserfahrung 

Betriebserfahrung mit Hochspannungsfreileitungssystemen besteht in Deutschland seit der 

ersten Inbetriebnahme einer 110-kV-Leitung im Jahr 1911. In Deutschland beträgt die höchste 

Spannungsebene 380 kV, in anderen Ländern werden Wechselspannungsnetze bei bis zu 

1200 kV betrieben [5]. 

In den USA und Japan ist der Einsatz von HTLS-Leiterseilen seit einigen Jahren gängige Praxis. 

Weltweit sind bereits über 100.000 km HTLS-Leiterseile mit Kohlefaserkern installiert [82]. In 

Deutschland wurden bisher nur vereinzelte Pilotprojekten realisiert [78, 83].  

5.2.1.7 Kosten 

 

Die Investitionskosten sind stark von der Leistungsklasse, der Spannungsebene und 

weiteren äußeren Gegebenheiten abhängig. In Tabelle 5-1 sind die Investitionskosten von 

220-kV- und 380-kV-Systemen mehrerer europäischer Projekte angegeben [9]. 
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Tabelle 5-1: Investitionskosten Hochspannungs-Freileitungen ohne Finanzierungskosten 

[84] 

 Mittelwert in 
€/km 

Min-Max Range €/km Median €/km Anzahl 
Projekte 

380 - 400 kV 
(2 Systeme) 

1.060.919 579.771 – 1.401.585 1.023.703 39 

380 – 400 kV 
(1 System) 

598.231 302.664 – 766.802 597.841 32 

220 - 225 kV 
(2 Systeme) 

407.521 354.696 – 461.664 437.263 15 

220 - 225 kV 
(1 System) 

288.289 157.926 -298.247 218.738 5 

 

Die Gesamtinvestitionskosten setzen sich dabei wie in Tabelle 5-2 angegeben aus 

mehreren Positionen zusammen. 

Tabelle 5-2: Aufteilung der Investitionskosten [84] 

Entwicklung 3 % 

Installation 31 % 

Material und Herstellung 47 % 

Sonstiges (Projektmanagement, 
Regulierung, Studien, etc.) 

19 % 

 

In Tabelle 5-3 sind die Kosten der unterschiedlichen reinen Leiterseile im direkten Vergleich 

angegeben. 
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Tabelle 5-3: Kosten für Leiterseile pro 3-phasigem System [85] 

Leiterseil Typ Querschnitt Kosten in €/km1 

Standard Aluminium-Stahl 

(ACSR) 

645 mm² 24.986 

806 mm² 33.920 

HTLS, Kern aus Aluminiumoxid-

Keramik (ACCR) 

645 mm² 124.930 

806 mm² 169.602 

HTLS, Kern aus Kohlefasern 

645 mm² 141.768 

806 mm² 175.792 

 

Im Netzentwicklungsplan Strom 2035 werden folgende Standardkosten angenommen [86]. 

Tabelle 5-4: Kostenschätzung für AC-Freileitungen [86, 87] 

Maßnahme Kosten in Mio. €/km 

220-kV-Stromkreisauflage/ 

Umbeseilung auf Bestandsleitung 
0,402 

380-kV-Stromkreisauflage/ 

Umbeseilung auf Bestandsleitung 
0,50 

380-kV-Stromkreisauflage/ 

Umbeseilung mit HTL 
0,70 

380-kV-Neubau in bestehender 

Trasse Doppelleitung (auf Bestandstrasse 

220 oder 380 kV, inkl. Rückbau der 

bestehenden Trasse) 

2,8 

380-kV-Neubau Doppelleitung 2,5 

 

                                                
1 Faktor 0,80 EUR/USD / 1,6 km/mi = 0,5 
2 Kostenschätzung aus Netzentwicklungsplan Strom 2030 [87]. 
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Bei der Ertüchtigung einer Freileitung mittels HTLS werden die Leiterseile auf vorhandenen 

Masten ersetzt. Aus diesem Grund werden nur die Kosten für die Leiterseile und die 

Montage berücksichtigt. Die Investitionskosten für HTLS-Leiterseile mit Kohlefaserkern 

betragen ca. das 7-fache, die Kosten für einen ACCR-Leiter ca. das 9 bis 10 fache eines 

Standard-Aluminium-Stahl-Leiters [88]. 

Die Montagekosten von HTLS-Leiterseilen belaufen sich auf die circa 1 – 3 fachen Kosten 

von ACSR Leiterseilen [10]. 

 

Die Betriebskosten setzen sich aus der Verlustenergiebeschaffung und den übrigen 

Betriebs- und Wartungskosten zusammen. Die Betriebs- und Wartungskosten beinhalten 

dabei die Instandhaltungskosten, Zustandskontrolle der Komponenten sowie die 

Trassenfreihaltung. Die jährlichen Kosten sind davon abhängig wie viele Stromkreis-

Systeme an einem Freileitungsmast montiert sind. Für ein System ergeben sich Kosten von 

ca. 2.300 € pro km und erhöhen sich bei zwei Systemen auf ca. 3.000 € pro km [78, 89] 

Die Verluste einer Freileitung setzen sich aus den Verlusten der mitgeführten Stromkreise 

zusammen. Die Stromkreise weisen dabei stromabhängige Verluste sowie 

spannungsabhängige Korona-Verluste auf. Die spannungsabhängigen Korona-Verluste bei 

einer Standardbeseilung (4x264-AL1/34-ST1A) betragen bei 380 kV ca. 2,5 kW/km. Bei 

feuchter Witterung können sie deutlich höher ausfallen [89]. Die stromabhängigen 

Leitungsverluste eines Viererbündels betragen bei einem Gesamtstrom von 1.000 A ca. 

88,5 kW/km, bei einem Gesamtstrom von 2.000 A ca. 354 kW/km [89]. Die 

stromabhängigen Leitungsverluste sind abhängig von der Temperatur des Leiters und 

verhalten sich quadratisch zur Stromstärke. 

Die spannungsabhängigen Verluste (Korona-Verluste) eines HTLS Leiters sind aufgrund 

der gleichen Betriebsspannung unverändert zu denen von ACSR-Leitern. Da HTLS-Leiter 

typischerweise für signifikant höhere Betriebsströme und Temperaturen ausgelegt werden, 

sind die thermischen Verluste im Betrieb entsprechend höher als beim Nennbetrieb mit 

konventionellen Leitern. Bei einer Verdoppelung des Stromes ergibt sich mindestens eine 

Vervierfachung der stromabhängigen Übertragungsverluste [78]. Zusätzlich nimmt die 

Leitfähigkeit von Metallen mit steigender Temperatur ab, was zu einer weiteren Erhöhung 

der Verluste führt [78]. Die Leitfähigkeit von Leitern aus Aluminium-Magnesium-Silizium-

Legierungen (Aldrey) liegt zwischen 86 % und 93 % der Aluminiumleitfähigkeit, die 

Leitfähigkeit von Aluminium-Zirkonium-Legierungen liegt bei 98 % der 
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Aluminiumleitfähigkeit [5]. Die Leitfähigkeit von geglühtem Aluminium liegt bei 103 % der 

Standard Aluminiumleitfähigkeit. 

Bei Leiterseilen mit Kompositkernen haben die Kernmaterialien eine geringere Masse im 

Vergleich zu denen aus Stahl. Dadurch kann bei gleichem Außendurchmesser des Leiters 

mehr Aluminium-Querschnittsfläche hinzugefügt werden, ohne dass sich das Gewicht des 

Leiters verringert. Dadurch werden die Leitungsverluste gesenkt, wenn die HTLS mit den 

Nennströmen der alten ACSR betrieben werden [90]. 

5.2.1.8 Realisierungszeitraum 

 

Für den Planungs- und Genehmigungszeitraum einer Freileitungstrasse wird ein Zeitraum 

von 15 – 30 Jahre angegeben [5]. 

Der Genehmigungszeitraum für die Umbeseilung liegt in der Größenordnung > 6 Monate 

[10]. Bei Neubau ist eine Dauer von mindestens 8 Jahren zu erwarten [10]. 

 

Die Bauzeit ist stark von den äußeren Gegebenheiten abhängig und liegt im Bereich von 

einigen Monaten bis zu einigen Jahren [5, 10, 91]. Entscheidende Abhängigkeiten ergeben 

sich aus Genehmigungsauflagen, örtlichen Gegebenheiten, Umfang der Baumaßnahme 

und der Freischaltplanung [10]. 

Der Planungs- und Bauzeitraum für die erstmalige Installation eines HTLS-Leiterseiltyps 

verlängern sich im Vergleich zu dem Planungszeitraum- und Bauzeitraum für die Installation 

eines ACSR-Leiterseils um ca. 1 Jahr aufgrund der vorab zu prüfenden Seilparameter und 

der Prüfung der Kombination aus Leiterseil und Armaturen (mechanische und thermische 

Prüfung) [10]. 

Für neu entwickelte Armaturen verlängert sich der Planungs- und Bauzeitraum um ca. 1 

Jahr aufgrund der vorher notwendigen Prüfungen [10]. 
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5.2.1.9 Alterungsmechanismen 

Durch Alterung von Leiterseilen kommt es letztlich immer zu einem mechanischen Versagen. 

Der Alterungsvorgang selbst kann zu diesem Versagen führen oder es kommt zu einem 

Versagen durch Alterungsvorschädigungen in Folge von hoher Belastung durch z.B. Eislast 

oder starke Winde [9]. 

Bedingt durch die eingesetzten Werkstoffe können Leiterseile nur bis zu einer bestimmten 

maximalen Betriebstemperatur betrieben werden. Die Limitierung dieser maximalen 

Betriebstemperatur wird durch das thermisch/mechanische Langzeitverhalten der eingesetzten 

Werkstoffe bestimmt und liegt in Deutschland für herkömmliche Leiterseile bei maximal 80 °C 

(zulässige Dauerbetriebstemperatur) [5]. Oberhalb einer Temperatur von 90 °C kommt es zu 

einer Abnahme der mechanischen Festigkeit bei dem für ACSR-Leiter eingesetzten 

hartgezogenen Aluminium [5, 6]. Diese Abnahme der Festigkeit entsteht durch Rekristallisation 

des Aluminiums, die auf Änderungen des kristallinen Metallgefüges bei höheren Temperaturen 

zurückzuführen sind [5]. 

Für Hochtemperaturleiterseile (HTLS und TAL) ergeben sich durch den Einsatz von Aluminium-

Legierungen oder weichgeglühtem Aluminium deutlich höhere Dauerbetriebstemperaturen. Die 

Alterung wird ebenfalls durch die mechanische Entfestigung des Leiters definiert [25].  

Ein wichtiger Alterungsmechanismus bei Freileitungen ist Korrosion. Die Korrosion kann dabei 

die Leiterseile, Armaturen und Masten betreffen [25]. Bei Einsatz von Fetten zum 

Korrosionsschutz der Leiterseile kann es zur thermischen Alterung oder Verflüssigung und 

Heraustropfen der Fette kommen [75]. Als Folge kann es dann zu einer Korrosion der Leiter 

kommen. Zusätzlichen Schutz gegen Korrosion bietet die Verzinkung der Stahldrähte. 

Ein wichtiger Alterungsmechanismus für Armaturen, die eine elektrische Verbindung herstellen, 

ist die Vergrößerung des Kontaktwiderstands welche vom Kontaktmaterial und dem Zustand 

der Kontaktoberflächen abhängig ist. Die tatsächliche Kontaktoberfläche ist abhängig von der 

Kontaktkraft und den mechanischen Eigenschaften des Kontaktmaterials. Eine Erhöhung des 

Kontaktwiederstands führt zu größeren thermischen Verlust und somit zu einer weiteren 

Zunahme der Temperatur. In vielen Fällen sind die Kontakte durch Schmiermittel geschützt. 

Eine Zersetzung des Schmiermittels durch Alterungsprozesse kann zu einem Abrieb der 

Kontakte führen, der aufgrund einer aufgerauten Oberfläche zu einer Erhöhung des 

Kontaktwiderstands führt [16].  

5.2.1.10 Technische Eignung zur Höherauslastung 
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Eine höhere Auslastung einer Freileitung in den Betriebsgrenzen, d.h. bei Einhaltung der 

Dauerbetriebstemperatur von 80 °C ist grundsätzlich möglich. In der Regel wird die 

tatsächliche Temperatur des Leiterseils im Betrieb nicht bestimmt, was zu einer 

konservativen Auslastung führt. Zur Auslegung wird eine Worst-Case-Annahme, die 

sogenannten Hochsommerwetterlage herangezogen (Außentemperatur 35 °C, Wind 

0,6 m/s, Sonnenstrahlung 900 W/m²) [5]. Unter Annahme der Hochsommerwetterlage wird 

der Strom derart bestimmt, dass die maximale Dauerbetriebstemperatur von 80 °C erreicht 

wird. Zudem werden Hochspannungsnetzte im (n-1)-Betrieb geführt, benachbarte Leitungen 

müssen also immer in der Lage sein, den Lastfluss einer ausfallenden Leitung ohne 

Unterbrechung zu übernehmen. Die tatsächlich erreichten Temperaturen liegen damit i.d.R. 

deutlich unter den spezifizierten 80 °C. Eine Überschreitung der Nenntemperatur führt nicht 

nur zu einer beschleunigten Alterung des Leiters, sondern aufgrund des Durchhangs zu 

unzulässigen Bodenabständen [81]. 

 

Die temporäre Höherauslastung einer Freileitung ist technisch möglich, da die eingesetzten 

Leiter eine thermische Zeitkonstante besitzen und die Grenztemperatur somit erst verzögert 

erreicht wird. Diese temporäre Höherauslastbarkeit wird für die Auslegung der Leiter bei 

Kurzschlussströmen verwendet [92]. Abhängig vom Leitertyp, der aktuellen 

Leitertemperatur und den Umgebungsbedingungen ergeben sich Zeitkonstant im Bereich 

zwischen 5 – 25 Minuten [92, 93]. 

5.2.1.11 Zusätzlich benötigte Informationen bei Einsatz im Netzbetrieb  

 

Der witterungsabhängige Freileitungsbetrieb ermöglicht bei windigen und kühlen 

Umgebungsbedingungen eine höhere Auslastung einer Freileitung. Zur Erfassung dieser 

Zustände werden unterschiedliche Methoden eingesetzt. Zum einen kann über direkte 

Messungen beispielsweise die Temperatur an den Leiterseilen durch geeignete Sensoren 

erfasst werden oder der Durchhang der Freileitung wird über optische Systeme bestimmt. 

Alternativ oder zusätzlich werden die Witterungsbedingungen entlang der Freileitung durch 

Wetterstationen ermittelt. Durch ein geeignetes Berechnungsmodell zur Bestimmung der 

Leitertemperatur kann der Netzbetreiber zu jedem Zeitpunkt die mögliche Auslastung der 

Freileitung berechnen. 
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5.2.2 Kabel (VPE, Öl-Papier, MI, Garnituren) 

5.2.2.1 Funktionen und Aufgaben 

Hochspannungskabel haben, ähnlich wie Freileitungen, die Aufgabe der Übertragung des 

elektrischen Stromes zwischen Umspannwerken. Kabel werden in Deutschland vor allem in der 

Nieder- und Mittelspannung eingesetzt. In der Hochspannungsebene kommen sie für 

Drehstromübertragungen nur vereinzelt zum Einsatz, z.B. als Baueinsatzkabel-Provisorium in 

Umspannwerken oder zur anderweitigen Verkabelung in Stationen. Auf 380kV-Ebene werden 

zudem VPE-isolierte Drehstromkabel (AC) durch die Übertragungsnetzbetreiber im Rahmen 

von ausgewiesenen Pilotvorhaben getestet. Für den Einsatz bei HGÜ-Leitungen übernehmen 

dagegen Gleichstromkabel (DC) eine entscheidende Rolle. Grundsätzlich kann demnach bei 

Hochspannungskabeln zwischen den Technologien AC / DC und Seekabel / Landkabel 

unterschieden werden.  

5.2.2.2 Ausführungen und Betriebsmittelgenerationen 

Hochspannungskabel bestehen im Wesentlichen aus einem Kupfer- oder Aluminium Leiter, 

einer Isolierung und einem geerdeten Schirm. Durch eine innere und äußere Leitschicht wird 

das elektrische Feld im Isolator homogenisiert. Der Schirm dient der Abschirmung des 

elektrischen Felds nach Außen und als Rückleiter für den Strom bei einer Beschädigung des 

Kabels. Die Feststoffisolierung eines Kabels sorgt für eine kompakte Bauweise und muss über 

die gesamte Lebensdauer den hohen elektrischen Feldern standhalten. Dabei wird seit den 

1920er Jahren Öl bzw. Masse imprägniertes Papier (MI-Kabel) als Isoliermedium für 

Spannungen größer 60 kV eingesetzt [94]. Öl-Papier-Kabel sind in Deutschland nicht mehr 

genehmigungsfähig und werden nicht mehr hergestellt [10]. Durch den komplexen Aufbau und 

die begrenzte Temperaturfestigkeit der MI-Kabel (Mass-impregnated) haben sich seit den 80er 

Jahren Kunststoffkabel in vielen Bereichen durchgesetzt [18]. MI-Kabel werden aktuell nur noch 

im Offshore-Bereich eingesetzt [10]. 

Durch den Vernetzungsprozess von Polyethylen (PE) wird das Material erheblich 

temperaturbeständiger und eignet sich damit als Isoliermedium für Hochspannungskabel. 

Zusätzliche wichtige Komponenten eines Kabelsystems sind Muffen und Endverschlüsse. An 

Land ist die maximal verlegbare Länge eines Kabels je nach Design auf ca. 1,5 - 2 km 

beschränkt [10]. Bei langen Kabelstrecken werden deshalb Verbindungsmuffen eingesetzt, 

welche eine potenzielle Fehlerquelle darstellen können, da Verbindungsmuffen elektrisch 

belastete Grenzflächen aufweisen und jede Muffe individuell vor Ort verlegt wird [10, 95]. In 

Kabelendverschlüsse wird das hohe elektrische Feld in der Feststoffisolierung durch eine 

Feldsteuerung abgebaut und in eine Gas- oder Freiluftisolierung überführt. 
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Bei langen Drehstromkabelsystemen werden aufgrund der hohen Eigenkapazität des Kabels 

Kompensationsdrosseln benötigt, die den übertragbaren Wirkstrom erhöhen. Für HGÜ-Kabel 

kommen sowohl Öl-Papier, masseimprägnierte als auch VPE-Kabel zum Einsatz. Als 

Mantelwerkstoff kommt teilweise auch vernetztes Polypropylen zum Einsatz [10]. 

5.2.2.3 Nutzungsdauer 

Die Nutzungsdauer eines Hochspannungskabels wird vom Bundesministerium der Finanzen für 

Spannungen über 50 kV auf 35 Jahre festgelegt [79]. 

Die Nutzungsdauer von VPE-Kabeln wird, basierend auf Laboruntersuchungen, mit 40 Jahren 

angegeben [9]. Bei der Installation in Kabelschächten ist das Austauschen oder Reparieren des 

Kabels einfacher und günstiger. Eine weltweite Befragung der CIGRE von ÜNB ergibt eine 

mittlere geschätzte Lebensdauer von Öl-Papier-Kabeln bei Spannungen größer 110 kV von 51 

Jahren bei einer Standardabweichung von 20 Jahren [25]. Für VPE-Kabel liegen entsprechende 

Daten nicht vor, da diese Technologie erst seit 20 – 30 Jahren großflächig eingesetzt wird [25]. 

5.2.2.4 Betriebsmittelgrenzen 

 

Die maximale Dauerbetriebstemperatur von VPE ist 90 °C (AC) bzw. 70-90 °C (DC), die 

Kurzschlusstemperatur (1 Sekunde) beträgt 250 °C [10, 96]. Für Öl-Papier bzw. MI-Kabel 

ist die maximale Betriebstemperatur typischerweise auf 50 °C – 60 °C festgelegt, die 

Kurzschlusstemperaturen liegen bei ca. 160 °C [95, 97]. Es gibt aktuelle Entwicklungen zu 

höheren Maximaltemperaturen bis 80 °C von MI-Kabeln [97]. 

 

Die systemischen Grenzen ergeben sich aus der Spannungsstabilität und der 

Winkelstabilität.  

 

Die regulatorischen Grenzen ergeben sich aus dem magnetischen Feld auf der Oberfläche 

des Bodens in dem das Kabel verlegt ist (100 µT) und sind abhängig von der Verlege-Tiefe 

des Kabels und dem Strom der höchsten betrieblichen Anlagenauslastung. Diese 

Grenzwerte finden nur für BImSchG-relevante Orte Anwendung. Je nachdem ob es sich um 

ein See- oder Landkabel handelt müssen unterschiedliche maximale Erwärmungen der 

Sedimente eingehalten werden (z.B. 2K-Kriterium - maximale Erwärmung der Sedimente am 

Meeresboden). Es treten keine elektrischen Felder außerhalb des Kabels auf, da dieses 
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durch den Außenschirm des Kabels abgeschirmt werden [98]. Im Abschnitt 7.1 werden die 

regulatorischen Grenzen der auftretenden Immissionen detailliert ausgeführt. 

5.2.2.5 Einführungsjahr 

Im Jahre 1920 wurden die ersten 60-kV-Kabel mit Öl-Papier-Isolierung in Betrieb genommen 

[94]. 

Eindringendes Wasser und das darauffolgende Entstehen von elektrischen Bäumen (electrical 

treeing) hat zu großflächigen Ausfällen in der Anfangszeit der VPE-Technologie geführt. Seit 

Mitte der 80er Jahre konnten diese Probleme behoben werden [98]. VPE-Kabel werden in der 

Mittelspannung seit Ende der 70er Jahre eingesetzt [98]. In der Hochspannungsebene stehen 

seit 1988 VPE-isolierte Hochspannungsdrehstromkabel bis 500 kV zur Verfügung [95]. Das 

erste 400-kV-VPE-Kabel wurde 1996 in Kopenhagen installiert [9], in Deutschland wurde 1997 

das erste 400-kV-VPE-Kabel installiert [95]. VPE-Kabel werden seitdem auch in der 

Hochspannungsebene gegenüber Öl-Papier oder MI-Kabeln bevorzugt eingesetzt.  

5.2.2.6 Betriebserfahrung 

Betriebserfahrung für Öl-Papier oder MI-Kabel liegen seit 1920 vor. Das erste 400-kV-VPE-

Kabel wurde 1996 in Kopenhagen installiert [9], in Deutschland wurde 1997 das erste 400-kV-

VPE-Kabel installiert [19]. Es ist bisher nur wenig Erfahrungen mit 380 kV-Drehstrom-Erdkabeln 

vorhanden [10]. Einen detaillierten Überblick über bisherige Erfahrungen mit Erdkabeln im 

Hochspannungs-Drehstrom-Bereich gibt der Erfahrungsbericht der vier deutschen ÜNB [99]. Im 

Bereich der Gleichstromkabel (DC) kommen 320 kV-HGÜ-Kabel sowohl als Landerdkabel als 

auch als Anbindung für Offshore-Windparks seit ein paar Jahren in Deutschland zum 

Einsatz [10]. Betriebserfahrungen mit 525-kV DC-Technologien liegen bisher nicht vor. 

5.2.2.7 Kosten 

 

Die Kapitalkosten von Kabeln werden häufig direkt mit Freileitungen verglichen. Dabei wird 

ein Faktor von 5 – 10 gegenüber den Investitionskosten einer vergleichbaren Freileitung 

angeführt [9]. Bei besonderen Anforderungen an das Kabelsystem, wie beispielsweise bei 

der Verlegung in Kabelschächten, können 15-mal höhere Investitionskosten entstehen. In  

Tabelle 5-5 sind die Investitionskosten von 46 europäischen 

Hochspannungskabelprojekten, aufgeteilt nach Spannungsebene und Systemanzahl, 

angegeben. Aus Gründen der Vergleichbarkeit sind die Daten derselben Quelle wie die 

Investitionskosten der Freileitungen entnommen und mit der gleichen Methodik erfasst 



85/277 

 

worden. Die durchschnittliche Aufteilung der Kosten aus allen angeführten Kabelprojekten 

ist in Tabelle 5-6 aufgeführt.  

Tabelle 5-5: Investitionskosten für Hochspannungskabel ohne Finanzierungskosten [84] 

 Mittelwert 
(€/km) 

Min-Max Range 
(€/km) 

Median 
(€/km) 

Anzahl 
Projekte  

380 - 400 kV 
(2 Systeme) 

4.905.681 3.557.853 – 
5.895.748 

5.729.628 5 

320 – 225 kV 
(2 Systeme) 

3.314.047 3.982.813 – 
4.115.441 

4.063.557 6 

220 - 225 kV 
(1 System) 

2.224.630 1.920.846 – 
2.444.014 

2.260.036 20 

150 kV 
(2 Systeme) 

1.511.846 885.759 – 1.891.647 886.109 5 

150 kV 
(1 System) 

695.704 454.208 – 816.016 782.212 10 

 

Tabelle 5-6: Aufteilung der Investitionskosten [84] 

Entwicklung 3 % 

Installation 27 % 

Material und Herstellung 57 % 

Sonstiges (Projektmanagement, Regulierung, Studien, etc.) 12 % 

 

Im den Netzentwicklungsplänen Strom 2030 und 2035 werden für die Teilverkabelung einer 

380-kV-Doppelleitung (AC-Kabel inkl. Kabelübergangsanlage) Standardkosten von 

11,5 Mio. € pro km angenommen [86, 87]. Für DC-Erdkabel werden im NEP Strom 2035 für 

den Neubau einer 2 GW-Trasse Kosten von 6,5 Mio. € pro km angenommen [86].  

 

Die Betriebskosten setzen sich aus der Verlustenergiebeschaffung und den übrigen 

Betriebs- und Wartungskosten zusammen. Die Betriebs- und Wartungskosten beinhalten 

dabei die Trassenfreihaltung, Zustandskontrollen der Komponenten inklusiv möglicher 

Kompensationsanlagen sowie Wartung und Betrieb der Sekundärtechnik. Für eine 2x27-
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km-lange Kabeltrasse werden Betriebskosten (ohne Verluste) von 800 €/(km a) angegeben 

[89].  

Für zwei Stromkreise mit 10 km Länge werden ca. 500 MVAr an Kompensation benötigt 

[99]. 

Durch die größeren Querschnitte des Kabel-Leiters im Vergleich zu einer Freileitung sind 

die stromabhängigen Verluste bei einem Kabelsystem ca. 3,2-mal geringer als bei einer 

vergleichbaren Freileitung [89]. Die spannungsabhängigen Verluste eines Kabelsystems 

liegen durch das kapazitive Verhalten und die damit notwendige Kompensation höher als 

bei einer vergleichbaren Freileitung. Sie sind bei einer Spannungsebene hauptsächlich von 

der Anzahl der verlegten Kabel (pro System/Stromkreis) abhängig, und nur sehr gering von 

der Kabelkonstruktion [10]. 

Die stromabhängigen Leitungsverluste eines 2.000 mm²-Kabels betragen bei einem 

Gesamtstrom von 1.000 A ca. 32,7 kW/km, bei einem Gesamtstrom von 2.000 A ca. 

130,7 kW/km [89]. Die stromabhängigen Leitungsverluste sind abhängig von der 

Temperatur des Leiters und verhalten sich quadratisch zur Stromstärke.  

5.2.2.8 Realisierungszeitraum 

 

Es ist wenig Erfahrung vorhanden. Insgesamt erfordern eine umfangreichere 

Ausführungsplanung, Voruntersuchungen und der, im Vergleich zur Freileitung, viel höhere 

Aufwand für die Errichtung unabhängig vom Bauverfahren mehr Zeit und Aufwand für die 

Realisierung von Erdkabel-Abschnitten [10, 99]. Die Planungs- und 

Genehmigungszeiträume sind dabei stark von der Größe des Vorhabens abhängig. Der 

Planungs- und Genehmigungszeitraum für das Vorhaben Alegro (BBPlG Nr. 30) betrug 

zwischen 2013 und 2018 etwa 5 Jahre [10]. Hingegen dauert das Planungs- und 

Genehmigungsverfahren für das Projekt Suedlink (BBPlG Nr. 3 & 4), welches ebenfalls im 

Jahr 2013 begann, weiter an, wobei sich die Genehmigungsprozesse der einzelnen 

Teilabschnitte mittlerweile im Planfeststellungsverfahren befinden [100]. Eine 

Inbetriebnahme wird für 2028 angestrebt. Für MI-Kabel bei Offshore-Projekten wird eine 

Dauer größer 5 Jahre angenommen [10]. 
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Es ist wenig Erfahrung vorhanden. Die Bauzeit des 380-kV-Erdkabel Raesfeld betrug ca. 2 

Jahre [99]. Das Vorhaben Alegro ist nach finaler Genehmigung im Jahr 2018 etwa zwei 

Jahre später in Betrieb genommen worden [10].  

Insbesondere eine Teilerdverkabelung im Wechselstromnetz ist kaum erprobt. Eine 

Begrenzung auf Pilotvorhaben ist weiterhin erforderlich, da die Auswirkungen auf das 

Gesamtnetz, z.B. die Systemintegration, noch nicht geklärt sind [10].  

 

5.2.2.9 Alterungsmechanismen 

Die Alterung eines Kabels wird maßgeblich durch seine Feststoffisolierung bestimmt. Die 

Alterungsmechanismen von Kunststoffkabeln und Öl-Papier- bzw. MI-Kabeln unterscheiden 

sich deshalb grundlegend.  

Die Zellulose, der Hauptbestandteil der Papierisolierung (Öl-Papier, MI), zersetzt sich bei 

Vorhandensein von Wasser, was zu einem Verlust der physikalischen, mechanischen und 

elektrischen Eigenschaften führt. Durch eine erhöhte Temperatur wird dieser Prozess 

beschleunigt [98]. Durch Lastzyklen und die Spannungsbelastung kann es dabei zu kleinen 

Lufteinschlüssen in der Isolierung kommen. In diesen kann es dann durch die hohen 

elektrischen Feldstärken zu Teilentladungen und damit einer beschleunigten Alterung kommen. 

Durch eine erhöhte Teilentladungsaktivität treten Erosion und Rußablagerungen auf die zu einer 

Schwächung der lokalen elektrischen Festigkeit führen. Diese Vorschädigung kann schließlich 

durch einen Durchschlag zu einem Gesamtversagen der Isolierung führen [98]. 

Ein in der Vergangenheit häufig aufgetretener Alterungsmechanismus von VPE-Kabeln ist die 

Bildung von „elektrischen Bäumen“, die durch bei hohen elektrischen Feldstärken eindringendes 

Wasser entstehen. Diese leitfähigen Verbindungen können über lange Zeiträume entstehen und 

schließlich zu einem Durchschlag und somit zu einem Gesamtversagen führen [95, 98]. Durch 

Weiterentwicklung des Isolierstoffs konnten die anfänglichen Probleme durch „elektrische 

Bäume“ in VPE-Isolierungen weitestgehend eliminiert werden [98]. Ähnlich wie bei Papier-

Isolierungen kann es durch Verunreinigungen und Luft- oder Wasserscheinschlüsse in der 

Isolierung und die hohe lokale elektrische Feldstärke zu Teilentladungen im VPE kommen [98]. 

Je nach Einsetzspannung und Ausprägung der Teilentladungen können diese zu einer 

Beschädigung der Isolierung führen. Ein Überschreiten der zulässigen Betriebstemperatur führt 

zu einer thermisch aktivierten Reaktion des Polymers, welche die mechanischen Eigenschaften 
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des Werkstoffs verändert. Die Lebensdauer ist dabei von der thermischen Belastung abhängig 

und nimmt mit steigender Betriebstemperatur ab [21]. 

Bei VPE Kabeln für den HGÜ Einsatz ist die Rolle von Raumladungen bei der Alterung noch 

Stand der Forschung [10]. 

5.2.2.10 Technische Eignung zur Höherauslastung 

 

Durch eine höhere Auslastung heizt sich das Kabel stärker auf. Dadurch erhöht sich der 

Verlustfaktor, wodurch sich wiederum die elektrischen Verluste erhöhen, was zu einer 

weiteren Temperaturerhöhung führt. Zu hohe Temperaturen über einen langen Zeitraum 

verkürzen die Lebensdauer eines Kabels. Im schlimmsten Fall kann es zu einem 

Wärmedurchschlag kommen, der das Kabel in dem jeweiligen Abschnitt irreparabel 

beschädigt. Bei VPE-Kabeln sollte eine Dauertemperatur von 90 °C nicht überschritten 

werden [19]. Einen bedeutenden Einfluss auf die Temperatur des Kabels hat neben der 

Auslastung und der Umgebungstemperatur die Verlegungsart des Kabels. Diese bestimmt 

sich über die Anzahl der verlegten Systeme, deren Abstand zueinander sowie die Art der 

Wärmeableitung [18, 19]. Bei Hochspannungskabeln, die direkt im Boden oder in ein 

Schutzrohr verlegt werden, kommen i.d.R. Bettungsmaterialien mit einer hohen 

Wärmeleitfähigkeit zum Einsatz. Sie sorgen für eine gleichmäßige Wärmeabfuhr an das 

umgebende Erdreich und verhindern so eine Austrocknung bei einer gleichzeitig höheren 

Auslastung des Kabels [18, 95].  

 

Die zulässige temporäre Höherauslastung ist von der Auslegung des Kabels, der Qualität 

der Kabelverlegung dem Bettungsmaterial, dem vorhandenen Erdreich und der Vorlast 

abhängig [18]. Die thermische Zeitkonstante eines Kabels ist abhängig von der 

Wärmeableitung und liegt im Bereich einiger Stunden bis zu einiger Tage [93]. 

Beispielsweise kann während einer Schwachlastzeit ein Kabelsystem für bis zu 24 Stunden 

um 20 – 30 % überlastet werden [93]. In modernen Kabelprojekten werden teilweise 

Glasfasern in der Nähe des Kabels oder direkt in das Kabel eingebracht. Durch geeignete 

Monitoringsysteme ist es so möglich die Temperatur entlang des gesamten Kabels 

kontinuierlich ortsaufgelöst zu bestimmen [101, 102]. Dadurch ist der Kabelbetreiber in der 

Lage, kritische Temperaturhotspots zu identifizieren und das Kabel ohne Überschreitung 

der lokalen Grenztemperatur optimal auszulasten. Dabei werden örtliche Auflösungen von 

0,2 m bis 10 m bei einem Messintervall von ca. 15 Minuten erreicht. Die Auflösung der 
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Temperaturmessung liegt dabei im Bereich von 0,1 °C bis 6 °C. Temperaturmonitoring wird 

von Kabelbetreibern hauptsächlich zur Bewertung der Sicherheit, der Auslastung und der 

Ermittlung des Wartungsbedarfs eingesetzt [102]. 
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5.2.3 Gasisolierte Leitung 

5.2.3.1 Funktionen und Aufgaben 

Gasisolierte Leitungen übernehmen dieselbe Aufgabe wie Kabel oder Freileitungen, die 

Übertragung des elektrischen Stromes zwischen Umspannwerken. Gasisolierte Leitungen 

werden in Deutschland bisher kaum und dabei nur auf kurzen Abschnitten eingesetzt, können 

aber in manchen Fällen ein Kabelsystem durch die vergleichsweise hohe Übertragungsleistung 

ersetzen [9]. Bislang gibt es nur GIL-Anlagen für Wechselspannungsanwendungen (AC) [10]. 

5.2.3.2 Ausführungen und Betriebsmittelgenerationen 

Eine gasisolierte Leitung besteht aus einem Innenleiter aus Aluminium und einem Mantelrohr 

aus Aluminium [9]. Der Leiter wird innerhalb des Mantelrohrs durch Isolatoren aus Epoxidharz 

symmetrisch positioniert [103]. Der Gasraum der gasisolierten Leitung wird mit dem Isoliergas 

SF6 (Schwefelhexafluorid) bei erhöhtem Druck gefüllt. Da SF6 das stärkste bekannte 

Treibhausgas ist, wird bei aktuellen Anlagen der SF6 Anteil verringert, indem Stickstoff 

beigemischt wird. Gasisolierte Leitungen haben nach dem heutigen Stand der Technik ein SF6 

Anteil von 5 %  - 20 % bei typischen Fülldrücken von 7 bar [103]. Auch alternative Gase mit 

niedrigem Global Warming Potential sind in Entwicklung [10]. Die GIL-Technologie ermöglicht 

prinzipielle Leitungslängen bis zu 100 km, da die Betriebskapazität verglichen mit Kabeln gering 

ist [10]. Bislang installierte Längen liegen jedoch im Bereich von unter 10 km [103]. Typische 

Herausforderungen mit GIL liegen bei der Verlegung, der Instandhaltung und der 

Längenausdehnung durch Temperaturschwankungen [10].  

Für große Übertragungslängen kommen nur gasdicht geschweißte Lösungen in Betracht, da 

die Flansche Dichtungen aufweisen. Eine Gasraumüberwachung hinsichtlich Gasdichte ist 

abschnittsweise obligatorisch. Üblicherweise werden GIL oberirdisch (auf Betriebsgelände) 

oder in Tunnels gelegt. Erdverlegte Lösungen gibt es nur vereinzelt. [10] 

5.2.3.3 Nutzungsdauer 

Die typische Nutzungsdauer einer gasisolierten Leitung liegt bei ca. 50 Jahren [104]. 

5.2.3.4 Betriebsmittelgrenzen 

 

Die Grenztemperatur des Innenleiters beträgt 95 °C, die Oberflächentemperatur des 

Außenleiters ist von der Verlegeart abhängig und wird in der Norm zu 60 °C angegeben 

[105]. 
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Die systemischen Grenzen ergeben sich aus der Spannungsstabilität und der 

Winkelstabilität.  

 

Durch den mechanischen Aufbau einer gasisolierten Leitung treten sehr geringe 

magnetische Felder auf. Es werden Werte um den Faktor 10 geringer als bei vergleichbaren 

Kabeln beobachtet [97]. Es tritt kein elektrisches Feld durch das Mantelrohr außerhalb der 

gasisolierten Leitung auf [98]. Die maximale Erwärmung des Bodens darf 40°C nicht 

übersteigen [10]. 

 Im Abschnitt 7.1 werden die regulatorischen Grenzen der auftretenden Immissionen 

detailliert ausgeführt. 

5.2.3.5 Einführungsjahr 

Die erste GIL wurde 1971 in Ohio, USA mit einer Betriebsspannung von 345 kV in Betrieb 

genommen [106]. 1976 wurde die erste europäische GIL in Deutschland, Schluchsee mit 400 kV 

bei einer Länge von 670 m in Betrieb genommen [106]. 

5.2.3.6 Betriebserfahrung 

Die erste GIL in Deutschland wurde 1976 am Schluchsee mit 400 kV und einer Länge von 670 m 

in Betrieb genommen [106]. Insgesamt gibt es für GIL wenig Betriebserfahrung, da die 

Technologie im Netz kaum verbreitet ist [10]. 

5.2.3.7 Kosten 

 

Die Kapitalkosten einer GIL hängen stark von den jeweiligen Rahmenbedingungen ab 

(Übertragungsleistung, Erd- oder Tunnelverlegung, Anzahl der Stromkreise, etc.). Für GIL 

Projekte im Leistungsbereich von 2.000 MVA pro Stromkreis werden Kosten in Höhe von 

2,4 Mio € bis 4,6 Mio. € pro km bei einem Stromkreis bzw. von 4,13 Mio. € bis 8,8 Mio. € pro 

km bei zwei Stromkreisen angegeben [89, 107]. 

Die Tiefbaukosten sind vergleichbar mit Kabeln, wobei Richtungsänderungen bei GIL teurer 

sind [10]. 
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Die Betriebskosten betragen für 380-kV-GIL mit einem Stromkreis ca. 900 € pro km bis 

1.500 € pro Jahr, für 380-kV-GIL mit zwei Stromkreisen ca. 1.400 € bis 1.800 € pro km pro 

Jahr [78]. 

Aufgrund der Gasisolation sind dielektrische Verluste bei GIL vernachlässigbar. Die 

Übertragungsverluste liegen bei ca. 33 % von denen einer Freileitungen bei gleicher 

Übertragungsleistung [103].  

5.2.3.8 Alterungsmechanismen 

Korrosion stellt den wichtigsten Alterungsmechanismus einer GIL dar [103]. Die elektrische 

Beanspruchung der GIL in den Systemgrenzen führt zu keiner nennenswerten Beschleunigung 

der Alterung [106]. Die Stützisolatoren und Gasbarrieren die in GIL eingesetzt werden sind 

einem hohen elektrischen Feld ausgesetzt. Bei dieser Technologie kann jedoch auf die 

langjährige Erfahrung aus gasisolieren Schaltanlagen zurückgegriffen werden, welche hohe 

Lebensdauern und geringe Ausfallraten aufweisen [103]. 

5.2.3.9 Technische Eignung zur Höherauslastung 

 

Die hohe thermische Leitfähigkeit des eingesetzten Gasgemisches führt zu einem schnellen 

Abtransport der Wärme des Innenleiters. Durch die große Oberfläche des Mantelleiters kann 

diese dann schnell an die Umgebung abgeführt werden [108]. Eine höhere temporäre 

Auslastung auch über die Grenztemperatur des Innenleiters hinaus wird in der Literatur als 

unkritisch beschrieben [107]. Es muss sichergestellt sein, dass bei höherem Strom infolge 

der Erwärmung und Ausdehnung der GIL die Gleitkontakte noch ausreichend Spiel 

aufweisen [10]. 

 

Durch die hohe thermische Leitfähigkeit der GIL ist ein temporäre Höherauslastung von 1,9 

– 2,4 fachen des Nennstromes für eine Dauer von 12 Stunden ohne Überschreitung der 

Grenztemperatur des Innenleiters von 95 °C möglich [107].  
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5.2.4 Transformatoren (Kraftwerk, Netzkupplung) 

5.2.4.1 Funktionen und Aufgaben 

Die Übertragung hoher Ströme über längere Strecken ist mit ohmschen Verlusten verbunden. 

Durch Erhöhung der Spannung lässt sich die gleiche Energiemenge verlustärmer 

transportieren. Im Bereich der Übertragungsnetze werden zu diesem Zweck 

Leistungstransformatoren eingesetzt, die die Spannungen auf 110 kV, 220 kV oder 380 kV 

transformieren.  

5.2.4.2 Ausführungen und Betriebsmittelgenerationen 

In der Hoch- und Höchstspannungsebene werden Transformatoren zum einen in Kraftwerken 

als sogenannte Blocktransformatoren eingesetzt, zum anderen als 

Netzkupplungstransformatoren zur Kupplung der Hochspannungsnetze z.B. 380 kV/220 kV 

oder 220 kV/110 kV [94]. Kraftwerkstransformatoren sind auf die Leistung der Generatoren 

angepasst und bilden zusammen mit der Turbine den Kraftwerksblock. 

Netzkupplungstransformatoren dienen zur Verbindung der Übertragungsnetze mit 

unterschiedlichen Spannungsebenen. Häufig werden für diese Aufgabe Spartransformatoren 

eingesetzt. Im Gegensatz zu Volltransformatoren werden bei diesen Transformatoren keine 

galvanisch getrennten Wicklungen eingesetzt, sodass ein Kostenvorteil durch die 

Materialersparnis entsteht. Je weiter die zu transformierenden Spannungen auseinanderliegen, 

desto eher lohnt sich der Einsatz eines Volltransformators. Transformatoren werden i.d.R. als 

dreiphasige Einheit eingesetzt, bei sehr hohen Leistungen kommen auch drei einpolige 

Einheiten zum Einsatz [94]. 

Der grundsätzliche Aufbau und die Funktionsweise von Transformatoren hat sich in den letzten 

100 Jahren kaum verändert. Als umweltfreundliche Alternative zum Mineralöl werden seit 

einigen Jahren synthetische organische Ester als Isolierflüssigkeit in Transformatoren bis 

420 kV eingesetzt [109]. Da natürliche Ester biologisch abbaubar sind, muss für diese 

Transformatoren keine Wassergefährdungsklasse ausgewiesen werden. Weiter ergeben sich 

Vorteile durch ein geringeres Brandrisiko und eine kompaktere Ausführung gegenüber 

herkömmlichen ölisolierten Transformatoren [109]. 

Häufig werden zwei baugleiche Transformatoren parallel betrieben und somit nur zur Hälfte 

ausgelastet. Diese Redundanz ermöglicht bei einer Wartung, einer Reparatur oder einem 

Fehlerfall den Weiterbetrieb der Anlage. 
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5.2.4.3 Nutzungsdauer 

Die kalkulatorische Nutzungsdauer eines Transformators wird vom Bundesministerium der 

Finanzen auf 20 Jahre festgelegt [79].  

Die tatsächliche Nutzungsdauer von Transformatoren kann bei guter Wartung 50 Jahre 

übersteigen. Eine weltweite Befragung der CIGRE von ÜNB ergibt eine mittlere geschätzte 

Lebensdauer von 42 Jahren bei einer Standardabweichung von 8 Jahren [25]. 

5.2.4.4 Betriebsmittelgrenzen 

 

Die physikalische Grenze eines Transformators ist über die Temperatur definiert und damit 

direkt von der Auslastung abhängig. Die zulässige Übertemperatur am heißesten Punkt des 

Transformators ist laut IEC 60076 78 K [24, 110]. Die Windungen dürfen eine 

Temperaturdifferenz von 65 K nicht überschreiten, die Übertemperatur des Öls 60 K [24, 

27].  

 

- 

 

Mit einer höheren Auslastung des Transformators nimmt die Geräuschentwicklung zu. Je 

nach Aufstellungsort und Uhrzeit ergeben sich unterschiedliche Grenzwerte für die 

maximale Geräuschemission. Die Geräuschlimits liegen dabei zwischen 35 dB – 70 dB 

[106]. Im Abschnitt 7.1 werden die regulatorischen Grenzen der auftretenden Immissionen 

detailliert ausgeführt. 

5.2.4.5 Einführungsjahr 

1912 wurde der erste 110-kV-Transformator mit 8 MVA, 1929 der erste 220-kV-Transformator 

mit 50 MVA in Deutschland in Betrieb genommen [5, 111]. Der erste 380-kV-Transformator mit 

einer Leistung von 660 MVA wurde 1957 in Rommerskirchen in Deutschland in Betrieb gesetzt 

[111]. 

5.2.4.6 Betriebserfahrung  

Der erste Hochspannungstransformator in Deutschland wurde 1912 in Betrieb genommen [111]. 
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5.2.4.7 Kosten 

 

Die Kapitalkosten eines Transformators werden maßgeblich über die Leistung bestimmt. 

Weiter haben zusätzliche Anforderungen an die Kühlung, die Lärmemissionen usw. oder 

besondere Anforderungen an den Transport Einfluss auf die Gesamtinvestitionskosten. In 

Tabelle 5-7 sind Mittelwert und Bandbreite der Investitionskosten von 99 europäischen 

Leistungstransformatoren bezogen auf 1 MVA angegeben [84]. 

Tabelle 5-7: Spezifische Anschaffungskosten von Hochspannungstransformatoren [84] 

 Mittelwert 

(€) 

Min-Max Range (€) Median (€) Anzahl 

Systeme 

Pro MVA des 

Transformators 

9.903 6.865 – 12.709 9.500 99 

 

Im NEP 2030 werden folgende Standardkostensätze für Transformatoren inkl. 

Nebenanlagen und Schaltfeld angenommen: 

Tabelle 5-8: Kostenschätzung für Transformatoren inkl. Nebenanlagen ohne Schaltfelder 

nach NEP 2035 [86] 

Maßnahme Kosten in Mio. 
€/Stück 

300 MVA 380/110-kV-

Transformator 

5,20 

600 MVA 380/220-kV-

Transformator 

8,00 

200 MVA 220/110-kV-

Transformator 

3,50 

 

 

Die Betriebskosten sind von der Asset-Management-Strategie des Netzbetreibers abhängig. 

Diese Kosten setzen sich unter anderem aus Wartungskosten, Revisionskosten, 

Ausfallkosten, Reparaturkosten, sowie aus den Kosten der Verlustenergiebeschaffung 

zusammen. In [80] werden für eine 380-kV-Schaltanlage in Freiluftausführung mit fünf 
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Leistungsschaltern, einem Transformator, 25 Trennschaltern und 15 Wandlern 

Betriebskosten von 131.000 € pro Jahr angesetzt. 

5.2.4.8 Realisierungszeitraum 

 

Die Dauer der Genehmigungszeiträume ist vom Bauvorhaben und von den Gegebenheiten 

des Standorts (Siedlungsgebiet, Schutzgebiet etc.) abhängig. Für vollständig neu geplante 

Anlagen kann das Genehmigungsverfahren einer Schaltanlage in der Regel zwischen 6 und 

12 Monaten ohne Vorbereitungszeiten in Anspruch nehmen [10]. Im Falle von komplexen 

Projekten, in den z.B. Freileitungsmasten versetzt oder neu gebaut werden müssen, oder 

wenn neue Transformatoren (mit neuen Fundamenten) eingesetzt werden müssen, ist es 

nicht ausgeschlossen, dass die Genehmigungszeiten länger als 12 Monate betragen [10]. 

 

Es werden Bauzeiträume von 1-3 Jahren angenommen [112]. 

5.2.4.9 Alterungsmechanismen 

Die Alterung eines Transformators wird sowohl über das Isoliersystem als auch über die 

Alterung des Stahlgehäuses, der Durchführungen, Dichtungen und des zugehörigen 

Equipments bestimmt. Die Alterung des Isoliersystems ist stark von der vorangegangenen 

Nutzung abhängig. Dazu zählen thermische Beanspruchungen durch Überlastungen sowie 

Strom- und Spannungsstöße. Diese Belastungen führen zu einer Zersetzung der Zellulose 

(Papier und Holz) und somit zu einer Schwächung der Isolierung [25, 26]. Hohe Temperaturen 

führen zusätzlich zu einer Zersetzung des Isolieröls und somit zu einer weiteren Verringerung 

der Isolierfähigkeit. Kommt es zu einem Versagen des Isoliersystems und in der Folge zu einem 

Durchschlag, ist eine irreversible Beschädigung des Transformators anzunehmen. Das 

Gehäuse altert hauptsächlich durch Korrosion. Die Alterung der Durchführungen ist ebenfalls 

abhängig von der thermischen und elektrischen Belastung (vgl. Steckbrief Durchführung 5.2.7).  

5.2.4.10 Technische Eignung zur Höherauslastung 

 

Eine dauerhaft höhere Auslastung eines Transformators führt zu einer höheren mittleren 

Temperatur. Diese führt zu einer schnelleren Alterung des Isolieröls und des Papiers [27]. 

Regelmäßiges Überschreiten der zulässigen Hotspot-Temperaturen führt zu einer 

beschleunigten Alterung und einem frühzeitigen Versagen. Durch Monitoring und 
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regelmäßige Wartungen kann die Nutzungsdauer eines Transformators verlängert werden 

[27]. 

 

Die zulässige temporäre Höherauslastung ist von der Auslegung des Transformators, dem 

Kühlsystem und den Umgebungsbedingungen abhängig. Bei großen 

Leistungstransformatoren kann die thermische Zeitkonstante der Ölfüllung mehrere 

Stunden betragen [113]. Mit Online-Monitoring-Systemen lässt sich die mögliche temporäre 

Höherauslastung für den individuellen Fall ermitteln [113]. In der DIN IEC 60076-7 wird ein 

kurzzeitiger Notbetrieb definiert, bei dem es zu einer temporären Belastung oberhalb der 

Nennscheinleistung kommt [28]. Hierbei werden Stromstärken bis zur 1,5-fachen 

Nennstromstärke bei den hier betrachteten Leistungsklassen angegeben [10]. Zu beachten 

sind dabei jedoch auch die Temperatur der obersten Ölschicht und weitere Aspekte, sodass 

die temporär maximal zulässigen Stromstärken auch auf niedrigere Werte begrenzt werden 

können. Es wird von einer Dauer des Notbetriebs von weniger als 30 Minuten ausgegangen. 
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5.2.5 Schaltgeräte (Leistungsschalter, Trennschalter) 

5.2.5.1 Funktionen und Aufgaben 

Schaltgeräte haben die Funktion, im regulären Betrieb, Wartungs- oder Fehlerfall einzelne 

Betriebsmittel (u. A. Leitungen, Transformatoren) aus dem Energienetz freizuschalten und bei 

Wiederverfügbarkeit dem Netz zuzuschalten. Leistungsschalter haben dabei die Aufgabe, unter 

Last zu schalten, d.h. Betriebs- und Fehlerströme sicher schalten zu können. Eine wichtige 

Funktion ist dabei die sichere Ausschaltung von Fehlerströmen. Trennschalter sind i.d.R. in 

Serie mit einem Leistungsschalter verbaut und stellen eine zusätzliche, sichtbare Trennung für 

beispielsweise Wartungsmitarbeiter her. Sie können keine Betriebs- oder Fehlerströme 

unterbrechen, müssen jedoch in der Lage sein, Kommutierungsströme in der Größenordnung 

der Betriebsströme oder geringe kapazitive Ströme zu schalten [10]. Im Normalbetrieb führen 

die Schaltgeräte die Betriebsströme [114].  

5.2.5.2 Ausführungen und Betriebsmittelgenerationen 

Bei Leistungsschaltern und Trennschaltern wird zwischen einer freiluftisolierten (AIS) und einer 

gasisolierten (GIS) Bauweise unterschieden, wobei die Bauweise das äußere Isoliermedium 

beschreibt. Gasisolierte Schaltanlagen zeichnen sich durch einen deutlich reduzierten 

Platzbedarf gegenüber der freiluftisolierten Bauweise aus. In gasisolierten Schaltanlagen sind 

derzeit i.d.R. alle Komponenten einer Schaltanlage in dem Isoliergas Schwefelhexafluorid (SF6) 

bei einem erhöhten Betriebsdruck verbaut, sofern keine Mischgase oder SF6-freie Isoliermedien 

zum Einsatz kommen.  

Bei Leistungsschaltern für den Einsatz bei Spannungen in der Hochspannungsebene werden 

heute im europäischen Raum noch vorwiegend SF6-Gasleistungsschalter eingesetzt [10]. Die 

Schaltkammer ist dabei mit dem Schalt- und Isoliergas SF6 gefüllt. Da diese Technologie erst 

seit den 1980er Jahren im großen Stil eingesetzt wird, sind vereinzelt noch ältere 

Schalttechnologien, wie Druckluft oder ölarme Leistungsschalter, im Einsatz. Diese werden 

jedoch sukzessive durch aktuelle SF6-Gasleistungsschalter oder bereits durch SF6-freie 

Leistungsschalter (derzeit bis zu einer Bemessungsspannung von 145 kV) ersetzt [10, 115]. In 

hohen Spannungsebenen (>= 420 kV) werden häufig mehrere Schaltkammern in Reihe 

verwendet um die Isolier- und Ausschaltfähigkeit zu erhöhen [115]. 

Neue Ansätze für Leistungsschalter und gasisolierte Schaltanlagen greifen in der Hoch- und 

teilweise auch Höchstspannungsebene auf Alternativgase und/oder Vakuum-Schalttechnik 

zurück. Diese Technologien befinden sich aktuell in der Forschungs-, Entwicklungs- und 

Testphase [114]. Bei Spannungen bis einschließlich 145 kV werden SF6-freie Leistungsschalter 



99/277 

 

teilweise auch schon als Standardprodukt verwendet, da die Pilotphasen erfolgreich beendet 

wurden und die Produkte bereits eine industrielle Marktreife erreicht haben [10]. 

Bei Freiluft-Trennschaltern (AIS) werden unterschiedliche mechanische Öffnungsmechanismen 

eingesetzt (Pantographentrenner, Drehtrenner, Scherentrenner etc.), die alle dem Herstellen 

einer sichtbaren Trennstrecke dienen.  

5.2.5.3 Nutzungsdauer 

Die Nutzungsdauer einer Schaltanlage wird vom Bundesministerium der Finanzen (AfA-Tabelle) 

auf 20 Jahre festgelegt. In [80] wird eine Abschreibungszeit für Leistungsschalter von 25 Jahren 

angegeben. 

Eine weltweite Befragung der CIGRE von ÜNB ergibt eine mittlere geschätzte Lebensdauer von 

Leistungsschaltern bei Spannungen größer 110 kV von 38 bis 43 Jahren bei einer 

Standardabweichung von 6 Jahren [25]. Darunter sind sowohl Druckluftleistungsschalter, 

ölarme Leistungsschalter als auch Gasleistungsschalter. Für Trennschalter werden 42 Jahre 

bei einer Standardabweichung von 8 Jahren angegeben [25].  

Bei deutschen ÜNBs werden Trenn- und Leistungsschalter für einen Einsatz von mindestens 

40 Jahren vorgesehen und ausgeschrieben [10]. 

5.2.5.4 Betriebsmittelgrenzen 

 

Der abzuschaltende Kurzschlussstrom und die darauffolgende Wiederkehrspannung stellen 

wichtige physikalische Grenzen von Leistungsschaltern dar. Weiter sind die 

Nennstromkontakte von Leistungs- und Trennschaltern auf den maximalen Betriebsstrom 

ausgelegt, eine Überschreitung dieser Ströme kann je nach Umgebungsbedingungen, wie 

z.B. der Umgebungstemperatur, zu einer unzulässigen Überhitzung der Komponenten 

führen. Die Antriebe von Trenn- und Leistungsschaltern sind auf eine maximale 

Schaltspielzahl ausgelegt und müssen regelmäßig gewartet werden [114]. Durch 

wiederholtes Abschalten von Betriebs- oder Kurzschlussströmen verschleißen die 

jeweiligen Kontakte von Leistungsschaltern in Abhängigkeit der Schaltspielzahl und der zu 

schaltenden Ströme. Dies erfordert je nach Schalterdesign ggf. eine regelmäßige Wartung 

und eine Überwachung der Schaltvorgänge (z.B. Zählung der Schaltvorgänge).  

Durch eine dauerhafte Höherbelastung von Leistungs- und Trennschaltern mit höheren 

Betriebsströmen (> Bemessungsbetriebsstrom) kann die thermische Belastung zu Schäden 

und beschleunigter Alterung führen, die je nach Typ und Gerät sehr unterschiedlich sind. 
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Schwachstellen können u.a. Klemmstellen oder Kontaktstellen, aber auch andere 

stromführende Bauteile sein. Eine pauschale Aussage zu konkreten Schwachstellen eines 

Geräts ist somit nicht möglich. [10] 

 

Je nach Einbauort und Netztopologie müssen Leistungsschalter unterschiedliche 

Anforderungen an das Ein- und Ausschaltvermögen erfüllen. Eine wichtige Kenngröße ist 

dabei der maximale Bemessungskurzschlussausschaltstrom, der in dem abzusichernden 

Netzabschnitt auftreten kann und von dem Leistungsschalter sicher beherrscht werden 

muss. Typische Nenn-Kurzschlussströme in der Hoch- und Höchstspannungsebene sind 

dabei 31,5/40/50/63 oder 80 kA, wobei alle stromführenden Komponenten in der Lage sein 

müssen diese Ströme kurzzeitig zu führen [114]. Zusätzlich müssen gemäß IEC 62271 

unterschiedliche Typprüfungen zu Schaltvorgängen bei verschiedenen Belastungsfällen 

durchgeführt werden [116]. Beispielsweise muss nachgewiesen werden, dass ein 

Leistungsschalter für den Schutz von Freileitungen in der Lage ist, einen 

Abstandskurzschlussfehler sicher zu beherrschen. Bei diesen Fehlern tritt direkt nach der 

Unterbrechung des Kurzschlussstromes ein Wanderwelle auf der Freileitung auf, die zu 

einem steilen Anstieg der wiederkehrenden Spannung führt und damit den 

Leistungsschalter zusätzlich belastet [114].  

 

- 

5.2.5.5 Einführungsjahr 

Leistungsschalter werden seit der Einführung von vermaschten Hochspannungsnetzen 

eingesetzt. Dabei hat sich die Technologie im Laufe der Zeit mehrfach verändert, wodurch die 

Leistungsfähigkeit kontinuierlich erhöht werden konnte [115]. Öl-Leistungsschalter werden seit 

Ende des 19. Jahrhunderts eingesetzt und ab den 1950er Jahren durch Ölarme- und 

Druckluftschalter abgelöst. Seit den 1960er Jahren werden SF6 Gasleistungsschalter 

eingesetzt. Seit ungefähr 2020 werden in den Spannungsebenen bis einschließlich 145 kV 

zunehmend auch SF6-freie Leistungsschalter eingesetzt [10]. Trennschalter werden ebenfalls 

seit dem Beginn von Hochspannungsnetzen eingesetzt.  

5.2.5.6 Betriebserfahrung  

Ja, seit Einführung. 



101/277 

 

5.2.5.7 Kosten 

 

Die Kapitalkosten von einem Leistungsschalter sind stark von der Spannungsebene, der 

Ausschaltfähigkeit und der Ausführung abhängig. Bei gasisolierten Anwendungen (GIS) 

werden die Schaltgeräte als Einheit einer gesamten Schaltanlage verkauft. In [117] werden 

für einen 110-kV-Leistungsschalter Investitionskosten von 25.000 € angenommen. In [80] 

werden für 245-kV-Leistungsschalter 75.000 €, für einen 420-kV-Leistungsschalter 

220.000 € angesetzt. 

 

Die Betriebskosten sind von der Asset-Management-Strategie des Netzbetreibers abhängig. 

Die Kosten ergeben sich aus Wartungskosten, Revisionskosten, Ausfallskosten, 

Reparaturkosten, Verlustkosten etc. In [80] werden für eine 380-kV-Schaltanlage in 

Freiluftausführung mit fünf Leistungsschaltern, einem Transformator, 25 Trennschaltern und 

15 Wandlern Betriebskosten von 131.000 € pro Jahr angesetzt. 

5.2.5.8 Realisierungszeitraum 

Die Zeiträume werden bei einem Neubau auf eine gesamte Schaltanlage bezogen.  

 

Die Dauer der Genehmigungszeiträume ist vom Bauvorhaben und von den Gegebenheiten 

des Standorts (Siedlungsgebiet, Schutzgebiet etc.) abhängig. Für vollständig neu geplante 

Anlagen kann das Genehmigungsverfahren einer Schaltanlage in der Regel zwischen 6 und 

12 Monaten ohne Vorbereitungszeiten in Anspruch nehmen [10]. Im Falle von komplexen 

Projekten, in den z.B. Freileitungsmasten versetzt oder neu gebaut werden müssen,  wenn 

neue Transformatoren (mit neuen Fundamenten) eingesetzt werden müssen oder wenn 

gerichtliche Klärungen erforderlich sind, ist es nicht ausgeschlossen, dass die 

Genehmigungszeiten länger als 12 Monate betragen [10]. 

 

Der Bauzeitraum von Schaltanlagen richtet sich nach den durchzuführenden Maßnahmen. 

Er liegt für einzelne Geräte im Bereich mehrerer Tage bis zu mehreren Wochen. Bei einem 

Neubau einer Umspannanlage liegt die Gesamtdauer bei mehreren Jahren. [10, 112]. 
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5.2.5.9 Alterungsmechanismen 

Die Alterung von Schaltanlagen führt zu zwei wesentlichen Problemen: die mechanische 

Abnutzung und Isolationsprobleme. Die mechanische Alterung ist dabei hauptsächlich von der 

Nutzung und Abnutzung der beweglichen Teile und Kontakte abhängig [25]. Dabei spielen die 

Anzahl der Schalthandlungen und die Höhe des Stromflusses bei Kontakttrennung 

und -schließung eine wichtige Rolle. Als Folge können hohe Übergangswiderstände bedingt 

durch Überhitzung, Kontaktverschmutzung oder unzulässig hohe Kontakterosion auftreten [10, 

25].   

Bedingt durch häufige Änderungen der Netztopologie, unter anderem aufgrund der volatilen 

Einspeisung von regenerativen Energien, hat sich die Anzahl der Schaltvorgänge im Netz 

gegenüber der Situation vor beispielsweise 15 Jahren deutlich erhöht. Hierdurch verläuft die 

mechanische Belastung und die Kontakterosion teilweise deutlich beschleunigt und die 

Schaltgeräte erreichen ggf. nicht mehr die avisierte Lebensdauer von 40 Jahren. [10] 

Isolationsprobleme nehmen mit der Zeit zu und sind i.d.R. auf die Alterung der Dichtungen und 

damit eintretende Leckagen (z.B. Gasverlust, Dichtereduzierung) sowie die Alterung der 

Isoliermedien (z.B. Zersetzungsprodukte, Feuchtigkeit, entstehende Säuren) und der 

Isolierstoffe (z.B. UV-strahlungsbedingte Alterung, Versprödung, Einwirkung von 

Zersetzungsprodukten und Feuchtigkeit) zurückzuführen. Auch ein dauerhafter Betrieb 

oberhalb der jeweiligen zulässigen Spannung führt zur beschleunigten Alterung der Isolation. 

Bei ölarmen Leistungsschaltern treten Probleme mit Wassereintritt und Luftleckagen auf [25]. 

Durch regelmäßige Zustandsbewertungen in Kombination mit typabhängigen 

Grenzwertkontrollen lassen sich die Alterungsphänomene relativ gut beherrschen, sodass 

üblicherweise, insofern ökonomisch noch sinnvoll, rechtzeitig Wartungs- und 

Reparaturmaßnahmen durchgeführt werden können. Durch die stochastische Natur von Durch- 

und Überschlägen steigt mit zunehmendem Alter der Isolierung und damit einer abnehmenden 

Isolationsfähigkeit auch das Betriebsrisiko bzgl. Wieder- und Rückzündungen bei induktiven 

oder kapazitiven Schalthandlungen an. Dies ist insbesondere bei Betriebsbedingungen mit 

temporär erhöhten Betriebsspannungen wie z.B. 440 kV relevant. Bei einigen Typen von 

Gasleistungsschaltern ist hier ab 35 Jahren eine erhöhte Fehlerrate bedingt durch 

Isolationsprobleme zu beobachten. [10] 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass sich die Stabilität von bspw. Betonfundamenten und, 

insofern noch eingesetzt, von Betonstützen mit der Zeit verschlechtert. Die Geschwindigkeit der 

Verschlechterung hängt dabei von den Umgebungsbedingungen ab. Bspw. haben Feuchtigkeit, 

Temperaturschwankungen und Belastung durch Schaltkräfte der Schaltgeräte einen Einfluss. 

Ähnliches gilt für die Alterung von Trennschaltern [25]. 
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In Schaltanlagen führen Schalthandlungen der Schaltgeräte sowie die betrieblichen 

Belastungsfälle Betriebsstrom, Betriebsspannung und Kurzschlussstrom zur maßgeblichen 

Alterung der Betriebsmittel. Für Schaltanlagen wird die Alterung insbesondere der Isolierung 

durch Umwelteinflüsse als ein weiterer Alterungsfaktor genannt [114].  

5.2.5.10 Technische Eignung zur Höherauslastung 

 

Ein erhöhter Kontaktverschleiß durch häufige Schaltvorgänge ist ein wichtiger 

Alterungsprozess von allen Schaltgeräten. Eine erhöhte Schaltspielzahl wird somit zu einer 

beschleunigten Alterung führen [114]. Darüber hinaus führen dauerhafte Betriebsströme 

oberhalb des Nennbetriebsstroms zu einer beschleunigten Alterung. Je nach angestrebter 

Stromstärke ist zu prüfen, ob die Schaltkammer noch in der Lage ist, den Strom sicher zu 

führen und zu schalten. [10] 
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5.2.6 Messwandler (Stromwandler, Spannungswandler, Kombiwandler) 

5.2.6.1 Funktionen und Aufgaben 

Messwandler haben die Aufgabe, die auftretenden Ströme und Spannungen in eine 

messtechnisch gut zu verarbeitende Größe umzuwandeln und für Schutztechnik, Mess- und 

Regelungszwecken zur Verfügung zu stellen. Dabei soll das Teilerverhältnis über die 

Lebensdauer und den gesamten Messbereich möglichst konstant sein. Eine weitere Aufgabe 

ist die galvanische Trennung von Primär- und Sekundärtechnik, sodass die hohen Spannungen 

und mögliche Überspannungen von den Messeinrichtungen ferngehalten werden. 

Entsprechend der Funktion unterscheidet man zwischen Strom-, Spannungs- und 

Kombiwandlern [111]. 

5.2.6.2 Ausführungen und Betriebsmittelgenerationen 

Messwandler werden in freiluftisolierten und gasisolierten Schaltanlagen eingesetzt. Es 

kommen öl-, feststoff- oder gasisolierte Typen zum Einsatz.  

Stromwandler werden in dem Leiter auf Hochspannungspotential verbaut. Die Funktionsweise 

der konventionellen Wandler basiert auf dem Transformatorprinzip. Nicht-konventionelle 

Wandler nutzen verschiedene, z.B. optische Verfahren. Der Leiter dient als primäre, einfache 

Wicklung und ist von einem Eisenkern umgeben. Das Teilerverhältnis ergibt sich aus der Anzahl 

der sekundären Wicklungen um den Eisenkern. Es werden unterschiedliche Typen von 

Stromwandlern eingesetzt, in der Hochspannungsebene sind die folgenden Typen am 

häufigsten vertreten: 

- Eisenkerne im Kopf des Stromwandlers 

- Haarnadel-Typen, bei denen der Eisenkern am Boden des Stromwandlers installiert ist. 

Bei konventionellen Spannungswandlern kommen induktive und kapazitive Bauweisen zum 

Einsatz. Beim Einsatz in hohen Spannungsebenen sind induktive Bauweisen komplexer und 

kostenintensiver, weshalb dort auf eine kapazitive Bauweise zurückgegriffen wird [106]. Dabei 

wird ein kapazitiver Spannungsteiler i.d.R. in einem ölgefüllten Isolator verbaut. 

Bei sogenannten Kombiwandlern (sowohl Kopf- als auch Fußbauweise) werden Strom- und 

Spannungswandler in einem Gehäuse verbaut. Dadurch wird weniger Platz und Material 

benötigt. Weitere Spannungsteiler stellen RC Spannungsteiler zur Auskopplung hochfrequenter 

und transienter Signale zu Schutz- und Regelungszwecken dar.  
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5.2.6.3 Nutzungsdauer 

Die Nutzungsdauer eines Wandlers wird vom Bundesministerium der Finanzen auf 15 Jahre 

festgelegt [79].  

Eine weltweite Befragung der CIGRE von ÜNB ergibt eine mittlere geschätzte Lebensdauer von 

Strom- und Spannungswandlern bei Spannungen größer 110 kV von 39 Jahren bei einer 

Standardabweichung von 7 Jahren [25]. 

Bei deutschen ÜNBs werden Wandler für einen Einsatz von mindestens 40 Jahren vorgesehen 

und ausgeschrieben [10]. 

5.2.6.4 Betriebsmittelgrenzen 

 

Die physikalische Grenze eines Messwandlers ist über die Temperatur definiert und somit 

vom Betriebsstrom abhängig [16, 118]. Je nach Isolierstoff und Messpunkt sind 

Übertemperaturen zwischen 45 – 135 K zulässig [118]. Für ölgefüllte Messwandler ergibt 

sich die Grenze der Übertemperatur bei 65 K als durchschnittliche Wicklungstemperatur bei 

hermetisch abgeschlossenen Wandlern. Bei feststoff- oder gasisolierten Messwandlern wird 

die Grenze der Übertemperatur als durchschnittliche Windungstemperatur angegeben und 

ist dabei abhängig von der Isolierstoffklasse. Die Isolierstoffklasse wird vom Hersteller in 

Abhängigkeit der verwendeten Materialien festgelegt und gibt die höchste 

Dauerbetriebstemperatur eines Betriebsmittels an [119].  

 

- 

 

- 

5.2.6.5 Einführungsjahr 

Strom- und Spannungswandler werden seit der Einführung von vermaschten 

Hochspannungsnetzen eingesetzt [106].  

5.2.6.6 Betriebserfahrung 

Ja, seit Einführung. 
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5.2.6.7 Kosten 

 

Die Investitionskosten eines 380kV Schaltfelds lassen sich mit 4-5 Mio € abschätzen 

[86, 87]. 

 

Die Betriebskosten sind von der Asset-Management-Strategie des Netzbetreibers abhängig. 

Die Kosten setzen sich unter anderem aus Wartungskosten, Revisionskosten, 

Ausfallkosten, Reparaturkosten, Verlustkosten zusammen. In [80] wird für eine 380-kV-

Schaltanlage in Freiluftausführung mit fünf Leistungsschaltern, einem Transformator, 25 

Trennschaltern und 15 Wandlern Betriebskosten von 131.000 € pro Jahr angesetzt. 

5.2.6.8 Realisierungszeitraum 

Die nachfolgend angegebenen Zeiträume beziehen sich auf den Neubau einer gesamten 

Schaltanlage.  

 

Die Dauer der Genehmigungszeiträume ist vom Bauvorhaben und von den Gegebenheiten 

des Standorts (Siedlungsgebiet, Schutzgebiet etc.) abhängig. Für vollständig neu geplante 

Anlagen kann das Genehmigungsverfahren einer Schaltanlage in der Regel zwischen 6 und 

12 Monaten ohne Vorbereitungszeiten in Anspruch nehmen [10]. Im Falle von komplexen 

Projekten, in den z.B. Freileitungsmasten versetzt oder neu gebaut werden müssen, oder 

wenn neue Transformatoren (mit neuen Fundamenten) eingesetzt werden müssen, ist es 

nicht ausgeschlossen, dass die Genehmigungszeiten länger als 12 Monate betragen [10]. 

 

Der Bauzeitraum von Schaltanlagen inkl. Messwandler richtet sich nach den 

durchzuführenden Maßnahmen. Er liegt im Bereich mehrerer Tage bis zu mehreren 

Wochen. Bei einem Neubau einer Umspannanlage liegt die Gesamtdauer bei mehreren 

Jahren. [10, 112]. 

5.2.6.9  Alterungsmechanismen 

Die Alterungsmechanismen von Wandlern unterscheiden sich je nach eingesetzter 

Technologie. Die Wesentlichen Alterungsmechanismen sind die Alterung der Dichtungen, 

Gasverlust und/oder das Abnehmen der Qualität des Isoliermediums. Für Messwandler in Öl-

Papier-Isolierung gelten ähnliche Alterungsmechanismen wie für Transformatoren (vgl. Kapitel 
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5.2.4.9). Für gasisolierte Messwandler gelten vergleichbare Alterungsmechanismen wie bei 

gasisolierten Schaltanlagen und gasisolierten Leitern (vgl. Kapitel 5.2.3.8).  

5.2.6.10 Technische Eignung zur Höherauslastung 

 

Bei Strom- und Kombiwandlern ist zwischen der thermischen Grenze und der 

messtechnischen Grenze zu unterscheiden. Die thermische Belastbarkeitsgrenze ergibt 

sich bei Anwendung von höheren Betriebsströmen als dem thermischen 

Bemessungsdauerstrom durch die Umgebungsbedingungen, wie z.B. der 

Sonneneinstrahlung, der Umgebungstemperatur und der Windgeschwindigkeit. Aus 

thermischer Perspektive ist eine Höherauslastung grundsätzlich unter Berücksichtigung 

dieser Umgebungsbedingungen möglich. Eine höhere Auslastung kann jedoch generell zu 

höheren Betriebstemperaturen führen, welche die Alterung der Öl-Papier-Isolierung sowie 

der eingesetzten Klemmen und Verbindungselemente beschleunigen können [10, 16]. Die 

messtechnische Grenze beschreibt die Grenze, bis zu der die Genauigkeit des Wandlers 

geprüft ist. D.h. eine Höherauslastung (Strom) über diese Grenze hinaus unter Einhaltung 

der Genauigkeitsklasse muss im Vorhinein geprüft werden. Des Weiteren ist vorher zu 

überprüfen, ob die sekundärseitigen Ströme bei Anwendung von höheren Betriebsströmen 

den zulässigen Bereich nicht verlassen, da es ansonsten zur Beschädigung von 

Sekundärtechnik führen kann. [10] 
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5.2.7 Schaltanlagen (Leiter, Sammelschienen, Gasisolierte Sammelschienen, 

Durchführungen) 

5.2.7.1 Funktionen und Aufgaben 

In Schaltanlagen kommen luftisolierte und gasisolierte Sammelschienen und Leiter als 

stromführende Verbindungen zwischen den unterschiedlichen Komponenten zum Einsatz. 

Sammelschienen dienen in Schaltanlagen als Knotenpunkte, an denen unterschiedliche 

Leitungsstränge zusammengeführt und umgeschaltet werden können. Elektrische 

Durchführungen werden bei einem Wechsel des Isolationsmediums (Transformator, GIS) oder 

als Durchführung durch eine Wand eingesetzt.  

5.2.7.2 Ausführungen und Betriebsmittelgenerationen 

Sammelschienen bestehen aus Aluminium-Seilen, aus Aluminium-Stahl-Seilen oder aus 

Aluminiumrohren oder Vollprofilen. Bei höheren Strömen oder in gasisolierter Ausführung 

werden Aluminiumrohre oder Vollprofile bevorzugt [111].  

Durchführungen bestehen aus einem Innenleiter aus Aluminium oder Kupfer, der von einem 

Isolationsmedium und einem Hohlisolator umgeben ist. Als Isolationsmaterial kommt Öl- Papier, 

Kunstharz oder SF6 zum Einsatz, die Hohlisolatoren werden aus Keramik oder 

glasfaserverstärktem Kunststoff mit Silikonbeschirmung gefertigt [27]. Durchführungen stellen 

eine Herausforderung an die Isolationskoordination dar, da auf kleinstem Raum sehr hohe 

Spannungen isoliert werden müssen. Aus diesem Grund werden bei hohen Spannungen häufig 

leitfähige Folien in die Isolierung eingebracht um eine Feldsteuerung zur Homogenisierung der 

auftretenden elektrischen Felder zu realisieren [106, 120]. Je nach Einsatzzweck und Typ 

werden Durchführungen individuell angepasst. Für Außenanwendungen und/oder stark 

verschmutzte Bereich werden zusätzliche Kriechwegverlängerungen auf der Außenseite 

angebracht [106].  

5.2.7.3 Nutzungsdauer 

Die Nutzungsdauer einer Schaltanlage wird vom Bundesministerium der Finanzen auf 15 Jahre 

festgelegt [79]. Für einfache Durchführungen liegen keine konkreten Zahlen vor, die spezifische 

Nutzungsdauer eines Transformators mit Durchführungen wird vom Bundesministerium der 

Finanzen auf 20 Jahre festgelegt [79]. 

Typische Nutzungsdauern von Sammelschienen orientieren sich an den Nutzungsdauern von 

Freileitungen oder gasisolierten Schaltanlagen. Für Durchführungen kann die typische 

Nutzungsdauer von Transformatoren herangezogen werden.  
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Gemäß Herstellerangaben kann die Lebensdauer von Freiluft-Schaltanlagen (AIS) 40 Jahre 

erreichen, für gasisolierten Schaltanlagen (GIS) können 50 Jahre erreicht werden. Die 

betrieblichen Erfahrungen der ÜNBs in Deutschland zeigen, dass durch die Einhaltung der 

Revisionsintervalle und -Umfänge solche Zahlen realistisch sind [10]. 

Bei deutschen ÜNBs werden Durchführung zum Teil überdimensioniert, sodass sich eine 

Nutzungsdauer von circa 30-50 Jahren ergibt [10]. 

5.2.7.4 Betriebsmittelgrenzen 

 

Die physikalischen Grenzen für eine Sammelschiene ergeben sich aus der 

Materialentfestigung von Aluminium welche ab 100 °C einsetzt [9]. Die maximal zulässige 

Dauerbetriebstemperatur von Leiterseilen und Sammelschienen ist in Deutschland auf 

80 °C spezifiziert [81]. Für Durchführungen gelten je nach Technologie und Isolierstoffklasse 

unterschiedliche Grenztemperaturen zwischen 105 °C und 120 °C [10]. Für Öl-Papier-

Isolierungen gelten die gleichen Grenzen wie für Transformatoren [27].  

 

- 

 

- 

5.2.7.5 Einführungsjahr 

Sammelschienen werden seit der Einführung von vermaschten Hochspannungsnetzen 

eingesetzt. Durchführungen werden seit der Einführung von Transformatoren und 

Wandurchführungen in Hochspannungsnetzen eingesetzt. 

5.2.7.6 Betriebserfahrung 

Ja, seit Einführung 

5.2.7.7 Kosten 

 

Die Investitionskosten eines 380kV Schaltfelds lassen sich mit 4-5 Mio € abschätzen 

[86, 87]. 
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Die Betriebskosten sind von der Asset-Management-Strategie des Netzbetreibers abhängig. 

Die Kosten ergeben sich aus Wartungskosten, Revisionskosten, Ausfallskosten, 

Reparaturkosten, Verlustkosten etc. In [80] werden für eine 380-kV-Schaltanlage in 

Freiluftausführung mit fünf Leistungsschaltern, einem Transformator, 25 Trennschaltern und 

15 Wandlern Betriebskosten von 131.000 € pro Jahr angesetzt. 

5.2.7.8 Realisierungszeitraum 

Die nachfolgend angegebenen Zeiträume beziehen sich auf den Neubau einer gesamten 

Schaltanlage.  

 

Die Dauer der Genehmigungszeiträume ist vom Bauvorhaben und von den Gegebenheiten 

des Standorts (Siedlungsgebiet, Schutzgebiet etc.) abhängig. Für vollständig neu geplante 

Anlagen kann das Genehmigungsverfahren einer Schaltanlage in der Regel zwischen 6 und 

12 Monaten ohne Vorbereitungszeiten in Anspruch nehmen [10]. Im Falle von komplexen 

Projekten, in den z.B. Freileitungsmasten versetzt oder neu gebaut werden müssen, oder 

wenn neue Transformatoren (mit neuen Fundamenten) eingesetzt werden müssen, ist es 

nicht ausgeschlossen, dass die Genehmigungszeiten länger als 12 Monate betragen [10]. 

 

Der Bauzeitraum von Schaltanlagen inkl. Messwandler richtet sich nach den 

durchzuführenden Maßnahmen. Er liegt im Bereich mehrerer Tage bis zu mehreren 

Wochen. Bei einem Neubau einer Umspannanlage liegt die Gesamtdauer bei mehreren 

Jahren. [10, 112]. 

 

5.2.7.9  Alterungsmechanismen 

Ein wichtiger Alterungsmechanismus in Schaltanlagen ist die Vergrößerung des 

Kontaktwiderstands von elektrischen Verbindungen, welche vom Kontaktmaterial und dem 

Zustand der Kontaktoberflächen abhängig ist. Die tatsächliche Kontaktoberfläche ist abhängig 

von der Kontaktkraft und den mechanischen Eigenschaften des Kontaktmaterials. In vielen 

Fällen sind die Kontakte durch Schmiermittel geschützt. Eine Zersetzung des Schmiermittels 

durch Alterungsprozesse kann zu einem Abrieb der Kontakte führen, der aufgrund einer 

aufgerauten Oberfläche zu einer Erhöhung des Kontaktwiderstands führt [16]. Ein höherer 

Betriebsstrom führt zu einer höheren Temperatur des Kontakts und somit zu einer weiteren 
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Zunahme des Übergangswiderstandes. Wie bei allen metallischen Betriebsmitteln ist Korrosion 

ein wichtiger Alterungsmechanismus [16]. Wie bei Freileitungen können Übertemperaturen bei 

Seilsammelschienen zu Fettaustritt und einer beschleunigten Korrosion führen. 

Die Alterung einer elektrischen Durchführung ist hauptsächlich vom verwendeten Isoliermedium 

und der Belastung abhängig. Zu niedrige Belastung führt bei Durchführungen zu einer erhöhten 

Gefahr von Feuchtigkeit. Bei der Verwendung einer Öl-Papier-Isolierung treten vergleichbare 

Alterungsprozesse wie in Transformatoren oder Öl-Papier-Kabeln auf (vgl. Kapitel 5.2.4.9 und 

Kapitel 5.2.2.9). Die thermische Belastungen führt zu einer Zersetzung der Zellulose und somit 

zu einer Schwächung der Isolierung [25, 26]. Die Alterung der Zellulose ist in einer komplexen 

Weise von der Temperatur und dem Vorhandensein von Sauerstoff und Feuchtigkeit abhängig 

[27]. 

5.2.7.10 Technische Eignung zur Höherauslastung 

 

Eine höhere Auslastung von Leitern oder Sammelschienen kann insbesondere zu Alterung 

der elektrischen Verbindungen führen [106]. Für freiluftisolierte Leiter kann ein ähnliches 

Verhalten wie bei Freileitungen angenommen werden.  

Bei einer dauerhaft erhöhten Betriebstemperatur von Durchführungen muss mit einer 

beschleunigten Alterung der Isolierung gerechnet werden [16]. 
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5.3 Aktive Betriebsmittel zur Höherauslastung 

Im Folgenden werden aktiv einsetzbare Betriebsmittel vorgestellt, die zur 

Wirkleistungsflusssteuerung oder als kurative Netzsicherheitsmaßnahme eingesetzt werden 

können.  

5.3.1 Phasenschiebertransformator (PST) 

5.3.1.1 Funktionen und Aufgaben 

Der primäre Einsatzzweck von Phasenschiebertransformatoren (PST) ist die Wirkleistungs-

flusssteuerung. Dazu werden PST in Serie zu Leitungen geschaltet, über die der 

Wirkleistungsfluss erhöht, verringert oder sogar umgekehrt werden soll. Sowohl die Primärseite 

als auch die Sekundärseite des PST wird in derselben Spannungsebene angeschlossen. Durch 

eine Spannungseinprägung wird eine Verschiebung des Phasenwinkels zwischen Primär- und 

Sekundärseite bewirkt, sodass sich der Wirkleistungsfluss verändert (vgl. Kapitel 3.3.1.3). Wird 

der Unterschied der Phasenwinkel zwischen Primär- und Sekundärseite größer, so steigt der 

Wirkleistungsfluss über den PST und die in Serie geschalteten Leitungen. Wird der Unterschied 

der Phasenwinkel verringert, so sinkt der Wirkleistungsfluss über den PST und alle in Serie 

geschalteten Leitungen. Bei Umkehr der Phasenverschiebung, d.h. Änderung des voraus- bzw. 

nacheilenden Knotenspannungsphasenwinkel, kehrt sich der Wirkleistungsfluss um [121–123]. 

Die Verschiebung des Phasenwinkels wird über die Stufenstellung des PSTs eingestellt. Durch 

eine Veränderung der Transformatorstufenstellungen kann somit die Verschiebung des 

Phasenwinkels stückweise angepasst werden. Je nachdem in welcher Bauart der PST 

ausgeführt wird, ändert sich die Spannungsbetragsdifferenz zwischen Primär- und 

Sekundärseite [121–123]. 

5.3.1.2 Ausführungen und Betriebsmittelgenerationen 

Bei der Ausführung des PST wird zwischen direkter und indirekter Bauweise unterschieden. 

Direkte PST bestehen aus nur einem dreiphasigen Transformator. Die Phasenverschiebung 

wird durch eine entsprechende Verschaltung der Windungen erzeugt. Bei dem indirekten PST 

kommen zwei separate Transformatoren zum Einsatz. Ein Erregertransformator stellt über 

einen Stufensteller die Amplitude der phasenverschobenen Spannung ein, ein serieller 

Transformator prägt diese phasenverschobene Spannung anschließend auf die Leitung ein. 

Indirekte Transformatoren bieten dabei den Vorteil, dass sie aus zwei separaten Kernen 
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aufgebaut werden können und dadurch höhere Bemessungsleistungen ermöglichen. Indirekte 

PST können sowohl in einem Tank, als auch in zwei separaten Tanks ausgeführt werden. 

Direkte PST werden bei Spannungen unterhalb von 230 kV und Bemessungsleistungen 

unterhalb von 300 MVA eingesetzt. Indirekte PST werden oberhalb dieser Spannungen und 

Bemessungsleistungen eingesetzt [121, 123–125]. 

Abhängig von der Verschaltung der Windungen bzw. der Ausführung der Stufensteller lässt sich 

zusätzlich zwischen einem symmetrischen und einem asymmetrischen PST unterscheiden. Ein 

asymmetrischer PST speist eine der Eingangsspannung um 90 -phasenverschobene Spannung 

ein und verschiebt somit den Phasenwinkel der Ausgangsspannung im Vergleich zum 

Phasenwinkel der Eingangsspannung. Der asymmetrische PST verändert dabei immer auch 

die Spannungsamplitude der Ausgangsspannung. Zusätzlich nimmt die pro Stufe stellbare 

Phasenverschiebung mit steigender Abweichung von der Neutralstellung ab. Im Vergleich dazu 

können symmetrische PST eine Phasenverschiebung bereitstellen, die keine Rückwirkung auf 

die Spannungsamplituden hat. Dazu wird die durch den Stufensteller zuschaltbare Windung in 

zwei symmetrische Windungen mit eigenen Stufenstellern aufgeteilt [121, 123, 124]. 

Für indirekte PST gibt es Ausführungen, die den mechanischen Stufensteller durch Thyristoren 

ersetzen. Diese sogenannten „Thyristor controlled phase-shifting transformers“ (TCPST) 

verändern die Spannungsamplitude am Ausgang des Erregertransformators durch geeignetes 

Anschalten der Thyristoren so, dass am Eingang des seriellen Transformators innerhalb von 

Millisekunden eine variable Spannung eingestellt und angepasst werden kann. Zusätzlich zu 

der schnellen Reaktionszeit bieten TCPST den Vorteil eines kontinuierlichen Stellbereichs [54, 

121]. TCPST sind derzeit jedoch noch Gegenstand der Forschung und Entwicklung und sind 

nicht kommerziell verfügbar. 

 

Ein PST kann bei Bedarf durch einen baugleichen, parallel betriebenen Transformator 

erweitert werden. Sofern beide dabei nur zur Hälfte ausgelastet werden, ermöglicht die 

Redundanz bei einer Wartung oder einer Reparatur den Weiterbetrieb der Anlage. Eine 

anderweitige Nachrüstung von PST ist allgemein nicht möglich. Eine Serienschaltung 

mehrerer bzw. zusätzlicher PST kann die bereitstellbare Phasenverschiebung erhöhen 

[123]. Jedoch ist hierbei die Winkelstabilität zu beachten, welche begrenzend wirkt. 
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Transformatoren in der Hoch- und Höchstspannungsebene wiegen mehrere 100 Tonnen 

[126]. Der Transport dieser Transformatoren ist mit hohem Aufwand verbunden, weshalb 

diese nur sehr eingeschränkt mobil einsetzbar sind. 

Um Gewicht einzusparen können PST in maximal 6 Einheiten, 3 Erregerpole und 3 

Serienpole, aufgeteilt werden. Eine Aufteilung in drei Einheiten mit je einem Erreger- und 

Serienpol pro Kessel, ist ebenfalls möglich. [10] 

5.3.1.3 Technische Kenngrößen 

 

In der Höchstspannungsebene sind Phasenschiebertransformatoren in Leistungsklassen 

zwischen 100 bis über 2750 MVA verfügbar [125, 127, 128]. Bei einer Belastung mit 

2750 MVA stoßen derzeitige Phasenschiebertransformatoren an die Grenze der 

Eisenkernsättigung [10]. 

Der durch den PST verschiebbare Phasenwinkel kann je nach Ausführung bei bis zu ± 40 ° 

zusätzlicher Phasenverschiebung liegen. Pro diskreter Stufe sind Phasenverschiebungen 

von etwa 0,5°-2° gebräuchlich [10]. In speziellen Fällen können auch PSTs mit größeren 

Phasenverschiebungen, z.B. -80°/+31° hergestellt werden [125].  

 

Die Reaktionszeit des Phasenschiebertransformators ist abhängig von der Ausführung der 

Stufenschalter. Bei mechanischen Stufenschaltern benötigt jede veränderte Stufe mehrere 

Sekunden. Anwender geben einen Zeitbedarf von 5 Sekunden pro Stufe an [10]. Der 

gesamte Stellbereich des Transformators kann dabei in einigen Minuten abgefahren werden 

[121]. 

Thyristorgesteuerte Phasenschiebertransformatoren (TCPST) weisen im Vergleich zu PST 

mit mechanischen Stufenschaltern eine deutlich schnellere Reaktionszeit auf. Die Änderung 

der Spannungsamplitude der die Phasenverschiebung einprägenden Spannung ist 

innerhalb einer Periode der Netzfrequenz von 50 Hz möglich Der gesamte Stellbereich des 

TCPST kann dadurch in etwa 20 ms abgefahren werden. TCPST sind jedoch derzeit nicht 

in den für Übertragungsnetze typischen Leistungsklassen verfügbar [10, 125]. 

5.3.1.4 Nutzungsdauer 

Die Abschreibungsdauer eines Transformators wird vom Bundesministerium der Finanzen auf 

20 Jahre festgelegt [79]. Die typische Nutzungsdauer von Transformatoren beträgt bei guter 
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Wartung jedoch 50 Jahre und mehr [10]. Eine weltweite Befragung der CIGRE von ÜNB ergibt 

eine mittlere geschätzte Lebensdauer von 42 Jahren bei einer Standardabweichung von 8 

Jahren an [25]. Die typische Lebensdauer eines PST liegt in derselben Größenordnung wie die 

normaler Transformatoren [127]. 

5.3.1.5 Betriebsmittelgrenzen 

 

Die physikalische Grenze eines Transformators ist über die maximale Temperatur sowie die 

Eisensättigung definiert und damit direkt von der Auslastung abhängig. Die zulässige 

Übertemperatur am heißesten Punkt des Transformators ist laut IEC Norm 78 K [24, 110]. 

Die Windungen dürfen eine Übertemperatur von 65 K oberhalb des Sollwerts nicht 

überschreiten. Die maximal zulässige Übertemperatur des Öls beträgt 60 K über dem 

Temperatursollwert [24, 111]. 

Durch die Phasenverschiebung der Spannungen treten zusätzlich auch Phasen-

verschiebungen der Ströme auf. Im Kurzschlussfall verändert sich daher die Verteilung und 

ggf. auch die Richtung von Kräften, die an den Wicklungen angreifen. Bei der Auslegung 

des Phasenschiebertransformators muss dies berücksichtigt werden und der Kraftverlauf 

während der gesamten Schwingungsperiode untersucht werden [129]. 

Ein etwaiger Engpass bei der Auslastung kann zudem der eingesetzte Stufensteller sein, 

welcher unter Betriebsstrom Windungen des Transformators zu- oder abschaltet. Die hierbei 

maximal zulässigen Betriebsströme und die maximal zulässigen Temperaturen des 

Stufenstellers können den Betriebsbereich des gesamten PST limitieren. [10] 

 

Eine systemische Grenze stellt die Polradwinkelstablität angeschlossener 

Generatorgruppen dar. Damit Generatoren nicht die Synchronisierung mit dem Netz 

verlieren muss systemisch geprüft werden, welchen Einfluss die Phasenverschiebung von 

PSTs auf die Polradwinkel der Generatoren besitzt. Allgemein darf der Polradwinkel 

maximal 90° betragen. Gegebenenfalls muss die maximale Phasenverschiebung der PSTs 

begrenzt werden, sodass keine Gefährdung der Polradwinkelstabilität vorliegt. [10] 

Eine weitere Restriktion besteht in dem zusätzlichen Blindleistungsbedarf der 

Übertragungsstrecke. Hierbei ist der systemische Einfluss auf die Spannungsstabilität im 

Grundfall und in (n-1)-Fällen zu beachten. [10] 
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In Abhängigkeit der Spannungswinkeldifferenz zwischen dem Anfangs- und Endknoten 

eines Stromkreises können außerdem durch Zu- bzw. Abschalten des Stromkreises hohe 

Ausgleichsströme entstehen. Um mögliche Schutzauslösungen aufgrund von Überstrom zu 

vermeiden, muss die Spannungsphasenwinkeldifferenz begrenzt werden. Bei Zu- bzw. 

Abschaltung eines Stromkreises darf sich die Spannungsphasenwinkeldifferenz um nicht 

mehr als 10 Grad ändern [32]. 

Zusätzliche systemische Grenzen sind mögliche serielle und parallele Resonanzen mit 

kapazitiven Betriebsmitteln. Auch mögliche Resonanzen mit von leistungselektronischen 

Betriebsmitteln erzeugten harmonischen Frequenzen müssen im Planungsprozess beachtet 

werden. 

 

Mit einer höheren Auslastung des Transformators nimmt die Geräuschentwicklung zu. Je 

nach Aufstellungsort und Uhrzeit ergeben sich unterschiedliche Grenzwerte für die 

maximale Geräuschemission (vgl. Kapitel 7.1). Aufgrund des verwendeten Isolieröls 

müssen aufgrund von Umweltauflagen entsprechende Schutzmaßnahmen gegen mögliche 

Leckage umgesetzt werden. 

5.3.1.6 Einführungsjahr 

Die ersten Phasenschiebertransformatoren wurden in den 1930er Jahren eingeführt [54]. 

5.3.1.7 Betriebserfahrung 

Betriebserfahrung mit PST liegt in Deutschland bisher an den Grenzen zu Polen, Tschechien 

und den Niederlanden vor. Diese PST werden dafür eingesetzt, um den Scheinleistungsfluss 

zwischen Deutschland und den Nachbarländern zu begrenzen [121, 130]. 

Weitere PST zur innerdeutschen Wirkleistungsflusssteuerung wurden als sogenannte Ad-hoc-

Maßnahmen im Rahmen des NEP 2019 durch die Bundesnetzagentur bestätigt. Die ersten 

dieser PST sollen im Jahr 2022 in Betrieb gehen [131]. 

5.3.1.8 Realisierungszeitraum 

 

Der Bau und Einsatz von PST im Übertragungsnetz wird im Rahmen vom NEP geplant. Das 

Zieljahr der Planung für die Inbetriebnahme von Betriebsmittel liegt dabei in der Regel 

mindestens 10 Jahre in der Zukunft. In den letzten beiden Netzentwicklungsplänen sind 

jedoch kurzfristig umsetzbare Ad-hoc-Maßnahmen bestätigt worden. Unter diese Ad-hoc-
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Maßnahmen fallen auch mehrere PST mit Datum der Inbetriebnahme zwischen 2022 und 

2025. Somit wäre hier eine Vorlaufzeit von 3-6 Jahren notwendig [131]. Im Rahmen der 

Planfeststellungsverfahren, welche an die Bestätigung des NEP anschließen, können sich 

jedoch längere Genehmigungszeiträume ausbilden (vgl. Einleitung Kapitel 5). 

 

Für den Bau und die Installation der PST im Umspannwerk Röhrsdorf werden 2 Jahre 

Umsetzungszeit angegeben [132]. In einem anderen Projekt gingen Hersteller und ÜNB für 

zwei PST mit je 1200 MVA und einer maximalen Phasenverschiebung von ±24° von etwa 

12 Monate aus [10]. Die aktuellen Lieferzeiten für diese Transformatoren liegen allerdings 

deutlich oberhalb von 24 Monaten [10]. 

5.3.1.9 Pilotprojekte 

Für die Phasenschiebertransformatoren zwischen Deutschland und Polen wurde zwischen 

März 2014 und Juni 2016 eine Probephase durchgeführt. Diese dauerte etwa 2 Jahre [133]. 

5.3.1.10 Alterungsmechanismen 

Die Alterung eines Transformators wird sowohl über das Isoliersystem als auch über die 

Alterung des Stahlgehäuses, der Durchführungen und des zugehörigen Equipments bestimmt. 

Die Alterung des Isoliersystems ist stark von der vorgegangenen Nutzung abhängig. Dazu 

zählen thermische Beanspruchungen durch Überlastungen sowie Strom- und Spannungsstöße. 

Diese Belastungen führen zu einer Zersetzung der Zellulose (Papier und Holz) und somit zu 

einer Schwächung der Isolierung [25, 26]. Hohe Temperaturen führen zusätzlich zu einer 

Zersetzung des Transformator-Öls und somit zu einer weiteren Verringerung der Isolierfähigkeit. 

Kommt es zu einem Versagen des Isoliersystems und in der Folge zu einem Durchschlag, ist 

eine irreversible Beschädigung des Transformators anzunehmen. Das Gehäuse altert 

hauptsächlich durch Korrosion. Die Alterung der Durchführungen ist ebenfalls abhängig von der 

thermischen und elektrischen Belastung (siehe Kapitel 2.2.3).  

Durch hohe lokale Temperaturen und eine Oxidation der Schalterkontakte, kann zudem eine 

Alterung der Stufensteller auftreten. Dies kann bei steigender Alterung zu einem erhöhten 

Widerstand der Kontakte, sowie im schlimmsten Fall zu einer lokalen Abnutzung führen, die 

einen Weiterbetrieb des Stufenstellers unmöglich macht [134]. 

5.3.1.11 Technische Eignung zur Höherauslastung 
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Eine höhere Auslastung eines Transformators führt i.d.R. zu einer höheren mittleren 

Temperatur. Diese kann unter Umständen zu einer schnelleren Alterung des Isolieröls und 

des Papiers führen [27]. Regelmäßiges Überschreiten der zulässigen Hotspot-

Temperaturen führt zu einer beschleunigten Alterung und einem frühzeitigen Versagen. 

Durch Monitoring und regelmäßige Wartungen kann die Nutzungsdauer eines 

Transformators verlängert werden [27]. 

 

Das zulässige 𝑇𝐴𝑇𝐿  ist von der Auslegung des Transformators, dem Kühlsystem, 

der Vorbelastung und den Umgebungsbedingungen abhängig. Bei großen 

Leistungstransformatoren kann die thermische Zeitkonstante, welche ein relevanter 

Parameter bei der Bestimmung des 𝑇𝐴𝑇𝐿  ist, mehrere Stunden betragen. In der 

DIN IEC 60076-7 wird ein kurzzeitiger Notbetrieb definiert, bei dem es zu einer temporären 

Belastung oberhalb der Nennscheinleistung kommt [28]. Hierbei werden Stromstärken von 

1,5 bis 2-facher Nennstromstärke angegeben. Zu beachten sind dabei jedoch auch die 

Temperatur der obersten Ölschicht und weitere Aspekte, sodass die temporär maximal 

zulässigen Stromstärken auch auf niedrigere Werte begrenzt werden können. Es wird von 

einer Dauer des Notbetriebs von weniger als 30 Minuten ausgegangen. Zusätzlich zu dem 

Transformator muss auch die Stromtragfähigkeit und die thermische Belastbarkeit des 

Stufenstellers berücksichtigt werden [10]. Dieser stellt gegebenenfalls einen Engpass für die 

temporäre Höherauslastung des PST dar. Mit einem Online-Monitoring-System lassen sich 

die relevanten Parameter bestimmen und somit die möglichen 𝑇𝐴𝑇𝐿  für den 

individuellen Fall ermitteln [113]. 

5.3.1.12 Nutzbarkeit als aktives Betriebsmittel im Netzbetrieb 

 

Durch eine Verschiebung des Knotenspannungsphasenwinkels zwischen Eingangsknoten 

und Ausgangsknoten des PST kann der Wirkleistungsfluss über den PST gezielt verändert 

werden. Bei asymmetrischen PST ist eine Rückwirkung auf den Blindleistungsfluss zu 

beachten. Bei PST, die über einen mechanischen Stufenschalter gesteuert werden, ist die 

Veränderung des Wirkleistungsflusses nur über diskrete Stufen möglich. Hierbei kann es 

zeitraumbezogene Beschränkungen für die Anzahl der Stufenschaltungen geben. Bei 

thyristorgesteuerten PST ist hingegen ein kontinuierlicher Stellbereich nutzbar. 

Um den Einfluss der Wirkleistungsflusssteuerung bestimmen zu können, ist die Kenntnis 

der Netztopologie und der Betriebsmitteladmittanzen notwendig. Außerdem muss der 
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aktuelle Netzzustand, u.a. Spannungsbeträge und Spannungsphasenwinkel im Netz, 

bekannt sein. Um eine Wirkleistungsflusssteuerung planen zu können, müssen diese 

Größen bereits vorab prognostiziert werden. Dies erfordert neben Prognosen über 

Einspeisung und Last auch grenzüberschreitende Abstimmungsprozesse zwischen den 

ÜNB. 

 

Herkömmliche PST können einzelne Stufen in wenigen Sekunden ändern. Der gesamte 

Stellbereich ist in wenigen Minuten umsetzbar. Thyristorgesteuerte PST können im 

Millisekundenbereich reagieren. Diese Reaktionszeiten ermöglichen den Einsatz in der 

kurativen Netzführung. Hierbei ist jedoch zusätzlich zu beachten, dass die Regelung im 

Millisekundenbereich mit weiteren Regelungen im Übertragungsnetz interagieren kann, 

sodass Stabilitätsuntersuchungen durchgeführt werden müssen. 

Um den PST in der kurativen Netzführung einzusetzen ist zusätzlich die Kenntnis der 

𝑇𝐴𝑇𝐿  notwendig. Um diese in Echtzeit bestimmen zu können, ist die 

Strombelastung des PST und die Betriebsmitteltemperatur erforderlich. 

5.3.1.13 Bereitstellung von Systemdienstleistungen 

Ein PST stellt primär ein Netzbetriebsmittel für die Wirkleistungsflusssteuerung dar. Der 

relevante Netzbetreiber kann den PST beispielsweise als netzbezogene Maßnahme für die 

Netzengpassbehebung einsetzen. Inwiefern zusätzliche Systemdienstleistungen erbracht 

werden können wird im Folgenden erörtert. 

 

Der PST eignet sich technisch nicht zur Erbringung von Momentanreserve, da er weder über 

einen netzbildenden Umrichter mit angeschlossener Energiespeicher- oder 

Erzeugungsanlage noch über rotierende Massen verfügt. 

 

Der PST stellt keine Energiespeicher- oder Erzeugungsanlage dar. Daher eignet sich der 

PST technisch nicht zur Erbringung von Regelleistung. 

 

Technische Eignung 

Symmetrische PST bieten keine Möglichkeit den Blindleistungsfluss zu steuern. 

Asymmetrische PST verändern durch eine Stufung die Knotenspannungsbeträge und 
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führen damit auch zu einem veränderten Blindleistungsfluss. Zusätzlich führt eine 

Veränderung des Wirkleistungsflusses zu einer Veränderung des Blindleistungsbedarfs 

betroffener Leitungen. Da der PST selber keine Blindleistung zur Verfügung stellt, ist eine 

Spannungsbetragsregelung nicht sinnvoll. 

Durch eine Erweiterung der PST mit einer zusätzlichen Wicklung und einem zusätzlichen 

Stufensteller kann der Blindleistungsfluss unabhängig vom Wirkleistungsfluss über dem 

PST eingestellt werden [135]. 

Sind mindestens zwei parallel installierte PST vorhanden, so ist zudem eine antiparallele 

Stufung der beiden Transformatoren möglich. Die dadurch erzeugte Asymmetrie des 

Spannungsabfalls je Transformator wird durch Blindleistungskreisströme ausgeglichen. 

Dies führt zu einem Blindleistungsbedarf der Transformatoren. Hierbei ist zu beachten, dass 

die Blindleistungskreisströme zu keiner Überlastung der Transformatorwicklungen führen 

dürfen [136]. 

Wechselwirkung bei Einsatz in betrieblichen Maßnahmen zur Höherauslastung 

Wird die Stufenstellung des PST verändert, um den Blindleistungsfluss zu ändern, so hat 

dies gleichzeitig eine Rückwirkung auf den Wirkleistungsfluss über den PST. Der durch die 

Stufenstellung eingestellte Arbeitspunkt zur Veränderung des Blindleistungsflusses kann 

von dem zur präventiven oder kurativen Engpassbehebung ermittelten Arbeitspunkt 

erheblich abweichen. Daher schließen sich die Anwendung des PST zur 

Wirkleistungsflusssteuerung oder kurativen Netzführung und die Anwendung zur 

Bereitstellung von Blindleistung weitgehend aus. 

 

Eine Einspeisung von Kurzschlussstrom im Fehlerfall ist nicht möglich. Eine Bereitstellung 

von dynamischem Blindstrom ist ebenso nicht möglich. 

 

Es ist kein Energiespeicher vorhanden. Daher eignet sich der PST technisch für den 

Netzwiederaufbau. 
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5.3.2 Thyristor Controlled Series Capacitor (TCSC) 

5.3.2.1 Funktionen und Aufgaben 

Der Thyristor Controlled Series Capacitor (TCSC) ist ein auf Leistungselektronik basierendes 

Betriebsmittel, das primär zur Steuerung des Wirkleistungsflusses eingesetzt wird. Der TCSC 

wird dazu in Reihe zu einer Leitung verschaltet. Die Wirkleistungsflusssteuerung durch den 

TCSC erfolgt über eine Veränderung der seriellen Leitungsreaktanz (vgl. Kapitel 3.3.1.2). Dafür 

wird über einen einstellbaren Zündwinkel eine variable kapazitive oder induktive serielle 

Reaktanz bereitgestellt und dadurch die Gesamtreaktanz der zu steuernden Leitung verändert. 

In Abhängigkeit von dem über dem TCSC anliegenden Stromfluss ergibt sich eine 

Kompensationsspannung U . Diese wirkt der über der zu kompensierenden Leitung abfallenden 

Spannung entweder entgegen oder erhöht diese, wodurch der Wirkleistungsfluss über diese 

Leitung reduziert respektive erhöht wird.[54, 121] Stellt der TCSC eine kapazitive Impedanz 

bereit, so erhöht sich die natürliche Leistung, die über die kompensierte Leitung übertragen 

werden kann [137]. 

Durch eine schnelle dynamische Anpassung der bereitgestellten Impedanz kann der TCSC 

zusätzlich eingesetzt werden, um die transiente Stabilität zu erhöhen [54, 137]. 

5.3.2.2 Ausführungen und Betriebsmittelgenerationen 

Der TCSC besteht aus der Parallelschaltung eines Kondensators und einer thyristorgesteuerten 

Spule. Über einen einstellbaren Zündwinkel α der Thyristoren kann der induktive Anteil der 

Spule an der Parallelschaltung von Spule und Kondensator variiert werden. Der grundlegende 

Aufbau des TCSC ist in Abbildung 5-2 dargestellt [121]. 

 

Abbildung 5-2: Grundlegender Aufbau eines TCSC [121] 
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In der Regel wird dem TCSC ein Metalloxid Varistor (MOV) parallelgeschaltet, um 

Überspannungen zu vermeiden [138]. Die gesamte Anordnung wird durch eine isolierte 

Stahlplattform bzw. Stützisolatoren von der Erde isoliert und auf die entsprechende 

Spannungsebene gehoben [139]. 

Es gibt eine Vielzahl an Betriebsmitteln zur Serienkompensation, die eng mit dem TCSC 

verwandt sind. Der Thyristor-Switched Series Capacitor (TSSC) besteht aus einer beliebigen 

Anzahl an in Reihe geschalteten Kondensatoren, die analog zu dem TCSC jeweils ein 

Thyristorpaar parallelgeschaltet haben. Abhängig von der Anzahl an leitenden Thyristoren kann 

somit eine variable serielle kapazitive Reaktanz bereitgestellt werden [54, 121]. Auch eine 

Reihenschaltung von Modulen, die aus einer Parallelschaltung aus Spulen und Thyristoren ist 

denkbar. Der Thyristor-Switched Series Reactor (TSSR) kann eine variable serielle induktive 

Reaktanz bereitstellen [140]. 

In den bisher praktisch umgesetzten Lösungen wird zumeist der kapazitive Regelbereich des 

TCSC genutzt, während sich ein induktives Verhalten lediglich beim sogenannten Bypassen 

(elektrischer Umgehungskreis) der Thyristoren einstellt [10]. 

 

Durch die Verwendung mehrerer in Serie geschalteter TCSC-Module kann der 

Steuerbereich deutlich erweitert werden. Der Zündwinkel kann für jedes Modul separat 

eingestellt werden. Durch die Verwendung mehrerer serieller Module kann der TCSC die 

Resonanz der parallelen Schwingkreise aus Kondensator und Spule verhindern und erlaubt 

somit einen kontinuierlichen Übergang zwischen der Bereitstellung einer induktiven und 

einer kapazitiven Impedanz [121]. 

 

Der TCSC wird nach aktuellem Stand ortsfest im Stromkreis verbaut und wird nicht mobil 

ausgeführt. 

5.3.2.3 Technische Kenngrößen 

 

TCSC sind in einem Leistungsbereich zwischen 25 MVA bis 600 MVA erhältlich [140]. 
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Die Reaktionszeit des TCSC ist zunächst durch die Schalteigenschaften der Thyristoren 

begrenzt. Der Thyristor kann ein- aber nicht ausgeschaltet werden. Bei Eingang von 

entsprechenden Steuersignalen kann der TCSC zwar sofort reagieren, jedoch findet die 

wirksame Änderung der Impedanz des TCSC innerhalb von 10-20 ms statt, was einer 

halben bzw. ganzen Periodendauer der Netzfrequenz von 50 Hz entspricht. Die 

Reaktionszeit eines TCSC kann daher theoretisch mit 10-20 ms angegeben werden. Diese 

wird jedoch weiter limitiert durch die Dauer der Verarbeitung eingehender Steuersignalen in 

der Steuerelektronik und die Dauer der Einschwingvorgänge auf den neuen Sollwert. 

Effektiv wird eine Reaktionszeit von 20 ms bis 300 ms geschätzt [138, 141–143]. 

5.3.2.4 Nutzungsdauer 

Keiner der im Netzbetrieb bereits eingesetzten TCSC hat die spezifische Lebensdauer bisher 

überschritten. Im Jahr 2013 waren alle bisher installierten TCSC weiterhin in Betrieb [141]. 

Es wird mit einer Lebensdauer von 30 Jahren gerechnet [140]. 

5.3.2.5 Betriebsmittelgrenzen 

 

Der TCSC ist durch die maximale dauerhaft zulässige thermische Belastung des 

Kondensators, der Spule und der Thyristoren begrenzt. Die sich daraus ergebende 

dauerhaft zulässige Strombelastbarkeit (𝑃𝐴𝑇𝐿 ) führt zu einer Temperatur unterhalb 

der maximalen dauerhaft zulässigen thermischen Belastung [141]. 

Zusätzlich ist zu beachten, dass eine Parallelresonanz der Parallelschaltung aus 

Kondensator und Spule verhindert werden muss [54, 121].  

Bei erhöhten Zündwinkeln steigen zudem die Verluste und der harmonische Beitrag, was 

ebenfalls eine Limitierung darstellt [10].  

 

Aufgrund des Einbringens von seriellen kapazitiven Elementen müssen Analysen von 

möglicherweise auftretenden Netzresonanzen durchgeführt werden. Auch subsynchrone 

Resonanzen, welche durch leistungselektronische Bauelemente angeregt werden können, 

müssen hierbei beachtet werden. Das Schalten des TCSC kann darüber hinaus 

harmonische Schwingungen verursachen, deren Auswirkungen entsprechend 

berücksichtigt werden müssen [142]. 



125/277 

 

Des Weiteren muss ein gegebenenfalls existierender Distanzschutz auf die variable Größe 

der Leitungsreaktanz abgestimmt werden, sofern der TCSC direkt von der Sammelschiene 

aus gesehen in den Stromkreis eingebracht wird [10]. 

5.3.2.6 Einführungsjahr 

Im Jahr 1992 wurde weltweit der erste TCSC in der Kayenta Schaltanlage zwischen Glen 

Canyon und Shiprock in den USA errichtet. In den folgenden Jahren wurden einzelne Projekte 

in Indien, China, Brasilien und Schweden umgesetzt [142, 144]. 

5.3.2.7 Betriebserfahrung 

In Deutschland wurde in 2021 in Stadorf im Netzgebiet der TenneT eine erste Anlage in Betrieb 

genommen [10, 145]. 

International existiert Betriebserfahrung in den USA, Indien, China, Brasilien und Schweden in 

einzelnen Projekten [142, 144]. 

5.3.2.8 Realisierungszeitraum 

 

Der Bau und Einsatz von TCSC im Übertragungsnetz wird im Rahmen vom NEP geplant. 

Das Zieljahr der Planung für die Inbetriebnahme liegt dabei in der Regel mindestens 10 

Jahre in der Zukunft. In den letzten beiden Netzentwicklungsplänen sind jedoch kurzfristig 

umsetzbare Ad-hoc-Maßnahmen bestätigt worden. Unter diese Ad-hoc-Maßnahmen fällt 

auch ein TCSC zur Serienkompensation. Die Inbetriebnahme des TCSC wurde dabei 

erstmals im Netzentwicklungsplan 2017 beantragt und schließlich von der 

Bundesnetzagentur als Maßnahme bestätigt. Dieser soll im Jahr 2022 betriebsfertig sein. 

Somit wäre hier eine Vorlaufzeit von 5 Jahren notwendig [145, 146]. Im Rahmen der 

Planfeststellungsverfahren, welche an die Bestätigung des NEP anschließen, können sich 

jedoch längere Genehmigungszeiträume ausbilden (vgl. Einleitung Kapitel 5). 

 

In der Ausschreibung des TCSC zur Kompensation der Doppelleitung zwischen Krümmel 

und Stadorf rechnet TenneT mit 25 Monaten Planungs- und Bauzeit nach Auftrags-

erteilung [147]. Dem Bauzeitraum schließt sich gegebenenfalls ein Probebetrieb von 3 

Monaten an [10]. 
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5.3.2.9 Pilotprojekte 

Derzeit wird in Deutschland ein TCSC zur Kompensation der Doppelleitung zwischen Kümmel 

und Stadorf umgesetzt. [147] 

5.3.2.10 Alterungsmechanismen 

Der TCSC besteht aus den drei Bauteilen Kondensator, Spule und Thyristoren. 

Die Alterung von Kondensatoren wird im Wesentlichen durch den Inrush-Strom und die 

Schaltstoßspannung bei Zuschaltung der Anlage beeinflusst. Transiente Überspannungen 

können zu Teilentladungen führen, die das Material der Kondensatoren mit der Zeit zersetzt. 

Entsprechend führt z.B. eine häufige Schaltung von Kondensatorbänken zu deren schnellerer 

Alterung [148]. 

Die Alterung in Spulen wird durch die Alterung der verwendeten flüssigen und festen Isolierstoffe 

bestimmt. Feste Isolierstoffe wie bspw. Papier zersetzen sich bei durch eine stetig wiederholte 

Belastung ansteigende Temperatur innerhalb des Betriebsmittels. Hier kann bspw. eine 

Verkohlung auftreten, die die Leitfähigkeit des Isolierstoffes dauerhaft erhöht. Zusätzlich werden 

durch die Verkohlung in möglicherweise vorhandenen flüssigen Isolierstoffen inhomogene 

Felder erzeugt, die zu einer stetigen Zersetzung der Isolierflüssigkeit und in Folge dessen zu 

einem Durchschlag führen können [111]. 

Lokale durch eine Strombelastung entstehende Hot-Spots in Thyristoren führen zu einer 

Alterung. Diese Hot-Spots können zum Verlust der Leitfähigkeit führen. Zusätzlich kann es zu 

Verzögerungen oder dem Aussetzen des Einschaltens der Thyristoren kommen. Außerdem 

können steigende Verluste beobachtet werden [149]. 

5.3.2.11 Technische Eignung zur Höherauslastung 

 

Eine höhere Auslastung führt zu höheren durchschnittlichen Temperaturen und damit zu 

einer beschleunigten Alterung und gegebenenfalls einem eingeschränkten Betriebsbereich 

[10]. 

 

Es ist möglich den TCSC für 10 Sekunden mit dem 2-fachen bzw. 30 Minuten mit dem 

1,5-fachen des dauerhaft zulässigen Nennstroms (𝑃𝐴𝑇𝐿 ) zu betreiben [10, 150]. 
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5.3.2.12 Nutzbarkeit als aktives Betriebsmittel im Netzbetrieb 

 

Durch die Veränderung der Impedanz des TCSC kann dieser zur 

Wirkleistungsflusssteuerung eingesetzt werden. Um den Einfluss der 

Wirkleistungsflusssteuerung bestimmen zu können, ist die Kenntnis der 

Betriebsmitteladmittanzen, sowie Spannungsbeträge und Spannungsphasenwinkel im Netz 

notwendig. 

 

Aufgrund der schnellen Reaktionszeit kann der TCSC als engpassbehebende Maßnahme 

im Rahmen der kurativen Netzführung eingesetzt werden. Für den Einsatz ist jedoch 

insbesondere die Kenntnis der 𝑇𝐴𝑇𝐿  notwendig. Um diese in Echtzeit bestimmen 

zu können, ist die Kenntnis der aktuellen Strombelastung und der Betriebsmitteltemperatur 

erforderlich. 

5.3.2.13 Bereitstellung von Systemdienstleistungen 

Ein TCSC stellt primär ein Netzbetriebsmittel für die Wirkleistungsflusssteuerung dar. Der 

relevante Netzbetreiber kann den TCSC beispielsweise als netzbezogene Maßnahme für die 

Netzengpassbehebung einsetzen. Inwiefern zusätzliche Systemdienstleistungen erbracht 

werden können wird im Folgenden erörtert. 

 

Der TCSC eignet sich technisch nicht zur Erbringung von Momentanreserve, da er weder 

über einen Energiespeicher noch über rotierende Massen verfügt. 

 

Es sind keine Energiespeicher vorhanden. Der TCSC besteht zudem lediglich aus variabel 

einstellbaren passiven Impedanzen. Der TCSC eignet sich demnach technisch nicht zur 

Erbringung von Regelleistung. 

 

Technische Eignung 

Die Veränderung der Leitungsimpedanz durch das Einbringen einer seriellen Reaktanz kann 

sowohl den induktiven, als auch kapazitiven Blindleistungsbedarf der Reihenschaltung aus 

TCSC und Leitung verändern. Der Blindleistungsbedarf der Leitung ist dabei abhängig von 
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der Belastung der Leitung sowie den am Anfang und Ende der Leitung anliegenden 

Knotenspannungsbeträgen. Demnach ist der TCSC technisch zur Bereitstellung von 

Blindleistung geeignet. Die bereitgestellte Blindleistung ist dabei von der Belastungssituation 

der kompensierten Leitung sowie den Spannungsbeträgen am Anfang und Ende der Leitung 

abhängig, die die dadurch bereitstellbare Blindleistung beschränken. 

Wechselwirkung bei Einsatz in betrieblichen Maßnahmen zur Höherauslastung 

Wird die Leitungsimpedanz verändert, um den Blindleistungsbedarf der Reihenschaltung 

aus TCSC und Leitung zu verändern, so kann der dadurch eingestellte Arbeitspunkt von 

dem zur präventiven oder kurativen Engpassbehebung ermittelten Arbeitspunkt erheblich 

abweichen. Eine unabhängige Regelung von Blindleistungsbedarf der Leitung und dem 

Wirkleistungsfluss ist mit einem TCSC nicht möglich. Daher schließen sich die Anwendung 

des TCSC zur Wirkleistungsflusssteuerung oder kurativen Netzführung und die 

Bereitstellung von Blindleistung weitgehend aus. 

 

Eine Einspeisung von Kurzschlussstrom im Fehlerfall ist nicht möglich. Eine Bereitstellung 

von dynamischem Blindstrom ist ebenso nicht möglich. 

 

Es ist kein Energiespeicher vorhanden. Der TCSC besteht zudem lediglich aus variabel 

einstellbaren passiven Impedanzen. Der TCSC eignet sich demnach technisch nicht zur 

Erbringung von Netzwiederaufbau. 
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5.3.3 Static Synchronous Series Compensator (SSSC) 

5.3.3.1 Funktionen und Aufgaben 

Der Static Synchronous Series Compensator (SSSC) ist ein Betriebsmittel, dass primär zur 

Wirkleistungsflusssteuerung eingesetzt wird. Aufgrund der verwendeten Leistungselektronik 

kann der Wirkleistungsfluss sehr schnell und kontinuierlich angepasst werden. Gleichzeitig 

befindet sich die Reaktionszeit des SSSC im Bereich von Millisekunden, wodurch er im Rahmen 

von kurativen Netzführungskonzepten einsetzbar ist und kurzfristig zur Korrektur von 

auftretenden Leistungsflussverschiebungen verwendet werden kann. 

Der SSSC kann eine dem Leitungsstrom um 90° vorauseilende oder nacheilende 

Kompensationsspannung einprägen. Diese wirkt der über der zu kompensierenden Leitung 

abfallenden Spannung entweder entgegen oder erhöht diese, wodurch der Wirkleistungsfluss 

über diese Leitung reduziert respektive erhöht wird (vgl. Kapitel 3.3.1.2). Dadurch wird das 

Verhalten einer induktiven oder kapazitiven Impedanz simuliert. Die Wirkung des SSSC ist 

daher vergleichbar mit der des TCSC (vgl. Kapitel 5.3.2). Im Vergleich zum TCSC ist die 

Kompensationswirkung, d.h. die eingeprägte Kompensationsspannung jedoch nicht von dem 

Stromfluss, d.h. der Belastung der zu kompensierenden Leitung abhängig [54, 121, 151, 152]. 

5.3.3.2 Ausführungen und Betriebsmittelgenerationen 

Der SSSC besteht im Wesentlichen aus einem DC-Zwischenkreis und einem Voltage Source 

Converter (VSC). Somit weist der SSSC eine starke Ähnlichkeit zum STATCOM auf. In 

Abgrenzung zum STATCOM erfolgt der Anschluss des SSSC jedoch nicht parallel zum Netz, 

sondern in Serie mit einer Leitung. Der prinzipielle Aufbau ist in Abbildung 5-3 dargestellt. 

 

Abbildung 5-3: Grundlegender Aufbau eines SSSC [54] 
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Die Verluste im VSC werden durch eine Entladung des DC-Zwischenkreises gedeckt. Der 

Entladung des DC-Zwischenkreis wirkt dabei eine Ladung des DC-Zwischenkreises über eine 

Wirkleistungsentnahme aus dem Netz entgegen. Eine Ladung des DC-Zwischenkreises und 

eine daraus folgende Aufrechterhaltung des SSSC-Betriebs ist also nur bei einer 

Mindestbelastung der zu kompensierenden Leitung möglich, um eine Wirkleistungsentnahme 

garantieren zu können [54, 121, 152].  

Der physische Netzanschluss kann in zwei Varianten erfolgen. Bei der galvanisch entkoppelten 

Variante erfolgt die Anbindung magnetisch über einen Transformator, dessen 

oberspannungsseitige Wicklung in Serie mit der Leitung verschaltet ist. Bei der sogenannten 

transformatorlosen Variante erfolgt die Anbindung des verbauten VSC direkt am Netz. In diesem 

Fall müssen die einzelnen VSC-Module robust für einen möglichen Kurzschluss auf der Leitung 

ausgelegt sein. Daher wird zum Schutz empfindlicher Leistungselektronik zusätzlich ein 

sogenannter Bypass installiert, ein Überbrückungsstromkreis, welcher im Kurzschlussfall 

zugeschaltet wird und den gesamten Kurzschlussstrom übernimmt [121, 153, 154].  

Die galvanisch entkoppelte Lösung bringt stets einen induktiven Anteil mit in die Leitung ein, 

welcher sich zum Laststrom addiert und bereits eine ggf. einzuprägende kapazitive Spannung 

kompensiert. Die direkte Variante ermöglicht eine symmetrische Spannungseinprägung in beide 

Richtungen (kapazitiv sowie induktiv) [10]. 

Durch die Skalierbarkeit der leistungselektronischen Komponenten ist der SSSC in beiden 

Varianten modular aufgebaut, sodass er sich bei Erstplanung bedarfsgerecht dimensionieren 

lässt. Flexible Nachrüstungen von SSSC-Bestandsanlagen sind insbesondere bei der 

transformatorlosen Variante möglich, weil der Transformator bei der Dimensionierung einer 

galvanisch entkoppelten Anlage für gewöhnlich einen Engpass darstellt. 

SSSCs können prinzipiell DC-seitig durch einen Energiespeicher ergänzt werden. So kann 

durch eine schnelle Änderung der Kompensationsspannung zusätzlich auch die transiente 

Stabilität im Netz erhöht werden. Die Kompensationsspannung wird dabei sehr schnell so 

angepasst, dass Leistungsschwankungen von Kraftwerken entgegengewirkt werden kann [151, 

152]. Aufgrund des modularen Aufbaus der transformatorlosen SSSC-Variante und der direkten 

Verschaltung mit im 380-kV-Netz ist ggf. eine Integration der Speicher in die einzelnen VSC-

Module notwendig [10]. Dagegen kann bei der galvanisch entkoppelten Variante des SSSC eine 

einzige Energiespeichereinheit direkt auf einem niedrigeren Spannungsniveau installiert werden 

[10].  

Als weitere Möglichkeit kann ein SSSC durch einen STATCOM ergänzt werden. Diese 

Anordnung wird als Unified Power Flow Controller (UPFC) bezeichnet. Der Vorteil des UPFC 
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besteht darin, dass zusätzlich zur Wirkleistungsflusssteuerung auch ein Beitrag zur 

Spannungshaltung geleistet werden kann. Bei aktuell kommerziell verfügbare Umsetzungen 

wird zur Netzanbindung des SSSC und des STATCOM jeweils ein separater Transformator 

verwendet. Es handelt sich hierbei somit um die galvanisch entkoppelte Variante [155]. 

 

Durch die gute Skalierbarkeit der leistungselektronischen Komponenten des VSC ist der 

SSSC stark modularisierbar [156–158]. Einzelne Module können beispielsweise zu 

Wartungszwecken ausgetauscht werden. Soll die Gesamtanlage nachgerüstet und neu 

dimensioniert werden, so ist dies bei der transformatorlosen Variante durch 

Parallelschaltung weiterer Module möglich. Bei der galvanisch entkoppelten Variante muss 

bei einer Neudimensionierung gegebenenfalls ein neuer Transformator für die 

Netzanbindung beschafft werden. 

 

Der Transport von galvanisch entkoppelten Varianten von SSSC erfordert den Transport 

des verwendeten Transformators. Daher besteht in dieser Variante nur eingeschränkte 

Mobilität. Transformatorlose SSSC sind dagegen grundsätzlich mobil ausführbar. Der SSSC 

der Firma Smart Wires Inc. ist beispielsweise in einer mobilen Ausführung verfügbar. Hierbei 

wird das Betriebsmittel auf einem LKW-Auflieger aufgebaut und transportiert. Eine 

Installation mit anschließender Inbetriebnahme ist technisch somit innerhalb von einem Tag 

möglich [159]. Dieser Zeitraum ist jedoch nicht allgemeingültig, sondern abhängig von 

Modulgröße und –gewicht sowie den Gegebenheiten vor Ort. Zusätzlich muss für eine 

zügige Installation vor Ort die Anbindung an die Netzleitstelle und eine Prüfung von 

systemischen Grenzen sowie Schutzeinstellungen bereits erfolgt sein. Sofern dies nicht der 

Fall ist, ist von zusätzlichen, deutlich längeren Zeiträumen Installation auszugehen. 

Für die Anwendungsfälle des 380kV Netzes sind Module mit einer Stromtragfähigkeit von 

3600 A erforderlich, um auch hoch ausgelastete Leitungen zu entlasten. Entsprechende 

verwendete Module weisen etwa 7t Gewicht auf, wobei für eine nennenswerten steuernden 

Einfluss auf das Netz mindestens 2 bis 6 Module pro Phase benötigt werden. Insgesamt 

werden demnach 6 bis 18 Module verwendet. [10] 

5.3.3.3 Technische Kenngrößen 
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Der Leistungsbereich des SSSC ist abhängig von der Dimensionierung der eingesetzten 

VSC. Diese sind in der Regel stark modularisierbar. Die zusätzlich mögliche 

Spannungseinspeisung, die durch die VSC erzeugt und durch den SSSC eingeprägt werden 

kann, ist bei entsprechender Dimensionierung nach oben theoretisch unbegrenzt. Eine 

ausreichende Dimensionierung der Bemessungsleistung ist dabei zu beachten, um die mit 

dem Netz ausgetauschte Blindleistung zur Verfügung stellen zu können. So besitzt 

beispielsweise der SSSC „SmartValve“ der Firma SmartWires je nach Spezifikation pro 

Modul eine mögliche Spannungseinprägung von ± 566 V, ± 2830 V oder ± 5660 V. Je nach 

Bauart beträgt die Bemessungsleistung der Module 1, 2, 5, 10 oder 16 MVAr. Durch eine 

parallele und serielle Verschaltung der einzelnen Module kann der Leistungsbereich variabel 

dimensioniert werden. [140, 156, 157, 160] 

 

Die Reaktionszeit des SSSC ist insbesondere von der Reaktionszeit des in Serie mit der 

Leitung verschalteten VSC (vgl. Kapitel 5.4.5) abhängig. Diese liegt im Netzbetrieb in der 

Regel zwischen 200 ms bis 500 ms [10]. Hersteller geben für Module mit maximaler 

Spannungseinprägung von ±6 kV eine maximale Rampe von 25 kV/s an. Es ist daher 

möglich, den gesamten Stellbereich eines SSSC in weniger als einer halben Sekunde 

abzufahren [160]. Damit ist der SSSC deutlich schneller als der TCSC.  

5.3.3.4 Nutzungsdauer 

Als typische Lebensdauer kann ein Zeitraum von 30 bis 40 Jahren angenommen werden [140, 

154, 155]. 

5.3.3.5 Betriebsmittelgrenzen 

 

Der SSSC wird physikalisch durch die spezifizierte Stromtragfähigkeit der im VSC 

vorhandenen IGBT-basierten Halbleiterbauelemente begrenzt [161]. Für den Bypass, 

welcher im Fehlerfall den Kurzschlussstrom aufnimmt, werden Thyristoren eingesetzt, 

welche eine höhere Stromtragfähigkeit besitzen. Zudem werden mechanisch per Federkraft 

geschlossenen Vakuum Series Links (VSL) eingesetzt, die den dauerhaften 

Kurzschlussstrom tragen können [10]. Diese müssen für die entsprechend hohen Ströme 

ausgelegt sein. [121, 153, 154] 
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Auch die Betriebsmitteltemperatur stellt eine physikalische Grenze dar. Gegebenenfalls 

werden unter Berücksichtigung der Strombelastung und der Witterungsbedingungen 

Kühlanlagen notwendig. [10] 

 

In Abhängigkeit der Spannungswinkeldifferenz zwischen dem Anfangs- und Endknoten 

eines Stromkreises können durch Zu- bzw. Abschalten des Stromkreises hohe 

Ausgleichsströme entstehen. Um mögliche Schutzauslösungen aufgrund von Überstrom zu 

vermeiden, muss die Spannungsphasenwinkeldifferenz begrenzt werden. Bei Zu- bzw. 

Abschaltung eines Stromkreises darf sich die Spannungsphasenwinkeldifferenz um nicht 

mehr als 10 Grad ändern [32]. Um dies zu garantieren ist es möglich, den SSSC mit einer 

entsprechenden Rampe anzufahren [154]. Aufgrund der Einbringung der induktiven 

Reaktanz des Transformators bei galvanisch entkoppelten Varianten und insbesondere der 

leistungselektrischen Komponenten in beiden Ausführungsvarianten muss eine Analyse 

möglicher Netzresonanzen durchgeführt werden. Hierbei muss auch die mögliche Anregung 

von Generatorgruppen und die Interaktion mit weiteren im Netz verbauten 

leistungselektronischen Komponenten muss beachtet werden [10]. 

5.3.3.6 Einführungsjahr 

Der erste SSSC wurde im Jahr 1996 in Kombination mit einem STATCOM in den USA installiert. 

Im Jahr 2002 wurde ein SSSC in Kombination mit einem STATCOM in Korea gebaut [151, 152]. 

Weitere Installationen existieren in Irland, Großbritannien und in Spanien [162–164].  

5.3.3.7 Betriebserfahrung 

Bisher existiert keine Betriebserfahrung in Deutschland. 

International existiert Betriebserfahrung beispielsweise in den USA sowie in Großbritannien, 

Spanien und Irland. Die Betriebserfahrung beschränkt sich auf einzelne Projekte [162–164]. Ein 

jüngeres Projekt ist die Installation eines transformatorlosen SSSC im Netzgebiet von Central 

Hudson Gas & Electric Corp. in den USA. Der Pilotbetrieb der Anlage startete im Februar 2019 

[165]. 

5.3.3.8 Realisierungszeitraum 

 

Der Bau und Einsatz von SSSC im Übertragungsnetz muss im Rahmen des NEP geplant 

werden. Das Zieljahr der Planung für die Inbetriebnahme von Betriebsmittel liegt dabei in 

der Regel mindestens 10 Jahre in der Zukunft. In den letzten beiden 
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Netzentwicklungsplänen sind jedoch kurzfristig umsetzbare Ad-hoc-Maßnahmen für 

wirkleistungsflusssteuernde Betriebsmittel bestätigt worden. Der geplante Zeitraum bis zur 

Inbetriebnahme beträgt hier 3-6 Jahre [131]. Im Rahmen der Planfeststellungsverfahren, 

welche an die Bestätigung des NEP anschließen, können sich jedoch auch längere 

Genehmigungszeiträume ausbilden (vgl. Einleitung Kapitel 5). 

 

Mobile SSSC können innerhalb eines Tages aufgebaut und in Betrieb genommen werden 

[159]. Die reine Installations- und Inbetriebnahmedauer der SSSC, die zum Probebetrieb in 

Irland eingesetzt wurden, wird mit 5 Stunden angegeben [162]. Für die erste Planung, 

Herstellung und Inbetriebnahme eines SSSC am Zielort geben Hersteller einen Zeitraum 

von weniger als 12 Monaten an [154]. Hersteller von UPFC geben einen Zeitraum von 36 

Monaten an [155]. 

5.3.3.9 Pilotprojekte 

In Irland fand im Jahr 2016 ein einjähriger Probebetrieb von SSSC statt [162]. Auch in den USA 

wurde im Netzgebiet der Central Hudson Gas & Electric Corp. ein einjähriger Probebetrieb 

durchgeführt [154]. 

5.3.3.10 Alterungsmechanismen 

Alterungsmechanismen betreffen insbesondere die Halbleiterbauelemente des VSC, welche 

Defekte und erhöhte Fehlerraten in den Submodulen des VSC verursachen. Es wird zwischen 

intrinsischen und extrinsischen Alterungsmechanismen unterschieden. Intrinsische 

Alterungsphänomene werden von unterschiedlichen Tests und Prozeduren in der Produktion 

zur Qualitätssicherung beeinflusst und sind abhängig von Temperatur, Strom, Frequenz und 

Druckzyklen. Extrinsische Alterungsmechanismen resultieren aus der Umgebung, in welcher 

der Umrichter installiert ist, und aus der elektrischen Beanspruchung durch unterschiedliche 

Betriebszustände. Extrinsische Alterungsphänomene verstärken in hohem Maße den 

Alterungsprozess. Bei Halbleiterbauelementen am Ende ihres Lebenszyklus steigt die 

Fehlerrate aufgrund der Alterungsmechanismen exponentiell an [166]. 

5.3.3.11 Technische Eignung zur Höherauslastung 

 

Eine höhere Auslastung führt zu höheren durchschnittlichen Temperaturen und damit zu 

einer beschleunigten Alterung. In der Folge ist vor allem mit einer erhöhten Fehlerrate und 

Ausfälle der Halbleiterbauelemente bzw. Submodule zu rechnen [167]. Laut 
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Herstellerangaben ist dieser Effekt jedoch nicht signifikant, sofern die vorgegebenen 

𝑇𝐴𝑇𝐿  eingehalten werden. 

 

Die Firma Smart Wires Inc. gibt einen möglichen von 2 Stunden bei einer Belastung mit 

120 % bezogen auf die Nennbelastung an [156, 157]. Die Höherauslastung kann laut 

Angaben auch 200 % der Nennbelastung betragen, jedoch nur für einen reduzierten 

Zeitraum [154]. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die SSSC von vorneherein für die 

entsprechenden Belastungsfälle ausgelegt sein sollten. 

5.3.3.12 Nutzbarkeit als aktives Betriebsmittel im Netzbetrieb 

 

Durch die variable serielle Spannungseinprägung kann der SSSC zur Wirkleistungsfluss-

steuerung eingesetzt werden. Um den Einfluss der Wirkleistungsflusssteuerung bestimmen 

zu können, ist die Kenntnis der Betriebsmitteladmittanzen, sowie Spannungsbeträge und 

Spannungsphasenwinkel im Netz notwendig. 

 

Aufgrund der schnellen Reaktionszeit können SSSC als engpassbehebende Maßnahme in 

der kurativen Netzführung eingesetzt werden. Für den Einsatz ist jedoch insbesondere die 

Kenntnis der 𝑇𝐴𝑇𝐿  notwendig. Um diese in Echtzeit bestimmen zu können, ist die 

Kenntnis der aktuellen Strombelastung und der Betriebsmitteltemperatur erforderlich. 

5.3.3.13 Bereitstellung von Systemdienstleistungen 

Ein SSSC stellt primär ein Netzbetriebsmittel für die Wirkleistungsflusssteuerung dar. Der 

relevante Netzbetreiber kann den SSSC beispielsweise als netzbezogene Maßnahme für die 

Netzengpassbehebung einsetzen. 

Bei dem SSSC ist grundlegend eine Erweiterung mit Batteriespeicher denkbar. Diese 

Kombination würde es technisch ermöglichen, einige Systemdienstleistungen, beispielsweise 

synthetische Schwungmasse, bereitzustellen. In diesem Fall wäre der SSSC jedoch faktisch 

eine Kombination aus Batteriespeicher (vgl. Kapitel 5.3.5) und VSC (vgl. Kapitel 5.4.5). Da für 

diese Betriebsmittel die Bereitstellung von Systemdienstleistungen separat dargelegt wird, ist 

die Möglichkeit der Erweiterung des SSSC mit Batteriespeicher hier nicht Gegenstand der 

näheren Analyse. Die rein technische Möglichkeit wird aus Gründen der Vollständigkeit dennoch 

einzeln für jede Systemdienstleistung dargelegt. Mögliche entflechtungsrechtliche 
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Anforderungen und Wechselwirkungen mit betrieblichen Maßnahmen zur Höherauslastung 

werden diskutiert. 

Eine Erweiterung des SSSC zu einem UPFC wird entsprechend ebenfalls nicht näher analysiert. 

Zur Betrachtung der Bereitstellung von Systemdienstleistungen durch einen UPFC können die 

nachfolgenden Unterpunkte gemeinsam mit Unterkapitel 5.4.4.11 (Systemdienstleistungen 

durch STATCOM) herangezogen werden. 

 

Technische Eignung 

Der SSSC eignet sich grundlegend nicht für die Erbringung von Momentanreserve, weil 

weder ein netzbildender Umrichter mit Energiespeicher- oder Erzeugungsanlage noch 

rotierende Massen vorhanden sind. Darüber hinaus ist die Erbringung von 

Momentanreserve aus einem längs in die Leitung geschalteten Element technisch noch 

nicht belegt. 

Wird der SSSC um einen Energiespeicher erweitert, so ist eine Bereitstellung von 

Momentanreserve zumindest technisch denkbar. Geeignete Energiespeicher sind 

insbesondere Superkondensatoren oder Batteriespeicher. Bei galvanisch entkoppelten 

SSSC kann die Auslegung der magnetischen Einkopplung und des verwendeten VSC die 

maximal einprägbare Wirkleistung limitieren. Der VSC des SSSC zur Steuerung des 

Wirkleistungsflusses wird außerdem üblicherweise in für die Erbringung von 

Momentanreserve zu geringen Leistungsklassen realisiert. Daher weist der SSSC auch bei 

Erweiterung um einen Energiespeicher nur ein geringes Potenzial zur Erbringung von 

Momentanreserve auf.  

Entflechtungsrechtliche Anforderungen 

Wird der SSSC um einen Energiespeicher erweitert, darf sich der SSSC im Eigentum des 

Netzbetreibers befinden, sofern diese Anlage als vollständig integrierte Netzkomponente 

klassifiziert wird. Zur Anerkennung als vollständig integrierte Netzkomponente ist die 

Genehmigung der Regulierungsbehörde erforderlich [58] (vgl. Einleitung Kapitel 4). 

Wechselwirkung bei Einsatz in betrieblichen Maßnahmen zur Höherauslastung 

Der primäre Einsatzzweck eines SSSC ist die Wirkleistungsflusssteuerung im Rahmen von 

präventiven und kurativen Maßnahmen. Wird die serielle Spannungseinprägung des SSSC 

verändert, um Momentanreserve bereitzustellen, so kann der dadurch eingestellte 

Arbeitspunkt von dem zur Engpassbehebung ermittelten Arbeitspunkt abweichen. Daher 
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schließen sich die Anwendung des SSSC zur Wirkleistungsflusssteuerung und die 

Anwendung zur Bereitstellung von Momentanreserve weitgehend aus. 

 

Technische Eignung 

Der SSSC stellt weder eine Energiespeicher- noch Erzeugungsanlage dar und eignet sich 

daher technisch grundlegend nicht für die Erbringung von Regelleistung. Darüber hinaus ist 

die Erbringung von Regelleistung aus einem längs in die Leitung geschalteten Element 

technisch noch nicht belegt. 

Wird der SSSC um einen Energiespeicher erweitert, so ist eine Bereitstellung von 

Regelleistung technisch möglich. Geeignete Energiespeicher sind insbesondere 

Superkondensatoren oder Batteriespeicher. Bei galvanisch entkoppelten SSSC kann die 

Auslegung der magnetischen Einkopplung und des verwendeten VSC die maximal 

einprägbare Wirkleistung jedoch limitieren. Da der VSC des SSSC zur Steuerung des 

Wirkleistungsflusses zudem deutlich geringer dimensioniert werden muss als der VSC eines 

STATCOM, weist der SSSC auch bei Erweiterung um einen Energiespeicher nur ein 

geringes Potenzial zur Erbringung von Regelleistung auf. Zudem würde eine Erweiterung 

des SSSC mit Superkondensatoren keine Erbringung von Wirkleistung über den Zeitraum 

ermöglichen, welcher für die Erbringung von Regelleistung maßgeblich ist. 

Entflechtungsrechtliche Anforderungen 

Wird der SSSC um einen Energiespeicher erweitert, darf sich der SSSC im Eigentum des 

Netzbetreibers befinden, sofern diese Anlage nicht am Regelleistungsmarkt oder zur 

Engpassbehebung eingesetzt wird. Ein SSSC, der am Regelleistungsmarkt eingesetzt 

werden soll, kann nicht als vollständig integrierte Netzkomponente klassifiziert werden. 

Wechselwirkung bei Einsatz in betrieblichen Maßnahmen zur Höherauslastung 

Der primäre Einsatzzweck eines SSSC ist die Wirkleistungsflusssteuerung im Rahmen von 

präventiven und kurativen Maßnahmen. Wird die serielle Spannungseinprägung des SSSC 

verändert, um Regelleistung bereitzustellen, so kann der dadurch eingestellte Arbeitspunkt 

von dem zur Engpassbehebung ermittelten Arbeitspunkt abweichen. Daher schließen sich 

die Anwendung des SSSC zur Wirkleistungsflusssteuerung oder kurativen Netzführung und 

die Anwendung zur Bereitstellung von Regelleistung weitgehend aus. 
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Technische Eignung 

Der SSSC ist in der Lage, eine variable serielle Spannung einzuprägen. Dadurch können 

die Knotenspannungsbeträge vor und hinter dem SSSC verändert und somit der 

Blindleistungsfluss über die zu kompensierende Leitung verändert werden. Die so 

hervorgerufene Änderung des Blindleistungsflusses hat einen deutlich geringeren Einfluss 

auf die Spannungsbeträge im Vergleich zu parallel angeschlossenen 

Kompensationsanlagen, wie bspw. dem STATCOM. 

Wechselwirkung bei Einsatz in betrieblichen Maßnahmen zur Höherauslastung 

Der primäre Einsatzzweck eines SSSC ist die Wirkleistungsflusssteuerung im Rahmen von 

präventiven und kurativen Maßnahmen. Wird die serielle Spannungseinprägung des SSSC 

verändert, um Blindleistung bereitzustellen, so kann der dadurch eingestellte Arbeitspunkt 

von dem zur Engpassbehebung ermittelten Arbeitspunkt abweichen. Daher schließen sich 

die Anwendung des SSSC zur Wirkleistungsflusssteuerung oder kurativen Netzführung und 

die Anwendung zur Bereitstellung von Blindleistung weitgehend aus. 

 

Technische Eignung 

Ein SSSC eignet sich grundlegend nicht zur Erbringung von Kurzschlussstrom oder 

dynamischer Blindstromstützung. Weil ein SSSC im Kurzschlussfall den vollen 

Kurzschlussstrom trägt, wird bei den transformatorlosen Varianten mittels schnell 

schaltbarer Thyristoren in einen Bypass-Betrieb gewechselt [121, 153, 154, 168]. In diesem 

Fall kann der SSSC keinen Beitrag zu einem dynamischen Blindstrom leisten. Die 

Erbringung von dynamischer Blindstromstützung aus einem längs in die Leitung 

geschalteten Element ist zudem generell technisch nicht belegt. 

 

Technische Eignung 

Ein SSSC als reines wirkleistungsflusssteuerndes Betriebsmittel ohne eine Erweiterung mit 

Energiespeicher ist nicht schwarzstart- oder inselbetriebsfähig. Daher eignet sich der SSSC 

grundlegend nicht für den Netzwiederaufbau. Darüber hinaus ist die Erbringung von 

Wirkleistung aus einem längs in die Leitung geschalteten Element technisch noch nicht 

belegt. 



139/277 

 

Wird der SSSC um einen Energiespeicher erweitert und ist der verwendete VSC 

netzbildend, so ist eine Bereitstellung von Netzwiederaufbau technisch möglich. Bei 

galvanisch entkoppelten SSSC kann die Auslegung der magnetischen Einkopplung und des 

verwendeten VSC die maximal einprägbare Wirkleistung limitieren. 

Entflechtungsrechtliche Anforderungen 

Wird der SSSC um einen Energiespeicher erweitert, darf sich der SSSC im Eigentum des 

Netzbetreibers befinden, sofern diese Anlage als vollständig integrierte Netzkomponente 

klassifiziert wird. Zur Anerkennung als vollständig integrierte Netzkomponente ist die 

Genehmigung der Regulierungsbehörde erforderlich [58]. 
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5.3.4 Hochspannungsgleichstromübertragungssysteme (HGÜ-Systeme) 

5.3.4.1 Funktionen und Aufgaben 

Systeme zur Hochspannungsgleichstromübertragung (HGÜ-Systeme) werden in Deutschland 

primär zur Übertragung von elektrischer Energie über weite Strecken eingesetzt. Der 

Wirkleistungsfluss über diese Systeme lässt sich variabel einstellen. Somit können HGÜ-

Systeme zur Wirkleistungsflusssteuerung eingesetzt werden. Sollen HGÜ-Systeme lokal zur 

Wirkleistungsflusssteuerung eingesetzt werden, wird die Übertragungsstrecke extrem verkürzt, 

sodass das HGÜ-System zwei Sammelschienen innerhalb einer Schaltanlage koppelt. Diese 

Bauart nennt sich Back-to-Back-System. 

Zur Hochspannungsgleichstromübertragung werden Übertragungsstrecken über Umrichter-

stationen mit dem Drehstromnetz gekoppelt. Als Übertragungsstrecke dienen Freileitungen 

sowie Erd- und Seekabel. Es können sowohl synchrone als auch asynchrone Netzgebiete mit 

HGÜ gekoppelt werden sowie Offshore-Windparks angebunden werden. Eine HGÜ-Station 

beinhaltet zusätzlich zum Umrichter weitere passive Betriebsmittel wie AC-Leistungsschalter, 

AC-Filter, Einschaltwiderstände und Trenner, Transformatoren und Drosseln sowie abhängig 

von der Umrichtertechnologie auch Blindleistungskompensationsanlagen. Technologiebedingt 

weisen Gleichstromübertragungsstrecken keine Blindleistungsverluste auf, weswegen ein 

Einsatz insbesondere bei langen Kabelstrecken vorteilhaft ist. HGÜ-Systeme sind in der Lage 

aktiv den Leistungsfluss zu steuern. Abhängig von der Umrichtertechnologie können HGÜ-

Systeme Systemdienstleistungen bereitstellen. 

5.3.4.2 Ausführungen und Betriebsmittelgenerationen 

Bezüglich der Umrichter wird zwischen zwei Technologien, spannungsgeführten Umrichtern 

(Voltage Source Converter (VSC), vgl. Kapitel 5.4.5) und stromgeführten Umrichtern (Line 

Commutated Converter (LCC)), unterschieden. LCC basieren auf Thyristoren und haben einen 

eigenen Blindleistungsbedarf, der netzseitig bereitgestellt bzw. mit zusätzlichen 

Blindleistungskompensationsanlagen sichergestellt werden muss. Zusätzlich sind LCC-HGÜs 

bzgl. möglicher Blind- und Wirkleistungsarbeitspunkte eingeschränkt und können eine 

Leistungsflussumkehr nur bei Änderung der Polarität des Gleichstromübertragungssystems 

ermöglichen. Zusätzlich sind LCC-HGÜs für den Netzanschluss auf Verfügbarkeit von 

ausreichender Kurzschlussleistung an den Umrichterstationen angewiesen [169], sodass LCC-

HGÜs zur Erbringung von Systemdienstleistungen nicht geeignet sind. LCC-HGÜs werden 

infolgedessen meistens für größere unidirektionale Leistungstransporte über weite 

Entfernungen von Erzeugungs- zu Lastzentren eingesetzt, da sie die verlustärmste und 

kostengünstigste Umrichtertechnologie darstellen [55]. In Deutschland ist bis auf wenige 
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Ausnahmen (Kontek sowie Baltic Cable) nur die VSC-HGÜ Technologie relevant. VSC-HGÜs 

nutzen Bipolartransistoren mit isolierter Gate-Elektrode (Insulated-gate bipolar transistor - IGBT) 

als Halbleiterbauelemente und können aufgrund ihrer An- und Ausschaltbarkeit Wirk- und 

Blindleistung unabhängig voneinander regeln und somit zur Bereitstellung von 

Systemdienstleistungen beitragen. 

Es existieren drei Umrichterkonfigurationen: 

 Two-level Umrichter (TLC) sowie Cascaded Two-Level-Umrichter (CTLC) 

 Three-level neutral point clamped Umrichter (NPC) 

 Modulare Multilevelumrichter (Modular Multi Level Converter - MMC) 

MMCs werden gegenüber TLCs und NPCs aufgrund geringerer Schaltverluste und 

Hochfrequenzrauschen als vorteilhaft angesehen [169] und in derzeitigen HGÜ-Projekten 

überwiegend eingesetzt. Dieser Trend scheint sich auch in Zukunft fortzusetzen, sodass davon 

auszugehen ist, dass sich MMC-VSCs als die dominante Umrichterkonfiguration in VSC-HGÜ-

Projekten etablieren werden [169]. MMCs stellen den erforderlichen Spannungswert durch eine 

gezielte Ansteuerung von einer Vielzahl IGBT-basierter Submodule an. Dies ermöglicht eine 

erhöhte Spannungsqualität der Ausgangswechselspannung und reduziert somit den Aufwand 

für Filter [170]. MMC-VSCs können als Halb- oder Vollbrücke ausgeführt werden. Im Gegensatz 

zur Halbbrücke können in Vollbrücke ausgeführte MMC-VSCs bei DC-seitigen Fehlern den 

Fehlerstrom abbauen [169]. 

 

Die Parallelschaltung mehrerer baugleicher Umrichter ist möglich. Nutzt das HGÜ-System 

die MMC-Technologie, besteht eine inhärente Modularität, mit welcher Leistungsklasse und 

Spannungsniveau eines Umrichters elektrisch angepasst werden kann. Limitierend wirkt der 

vorhandene Platz für die Anlage sowie die elektrische Auslegung der 

Gleichstromübertragungsstrecke. 

 

Die Mobilität ist nicht gegeben, da die Anlage eine Übertragungsstrecke mit festen Anfangs- 

und Endpunkten darstellt. 

5.3.4.3 Technische Kenngrößen 
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Abhängig vom Baujahr werden verschiedene Leistungsbereiche für VSC-HGÜs realisiert. 

Während frühe Projekte (Gotland, 1999) mit 50 MW umgesetzt wurden, liegt der 

Leistungsbereich aktueller Projekte bei bis zu 2 x 1 GW (Inelfe, 2015). HGÜ-Projekte in 

Deutschland sind mit bis zu 900 MW (BorWin3, 2019) bzw. 916 MW (DolWin 2, 2016) 

realisiert worden [171]. Derzeit in Betrieb ist darüber hinaus auch ALEGRO, das eine 

1000 MW-HGÜ-Übertragungsstrecke darstellt. Für das HGÜ-Projekt Ultranet ist eine 

Gesamtleistung von 2 GW geplant [131]. Zwei weitere Anlagen im Gesamtprojekt SuedLink 

weisen ebenfalls jeweils eine Leistung von 2 GW auf [10]. Ein weiteres Beispiel ist auch 

NordLink (Verbindung zwischen Deutschland und Norwegen) mit einer 

Übertragungsleistung von 1.400 MW bei ±525 kV [10]. 

 

Für eine Leistungsflussumkehr benötigt ein VSC-HGÜ-System 200 ms – 1000 ms [55]. Die 

Leistungsflussumkehr ist jedoch den Anforderungen des AC-Netzes anzugleichen. 

Netzbetreiber schätzen die Reaktionszeit des Umrichters mit 200 ms - 500 ms ein [10].  

5.3.4.4 Nutzungsdauer 

HGÜ-Umrichterstationen werden für eine Nutzungsdauer von 30-40 Jahren ausgelegt [167]. 

Regelungssysteme werden seitens der Hersteller für 15-25 Jahre unterstützt [167]. Sonstige IT-

Geräte werden bis zu 10 Jahre lang unterstützt.  

Für VSC-HGÜs existieren noch keine Erfahrungswerte hinsichtlich der typischen 

Nutzungsdauer. Aktuelle Planungen sehen jedoch Nutzungsdauern von 30-40 Jahren vor [10]. 

LCC-HGÜs können, wenn zwischenzeitlich überholt, Lebenszyklen von 40-50 Jahren erreichen 

[166, 167]. Die Überholung des Regelungssystems wird für Neusysteme nach 15 Jahren in der 

Planung angesetzt [167]. 

5.3.4.5 Betriebsmittelgrenzen 

 

Der Umrichter wird physikalisch durch die spezifizierte Stromtragfähigkeit der IGBT-

basierten Halbleiterbauelemente begrenzt. Bei einem HGÜ-Kabel sind die 

Spannungsfestigkeit bzw. die Stromtragfähigkeit der XLPE-Kabel zurzeit die begrenzenden 

Elemente. [10] 
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Da VSC-HGÜs im Gegensatz zu LCC-HGÜs nicht auf netzseitige Blindleistung angewiesen 

sind, sind VSC-HGÜs systemisch nicht begrenzt. Eine Untersuchung von möglicherweise 

angeregten Netzresonanzen muss aufgrund der verwendeten Leistungselektronik jedoch 

durchgeführt werden. Auch die mögliche Anregung von Generatorgruppen und die 

Interaktion mit weiteren im Netz verbauten leistungselektronischen Komponenten muss 

beachtet werden [10]. 

 

Es werden Anforderungen zu HGÜ-Systemen im europäischen Netzkodex gestellt [172]. 

5.3.4.6 Einführungsjahr 

Die erste kommerzielle VSC-HGÜ wurde im Jahr 1997 errichtet [173]. Das erste MMC-Projekt 

ist das Trans Bay Cable Projekt. Der hier verbaute MMC ging 2010 in Betrieb [174]. 

5.3.4.7 Betriebserfahrung 

In Deutschland besteht seit der Inbetriebnahme von BorWin1 im Jahr 2010 Betriebserfahrung 

im Bereich der Offshore-HGÜ-Netzanbindungen. Beispiele für weitere Offshore-HGÜ-Systeme, 

die im Jahr 2015 in Betrieb gingen, sind BorWin2, HelWin1, HelWin2, SylWin1 und DolWin1 [10, 

175–177]. Weitere bisher realisierte Offshore-HGÜ-System sind DolWin2, BorWin3 und 

DolWin3, sowie NordLink (HGÜ-Verbindung zwischen Deutschland und Norwegen) [10].  

International wurden in Europa seit den 1990er Jahren insbesondere in Skandinavien mehrere 

Anlagen errichtet. In Nordamerika besteht seit der Inbetriebnahme der HGÜ-Back-to-Back 

Anwendung in Eagle Pass, USA, im Jahr 2000 erste Betriebserfahrung. Weitere Projekte in den 

USA mit VSC-HGÜ-Technologie sind das Cross Sound Cable in Long Island (Jahr der 

Inbetriebnahme 2002) sowie das Trans-Bay-Cable-Projekt in Kalifornien (Jahr der 

Inbetriebnahme 2010). [178, 179]. 

5.3.4.8 Realisierungszeitraum 

Die Durchführung eines HGÜ-Projektes wird maßgeblich von der Planung und Genehmigung 

des Trassenkorridors beeinflusst.  

 

Die Planung von HGÜ-Verbindungen als Übertragungsleitungen innerhalb von Deutschland 

wird im Rahmen des NEP vorgenommen. Einige dieser Projekte wurden durch die 

Bundesnetzagentur bereits in früheren Netzentwicklungsplänen, beispielsweise im Jahr 

2012, als Bedarf bestätigt. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens oder des 

vorangehenden Raumordnungsverfahrens können sich jedoch teilweise deutlich 
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verlängerte Genehmigungszeiträume ergeben. So befinden sich einige der im Jahr 2012 

bestätigten HGÜ-Verbindungen derzeit im Planfeststellungsverfahren [131, 180]. 

 

Für eine VSC-HGÜ Umrichterstation wird eine Bauzeit von 1-4Jahre angegeben [10, 56]. 

LCC-HGÜ Umrichterstationen benötigen aufgrund ihrer Größe eine Bauzeit von 2 Jahren 

[181]. 

5.3.4.9 Pilotprojekte 

Derzeit werden in Deutschland mehrere VSC-HGÜ Projekte durch die ÜNB umgesetzt. 

Beispiele sind die Projekte „Ultranet“, „Südlink“ und “SüdOstLink” [131] inklusive der Offshore-

HGÜ-System DolWin6, BorWin5 und BorWin6. Darüber hinaus ist seit dem 09.11.2020 die 

HGÜ-Leitung ALEGRO in Betrieb [182]. 

5.3.4.10 Alterungsmechanismen 

Alterungsmechanismen betreffen insbesondere die Halbleiterbauelemente der Umrichter, 

welche Defekte und erhöhte Fehlerraten in den Submodulen der Umrichter verursachen. Es 

wird zwischen intrinsischen und extrinsischen Alterungsmechanismen unterschieden. 

Intrinsische Alterungsphänomene werden von unterschiedlichen Tests und Prozeduren in der 

Produktion zur Qualitätssicherung beeinflusst und sind abhängig von Temperatur und Kühlung, 

Strom, Frequenz und Druckzyklen. Extrinsische Alterungsmechanismen resultieren aus der 

Umgebung, in welcher der Umrichter installiert ist und aus der elektrischen Beanspruchung 

durch unterschiedliche Betriebszustände. Extrinsische Alterungsphänomene verstärken in 

hohem Maße den Alterungsprozess. Bei Halbleiterbauelementen am Ende ihres Lebenszyklus 

steigt die Fehlerrate aufgrund der Alterungsmechanismen exponentiell an [166]. 

5.3.4.11 Technische Eignung zur Höherauslastung 

 

Eine Höherauslastung kann eine erhöhte Fehlerrate und Ausfälle der Halbleiterbauelemente 

bzw. Submodule hervorrufen [167]. 

 

Mittels einer Zulassung von kontrollierten Kreisströmen durch die Steuerelektronik der 

IGBTs ist laut simulativen Forschungsarbeiten ein 𝑇𝐴𝑇𝐿  der Konverter von etwa 

130 % der Nennbelastung für 1 Stunde möglich [183, 184], wobei die HGÜ-Konverter von 

vornherein mit entsprechenden Betriebsmodi auszulegen sind. Dies ist jedoch für aktuelle 
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HGÜ-Systeme nicht gefordert und in Bestandsanlagen nicht umgesetzt. Entsprechende 

HGÜ-Konverter sind kommerziell nicht verfügbar. Die Limitierung der Übertragungsstrecke, 

beispielsweise eingesetzter Kabel, ist zudem zu berücksichtigen und derzeit ungeklärt. [10] 

5.3.4.12 Nutzbarkeit als aktives Betriebsmittel im Netzbetrieb 

 

Sollte die Übertragungsstrecke des HGÜ-Systems aus einer Freileitung bestehen, so ist die 

Anwendung von WAFB möglich. Es ist jedoch insbesondere eine entsprechende Auslegung 

der Umrichter notwendig, um das Potenzial des WAFB für die Übertragungsstrecke des 

HGÜ-Systems ausnutzen zu können. 

 

VSC-HGÜs sind in der Lage, Wirk- und Blindleistung unabhängig voneinander zu regeln und 

können somit innerhalb ihrer Betriebsgrenzen den Leistungsfluss aktiv steuern. LCC-HGÜs 

können die Wirkleistung nur unidirektional steuern, sofern die Polarität der 

Gleichstromübertragungsstrecke nicht gewechselt werden soll. Um den Einfluss der 

Wirkleistungsflusssteuerung bestimmen zu können, ist die Kenntnis der 

Betriebsmitteladmittanzen, sowie Spannungsbeträge und Spannungsphasenwinkel im Netz 

notwendig. 

 

 

Aufgrund der schnellen Reaktionszeit von HGÜ-Systemen können diese als 

wirkleistungsflusssteuernde Maßnahmen zur Engpassbehebung im Rahmen der kurativen 

Netzführung eingesetzt werden. Für den Einsatz ist jedoch insbesondere die Kenntnis der 

𝑇𝐴𝑇𝐿  notwendig. Um diese in Echtzeit bestimmen zu können, ist die Kenntnis der 

aktuellen Strombelastung sowie der Betriebsmitteltemperatur erforderlich. Die 

Betriebsmitteltemperatur muss sowohl für die Übertragungsstrecke als auch für die 

Umrichter überwacht werden. Zusätzlich muss eine entsprechende Regelungsstrategie zur 

Vorgabe von kontrollierten Kreisströmen zur Ausnutzung des möglichen 𝑇𝐴𝑇𝐿  

installiert sein (vgl. Punkt 5.3.4.11).  

Die Bereitstellung von Momentanreserve ist allerdings erst mit dem – bisher noch nicht 

erprobten – netzbildenden, spannungseinprägenden Regelungsverfahren möglich, wobei 

die dann benötigte Wirkleistung der anderen HGÜ-Station und damit von einem anderen 

Netzverknüpfungspunkt entnommen wird.  
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5.3.4.13 Bereitstellung von Systemdienstleistungen 

HGÜ-Systeme dienen primär der Übertragung von Wirkleistung, entweder als Offshore-HGÜ für 

die Anbindung von Offshore-Windenergieanlagen oder als HGÜ-Verbindungen zur 

Bereitstellung von Übertragungskapazität. In der Regel können die HGÜ-Umrichterstation 

zusätzliche Systemdienstleistungen bereitstellen. Dies wird im Folgenden erörtert. 

 

Technische Eignung 

Zur Erbringung von Momentanreserve muss das HGÜ-System über einen netzbildenden 

Umrichter verfügen. Das Regelungssystem des HGÜ-Umrichters kann dann in Abhängigkeit 

einer Frequenzabweichung die übertragene Wirkleistung anpassen und somit zur 

Frequenzstützung beitragen. Die dafür benötigte Wirkleistung muss jedoch von den 

angeschlossenen Erzeugungsanlagen und/oder Energiespeichern bereitgestellt werden. 

Dies ist bisher aber noch nicht erprobt [10].  

Entflechtungsrechtliche Anforderungen 

Im europäischen Netzkodex für den Anschluss von HGÜ-Systemen und nichtsynchronen 

EA mit Gleichstromanbindung (Verordnung (EU) 2016/1447) werden für ein HGÜ-System 

Anforderungen bezüglich auszuhaltender Frequenzgradienten sowie Über- und 

Unterfrequenzen gestellt. Artikel 14 des Netzkodex schreibt darüber hinaus vor, dass ein 

HGÜ-System auf Verlangen des ÜNB synthetische Schwungmasse bereitstellen können 

muss [172]. 

Wechselwirkung bei Einsatz in betrieblichen Maßnahmen zur Höherauslastung 

Der primäre Einsatzzweck von HGÜ-Systemen ist die Übertragung und Steuerung von 

Wirkleistungsflüssen. Wird der Wirkleistungsfluss durch die Erbringung von 

Momentanreserve verändert, so weicht dieser anschließend von dem für die präventive oder 

kurative Engpassbehebung optimierten Arbeitspunkt ab. Bei Einstellung des Arbeitspunkts 

der HGÜ muss daher die gleichzeitige Vorhaltung von Momentanreserve berücksichtigt 

werden. 

 

Technische Eignung 

Das Regelungssystem eines HGÜ-Umrichters kann abhängig von einer 

Frequenzabweichung die Wirkleistungseinspeisung innerhalb von wenigen Millisekunden 
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anpassen und somit zur Frequenzstützung beitragen. Es ist jedoch kein Energiespeicher 

vorhanden. Das HGÜ-System dient ausschließlich der Übertragung, sodass die benötigte 

Wirkleistungsanpassung von den angeschlossenen Erzeugungsanlagen oder 

Energiespeicheranlagen erbracht werden muss. Die Übertragung von Regelleistung setzt 

voraus, dass vom Umrichter eingespeiste Wirkleistung nicht aus dem zu stützendem 

Netzgebiet übertragen wird und der Umrichter über ein geeignetes Regelungssystem verfügt 

[185]. Zur Bereitstellung von Primärregelreserve durch über HGÜ angebundene 

Offshore-Windparks existieren Regelungskonzepte, welche auch in zukünftigen 

Offshore-HGÜ-Netzen angewendet werden können [186]. Dies ermöglicht den Austausch 

von Regelenergie zwischen zwei unterschiedlichen AC-Netzen.  

Technisch-regulatorische Anforderungen 

Für HGÜ-Systeme ist vorgeschrieben über Regelfunktionen zu verfügen, welche erlauben 

die übertragene Wirkleistung zu ändern, um grenzübergreifende Regelenergie zu 

übertragen [172]. 

Wechselwirkung bei Einsatz in betrieblichen Maßnahmen zur Höherauslastung 

Der primäre Einsatzzweck von HGÜ-Systemen ist die Übertragung und Steuerung von 

Wirkleistungsflüssen. Wird der Wirkleistungsfluss durch die Übertragung von Regelleistung 

verändert, so weicht dieser anschließend von dem für die präventive oder kurative 

Engpassbehebung optimierten Arbeitspunkt ab. Bei Einstellung des Arbeitspunkts der HGÜ 

muss daher die gleichzeitige Vorhaltung von Regelleistung berücksichtigt werden. 

 

Technische Eignung 

Das Regelungssystem eines HGÜ-Umrichters kann abhängig von einer Spannungs-

kennlinie Blindleistung bereitstellen und somit zur Spannungshaltung beitragen. Hierzu 

können auch die Stufensteller der Transformatoren einer Umrichterstation genutzt werden.  

Technisch-regulatorische Anforderungen 

Der Netzbetreiber legt Anforderungen fest, inwiefern ein HGÜ-System Blindleistung bei 

maximaler HGÜ-Wirkleistungskapazität bereitzustellen hat [172]. 

Wechselwirkung bei Einsatz in betrieblichen Maßnahmen zur Höherauslastung 
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Die bereitstellbare Blindleistungsmenge ist abhängig von der aktuellen Wirkleistungs-

übertragung und nach oben durch die Auslegung der Umrichter begrenzt. Bei steigender 

Wirkleistungsübertragung nimmt die bereitstellbare Blindleistungsmenge ab. 

 

Technische Eignung 

Das Regelungssystem eines HGÜ-Umrichters kann abhängig vom Spannungseinbruch 

einen dynamischen Blindstrom bereitstellen. Dies setzt eine Einspeisung durch die 

angebundenen Erzeugungsanlagen oder Energiespeicheranlagen voraus.  

Technisch-regulatorische Anforderungen 

Auf Verlangen des Netzbetreibers müssen HGÜ-Systeme dynamische Blindstromstützung 

bereitstellen können [172]. 

Wechselwirkung bei Einsatz in betrieblichen Maßnahmen zur Höherauslastung 

Der bereitstellbare dynamische Blindstrom ist abhängig von der aktuellen 

Wirkleistungsübertragung und nach oben durch die Auslegung der Umrichter begrenzt 

(𝑇𝐴𝑇𝐿 ). Bei steigender Wirkleistungsübertragung nimmt der bereitstellbare 

dynamische Blindstrom ab. Der zur präventiven und kurativen Engpassbehebung 

eingestellte Arbeitspunkt beeinflusst also das Potenzial zur Bereitstellung von dynamischem 

Blindstrom. 

 

Da ein HGÜ-System keine Energiespeicher- oder Erzeugungsanlage darstellt, liegt 

grundlegend keine Schwarzstartfähigkeit vor. 

Verfügt das Regelungssystem eines HGÜ-Umrichters über eine netzbildende 

Regelungsfunktion, kann eine HGÜ-Station im Netzinselbetrieb gefahren werden, sofern 

über die HGÜ-Strecke Leistung aus einem anderen Netzgebiet übertragen werden kann. 

Somit sind HGÜ-Systeme in der Lage, unterstützend zum Netzwiederaufbau beizutragen 

[187]. 
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5.3.5 Batteriespeicher 

5.3.5.1 Funktionen und Aufgaben 

Die wesentliche Aufgabe von Batteriespeichern ist die Speicherung von elektrischer Energie. 

Hierbei wird elektrische Energie in elektrochemische Energie umgewandelt. Die Speicherung 

kann als zeitliche Verschiebung einer Einspeisung bzw. einer Last interpretiert werden. Somit 

tragen Batteriespeicher zur zeitlichen Flexibilisierung der Erzeugung, des Transports und der 

Verteilung von elektrischer Energie bei. Batteriespeicher können zudem im Rahmen einer 

kurativen Netzführung als Engpassbehebungsmaßnahme eingesetzt werden.  

Batteriespeicher weisen gegenüber anderen Speichertechnologien eine kürzere Reaktionszeit 

auf. Sie sind daher für Anwendungen im Umfeld volatiler elektrischer Einspeisung besonders 

gut geeignet. Außerdem ermöglicht die schnelle Regelbarkeit von Batteriespeichern die 

Bereitstellung von Systemdienstleistungen für das Stromnetz. So werden Batteriespeicher 

bereits heute für die Bereitstellung von Regelleistung genutzt. 

Zudem können Batteriespeicher als Erweiterung anderer Betriebsmittel eingesetzt werden. So 

werden Batteriespeicher bei STATCOM (vgl. Kapitel 5.4.4) als Energiequelle eingesetzt. Bei 

VSC (vgl. Kapitel 5.4.5) mit angeschlossenen Photovoltaikmodulen werden Batteriespeicher zur 

Stabilisierung von Leistungsschwankungen eingesetzt. Auch ein Einsatz von Batteriespeichern 

bei DFIG (vgl. Kapitel 5.4.9) zur Haltung der Zwischenkreisspannung des Umrichters ist 

denkbar. 

Batteriespeicher sind Gleichspannungskomponenten. Für die Kopplung mit dem 

Wechselstromnetz ist deshalb ein Umrichter (VSC, vgl. Kapitel 5.4.5) notwendig. Daher ist das 

Verhalten von Batteriespeichern am Netz zwar von der verwendeten Batterietechnologie 

abhängig, aber insbesondere auch vom angeschlossenen Umrichter geprägt. Batteriespeicher 

sind daher immer als Gesamtsystem aus Batterie und Umrichter zu betrachten. 

5.3.5.2 Ausführungen und Betriebsmittelgenerationen 

Es existieren unter anderen die nachfolgenden Arten von Batteriespeichern: 

 Blei-Säure-Batterien werden aus Gründen der verhältnismäßig geringen gravimetrischen 

Energiedichte überwiegend für stationäre Anwendungen eingesetzt. Die Energiedichte 

beträgt etwa 30-50 Wh/kg. Hierbei werden in der Herstellung von Blei-Säure-Batterien 

günstige Materialien verwendet, sodass die Investitionskosten dieser Batterieart im 

Verhältnis zu Lithium-Ionen-Akkumulatoren deutlich geringer sind. Blei-Säure-Batterien sind 

im Betrieb eine inhärent sichere Technologie, da sich bei einer Überladung der Batterie 

keine chemische Instabilität ausbildet, sondern Wasser zersetzt wird. Zudem ist eine Blei-
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Säure-Batterie nicht brennbar. Mit Blei-Säure-Batterien werden hohe Recyclingraten erzielt. 

Bezüglich der Nachhaltigkeit ist die Technologie somit insgesamt als positiv zu bewerten 

[188, 189]. 

 Lithium-Ionen-Akkumulatoren sind aufgrund der verhältnismäßig hohen gravimetrischen 

Energiedichte eine derzeit im industriellen Maßstab angewendete Technologie für mobile 

Anwendungen. Die Energiedichte beträgt je nach Zelltechnologie etwa 200-400 Wh/kg [188, 

190]. 

Lithium-Ionen-Akkumulatoren existieren in verschiedenen Ausführungen, die sich 

voneinander bezüglich Energiedichte, Sicherheit und Langlebigkeit unterscheiden. Hierbei 

existiert keine Technologie, die in jeder dieser drei Kategorien ideale Eigenschaften 

aufweist. Somit muss bei der genauen Wahl der verwendeten Batteriezelle stets eine 

Abwägung zwischen verschiedenen Lithium-Ionen-Technologien erfolgen. Lithium-Ionen-

Zellen höherer Energiedichte sind beispielsweise nicht inhärent sicher, weil die Kathode 

dieser Zellen bei Überladung chemisch instabil werden kann. Dies resultiert in einer starken 

Erhitzung und einem Druckanstieg in der Zelle. Da der Elektrolyt der Lithium-Ionen-Zellen 

in der Regel brennbar ist, ergibt sich hier ein Sicherheitsrisiko beim Betrieb solcher Zellen. 

Andere Zellen sind dagegen chemisch stabil, weisen aber eine deutlich verringerte 

Energiedichte auf. Auch bezüglich der Anode ergeben sich verschiedene mögliche 

Materialien, die jeweils die Eigenschaften der Batteriezelle beeinflussen. Üblicherweise wird 

als Anode Graphit eingesetzt, welches ein verhältnismäßig günstiges Material darstellt. 

Jedoch tritt an Graphit-Anoden ein relevanter Alterungseffekt der Zelle auf, das sogenannte 

„Lithium-plating“, bei dem sich metallisches Lithium ablagert. An Titanat-Anoden tritt dieser 

Effekt nicht auf, jedoch sind Batteriezellen mit Titanat deutlich teurer in der Herstellung und 

weisen eine geringere Energiedichte auf. [188, 190–192] 

Für alle Lithium-Ionen-Batterien gilt, dass der Betrieb eines Batteriemanagementsystems 

notwendig ist, welches die Temperatur und den Ladezustand jeder einzelnen Zelle 

überwacht. Dies verhindert eine vorzeitige Alterung durch Überladung der Zellen und ist 

notwendig, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten. [188–191] 

 Festkörperbatterien sind ein Forschungsansatz der Weiterentwicklung aktueller 

Batterietechnologie. Der Kern der Weiterentwicklung ist der Austausch von flüssigen mit 

festen Elektrolyten. Dies soll, insbesondere mit Blick auf Lithium-Ionen-Batteriezellen, die 

Betriebssicherheit erhöhen. Anders als die organischen Flüssigelektrolyten in einer Lithium-

Ionen-Zelle sind die betrachteten festen Elektrolyten nicht brennbar. Gleichzeitig sind 

Festkörperbatterien insgesamt leichter und sollen deshalb zukünftig vergleichbare oder 

höhere Energiedichten als Lithium-Ionen-Akkus erreichen. Neben dem Einsatz von Lithium 
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als Kathodenmaterial in Festkörperbatterien sind auch andere Materialen denkbar. Die 

Technologie ist aktuell noch in der Entwicklungsphase [191, 193, 194]. 

 Natriumbatterien werden auch Hochtemperaturbatterien genannt. Ausführungen sind 

Hochtemperatur-Natrium-Schwefel-Batterien (HT-NaS) sowie NaNiCl2-Batterien, welche 

auch Zebra-Batterien genannt werden. Natriumbatterien weisen eine hohe spezifische 

Energiedichte von etwa 100-200 Wh/kg auf. Im Unterschied zu den vorgenannten 

Batteriekonzepten sind die Elektroden bei HT-Natriumbatterien flüssig, während ein fester 

Elektrolyt eingesetzt wird. 

Um das Elektrodenmaterial flüssig zu halten, müssen die Batterien auf einer 

Betriebstemperatur von etwa 300°C gehalten werden. Dies birgt ein Brandrisiko, welches 

abgesichert werden muss. Darüber hinaus ist eine relevante Eigenschaft derzeit verfügbarer 

Natriumbatterien eine niedrige chemische Selbstentladungsrate von etwa 1,5 % pro Monat 

auf. Jedoch müssen im Betrieb die thermischen Verluste und die notwendige Energie zur 

Aufrechterhaltung der Betriebstemperatur miteinberechnet werden. Dies führt zu massiv 

höheren Selbstentladungsraten im Bereich von 15 % pro Tag. In der Folge sind 

Natriumbatterien nicht für Anwendungen geeignet, bei denen längerfristige Speicherung von 

Energie notwendig ist. Stattdessen können sie in Anwendungsbereichen eingesetzt werden, 

bei denen Energie mindestens täglich ein- und wieder ausgespeist wird. Durch geeignete 

thermische Isolierung kann dann auch ein Teil der zum Betrieb benötigten Wärme durch die 

ohmschen Verluste der Batterie erzeugt werden. Natriumbatterien werden aufgrund des 

Brandrisikos, der Selbstentladungsrate und der Notwendigkeit von Heizleistung im Betrieb 

derzeit kommerziell nur noch von drei Anbietern hergestellt [188, 191, 195, 196]. 

Aktuelle Forschungsbemühungen zielen auf die Entwicklung von Niedertemperatur-NaS-

Batterien ab. Hierbei soll die Sicherheit der Batterien durch eine deutliche Verringerung der 

Betriebstemperatur erhöht werden. Es müssen hier jedoch noch weitreichende 

Optimierungen bezüglich des Innenwiderstands und der verwendeten Elektrodenmaterialien 

erfolgen [191]. 

 Redox-Flow-Batterien erreichen Energiedichten, welche denen von Blei-Säure-Batterien 

ähnlich sind. Die Energiedichten liegen somit deutlich unterhalb derer von Lithium-Ionen-

Batterien. Anders als bei den bisher genannten Batterien, liegen der Elektrolyt und die 

Elektroden bei Redox-Flow-Batterien nicht als feste Einheit bzw. als Batteriezelle vor. 

Stattdessen wird die Energie im Elektrolyten gespeichert, welcher in Tanks vorgehalten wird. 

Bei der Einspeicherung und Ausspeicherung von Energie kommt es zu einer Redoxreaktion 

des Elektrolyten mit einem flüssigen Redoxreaktionspartner. Der Reaktionspartner wird in 

einem separaten Tank vorgehalten. Bei der Speicherung werden Elektrolyt und 
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Reaktionspartner galvanisch getrennt an ihrer jeweiligen Elektrode vorbeigepumpt. An den 

Elektroden findet die Redoxreaktion statt, welche die Chemie der Reaktionspartner 

reversibel verändert. Als Elektrolyt-Reaktionspartner-Paar wird Vanadium-Vanadium oder 

Wasserstoff-Brom verwendet. Der wesentliche Vorteil von Redox-Flow-Batterien besteht 

darin, dass die Speicherkapazität und die Nennleistung der Batterie sich separat skalieren 

lassen. Ein größerer Tank entspricht einer größeren Speicherkapazität. Die Leistung der 

Batterie wird dagegen durch die Pumpen und die Elektrolyseleistung bestimmt. Nachteile 

der Technologie ist die verhältnismäßig geringe Energiedichte, die Wartungsanfälligkeit der 

Pumpen und Tanks sowie die derzeit noch hohen Kosten [188, 191, 195]. 

In aktuellen Forschungsbemühungen wird daher einerseits die Erhöhung der Energiedichte 

angestrebt. Ein neuerer Ansatz ist die Vanadium-Luft-Batterie, bei der der flüssige 

Reaktionpartner durch Wasserdampf in Luft ersetzt wird. Hierdurch wird Gewicht gespart 

und die Energiedichte erhöht [191]. Andererseits wird angestrebt, die Kosten zu reduzieren. 

Teure Komponenten von Redox-Flow-Batterien stellen aktuell insbesondere die 

verwendeten Membranen dar. Daher wird derzeit nach kostengünstigeren Membranen 

geforscht [191]. 

 

Alle Arten von Batterien sind modular aus einzelnen Zellen aufgebaut, welche jeweils aus 

Elektrolyt, Elektroden und Separator bestehen. Mehrere Batterien können zu sogenannten 

Akkupacks modular zusammengeschlossen und skaliert werden. Die Ausnahme bildet die 

Redox-Flow-Batterie, bei welcher der Elektrolyt separat in Tanks gelagert und die 

Batteriekapazität über die Tankgröße skaliert wird. 

 

Alle Arten von Batterien können bei entsprechender Planung mobil ausgelegt werden. 

Beispielsweise können Batteriepacks in einem Standardcontainer installiert und transportiert 

werden. Mehrere Container lassen sich entsprechend auch zu größeren Anlagenleistungen 

zusammenschalten und skalieren. Bei der Natrium Schwefel Batterie ist die Mobilität 

aufgrund der notwendigen Betriebstemperatur und der flüssigen Elektroden gegebenenfalls 

eingeschränkt. 

5.3.5.3 Technische Kenngrößen 
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Alle Batterietypen sind prinzipiell zu beliebigen Leistungen skalierbar. Die einzige 

Einschränkung ist in dem Zusammenhang der installierten Leistung zu der installierten 

Speicherkapazität zu sehen, welcher prinzipiell für alle Batterietypen besteht. Somit lassen 

sich Speicherkapazität und Leistung im Allgemeinen nicht unabhängig skalieren. Das 

Redox-Flow-Verfahren bildet hierbei die Ausnahme. Im Folgenden wird eine Aussage zu 

Leistungsdichten der jeweiligen Technologie getroffen. 

 Blei-Säure-Batterien:  

Die Leistungsdichte beträgt zwischen 75 W/kg und 350 W/kg [188, 189, 197]. 

 Festkörper-Batterien:  

Die Technologie der Festkörperbatterien befindet sich noch im Forschungsstadium. Daher 

sind konkrete Angaben zur Leistungsdichte nicht möglich. Wegen der Verwendung fester 

Elektrolyten wird jedoch erwartet, dass die Leistungsdichte im Vergleich mit Li-Ionen-

Batterien um einen Faktor 2 bis 3 geringer ausfällt [188]. 

 Li-Ionen-Batterien:  

Die spezifische Leistung beträgt 600 W/kg - 3.000 W/kg [188, 189, 197, 198]. 

 Natrium-Batterien:  

Der typische Bereich spezifischer Leistungen beträgt 90 W/kg - 250 W/kg [188, 189, 195, 

197, 199]. 

 Redox-Flow-Batterien:  

Diese Technologie erreicht spezifische Leistungen von 50 W/kg - 150 W/kg [188, 189, 195, 

197]. 

 

Die Reaktionszeiten von Batterien liegen typischerweise in einem Bereich von weniger als 

10 ms. Eine Ausnahme bildet die Redox-Flow-Technologie, weil hier zunächst die Pumpen 

aktiviert werden müssen. Die Reaktionszeit ist daher im Vergleich zu den anderen 

Technologien deutlich größer und liegt in der Größenordnung von 100 ms bis einige 

Sekunden [188–190, 195, 197–199]. 

Bei der Betrachtung des Gesamtsystems aus Batterie und Umrichter ist auch die 

Reaktionszeit der angeschlossenen Umrichter zu beachten. Zusätzlich ist auch die Dauer 
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für die Steuersignalübertragung zu beachten. Netzbetreiber schätzen die gesamte 

Reaktionszeit von Umrichter und Batterie mit 200 ms - 500 ms ein [10].  

5.3.5.4 Nutzungsdauer 

Die Nutzungsdauern der einzelnen Batterietechnologien hängen weitgehend von der 

Anwendung und dem verwendeten Batteriebetriebskonzept ab.  

 Stationäre Bleibatterien erreichen je nach Anwendung kalendarische Lebensdauern von 

3–15 Jahren. Die zyklische Lebenszeit beträgt etwa 500–2500 Vollzyklen (vollständige 

Lade- und Entladevorgänge). Die große Bandbreite ist auf die Abhängigkeit der 

Lebensdauer von verschiedenen Faktoren zurückzuführen. So haben die regelmäßige 

Entladetiefe (Depth-of-Discharge, DOD) und der mittlere Ladezustand (State-of-Charge, 

SOC) sowie die Betriebstemperatur einen großen Einfluss auf die Alterungsmechanismen. 

Allgemein lässt sich jedoch feststellen, dass Bleibatterien im Vergleich zu Li-Ionen-Batterien 

eine deutlich geringere Lebensdauer aufweisen [10, 188, 190, 191, 195, 199]. 

 Festkörperbatterien sollen wegen deren festen Ionenleiter und damit einer erhöhten 

Stabilität der Elektrolyten eine verbesserte Lebensdauer im Vergleich zu Li-Ion aufweisen. 

Da sie jedoch aktuell nicht kommerziell verfügbar sind, existiert auch keine 

Betriebserfahrung. Daher können keine konkreten Angaben zur Lebensdauer zur Verfügung 

gestellt werden [188, 191]. 

 Li-Ionen-Batterien besitzen eine kalendarische Lebensdauer von 10–20 Jahren. Die 

zyklische Lebensdauer beträgt je nach Anwendung 1.000–10.000 Vollzyklen. Die 

Lebensdauer ist abhängig von der Temperatur sowie vom SOC und DOD [188, 190, 191, 

195, 200]. 

 Natrium-Batterien besitzen mit 15–20 Jahren eine etwas höhere kalendarische 

Lebensdauern als Lithium-Ionen-Batterien. Die zyklische Lebensdauer beträgt 5.000–

10.000 Vollzyklen [188–191, 195, 199]. 

 Redox-Flow-Batterien erreichen eine kalendarische Lebensdauer von 10–20 Jahren sowie 

eine hohe zyklische Lebensdauer von 10.000–20.000 Vollzyklen [188–190, 195]. 

5.3.5.5 Betriebsmittelgrenzen 

 

Eine physikalische Grenze von Batterien ist die sogenannte maximale C-Rate, welche auch 

Lade- bzw. Entladerate genannt wird. Die C-Rate ist der auf die Kapazität der Batterie 

bezogene Lade- bzw. Entladestrom. So korrespondiert eine C-Rate von 2 bei einer 
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Batteriekapazität von 500 Ah zu einem Lade- bzw. Entladestrom von 1000 A und 

resultierend zu einer Lade- bzw. Entladedauer von 0,5 Stunden. Die maximale C-Rate 

bedeutet eine Kopplung von Kapazität und Leistung einer Batterie, welche sich in der Regel 

nicht separat skalieren lassen. Sie ist daher eine relevante Betriebsgrenze. Die meisten 

Batterien sind auf eine C-Rate von 1 C ausgelegt. Für die Planung einer Batterieanlage 

bedeutet das, dass eine Anlage mit 1 MW Leistung eine fixe Kapazität von 1 MWh hat. Die 

C-Rate wirkt sich auf den Wirkungsgrad der Batteriezellen aus, weil die Höhe der Lade- und 

Entladeströme mit ohmschen Verlusten verbunden sind [197]. 

Eine weitere physikalische Betriebsgrenze ist die maximale Entladetiefe. Bezogen auf die 

theoretische Kapazität einer Batteriezelle gibt die maximale Entladetiefe den Wert an, der 

maximal aus der Batterie entnommen werden kann. Dieser beträgt aus Gründen der 

Zellchemie nicht immer 100 %. 

 Blei-Säure-Batterien besitzen einen Wirkungsgrad von 70-90% bei typischen C-Raten 

von 0,1 C bis 10 C [188, 189, 197, 199]. Die Höhe der C-Rate bei der Entladung hat 

einen hohen Einfluss auf die verfügbare Energie. Die maximale Entladetiefe bezogen 

auf die theoretische Kapazität beträgt 70 – 80 % [188, 195]. 

 Li-Ionen Batterien besitzen einen Wirkungsgrad von 84 – 97 % [188, 189]. Die 

maximale Entladetiefe bezogen auf die theoretische Kapazität beträgt je nach 

Betriebstemperatur 85-100%, sodass beinahe die volle Batteriekapazität zur Verfügung 

steht. Sie besitzen normalerweise eine C-Rate von 0,1 C bis 2 C. Technisch möglich 

sind jedoch auch deutlich höhere C-Raten von 10 C bis 15 C, was insbesondere beim 

Schnellladen von Lithium-Ionen-Batterien realisiert wird. Die maximale Laderate ist bei 

Lithium-Ionen-Batterien stets kleiner als die maximale Entladerate [188, 190, 197]. 

 Festkörperbatterien befinden sich noch im Entwicklungszustand. Über konkrete 

physikalische Grenzen kann keine Aussage getroffen werden. Die mögliche C-Rate wird 

jedoch aufgrund der Verwendung fester Elektrolyten geringer als die möglichen C-Raten 

von heutigen Lithium-Ionen-Batterien sein [193, 194]. 

 Natrium-Batterien besitzen typische C-Raten von 0,1 C bis 1 C und einen 

Wirkungsgrad von 70 – 89 %. Die maximale Entladetiefe ist bei Natrium-Schwefel-

Batterien begrenzt, da bei Tiefenentladung von über 70 % die ohmschen Verluste und 

die resultierende Wärmeabgabe stark ansteigen. Dies stellt ein Brandrisiko dar [188–

190, 199, 201, 202]. 
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 Redox-Flow-Batterien besitzen haben einen Wirkungsgrad von 63 – 83 %. Redox-

Flow-Batterien besitzen keine bestimmte C-Rate, weil sich Kapazität und Leistung 

separat skalieren lassen [188–190, 199, 203]. 

 

Es liegen keine für Batterien spezifische systemische Grenzen vor. Eine Batterie muss 

jedoch über Wechselrichter an das Netz angeschlossen werden. Dieser erzeugt aus der 

Batteriegleichspannung eine annähernd sinusförmige Wechselspannung mithilfe schnell 

schaltender leistungselektronischer Komponenten. Die Schaltfrequenz dieser 

Leistungselektronik erzeugt Oberschwingungen, welche sich mit der 50-Hertz-

Grundfrequenz des Netzes überlagern. Dies hat gegebenenfalls einen negativen Einfluss 

auf die Spannungsqualität und kann zur Überlastung von Komponenten führen. Durch den 

Einsatz geeigneter Filter können die Oberschwingungen reduziert werden. Dennoch muss 

eine Prüfung möglicherweise angeregter Resonanzen durchgeführt werden. Hierbei muss 

auch die mögliche Anregung von Generatorgruppen und die Interaktion mit weiteren im Netz 

verbauten leistungselektronischen Komponenten beachtet werden [10]. Der Einfluss des 

zunehmenden Einsatzes von leistungselektronischen Komponenten im Stromnetz auf die 

dynamische Netzstabilität ist Gegenstand aktueller Forschungsuntersuchungen [204].  

5.3.5.6 Einführungsjahr 

 Blei-Säure-Batterien: 

Die Technologie wird bereits seit dem 19. Jahrhundert industriell hergestellt [205]. 

 Lithium-Ionen-Batterien: 

Die Technologie wird seit den 1990er Jahren industriell hergestellt und eingesetzt [198]. 

 Festkörperbatterien: 

Die Technologie befindet sich noch im Entwicklungsstadium und wird aktuell nicht industriell 

hergestellt [193]. 

 Natrium-Batterien: 

Natrium-Schwefel-Batterien wurden bereits in den 1960er Jahren erforscht und in den 

1970er Jahren eingeführt. Die Natrium-Nickelchlorid-Batterie (ZEBRA) wird seit den 1980er 

Jahren eingesetzt [196, 197]. 

 Redox-Flow-Batterien: 
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Die heute hauptsächlich eingesetzte Vanadium-Redox-Flow-Batterie wurde 1988 erfunden 

und patentiert. Sie wird seitdem für stationäre Anwendungen industriell hergestellt [206]. 

5.3.5.7 Betriebserfahrung 

 Blei-Säure-Batterien: 

In Aachen wurde eine Installation von 5 MW im Rahmen des Projekts „M5BAT“ umgesetzt. 

Andere Installationen setzten auch höhere Leistungen und Kapazitäten um. Bis 1994 wurde 

von der Firma „BEWAG“ in Berlin ein Blei-Säure-Batteriespeicherkraftwerk mit 17 MW 

Anschlussleistung und 14MWh Energiespeicherkapazität betrieben [207]. 

 Festkörperbatterien: 

Es gibt derzeit noch keine Installationen. 

 Li-Ionen-Batterien: 

In Schwerin wurde im Jahr 2014 von den Firmen „Younicos“ und „WEMAG AG“ eine 

Installation von Li-Ionen-Batterien mit einer Leistung von 5 MW umgesetzt [208]. Die Anlage 

wurde im Jahr 2017 um weitere 5 MW erweitert. Bei dem 66-MW-Großspeicherprojekt 

„BigBattery Lausitz“ der Lausitz Energie Bergbau AG begann der Probebetrieb im April 2020 

und die vollständige Inbetriebnahme Ende 2020 [209]. 

 Natrium-Batterien: 

Eine Installation wurde im Jahr 2012 von den Firmen „Younicos“ und „Vattenfall“ zusammen 

mit dem japanischen Hersteller „NGK“ in Berlin-Adlershof umgesetzt. Die Anlage hat eine 

Nennleistung von 1 MW [202]. 

 Redox-Flow-Batterien: 

Es existieren technische Demonstratoren und kommerzielle Systeme mit Leistungen bis zu 

15 MW, wobei hauptsächlich die Vanadium-Redox-Flow-Batterie eingesetzt wird. Im 

Rahmen des Projekts „Smart Power Flow“ wurde der netzdienliche Einsatz einer Redox-

Flow-Batterie mit einer Nennleistung von 200 kW und einer Kapazität von 400 kWh getestet 

[210, 211]. 

5.3.5.8 Realisierungszeitraum 
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Für die Errichtung einer Batterieanlage sind die technischen Anschlussbedingungen am 

jeweiligen Netz zu erfüllen. Zudem muss eine Baugenehmigung der zuständigen Behörden 

eingeholt werden. Gegebenenfalls müssen spezielle Genehmigungen für den Transport von 

Batteriegroßspeichern beantragt werden. Die Genehmigung des 66-MW-

Großspeicherprojekts „BigBattery Lausitz“ der Lausitz Energie Bergbau AG erfolgte 

innerhalb von wenigen Monaten [209, 212]. Seitens Netzbetreibern wird von einem 

Planungs- und Genehmigungszeitraum von 1 Jahr oder länger ausgegangen, wobei 

insbesondere die Genehmigung neuartiger Technologien (z.B. Netzbooster) tendenziell 

länger dauert und auch mehr als 2 Jahre betragen kann [10]. 

 

Batterien werden industriell hergestellt und anschließend an den Bestimmungsort 

transportiert. Am Bestimmungsort können mehrere Batterien zu größeren Einheiten 

zusammengefasst werden. Der Bauzeitraum orientiert sich demnach an der Dauer der 

industriellen Fertigung und des Transports sowie am Arbeitsaufwand der elektrischen 

Installation am Bestimmungsort. Die Bauzeit des 5-MW-Batteriespeichers „M5BAT“ in 

Aachen bis zur Inbetriebnahme betrug 1 Jahr. Der Bau des 66-MW-Großspeicherprojekts 

„BigBattery Lausitz“ der Lausitz Energie Bergbau AG begann im Juli 2019. Im April 2020 

startete bereits die Inbetriebnahme und der Probebetrieb. Somit beträgt die Bauzeit hier 

etwa 10 Monate [207, 209, 213]. 

5.3.5.9 Pilotprojekte 

Verschiedene Batteriespeicherprojekte zur Erbringung von Systemdienstleistungen für das Netz 

wurden bereits als Pilotprojekte umgesetzt (vgl. Kapitel 5.3.5.7). Im Rahmen des 

Netzentwicklungsplans 2030 (2019) wird darüber hinaus die Realisierung von Pilot-

Netzbooster-Batterieanlagen festgelegt. Die anvisierte Inbetriebnahme liegt im Jahr 2025. [131] 

International sind zudem Batteriespeicherprojekte mit 100 MW geplant. Ein Beispiel ist das 

„East River Energy Storage System“ in New York [214]. 

5.3.5.10 Alterungsmechanismen 

Für alle Batteriearten gelten die zyklische Entladungsrate (DOD), der über die Lebensdauer 

mittlere Ladezustand und die Lade- bzw. Entladeleistung (C-Rate) als wesentliche 

Einflussfaktoren für die Alterung. Generell gilt, dass eine Batterie mit höherer zyklischer 

Entladung und höherer Strombeanspruchung schneller altert. 

 Blei-Säure: 
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Bei Blei-Säure-Batterien existieren mehrere nachgewiesene Alterungsmechanismen. Ein 

zentraler Alterungsmechanismus ist die Sulfatierung. Bei dieser bilden sich große, chemisch 

stabile Bleisulfatkristalle aus. Dies ist mit einer Verringerung der für die chemischen Lade- 

und Entladevorgänge zur Verfügung stehenden Aktivmassenoberfläche verbunden. Das im 

Kristall gespeicherte Blei trägt nicht mehr zu elektrochemischen Reaktionen bei. Die Batterie 

verliert Ladekapazität. Die Sulfatierung wird durch dauerhaft niedrige Ladezustände sowie 

durch eine Entladung mit niedrigem Entladestrom ausgelöst. Ein solcher niedriger 

Entladestrom steht in der Regel dauerhaft aufgrund langsamer Selbstentladung der 

Bleibatterie an. Dies begründet die kalendarische Alterung einer Bleibatterie. Eine weitere 

Quelle niedriger Selbstentladeströme ist die sogenannte Säureschichtung. Aufgrund der 

Schwerkraft ist die Säurekonzentration im unteren Bereich der Batterie höher als im oberen 

Bereich. Dies löst einen vertikalen Potentialunterschied entlang der Elektrode und in der 

Folge geringe Ausgleichsströme und Sulfatierung aus. Der Säureschichtung kann durch 

Durchmischung des Elektrolyten entgegengewirkt werden.  

Ein weiterer Alterungsmechanismus ist die Austrocknung der Bleibatterie. Wird die Batterie 

über ihre Ladekapazität hinaus geladen, wird eine Elektrolysereaktion von Wasser 

angestoßen. Dabei entstehen die Gase Wasserstoff und Sauerstoff, welche aus der Batterie 

entweichen. Der Wasserverlust resultiert in einem Kapazitätsverlust und erhöhtem 

Innenwiderstand der Batteriezelle. 

Weitere Alterungsmechanismen sind die Degradation der positiven und negativen 

Bleiplatten sowie des Separators. Beispielsweise finden Korrosionsreaktionen an den 

Bleigittern statt. Hohe Temperaturen beschleunigen alle Alterungsmechanismen [197, 202, 

215]. 

 Festkörper-Batterien: 

Die Alterungsmechanismen von Festkörperbatterien sind noch nicht ausreichend erforscht. 

Generell gelten Festkörperbatterien als sicherer als Li-Ionen-Batterien mit brennbaren, 

flüssigen Elektrolyten. Dabei besitzen sie eine mit derzeitigen Li-Ionen-Batterien 

vergleichbare Energiedichte. Aus diesem Grund wird derzeit verstärkt an 

Festkörperbatterien und ihrem Alterungsverhalten geforscht. Feste Elektrolyten weisen 

generell eine höhere elektrochemische Stabilität auf. Hierdurch findet im Gegensatz zu 

Flüssigelektrolyten keine Zersetzung statt. Deshalb wird insgesamt eine Verbesserung der 

zyklischen Lebensdauer vermutet. Konkret existieren jedoch noch einige Probleme bei der 

Alterung und der Stabilität von Festkörperbatteriezellen. So stellen insbesondere 

keramische Werkstoffe geeignete Festkörperelektrolyten dar. Keramik ist jedoch porös und 

spröde, wodurch die Lebensdauer der Zelle begrenzt wird. In Forschungsansätzen wird die 
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Festigkeit der Keramikelektrolyten daher derzeit erhöht. Außerdem neigen 

Festkörperbatterien mit metallischem Lithium als Elektrode zu einer sogenannten 

Dendritenbildung. Hierbei wächst das metallische Lithium beim Laden der Batteriezelle zur 

Gegenelektrode vor. Dies führt nach einigen Zyklen zum Kurzschluss und somit zur 

Zerstörung der Zelle. Verschiedene weitere Forschungsansätze werden daher derzeit 

evaluiert, um die Dendritenbildung effektiv zu verhindern [188, 193, 194]. 

 Li-Ionen-Batterien: 

Es gibt es mehrere Faktoren, die zur Alterung führen können. Beim Laden und Entladen 

einer Lithium-Ionen-Zelle treten mechanische Spannungen und Dehnvorgänge auf, welche 

durch Einlagerungsprozesse der Lithium-Ionen ausgelöst werden. Die mechanischen 

Spannungen treten verstärkt bei hohen Ladeströmen auf und können zur Rissbildung, 

Volumenänderung und Auseinanderbrechen der Elektrode führen. 

Das Laden mit hohen Ladeströmen verursacht außerdem das sogenannte „Lithium-Plating“, 

bei welchem sich metallisches Lithium an der Graphit-Anode ansammelt. Das metallische 

Lithium bildet sogenannte Dendriten aus, welche zum Separator vorwachsen und diesen 

beschädigen können. Dies kann zu einem Kurzschluss in der Batteriezelle führen. „Lithium 

Plating“ wird durch das Laden bei niedrigen Temperaturen begünstigt, weil das Einlagern 

von Lithium-Ionen in der Anode bei niedrigen Temperaturen erschwert und durch 

Ansammlung von Lithium-Ionen an der Oberfläche der Anode die Bildung von metallischem 

Lithium begünstigt wird. An Titanat-Anoden tritt „Lithium-Plating“ nicht auf, sodass Zellen mit 

Titanat-Anoden ein verbessertes Alterungsverhalten aufweisen und außerdem für 

Anwendungen mit hohen Ladeströmen bzw. C-Raten geeignet sind. 

Ein weiterer zentraler Alterungsmechanismus ist das Wachsen der sogenannten 

Passivierungsschicht an der Anode. Die Passivierungsschicht ist eine gewollte schützende 

Schicht, die Reaktionen zwischen der Anode und dem Elektrolyten verhindert. Im Laufe der 

Lebensdauer einer Lithium-Ionen-Batterie nimmt die Dicke der Passivierungsschicht zu. 

Hierbei wird Lithium in der Passivierungsschicht gebunden, sodass die Zahl der für Lade- 

und Entladevorgänge zur Verfügung stehenden Lithium-Ionen abnimmt. Die Folge ist ein 

Kapazitätsverlust. 

Weitere Treiber für die Alterung einer Zelle sind Korrosionsprozesse und die resultierende 

Degradation der Platten und Separatoren. Diese kalendarischen Alterungsprozesse 

beschleunigen sich bei hohen Temperaturen [188, 191, 196–198, 201, 202, 216, 217]. 

 Natrium-Batterien: 
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Die Alterung von Natrium-Schwefel-Batterien wird insbesondere durch den Auftritt von 

niedrigen Ladezuständen bestimmt. Bei einer Entladung der Zelle von über 70% der 

Batteriekapazität hinaus (70 % DOD) wird Natriumdisulfit (Na2S2O5) gebildet. Hierbei steigt 

der Innenwiderstand der Zelle stark an. Dies bewirkt höhere ohmsche Verluste und ein 

Aufheizen der Zelle, welche bei wiederholtem Auftreten zur Zerstörung führen kann [202]. 

Bei Natrium-Nickelchlorid-Batterien (ZEBRA) tritt eine Vergröberung von Nickelpartikeln auf. 

Dies wird durch das Wachstum einer Natriumchlorid-Deckschicht auf den Nickelpartikeln 

ausgelöst. Die Folge ist eine Verringerung der Oberfläche des Aktivmaterials und somit der 

Batteriekapazität [197]. 

 Redox-Flow-Batterien: 

Ein Alterungsmechanismus von Redox-Flow-Batterien ist das “Fouling”, welches die 

Alterung der Zellmembran darstellt. Das Fouling reduziert die Leistungsfähigkeit der Redox-

Flow-Batterie kontinuierlich [218]. 

5.3.5.11 Technische Eignung zur Höherauslastung 

Diese Kategorie wird für Batteriespeichersysteme nicht behandelt, da durch keines der in 

Kapitel 3 aufgeführten Konzepte eine Höherbelastung von Batteriespeichern zu erwarten 

ist. 

5.3.5.12 Nutzbarkeit als aktives Betriebsmittel im Netzbetrieb 

 

Batteriespeicher eignen sich nicht zur Wirkleistungsflusssteuerung. 

 

Batteriespeicher können als sogenannte Netzbooster zur kurativen Engpassbehebung 

eingesetzt werden. Dabei erfolgt analog zu klassischen Redispatch und 

Einspeisemanagement eine gleichzeitige Leistungsanpassung vor und hinter dem 

Netzengpass eingesetzt. Im Rahmen des Netzbooster-Konzepts wird entweder ein Verbund 

aus zwei Energiespeichern (Energiequelle/Energiesenke) oder ein Batteriespeicher 

(Energiequelle) in Kombination mit Einspeisemanagement (Energiesenke) eingesetzt. 

Anders als beim klassischen Redispatch ist die Leistungsbereitstellung von 

Batteriespeichern zeitlich begrenzt und muss rechtzeitig durch andere 

Netzsicherheitsmaßnahmen mit längerer Wirkdauer abgelöst werden. Soll ein 

Batteriespeicher als kurative Engpassbehebungsmaßnahme eingesetzt werden, so muss 
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für den Fehlerfall gesicherte Leistung in ausreichender Höhe vorgehalten werden. Die 

vorgehaltene Energiemenge darf deshalb zu keinem Zeitpunkt durch die Bereitstellung von 

Systemdienstleistungen beeinträchtigt werden. 

Für einen Einsatz des Batteriespeichers müssen auf Anlagenebene die konkreten 

Anforderungen an das Batteriesystem bekannt sein. Hierzu zählt insbesondere der 

maximale Entladestrom, welcher auch für den angeschlossenen Umrichter eine 

auslegungsrelevante Angabe darstellt. Zusätzlich sollte die maximale Entladedauer bekannt 

sein. Aus den Anforderungen an Entladestrom und Entladedauer lässt sich ableiten, welche 

Batterietechnologien sich für den Einsatz in der kurativen Netzführung eignen. So sind 

Technologien mit hohen möglichen C-Raten insbesondere dann geeignet, wenn hohe 

Entladeströme über kurze Zeiträume gefordert werden. 

5.3.5.13 Bereitstellung von Systemdienstleistungen 

Steht die Batteriespeicheranlage im Eigentum eines Netznutzers, ist sie als EA Typ 2 zu 

klassifizieren. In diesem Fall gelten bezüglich der Erbringung von Systemdienstleistungen die 

technisch-regulatorischen Bestimmungen der TAR. 

Die Batteriespeicheranlage kann jedoch auch in Netzbetreibereigentum stehen, sofern es sich 

um eine vollständig integrierte Netzkomponente handelt. In diesem Fall darf die Anlage nicht 

dem Systemausgleich oder Engpassmanagement, sondern ausschließlich der 

Aufrechterhaltung des sicheren und zuverlässigen Netzbetriebs dienen [58]. 

 

Technische Eignung 

Alle Batteriespeicher, ausgenommen die Redox-Flow-Batterie, weisen Reaktionszeiten von 

weniger als 10 ms auf. Bei Einsatz von netzbildenden Umrichtern zur Anbindung des 

Batteriespeichers kann daher eine synthetische Schwungmasse bereitgestellt werden. Auch 

bei Einsatz anderer Umrichter-Typen lassen sich Batteriespeicheranlagen durch 

entsprechende Regeleinrichtungen im Rahmen einer schnellen Frequenzregelung 

unterstützend zur Frequenzstabilisierung einsetzen. Welche Batterietechnologie konkret zur 

Bereitstellung von Momentanreserve oder schneller Frequenzregelung eingesetzt wird, 

muss im Einzelfall entschieden werden. 

Technisch-regulatorische Anforderungen 

Es ergeben sich die technisch-regulatorischen Anforderungen gemäß EA Typ 2 bzw. 

Energiespeicher (vgl. Kapitel 4.1.2) 
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Entflechtungsrechtliche Anforderungen 

Ein Batteriespeicher darf sich im Eigentum des Netzbetreibers befinden, sofern die 

Batteriespeicheranlage als vollständig integrierte Netzkomponente klassifiziert wird (vgl. 

Einleitung Kapitel 4). Zur Anerkennung als vollständig integrierte Netzkomponente ist die 

Genehmigung der Regulierungsbehörde erforderlich [58]. 

Wechselwirkung bei Einsatz in kurativer Netzführung 

Wird die Batteriespeicheranlage als sogenannter Netzbooster im Rahmen von kurativer 

Netzführung verwendet, muss die für eine Reaktion auf eine (n-1)-Situation vorgehaltene 

elektrische Wirkleistung gesichert zur Verfügung stehen. Diese gesicherte Leistung darf 

insbesondere nicht für Systemdienstleistungen eingesetzt werden, weil dies automatisch 

den sicheren und stabilen Netzbetrieb gefährden würde. Nur die vom relevanten 

Netzbetreiber im Rahmen der Netzsicherheitsbewertung nicht genutzte, d.h. vorgehaltene 

Leistung kann für die Bereitstellung von Momentanreserve genutzt werden. 

 

Technische Eignung 

Alle genannten Batteriearten sind für die Erbringung von Regelleistung geeignet. Bei Redox-

Flow-Batterien muss im konkreten Anwendungsfall der Primärregelleistung auf die 

Reaktionszeit geachtet werden. Für alle Batterietypen gilt, dass die Auslegung der 

Batterieanlagen gemäß den technischen Regeln für die jeweilige Regelleistungsart erfolgen 

muss. So ist für die Nutzung als Primärregelreserve insbesondere die Leistungsdichte einer 

Batterietechnologie relevant, während bei Anwendung als Sekundär- oder Minutenreserve 

die Energiedichte relevanter ist [219, 220]. 

Technisch-regulatorische Anforderungen 

Es gelten die technisch-regulatorischen Anforderungen gemäß EA Typ 2 bzw. 

Energiespeicher (vgl. Kapitel 4.2.2). 

Entflechtungsrechtliche Anforderungen 

Ein Batteriespeicher darf sich im Eigentum des Netzbetreibers befinden, sofern die 

Batteriespeicheranlage als vollständig integrierte Netzkomponente klassifiziert wird (vgl. 

Einleitung Kapitel 4). Zur Anerkennung als vollständig integrierte Netzkomponente ist die 

Genehmigung der Regulierungsbehörde erforderlich [58]. Die Folge der Klassifizierung als 

vollständig integrierte Netzkomponente ist, dass keine Regelleistung erbracht werden kann. 
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Beschaffungsbezogene Anforderungen 

Es gelten die Anforderungen des Präqualifikationsverfahrens und der 

Produktspezifikationen des Regelleistungsmarktes (vgl. Kapitel 4.2.3). 

Wechselwirkung bei Einsatz in kurativer Netzführung 

Wird die Batteriespeicheranlage als sogenannter Netzbooster im Rahmen von kurativer 

Netzführung verwendet, muss die für eine Reaktion auf eine (n-1)-Situation vorgehaltene 

elektrische Wirkleistung gesichert zur Verfügung stehen. Diese gesicherte Leistung darf 

insbesondere nicht für Systemdienstleistungen eingesetzt werden, weil dies automatisch 

den sicheren und stabilen Netzbetrieb gefährden würde. Nur die vom relevanten 

Netzbetreiber im Rahmen der Netzsicherheitsbewertung nicht benötigte, d.h. vorgehaltene 

Leistung kann für die Bereitstellung von Regelleistung genutzt werden. 

 

Technische Eignung 

Batteriespeichersysteme können über den zum Netzanschluss verwendeten VSC 

Blindleistungsbeiträge erbringen. Sie sind daher für den Einsatz als spannungsregelnde 

Netzbetriebsmittel geeignet [219, 220]. 

Technisch-regulatorische Anforderungen 

Es ergeben sich die technisch-regulatorischen Anforderungen gemäß EA Typ 2 bzw. 

Energiespeicher (vgl. Kapitel 4.3.2). 

Wechselwirkung bei Einsatz in kurativer Netzführung 

Wird die Batteriespeicheranlage als sogenannter Netzbooster im Rahmen von kurativer 

Netzführung verwendet, muss die für eine Reaktion auf eine (n-1)-Situation vorgehaltene 

elektrische Wirkleistung gesichert zur Verfügung stehen. Eine reine 

Blindleistungsbereitstellung gefährdet die Vorhaltung dieser Wirkleistung grundlegend nicht. 

Bei der Berechnung der Blindleistung, welche durch die Batteriespeicheranlage 

bereitgestellt werden kann, muss jedoch beachtet werden, dass eine zusätzliche 

Wirkleistungseinspeisung zur kurativen Engpassbehebung jederzeit erfolgen kann und ohne 

Verletzung von Stromgrenzwerten möglich sein muss. Dies schränkt die Bereitstellung von 

Blindleistung, je nach Auslegung der Batteriespeicheranlage, teilweise oder vollständig ein. 

Kann die Blindleistung zugunsten einer Wirkleistungseinspeisung innerhalb definierter 

Zeiträume abgeregelt werden, ist jedoch prinzipiell auch eine uneingeschränkte 
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Blindleistungsbereitstellung möglich. Hierbei müssen jedoch durch den relevanten 

Netzbetreiber zusätzlich systemische Aspekte der Spannungshaltung und 

Spannungsstabilität berücksichtigt werden. Insbesondere darf die Abregelung der 

Blindleistung zugunsten einer reaktiven Wirkleistungseinspeisung nicht zu einem instabilen 

Betriebspunkt führen. 

 

Technische Eignung 

Bezüglich des Zeitbereichs von Kurzschlussströmen sind alle Batterietechnologien, mit 

Ausnahme der Redox-Flow-Technologie, für die Erbringung von Kurzschlussstrombeiträgen 

geeignet. Weil Kurschlussströme hohe Stromstärken aufweisen, sind insbesondere 

Batterietechnologien mit hohen Leistungsdichten geeignet. Es muss sichergestellt werden, 

dass die Erbringung von Kurzschlussstrombeiträgen nicht zur Überlastung und Zerstörung 

der Batteriezellen führt. Dies ist insbesondere bei Batterietechnologien mit Brandgefahr 

(Lithium-Ionen, Natrium-Schwefel) relevant. Außerdem muss der eingesetzte 

Wechselrichter geeignet ausgelegt werden. 

Technisch-regulatorische Anforderungen 

Es ergeben sich die technisch-regulatorischen Anforderungen gemäß EA Typ 2 bzw. 

Energiespeicher (vgl. Kapitel 4.4.2). 

Wechselwirkung bei Einsatz in kurativer Netzführung 

Wird die Batteriespeicheranlage als sogenannter Netzbooster im Rahmen von kurativer 

Netzführung verwendet, muss die für eine Reaktion auf eine (n-1)-Situation vorgehaltene 

elektrische Wirkleistung gesichert zur Verfügung stehen. Die Einspeisung eines Blindstroms 

für die dynamische Netzstützung gefährdet die Vorhaltung dieser Wirkleistung grundlegend 

nicht, weil keine Energie aus dem Batteriespeicher entnommen wird. 

Zudem kann festgestellt werden, dass die Aktivierung einer kurativen Maßnahme und die 

dynamische Netzstützung während eines Kurzschlusses im Übertragungsnetz nicht 

gleichzeitig stattfinden. Vielmehr kann der Auftritt eines Kurzschlusses den Ausfall eines 

Betriebsmittels, beispielsweise die Abschaltung einer Leitung, zur Folge haben. Es ist somit 

nur möglich, dass die Aktivierung der kurativen Maßnahme dem Zeitraum der Bereitstellung 

eines Blindstroms für die dynamische Netzstützung nachgelagert ist. Die dynamische 

Blindstromstützung und kurative Maßnahmen verhalten sich also grundlegend sequentiell 

und schränken sich daher nicht gegenseitig ein. Zudem führt nicht jeder Kurzschluss im 
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Übertragungsnetz zu einem daraus folgenden Betriebsmittelausfall. Die Klärung der 

Kurzschlüsse ohne Betriebsmittelausfall ist die Regel. 

Eine Wechselwirkung im dynamischen Zeitbereich zwischen dem Ende der dynamischen 

Blindstromstützung und der vollständig erfolgten Aktivierung der kurativen Maßnahme muss 

jedoch diskutiert werden. Gegebenenfalls sind geeignete Totzeiträume zwischen den 

Maßnahmen erforderlich, um die sich erholende Spannung nach dem Kurzschluss nicht 

negativ zu beeinflussen. Prüfungen der Spannungsstabilität nach Betriebsmittelausfall sind 

ebenfalls im dynamischen Zeitbereich unter Berücksichtigung der geänderten Netztopologie 

durchzuführen. Ein instabiler Betriebspunkt muss ausgeschlossen werden. 

 

Technische Eignung 

Ein Batteriesystem bildet eine feste Gleichspannung, die unabhängig vom Netzzustand 

anliegt. Das Batteriesystem ist daher prinzipiell schwarzstartfähig. Über einen netzbildenden 

Wechselrichter kann die Gleichspannung gewandelt und als Wechselspannung am Netz 

angelegt werden. So kann das Netz oder Abschnitte des Netzes unter Spannung gesetzt 

werden. Die gesamte Batteriespeicheranlage ist somit prinzipiell für den Netzwiederaufbau 

geeignet, sofern sie mit einem netzbildenden Wechselrichter an das Netz angebunden sind. 

Ist das Batteriesystem nicht mit einem netzbildenden Wechselrichter ausgestattet, können 

zumindest Blindleistungsbeiträge erbracht werden. Batterieanlagen können in diesem Fall 

einen Netzwiederaufbau unterstützen.  

Batteriespeicher können zudem bei prinzipiell nicht schwarzstartfähigen Netzbetriebsmitteln 

eingesetzt werden, um eine Schwarzstartfähigkeit herzustellen. Ein Beispiel ist der Einsatz 

von Batteriespeichern zur Speisung der Zwischenkreisspannung von rotorseitigen 

Umrichtern bei Windkraftanlagen, die mit DFIG (vgl. Kapitel 5.4.9) betrieben werden [219].  

Technisch-regulatorische Anforderungen 

Es ergeben sich die technisch-regulatorischen Anforderungen gemäß EA Typ 2 bzw. 

Energiespeicher (vgl. Kapitel 4.5.2). 

Wechselwirkung bei Einsatz in kurativer Netzführung 

Nach konkreter Aktivierung einer kurativen Maßnahme ist die Fähigkeit der Unterstützung 

eines Schwarzstarts aufgrund eines niedrigeren Ladezustands gegebenenfalls 

eingeschränkt.  
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5.4 Aktive Betriebsmittel zur Systemdienstleistungserbringung 

Im Folgenden werden aktive Betriebsmittel vorgestellt, die sich primär zur Erbringung von 

Systemdienstleistungen eignen oder dem Anschluss einer Erzeugungs- oder 

Energiespeicheranlage dienen, die zur Erbringung von Systemdienstleistungen eingesetzt 

werden kann. 

5.4.1 Mechanically Switched Capacitor (with Damping Network) (MSC(DN)) 

5.4.1.1 Funktionen und Aufgaben 

Kondensatorbänke werden primär zur Kompensation von induktivem Blindleistungsbedarf im 

Netz eingesetzt. Sie weisen folglich ein kapazitives Blindleistungsverhalten auf und dienen im 

Rahmen der Spannungsregelung einer Erhöhung der Spannungsamplitude am Installationsort. 

Die eingespeiste Blindleistung im Betrieb resultiert aus der Blindstromeinspeisung des 

gesamten Kondensators und ist proportional zum Quadrat der aktuellen Spannungsamplitude 

am Netzverknüpfungspunkt. Durch mechanische Schaltung lässt sich die Kapazität der Anlage 

zu- oder abschalten. Eine Bereitstellung von Blindleistung in mehreren diskreten Stufen an 

einem Aufstellort wird in der Regel durch den Einsatz mehrerer paralleler Anlagen erreicht. Ein 

kontinuierlicher Stellbereich mit dynamischer Bereitstellung von Blindleistung ist nicht möglich. 

Entsprechend werden Kondensatorbänke zur Kompensation des stationären induktiven 

Blindleistungsbedarfs verwendet. 

5.4.1.2 Ausführungen und Betriebsmittelgenerationen 

Kondensatorbänke werden mechanisch durch Leistungsschaltung zu- oder abgeschaltet 

(Mechanically Switched Capacitor – MSC) und aufgrund ihrer Empfindlichkeit gegen Oberwellen 

[221] häufig mit einem Filterkreis ausgestattet (Mechanically Switched Capacitor with Damping 

Network – MSCDN). Sie bestehen aus verschalteten Leistungskondensatoren. Je nach 

Anforderung können die Kondensatoren im Stern oder im Dreieck verschaltet werden [222]. 

 

Kondensatorbänke in der Mittelspannungs- und Hochspannungsebene werden in modularer 

Ausführung angeboten [223]. Zusätzlich ist eine Parallelschaltung mehrerer Einheiten von 

MSCDN möglich. Hierbei muss jedoch für jede parallele MSCDN zusätzlich ein Schaltfeld 

in der Anlage vorhanden sein. [10] 
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Kondensatorbänke werden in der Mittelspannungsebene in mobiler Ausführung 

angeboten [224].  

5.4.1.3 Leistungsbereich 

Es werden Anlagen mit bis zu 600 MVAr angeboten [225]. Die aus systemischen Gründen im 

Übertragungsnetz maximal eingesetzte Leistungsklasse ist 300 MVAr [10]. Bei dieser Leistung 

befindet der Sprung der Spannungsamplitude bei Zu- oder Abschaltung innerhalb akzeptabler 

Grenzen. Bei einem höheren Bedarf an Blindleistungskompensation an einem Standort können 

auch mehrere parallele Anlagen mit jeweils 300 MVAr Leistung eingesetzt werden [10]. 

5.4.1.4 Nutzungsdauer 

Für Kondensatorbänke wird in der Literatur eine Nutzungsdauer von 20 bis 35 Jahren 

angegeben [226, 227]. Netzbetreiber gehen von einer Nutzungsdauer von bis zu 40 Jahren aus 

[10]. 

5.4.1.5 Betriebsmittelgrenzen 

 

Kondensatorbänke können maximal bei der 1,1-fachen Nennspannung für die Dauer von 

12 Stunden und dem 1,3-fachen Nennstrom der Komponente dauerhaft betrieben werden 

[228]. Überfrequenz und Oberschwingungen belasten infolge einer Erhöhung der 

Spannungsamplitude die Kondensatoren zusätzlich [222]. Allgemein werden 

Kondensatorbänke bei erhöhten Spannungen im Netz jedoch nicht betrieben, da sie 

zusätzlich zur Spannungserhöhung beitragen. Durch geeignete Parametrierung der 

Kondensatorbank kann die Oberschwingungsbelastung generell gesteuert und gezielt 

minimiert werden. In der Regel wird die Belastung durch Oberschwingungen bei der 

Auslegung der Betriebsmittel in der Netzplanung berücksichtigt. [10].  

Nach Abschaltung einer Kondensatorbank muss diese vor einer erneuten Zuschaltung 

entladen werden, da sonst Spannungserhöhungen bis zur doppelten Netzspannung 

auftreten können [19]. 

 

Das praktische Limit der Leistungsklasse ergibt sich systemisch durch den Sprung der 

Spannungsamplitude bei Schaltung der Anlage. Dieser ist proportional zur subtransienten 

Kurzschlussleistung am Netzanschluss und muss zur Wahrung der Spannungsqualität 
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begrenzt werden. Bei einer subtransienten Kurzschlussleistung von 15 GVA und einem 

zulässigen Sprung der Spannungsamplitude von 2 % in der 380 kV-Ebene ergibt sich eine 

Nennleistung von 300 MVAr [32]. Zusätzliche systemische Grenzen beim Einbringen von 

Kondensatoren ins Netz sind mögliche serielle und parallele Resonanzen mit induktiven 

Betriebsmitteln. Auch mögliche Resonanzen der Kondensatoren mit von 

leistungselektronischen Betriebsmitteln erzeugten harmonischen Frequenzen müssen im 

Planungsprozess beachtet werden. 

5.4.1.6 Einführungsjahr 

Kondensatorbänke sind spätestens seit 1950 verfügbar [229]. 

5.4.1.7 Betriebserfahrung 

Spätestens seit 2008 werden in Deutschland Kondensatorbänke im Übertragungsnetz 

eingesetzt [10, 230]. 

5.4.1.8 Realisierungszeitraum 

 

Die verwaltungsrechtliche Feststellung des Bedarfs von Kondensatorbänken im 

Übertragungsnetz erfolgt über den Netzentwicklungsplan Strom. Diese kann somit 2 Jahre 

in Anspruch nehmen. Zusätzlich können weitere Genehmigungszeiträume, beispielsweise 

im Rahmen von Planfeststellungsverfahren für zusätzlich benötigte Flächen, auftreten (vgl. 

Einleitung Kapitel 5). 

 

Der Bau einer Kondensatorbank nimmt ca. 1 Jahr in Anspruch [230]. 

5.4.1.9 Alterungsmechanismen 

Die Alterung von Kondensatoren wird im Wesentlichen durch den Einschaltstrom und die 

Schaltstoßspannung bei Zuschaltung der Anlage beeinflusst. Transiente Überspannungen 

können zu Teilentladungen führen, die das Material der Kondensatoren mit der Zeit zersetzt. 

Entsprechend führt z.B. eine häufige Schaltung von Kondensatorbänken zu deren schnellerer 

Alterung [148]. Diese führt zusätzlich zu einer schnelleren Alterung der Leistungsschalter, mit 

denen die Kondensatorbank an das Netz angeschlossen ist. 

5.4.1.10 Bereitstellung von Systemdienstleistungen 

Der MSC ist eine Kompensationsanlage. Der primäre Einsatzzweck ist die 

Blindleistungskompensation. 
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Der MSC eignet sich technisch nicht zur Erbringung von Momentanreserve, da er weder 

über einen Energiespeicher mit netzbildendem Umrichter noch über rotierende Massen 

verfügt. 

 

Der MSC eignet sich technisch nicht zur Erbringung von Regelleistung, da er weder eine 

Energiespeicher- noch Erzeugungsanlage darstellt. 

 

Technische Eignung 

Kondensatorbänke weisen ein kapazitives und somit spannungshebendes Verhalten auf. 

Sie kompensieren einen durch Verbraucher oder andere Betriebsmittel ausgelösten lokalen 

induktiven Blindleistungsbedarf und sind somit zur Spannungsregelung einsetzbar. Da 

Kondensatorbänke nicht regelbar sind können sie nur zur Deckung eines konstanten 

Blindleistungsbedarfs, d.h. quasistationär, eingesetzt werden. 

Technisch-regulatorische Anforderungen 

Für den MSC als Kompensationsanlage ergeben sich mögliche Vorgaben durch den 

Netzbetreiber(vgl. Kapitel 4.3.2). 

 

Der MSC eignet sich technisch nicht für die Erbringung von Kurzschlussstrom. 

 

Der MSC eignet sich technisch nicht für den Netzwiederaufbau. 
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5.4.2 Mechanically Switched Reactors (MSR) 

5.4.2.1 Funktionen und Aufgaben 

Kompensationsdrosseln weisen als Parallelkompensationsanlage induktives 

Blindleistungsverhalten auf und werden daher zur Kompensation eines kapazitiven 

Blindleistungsbedarfes eingesetzt. Im Rahmen der Spannungsregelung werden sie zur 

Senkung des Spannungsbetrags verwendet.  

Für unterschiedliche Anwendungsfälle im Netz existieren verschiedene Konzepte für den 

Anschluss von Drosseln. Mechanisch geschaltete Kompensationsdrosseln (MSR) weisen eine 

Leistung bis zu 300 MVAr auf und werden über ein Schaltfeld parallel mit dem Netz verbunden. 

Bei (MSR) lassen sich lassen sich Wicklungen der Drossel mithilfe eines Stufenstellers zu- oder 

abschalten, sodass die Induktivität und somit der Blindleistungsbeitrag in diskreten Stufen 

einstellbar sind. Weitere Konzepte umfassen den Anschluss von Drosseln mit einer Leistung 

von 50-100 MVAr an den Tertiärwicklungen von Dreiwicklungstransformatoren sowie der 

Einsatz von Luftdrosseln mit geringer Induktivität zur statischen Blindleistungskompensation 

von Kabeln [10]. Bei diesen Konzepten lassen sich die Drosseln teilweise ein- und ausschalten, 

jedoch kann der Blindleistungsbeitrag zumeist nicht gesteuert werden. Im vorliegenden Kapitel 

liegt der Fokus auf MSR mit Stufenschaltern. 

Ein kontinuierlicher Stellbereich mit dynamischer Bereitstellung von Blindleistung ist bei im Netz 

eingesetzten Drosseln grundsätzlich nicht möglich. Entsprechend werden Drosseln zur 

Kompensation des stationären kapazitiven Blindleistungsbedarfs verwendet. 

5.4.2.2 Ausführungen und Betriebsmittelgenerationen 

MSR unterscheiden sich durch die verwendeten Spulenkerne. In der Praxis werden Luftkerne 

und Eisenkerne verwendet [231, 232]. Der Aufbau großer Drosselspulen mit Eisenkern ähnelt 

dem Aufbau von Leistungstransformatoren mit dem Unterschied, dass nur eine Wicklung pro 

Phase benötigt wird. Zur Isolierung wird entsprechend Öl eingesetzt. Die Wicklungen bestehen 

aus Kupfer. Kleine MSR können, falls verfügbar, an der Tertiärwicklung von 

Dreiwicklungstransformatoren angebracht werden, um Kosten zu sparen [233]. Mithilfe eines 

Transformatorstufenschalters werden zudem variable MSR gefertigt [234]. Somit ist eine 

diskrete Einstellung der Induktivität in mehreren Stufen möglich. 

 

Neben der Parallelschaltung mehrerer MSR sind keine Konzepte für modulare 

Kompensationsdrosseln bekannt. 
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Es sind keine Konzepte für mobile Kompensationsdrosseln bekannt. Der Transport von 

Kompensationsdrosseln, insbesondere bei hoher Nennleistung, ist wie bei Transformatoren 

infolge des hohen Eigengewichts nur eingeschränkt als Schwertransport möglich. 

5.4.2.3 Leistungsbereich 

MSR erreichen Nennleistungen von bis zu 300 MVAr [235, 236].  

5.4.2.4 Nutzungsdauer 

MSR können zwischen 30 und 40 Jahren betrieben werden [237]. Andere Quellen gehen von 

einer Nutzungsdauer von 35 Jahren aus [226]. Drosselspulen sind sehr zuverlässig und 

Hersteller geben eine durchschnittliche Zeitspanne zwischen zwei Fehlern von 872 Jahren an 

[231]. 

5.4.2.5 Betriebsmittelgrenzen 

 

Die physikalische Grenze einer Drosselspule ist über die Temperatur definiert und damit 

direkt von der Auslastung abhängig. Die zulässige Übertemperatur am heißesten Punkt der 

Drosselspule ist laut IEC Norm 78 K [24, 110]. Die Windungen dürfen eine Übertemperatur 

von 65 K oberhalb des Sollwerts nicht überschreiten. Die maximal zulässige Übertemperatur 

des Öls beträgt 60 K über dem Temperatursollwert [24, 27].  

 

Das praktische Limit der Leistungsklasse ergibt sich systemisch durch den Sprung der 

Spannungsamplitude bei Schaltung der Anlage. Dieser ist proportional zur subtransienten 

Kurzschlussleistung am Netzanschluss und muss zur Wahrung der Spannungsqualität 

begrenzt werden. Bei einer subtransienten Kurzschlussleistung von 15 GVA und einem 

zulässigen Sprung der Spannungsamplitude von 2 % in der 380 kV-Ebene ergibt sich eine 

Nennleistung von 300 MVAr [32]. Zusätzliche systemische Grenzen beim Einbringen von 

Kompensationsspulen ins Netz sind mögliche serielle und parallele Resonanzen mit 

kapazitiven Betriebsmitteln. Auch mögliche Resonanzen der Kompensationsspulen mit von 

leistungselektronischen Betriebsmitteln erzeugten harmonischen Frequenzen müssen im 

Planungsprozess beachtet werden. 

5.4.2.6 Einführungsjahr 

MSR werden seit 1960 im Netz verbaut [237]. 
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5.4.2.7 Betriebserfahrung 

Kompensationsdrosseln sind ein typischer Bestandteil aller Hochspannungsnetze. Die 

Netzbetreiber verfügen damit über jahrzehntelange Betriebserfahrung mit diesem 

Betriebsmittel. 

5.4.2.8 Realisierungszeitraum 

 

Die Feststellung des Bedarfs an Drosselspulen im Übertragungsnetz erfolgt über den 

Netzentwicklungsplan Strom. Diese kann 2 Jahre in Anspruch nehmen. Zusätzlich können 

weitere Genehmigungszeiträume, beispielsweise für das Planfeststellungsverfahren für 

zusätzlich benötigte Flächen, auftreten (vgl. Einleitung Kapitel 5). 

5.4.2.9 Alterungsmechanismen 

Die Alterung einer Drosselspule wird sowohl über das Isoliersystem als auch über die Alterung 

des Stahlgehäuses, der Durchführungen und des zugehörigen Equipments bestimmt. Die 

Alterung des Isoliersystems ist stark von der vorgegangenen Nutzung abhängig. Dazu zählen 

thermische Beanspruchungen durch Überlastungen sowie Strom- und Spannungsstöße. Diese 

Belastungen führen zu einer Zersetzung der Zellulose (Papier und Holz) und somit zu einer 

Schwächung der Isolierung [25, 26]. Hohe Temperaturen führen zusätzlich zu einer Zersetzung 

des Isolationsöls und somit zu einer weiteren Verringerung der Isolierfähigkeit. Kommt es zu 

einem Versagen des Isoliersystems und in der Folge zu einem Durchschlag, ist eine irreversible 

Beschädigung der Drosselspule anzunehmen. Das Gehäuse altert hauptsächlich durch 

Korrosion. Die Alterung der Durchführungen ist ebenfalls abhängig von der thermischen und 

elektrischen Belastung (siehe Kapitel 2.2.3). 

5.4.2.10 Bereitstellung von Systemdienstleistungen 

Der MSR ist eine Kompensationsanlage. Der primäre Einsatzzweck ist die 

Blindleistungskompensation. 

 

Der MSR eignet sich technisch nicht zur Erbringung von Momentanreserve, da keine 

Energiespeicher und keine rotierenden Massen vorhanden sind. 

 

Der MSR eignet sich technisch nicht zur Erbringung von Regelleistung, da keine 

Energiespeicher vorhanden sind und der MSR keine Erzeugungsanlage darstellt. 
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Technische Eignung 

Kompensationsdrosseln weisen induktives Verhalten auf und können daher einen lokalen 

kapazitiven Blindleistungsbedarf, welcher beispielsweise durch gering ausgelastete 

Leitungen entsteht, kompensieren. Sie eignen sich daher zur Erbringung von 

Spannungsregelung [94]. Da normale Kompensationsdrosseln nicht regelbar sind können 

sie nur zur Deckung eines konstanten Blindleistungsbedarfs eingesetzt werden. Regelbare 

Kompensationsdrosseln können mit einer Reaktionszeit von mehreren Sekunden gestuft 

werden und sind somit flexibler einsetzbar. Eine dynamische Blindleistungskompensation 

ist jedoch nicht möglich. 

Technisch-regulatorische Anforderungen 

Für den MSR als Kompensationsanlage ergeben sich mögliche Vorgaben durch den 

Netzbetreiber (vgl. Kapitel 4.3.2). 

 

Kompensationsdrosseln sind technisch nicht für die Bereitstellung eines aktiven Kurz-

schlussstrombeitrags geeignet. 

 

Der MSR eignet sich technisch nicht für den Netzwiederaufbau. 

 



176/277 

 

5.4.3 Static Var Compensators (SVC) 

5.4.3.1 Funktionen und Aufgaben 

Static Var Compensators (SVCs) werden primär zur Erbringung von Spannungsregelung 

eingesetzt. Dabei können sie induktive oder kapazitive Blindleistung in das Netz einspeisen. 

Aufgrund der schnellen Regelbarkeit kann dieses Betriebsmittel zur Spannungsregelung im 

Normalbetrieb und bei Systemstörungen verwendet werden. Dadurch trägt es zur Erhöhung der 

Spannungsstabilität im System bei. Die SVC-Technologie stellt sich dabei als Kombination von 

parallelen thyristorgeschalteten Kondensatoren (TSC) und thyristorgesteuerten Drosseln (TCR) 

dar. Durch eine koordinierte Zündwinkelsteuerung der TCR- und TSC-Komponenten wird eine 

kontinuierliche Regelung der kapazitiven und induktiven Blindleistungseinspeisung realisiert.  

 

Abbildung 5-4: Ausführungen von SVC [238] 

5.4.3.2 Ausführungen und Betriebsmittelgenerationen 

SVCs werden durch thyristorgeschalteten Kondensatoren (Thyristor Switched Capacitor, TSC) 

und thyristorgeregelten oder -geschalteten Drosselbänken (Thyristor Controlled / Switched 

Reactors, TCR/TSR) realisiert. Zusätzlich kann eine fixe Kapazität (Fixed Capacitor, FC) 

parallelgeschaltet werden. Durch diese Parallelschaltung wird der Betriebsbereich des SVCs 

bzgl. der bereitgestellten kapazitiven und induktiven Blindleistung unsymmetrisch. Durch die 

kontinuierliche Steuerung der TCR und TSC Abgänge wird die Blindleistungseinspeisung 

kontinuierlich geregelt. Eine Filterung von harmonischen Oberschwingungen ist im Gegensatz 

zum STATCOM (vgl. Kapitel 5.4.4) zwingend notwendig [239]. Dabei kann der 

TSR/TCR TSC TCR/FC TCR/TSC
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Netzanschlusstransformator so ausgeführt werden, dass die erzeugten Harmonischen 

gegenseitig ausgelöscht werden [240]. 

 

TSCs, TCRs und FC können flexibel parallel miteinander verschaltet werden, sodass SVCs 

durch die möglichen Konfigurationen für verschiedene Anforderungen 

(Blindleistungsbereich, Entgegenwirken von Asymmetrien) ausgelegt werden können [241].  

 

SVCs sind als mobile Technologie (Relocatable Static Var Compensator Concept, RSVC) 

verfügbar und können innerhalb von einigen Wochen den Anschlussort wechseln [242]. 

Bisher im Übertragungsnetz verbaute Anlagen sind jedoch ortsfest [10]. 

5.4.3.3 Leistungsbereich 

SVCs werden in Leistungsklassen bis zu 1000 MVAr realisiert. Dabei reichen die 

Spannungsebenen von niedriger Mittelspannung bis 800 kV [241]. Eine typische im 

Übertragungsnetz eingesetzte Leistungsklasse ist 300 MVAr [10]. 

5.4.3.4 Nutzungsdauer 

Für SVCs wird eine Nutzungsdauer von 30 bis 35 Jahren angesetzt [243]. Als typische 

Nutzungsdauer wird jedoch auch eine Schätzung von ca. 40 Jahren angegeben [140]. Die 

leistungselektronischen Bauelemente, genauer die Thyristoren, deren Lebensdauer mit 20 bis 

25 Jahren angegeben wird, müssen hierbei ggf. früher ausgetauscht werden. Dabei ist zu 

beachten, dass ausgetauschte Thyristoren mit bestehenden Modulscheiben kompatibel sein 

müssen. Die verwendeten Regelungssysteme müssen typischerweise nach ca. 10-15 Jahren, 

Kühlersystem nach 15-20 Jahren überholt werden [244]. Laut Betreiberangaben ist eine 

Teilerneuerung von SVC nach 15-25 Jahren realistisch [10]. 

5.4.3.5 Betriebsmittelgrenzen 

 

SVCs werden physikalisch durch die spezifizierte Stromtragfähigkeit der thyristorbasierten 

Halbleiterbauelemente begrenzt, welche das einschränkende Bauelement darstellen. Für 

Drosselspulen ist die spezifizierte maximal zulässige Temperatur entscheidend, 

Kondensatoren können bei der 1,1-fachen Nennspannung und dem 1,3-fachen Nennstrom 

betrieben werden.  
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Das praktische Limit der Leistungsklasse ergibt sich systemisch durch den Sprung der 

Spannungsamplitude bei Schaltung der Anlage. Dieser ist proportional zur subtransienten 

Kurzschlussleistung am Netzanschluss und muss zur Wahrung der Spannungsqualität 

begrenzt werden. Bei einer subtransienten Kurzschlussleistung von 15 GVA und einem 

zulässigen Sprung der Spannungsamplitude von 2 % in der 380 kV-Ebene ergibt sich eine 

Nennleistung von 300 MVAr [32]. Aufgrund des Einbringens von reaktiven und kapazitiven 

Elementen müssen Prüfungen bezüglich möglicher Netzresonanzen durchgeführt werden.  

5.4.3.6 Einführungsjahr 

International wurde 1972 der erste SVC zur Blindleistungskompensation eines 

Lichtbogenofenbetriebs eingesetzt. International in der Übertragungsnetzebene wurde im Jahr 

1979 der erste SVC installiert [245]. 

5.4.3.7 Betriebserfahrung 

In Deutschland besteht durch eine Anlage im Umspannwerk Lübeck-Siems seit dem Jahr 2004 

Betriebserfahrung [246, 247]. Weitere Anlagen wurden laut Netzentwicklungsplänen in den 

Umspannwerken Redwitz und Raitersaich im Jahr 2014 in Betrieb genommen [248]. 

International wurden bereits mehrere Projekte in unterschiedlichen Ländern realisiert, sodass 

auch hier Betriebserfahrung besteht. So ist in Kanada eine Anlage im Jahr 2011 umgesetzt 

worden [249, 250]. Im Jahr 2013 wurde eine Anlage in der Demokratischen Republik Kongo 

erbaut [251]. In Indien wurde eine Anlage im Jahr 2017 realisiert [252]. Zahlreiche weitere 

Beispiele lassen darauf schließen, dass der Betrieb von SVC Stand der Technik ist [253]. 

5.4.3.8 Realisierungszeitraum 

 

Die Feststellung des Bedarfs an SVC im Übertragungsnetz erfolgt über den 

Netzentwicklungsplan Strom. Diese kann 2 Jahre in Anspruch nehmen. Zusätzlich können 

weitere Genehmigungszeiträume, beispielsweise im Rahmen von 

Planfeststellungsverfahren für zusätzlich benötigte Flächen, auftreten (vgl. Einleitung 

Kapitel 5). Zwischen der Bedarfsermittlung und dem Baubeginn können bei idealen 

Bedingungen 2 Jahre, andernfalls bis zu 4 Jahre liegen [254]. Gegebenenfalls schließt sich 

ein Probebetrieb von 3 Monaten an [10]. 
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Laut Netzbetreiberangaben kann die Zeit für Planung, Herstellung und Montage eines SVC 

zwischen 2-3 Jahren betragen [10]. 

5.4.3.9 Alterungsmechanismen 

Alterungsmechanismen betreffen insbesondere die thyristorbasierten Halbleiterbauelemente 

TSC und TCR, welche Defekte und erhöhte Fehlerraten in den Submodulen der Umrichter 

verursachen [255]. Es wird zwischen intrinsischen und extrinsischen Alterungsmechanismen 

unterschieden. Intrinsische Alterungsphänomene werden von unterschiedlichen Tests und 

Prozeduren in der Produktion zur Qualitätssicherung beeinflusst und sind abhängig von 

Temperatur, Strom, Frequenz und Druckzyklen [255]. Extrinsische Alterungsmechanismen 

resultieren aus der Umgebung, in welcher der Umrichter installiert ist und aus der elektrischen 

Beanspruchung durch unterschiedliche Betriebszustände. Extrinsische Alterungsphänomene 

verstärken in hohem Maße den Alterungsprozess. Bei Halbleiterbauelementen am Ende ihres 

Lebenszyklus steigt die Fehlerrate aufgrund der Alterungsmechanismen exponentiell an. 

Instanthaltungszeiten betragen pro Jahr 1 – 2 Tage [256].  

5.4.3.10 Bereitstellung von Systemdienstleistungen 

Der SVC ist eine Kompensationsanlage. Der primäre Einsatzzweck ist die 

Blindleistungskompensation. 

 

Weil weder Energiespeicher noch rotierende Massen vorhanden sind, eignet sich der SVC 

technisch nicht zur Erbringung von Momentanreserve. 

 

Es ist kein Energiespeicher und keine Erzeugungseinheit vorhanden. Daher eignet sich der 

SVC technisch nicht zur Erbringung von Regelleistung. 

 

Technische Eignung 

SVCs kompensieren den induktiven und kapazitiven Blindleistungsbedarf durch eine lokale 

Spannungsregelung. Der übererregte und untererregte Betriebsbereich wird dabei häufig 

unsymmetrisch ausgeführt. Dabei verfügt der SVC über einen größeren übererregten 

Betriebsbereich. Innerhalb des Regelbereichs wird über eine Zündwinkelsteuerung der 

TSCs und TCRs der Blindstrom über eine Regelstatik eingestellt. Außerhalb des 

Regelungsbereichs sind entweder alle TSC eingeschaltet und alle TCR Komponenten 
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ausgeschaltet oder umgekehrt. Das Betriebsmittel verhält sich in diesem Bereich wie ein 

kapazitives oder induktives Shuntelement, bei welchem die Blindleistungserbringung 

quadratisch abhängig von der Spannung am NVP ist. Bei zu geringen Spannungen am NVP 

oder bei zu hohen Spannungen wird zur Vermeidung thermischer Überlastung die Anlage 

abgeschaltet [240]. 

Technisch-regulatorische Anforderungen 

Durch Klassifizierung des SVC als Kompensationanlage ergeben sich mögliche Vorgaben 

durch den Netzbetreiber (vgl. Kapitel 4.3.2). 

 

SVCs können innerhalb von 40 – 60 ms den vollen Blindstrombeitrag einspeisen. Es wird 

jedoch kein inhärenter Kurzschlussstrom bereitgestellt. Somit kann der initiale 

Spannungstrichter bei Auftreten eines Kurzschlusses nicht durch SVCs begrenzt werden. 

Aufgrund der quadratischen Spannungsabhängigkeit der Blindleistungsbereitstellung und 

der Trennung bei tiefen Spannungseinbrüchen ist der SVC nur begrenzt geeignet zur 

Bereitstellung von Kurzschlussströmen. 

 

Es ist kein Energiespeicher oder Turbine vorhanden. Daher eignet sich der SVC technisch 

nicht für den Netzwiederaufbau. 
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5.4.4 Static Synchronous Compensator (STATCOM) 

5.4.4.1 Funktionen und Aufgaben 

STATCOMs werden primär zur Spannungsregelung eingesetzt und stellen dem Netz induktive 

oder kapazitive Blindleistung bereit. Aufgrund der schnellen Regelbarkeit kann dieses 

Betriebsmittel zur Spannungsregelung im Normalbetrieb und bei Systemstörungen verwendet 

werden. Dadurch trägt es zur Erhöhung der Spannungsstabilität im System bei. STATCOMs 

basieren auf einem Gleichstromkreis mit Kapazität zur Spannungshaltung, einem 

spannungsgeführten Umrichter sowie einem Transformator und gegebenenfalls einer 

Filtereinrichtung. Moderne STATCOMs basieren auf der modularen Multilevel-Stromumrichter-

Technologie (MMC). Innerhalb der Stromgrenzen des Umrichters ist die 

Blindleistungseinspeisung frei einstellbar. Nach Erreichen dieser Stromgrenzen ist die 

eingespeiste Blindleistung proportional zur Spannung am Netzverknüpfungspunkt (NVP). 

 

Abbildung 5-5: Aufbau eines STATCOM [238] 

5.4.4.2 Ausführungen und Betriebsmittelgenerationen 

Moderne STATCOMs bestehen im Wesentlichen aus einem MMC-Umrichter, welcher sich 

wiederum aus mehreren Submodulen mit je einer DC-seitigen Kapazität zusammensetzt. Die 

Kapazität hält die Spannung des jeweiligen Submoduls annähernd konstant. Innerhalb des 

MMCs werden Thyristoren mit Ausschaltfähigkeit, wie beispielsweise GTOs, IGCTs oder IGBTs, 

verwendet [245]. Die Submodule können hierdurch einzeln zu- und abgeschaltet werden, 

wodurch sich die verschiedenen Spannungslevel addieren, um eine granulierte 

Wechselspannung am NVP des MMC-Umrichters zu erzeugen. Eine Filterung von 

harmonischen Oberschwingungen ist im Gegensatz zum SVC (vgl. Kapitel 5.4.3) nicht 

zwingend notwendig. 

DC Zwischenkreis

VSC
(MMC)

Transformator

Kapazität

Energie-
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Ein zusätzlicher DC-seitiger- Zwischenkreis mit einer größeren Kapazität, wie in Abbildung 5-5 

dargestellt, ist eine mögliche aber nicht notwendige Anlagenausführung. Bei Realisierung eines 

Zwischenkreises kann der STATCOM jedoch auch mit einem Energiespeicher erweitert werden 

[240].  

 

STATCOMs sind aufgrund der modularer MMC-Technologie prinzipiell flexibel im Design 

und Aufbau [257]. Allerdings wirkt der Transformator für Bestandsanlagen dimensionierend, 

sodass eine Nachrüstung zu höheren Leistungen nur bei Austausch des Transformators 

möglich ist. 

 

STATCOMs sind als mobile Technologie für Übertragungsnetze verfügbar. Hierbei wird ein 

STATCOM Container zu einer geschlossenen Transporteinheit aufgebaut [257]. Allerdings 

muss auch der verwendete Transformator transportiert werden. Dies erfordert in der Regel 

einen Schwerlasttransport und den entsprechenden Aufwand bei Auf- und Abbau in der 

Schaltanlage. Insbesondere in höheren Leistungsklassen steigt der Transportaufwand für 

den STATCOM und den verwendeten Transformator stark an. Bisher im Übertragungsnetz 

verbaute Anlagen sind daher ortsfest [10]. 

5.4.4.3 Leistungsbereich 

STATCOMs werden in Leistungsklassen bis zu 1000 MVAr realisiert. Im deutschen 

Übertragungsnetz werden Anlagen mit einer installierten Nennleistung bis zu 600 MVAr 

eingesetzt [131, 180]. 

5.4.4.4 Nutzungsdauer 

Für STATCOMs wird eine Nutzungsdauer von bis zu 35 Jahren angesetzt [243]. Netzbetreiber 

gehen von einer Nutzungsdauer von 30-40 Jahren aus [10].Für STATCOMs existieren jedoch 

noch keine ausführlichen Erfahrungswerte hinsichtlich der typischen Nutzungsdauer.  

5.4.4.5 Betriebsmittelgrenzen 

 

Der Umrichter wird physikalisch durch die spezifizierte Stromtragfähigkeit der IGBT-

basierten Halbleiterbauelemente begrenzt. 
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Das praktische Limit der Leistungsklasse ergibt sich systemisch durch den Sprung der 

Spannungsamplitude bei Schaltung der Anlage. Dieser ist proportional zur subtransienten 

Kurzschlussleistung am Netzanschluss und muss zur Wahrung der Spannungsqualität 

begrenzt werden. Bei einer subtransienten Kurzschlussleistung von 15 GVA und einem 

zulässigen Sprung der Spannungsamplitude von 2 % in der 380 kV-Ebene ergibt sich eine 

Nennleistung von 300 MVAr [32]. Zusätzlich muss aufgrund der Einbringung der induktiven 

Reaktanz des Transformators und insbesondere der leistungselektrischen Komponenten 

eine Analyse möglicherweise angeregter Resonanzen durchgeführt werden. Hierbei muss 

auch die mögliche Anregung von Generatorgruppen und die Interaktion mit weiteren im Netz 

verbauten leistungselektronischen Komponenten beachtet werden [10]. Für den 

verwendeten Transformator müssen aufgrund der Umweltauflagen Maßnahmen gegen 

mögliche Leckage des Isolieröls getroffen werden. 

5.4.4.6 Einführungsjahr 

International wurde 1999 der erste STATCOM in Betrieb genommen [245]. In Deutschland ist 

seit 2018 der erste Hybrid-STATCOM, bestehend aus einem STATCOM und einem TSR, in der 

Umspannanlage Lubmin in Betrieb [10]. 

5.4.4.7 Betriebserfahrung 

Seit 2018 ist ein Hybrid-STATCOM in der Umspannanlage Lubmin in Betrieb [10]. Ein weiterer 

STATCOM wurde im NEP 2030 (Version 2017) erstmalig für das deutsche Übertragungsnetz 

als notwendige Maßnahme erfasst. Es handelt sich ebenfalls um eine hybride STATCOM 

Anlage, welche in diesem Fall eine Kombination aus STATCOM und TSC (vgl. Kapitel 5.4.3) 

darstellt und seit Januar 2020 im Umspannwerk Borken (380 kV) in Betrieb ist [10, 258]. 

Außerdem ist seit 2019 eine weitere hybride STATCOM-Anlage in dem Umspannwerk Kriftel in 

Betrieb [259]. Die Notwendigkeit für eine Blindleistungskompensationsanlage im Umspannwerk 

Kriftel wurde erstmals im NEP 2024 (Version 2014) als Projekt AMP-034 definiert. Die 

Umsetzung des Projektes wurde bis zum NEP 2030 (2017) als Kombination aus MSCDN und 

SVC geplant [254, 260]. 

Im NEP 2030 (Version 2019) werden weitere STATCOM in größerer Zahl an verschiedenen 

Stellen der Netzgebiete aller vier deutschen ÜNB als notwendige Maßnahmen identifiziert. 

Beispielsweise werden für das Netzgebiet von TenneT 20 STATCOM mit dem Zieljahr 2030 für 

die Inbetriebnahme definiert (Maßnahme M592). Zusammen mit rotierenden Phasenschiebern 

(vgl. Kapitel 5.4.7) werden diese zukünftig insbesondere für den dynamischen 

Blindleistungsbedarf, beispielsweise für die Beherrschung kurzzeitiger dynamischer Vorgänge 

nach Fehlerereignissen, eingesetzt. [131] 
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STATCOM kleinerer Leistungsklassen werden vereinzelt in Industriebetrieben zur Reduktion 

von Spannungsschwankungen und zur Erfüllung von Netzanschlussbedingungen der 

Verteilungsnetzbetreiber eingesetzt [261]. 

5.4.4.8 Realisierungszeitraum 

 

Die Feststellung des Bedarfs an STATCOM im Übertragungsnetz erfolgt über den 

Netzentwicklungsplan Strom. Diese kann 2 Jahre in Anspruch nehmen. Zusätzlich können 

weitere Genehmigungszeiträume, beispielsweise im Rahmen von 

Planfeststellungsverfahren für zusätzlich benötigte Flächen, auftreten (vgl. Einleitung 

Kapitel 5). Zwischen der Bedarfsermittlung und dem Baubeginn können bei idealen 

Bedingungen 2 Jahre, andernfalls bis zu 4 Jahre liegen [254]. Gegebenenfalls schließt sich 

ein Probebetrieb von 3 Monaten an [10]. 

 

Die Zeit für die Planung, Herstellung und Montage eines STATCOM kann zwischen 2-3 

Jahren liegen [10, 258].  

5.4.4.9 Pilotprojekte 

Derzeit ist die Umsetzung mehrerer STATCOM-Projekte im Übertragungsnetz im Rahmen des 

Netzentwicklungsplans vorgesehen (vgl. Kapitel 5.4.4.7). [131] 

5.4.4.10 Alterungsmechanismen 

Alterungsmechanismen betreffen insbesondere die IGBT-basierten Halbleiterbauelemente der 

Umrichter, welche Defekte und erhöhte Fehlerraten in den Submodulen der Umrichter 

verursachen. Es wird zwischen intrinsischen und extrinsischen Alterungsmechanismen 

unterschieden. Intrinsische Alterungsphänomene werden von unterschiedlichen Tests und 

Prozeduren in der Produktion zur Qualitätssicherung beeinflusst und sind abhängig von 

Temperatur, Strom, Frequenz und Druckzyklen. Extrinsische Alterungsmechanismen 

resultieren aus der Umgebung, in welcher der Umrichter installiert ist und aus der elektrischen 

Beanspruchung durch unterschiedliche Betriebszustände [242, 246, 255, 262]. Extrinsische 

Alterungsphänomene verstärken in hohem Maße den Alterungsprozess. Bei 

Halbleiterbauelementen am Ende ihres Lebenszyklus steigt die Fehlerrate aufgrund der 

Alterungsmechanismen exponentiell an [255]. Instanthaltungszeiten betragen pro Jahr 1 – 2 

Tage [256].  
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5.4.4.11 Bereitstellung von Systemdienstleistungen 

Der STATCOM ist eine Kompensationsanlage. Der primäre Einsatzzweck ist die 

Blindleistungskompensation. 

Bei dem STATCOM ist grundlegend eine Erweiterung mit Batteriespeicher denkbar. Diese 

Kombination würde es technisch ermöglichen, einige zusätzliche Systemdienstleistungen, 

beispielsweise synthetische Schwungmasse, bereitzustellen. In diesem Fall wäre der 

STATCOM jedoch faktisch eine Kombination aus Batteriespeicher (vgl. Kapitel 5.3.5) und VSC 

(vgl. Kapitel 5.4.5). Da für diese Betriebsmittel die Bereitstellung von Systemdienstleistungen 

separat dargelegt wird, ist die Möglichkeit der Erweiterung des STATCOM mit Batteriespeicher 

hier nicht Gegenstand der näheren Analyse. Die rein technische Möglichkeit wird aus Gründen 

der Vollständigkeit dennoch einzeln für jede Systemdienstleistung dargelegt. Mögliche 

entflechtungsrechtliche Anforderungen werden diskutiert. 

 

Technische Eignung 

Ein STATCOM ist aufgrund fehlender Möglichkeit zur Wirkleistungseinspeisung 

grundlegend nicht für die Erbringung von Momentanreserve geeignet. Der STATCOM kann 

jedoch DC-seitig beispielsweise mit Superkondensatoren erweitert werden und ermöglicht 

somit eine Nachbildung der Systemträgheit durch die zusätzliche Einspeisung von 

Wirkleistung in das Netz. So ist beispielsweise die Bereitstellung von +/- 50 MW im Rahmen 

einer schnellen Frequenzregelung (vgl. Kapitel 4.1) für mehrere Sekunden möglich [263]. 

Die Bereitstellung von synthetischer Schwungmasse über den Umrichter ist jedoch aktuell 

noch Gegenstand der Forschung. Derzeit existieren im Netz keine STATCOM, die 

Momentanreserve bereitstellen können [10]. 

Entflechtungsrechtliche Anforderungen 

Wird der STATCOM um einen Energiespeicher erweitert, darf sich der STATCOM im 

Eigentum des Netzbetreibers befinden, sofern er als vollständig integrierte Netzkomponente 

klassifiziert ist (vgl. Einleitung Kapitel 4). Zur Anerkennung als vollständig integrierte 

Netzkomponente ist die Genehmigung der Regulierungsbehörde erforderlich [58]. 

 

Technische Eignung 

Ein STATCOM ist aufgrund fehlender Möglichkeit zur Wirkleistungseinspeisung 

grundlegend nicht für die Erbringung von Regelleistung geeignet. Zur Erhöhung der 
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primären und sekundären Regelleistung kann der STATCOM DC-seitig mit einem 

Batteriespeicher erweitert werden [264]. Bei bereits bestehenden STATCOM bedeutet dies 

jedoch in der Regel eine grundsätzliche Überarbeitung des technischen Konzepts, 

beispielsweise bezüglich der Sternpunktbehandlung [10]. 

Entflechtungsrechtliche Anforderungen 

Wird der STATCOM um einen Energiespeicher erweitert, darf sich der STATCOM im 

Eigentum des Netzbetreibers befinden, sofern er als vollständig integrierte Netzkomponente 

klassifiziert ist (vgl. Einleitung Kapitel 4). Zur Anerkennung als vollständig integrierte 

Netzkomponente ist die Genehmigung der Regulierungsbehörde erforderlich [58]. Die 

Klassifizierung bedingt, dass der STATCOM nicht für den Systemausgleich, demnach nicht 

für Regelleistung, eingesetzt wird. Die Erbringung von Regelleistung durch STATCOM, die 

im Netzbetreibereigentum stehen, ist somit insgesamt rechtlich nicht möglich. 

 

Technische Eignung  

STATCOMs decken den induktiven und kapazitiven Blindleistungsbedarf durch eine lokale 

Spannungsregelung. Dabei ist der übererregte und untererregte Betriebsbereich 

symmetrisch. Die Blindleistungsbereitstellung erfolgt durch das Schaltverhalten des 

Umrichters und damit der Modulation der Klemmspannung [240]. Die schnelle und 

kontinuierliche Regelbarkeit des STATCOMs ermöglicht insgesamt eine flexible 

Bereitstellung von Blindleistung.  

Technisch-regulatorische Anforderungen 

Bei Einsatz des STATCOM als Kompensationsanlage ergeben sich mögliche Vorgaben 

durch den Netzbetreiber (vgl. Kapitel 4.3.2). 

 

Technische Eignung 

STATCOMs können innerhalb von 20–40 ms den vollen Blindstrombeitrag einspeisen [10, 

265]. Es wird jedoch kein inhärenter Kurzschlussstrom bereitgestellt. Somit kann der initiale 

Spannungstrichter bei Auftreten eines Kurzschlusses nicht durch STATCOMs begrenzt 

werden. Eine dynamische Blindstromstützung ist jedoch grundsätzlich technisch möglich. 

Bei aktuellen Anlagen ist dies jedoch nicht zwangsweise umgesetzt. Stattdessen wird die 

Blindleistung im Normalbetrieb geregelt. Aufgrund der Stromtragfähigkeit des Umrichters ist 
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bei tiefen Spannungseinbrüchen die eingespeiste Blindleistung proportional zur Spannung 

am NVP. Ab einem herstellerabhängigen Spannungseinbruch am NVP trennt sich die 

Anlage vom Netz. Allgemein kann hierbei ein Spannungseinbruch auf 30 % der 

Nennspannung angenommen werden. Einige STATCOM setzen hierbei für wenige 

Sekunden einen Standby-Modus um, in welchem auf die Wiederkehr der Spannung 

gewartet wird. Ab dem Spannungsgrenzwert wird jedoch keine Blindleistung für das Netz 

bereitgestellt. Daher ist der STATCOM bei tiefen Spannungseinbrüchen am NVP nur 

begrenzt geeignet zur Bereitstellung von Kurzschlussströmen. 

 

Technische Eignung 

Ein STATCOM ist grundlegend nicht inselbetriebsfähig, weil keine Regelung der Frequenz 

erfolgt. Daher eignet sich der STATCOM grundlegend nicht für den Netzwiederaufbau. 

Zur Erbringung eines Beitrags für den Netzwiederaufbau kann der STATCOM jedoch 

DC-seitig mit einem Energiespeicher erweitert werden. Zusätzlich muss der VSC des 

STATCOM in der Lage sein, netzbildend zu agieren. 

Entflechtungsrechtliche Anforderungen 

Wird der STATCOM um einen Energiespeicher erweitert, darf sich der STATCOM im 

Eigentum des Netzbetreibers befinden, sofern er als vollständig integrierte Netzkomponente 

klassifiziert ist (vgl. Einleitung Kapitel 4). Zur Anerkennung als vollständig integrierte 

Netzkomponente ist die Genehmigung der Regulierungsbehörde erforderlich [58]. 
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5.4.5 Voltage Source Converter (VSC) 

5.4.5.1 Funktionen und Aufgaben 

Die VSC-Technologie bezeichnet leistungselektronische Umrichter. Umrichter existieren in 

verschiedenen Ausführungen. Gleichrichter sind Umrichter, die eine Wechselspannung am 

Eingang in eine Gleichspannung am Ausgang wandeln. Umgekehrt existieren auch 

Wechselrichter, welche eine Gleichspannung in eine Wechselspannung überführen. Diese 

kommen beispielsweise bei der Einspeisung von elektrischer Energie aus Photovoltaikanlagen 

oder Batteriespeichern zum Einsatz. Auch in Betriebsmitteln, die der Bereitstellung von 

Blindleistung dienen, werden Wechselrichter eingesetzt. Beispiele sind der Static Synchronous 

Series Compensator (SSSC) oder der Static Synchronous Compensator (STATCOM). 

In der elektrischen Energietechnik existieren zudem Kombinationen aus Gleichrichter und 

Wechselrichter. Ein konkretes Anwendungsfeld sind Windenergieanlagen (WEA). Hier werden 

sogenannte Frequenzumrichter eingesetzt, um die mechanische Drehzahl der Windturbine von 

der elektrischen Frequenz des Drehstromnetzes zu entkoppeln. Die Umrichter stellen dabei eine 

Erweiterung bekannter Generatorkonzepte dar. Der rotorseitige Umrichter in einem Doubly Fed 

Induction Generator (DFIG) erweitert beispielsweise den Regelbereich einer 

Asynchronmaschine. Windenergieanlagenkonzepte mit einer verbauten Synchronmaschine 

sind über einen Vollumrichter mit dem Drehstromnetz verbunden. In beiden Fällen ermöglicht 

der Einsatz des Umrichters den frequenzvariablen Betrieb des mechanischen Teils der WEA. 

Der Betriebspunkt kann so entsprechend der aktuellen Windgeschwindigkeit optimal gewählt 

werden. 

Auch in der Übertragung von elektrischer Energie werden verstärkt Konzepte mit 

Umrichtertechnologie umgesetzt. Ein aktuelles Beispiel ist die Modular-Multi-Level-Converter-

Technologie (MMC-Technologie), welche im Rahmen der 

Hochspannungsgleichstromübertragungssysteme (HGÜ-Systeme) eingesetzt wird. 

5.4.5.2 Ausführungen und Betriebsmittelgenerationen 

In früheren Umrichtersystemen wurden Dioden oder Thyristoren in Schaltungen eingesetzt, um 

Halbwellen einer sinusförmigen Wechselspannung positiv an eine Last anzulegen. Mittels 

geeigneter elektrischer Filter lässt sich hierbei die Ausgangsspannung bzw. der Ausgangsstrom 

glätten. Dioden sind Schalter, die bei positiver Spannung automatisch leiten und bei negativer 

Spannung sperren. Bei Thyristoren muss zusätzlich zu einer positiv anliegenden Spannung ein 

Zündsignal erfolgen, damit der Thyristor in einen leitenden Zustand übergeht. Dies ermöglicht 

eine Regelung der Ausgangsspannung bzw. des Ausgangsstroms. Da sich beide Schalterarten 

nicht aktiv ausschalten lassen, sondern die Ausschaltung entsprechend der 
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Spannungsverhältnisse zwischen Eingangswechsel- und Ausgangsgleichspannung erfolgt, 

werden Umrichtersysteme auf Thyristor- und Diodenbasis netzgeführte bzw. stromgeführte 

Umrichtersysteme genannt [111, 266]. 

Insulated-Gate-Bipolar-Transistors (IGBT) bilden die Grundlage heutiger moderner 

Umrichtersysteme. Diese leistungselektronischen Schalter lassen sich durch Steuersignale 

unabhängig von den angelegten Eingangs- und Ausgangsspannungen an- und ausschalten. 

Daher werden Umrichtersysteme, die solche Schalter verwenden, selbstgeführte Umrichter 

genannt. Selbstgeführte Umrichter ermöglicht einen weiteren Regelbereich als netzgeführte 

Umrichter, durch welchen sich beispielsweise Wirk- und Blindleistung getrennt einstellen lassen 

[111, 266]. 

In den meisten der in der elektrischen Energietechnik eingesetzten selbstgeführten 

Umrichtersysteme werden Kondensatoren und entsprechende Regelungsstrategien eingesetzt, 

um die Spannung zwischen dem Wechselrichter- und dem Gleichrichterteil konstant zu halten. 

Diese Spannung wird auch Zwischenkreisspannung genannt [266]. Selbstgeführte Umrichter 

werden daher auch spannungsgeführt genannt. 

Derzeit eingesetzte selbstgeführte Umrichtersysteme sind aufgrund der hinterlegten 

Regelungstechnik nicht netzbildend, sondern besitzen ein netzfolgendes Verhalten. Mittels 

einer Phasenregelschleife (Phase-Locked-Loop – PLL) synchronisiert sich der Umrichter mit 

dem Netz bzw. der Netzspannung. Die Synchronisation ist in derzeitigen Umrichtersystemen 

eine Voraussetzung für die Steuerung der Einspeisung von Wirk- und Blindleistung. Dies stellt 

derzeit insbesondere im Rahmen von dezentralen Erzeugungsanlagen ein geeignetes 

Regelungssystem dar. Technisch ist eine netzbildende Wirkung von Umrichtersystemen jedoch 

denkbar. In derzeitiger Forschung wird insbesondere im Rahmen der Thematik von Offshore-

Windenergieanlagen vorgeschlagen, in VSC-HGÜ-Systemen netzbildende Regelungstechnik 

zu installieren [267]. 

 

Umrichter können in mehreren Strängen parallel miteinander verschaltet werden [268].  

 

Das Gewicht von 2,2 MVA Wechselrichtern wird von Herstellerseite mit 3.400 kg 

angegeben, sodass ein Transport von Umrichtern prinzipiell möglich ist [269]. Allerdings ist 

zu beachten, dass der zu erfolgende Anschluss an Energiespeicher oder 

Erzeugungsanlagen mit zusätzlichem hohen technischen Aufwand verbunden sein kann. 
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Wird ein VSC über einen Transformator an das Netz angeschlossen, muss ggf. auch ein 

Transport des Transformators erfolgen, welcher mit hohem Aufwand verbunden ist. 

5.4.5.3 Leistungsbereich 

Variabel können mehrere Umrichter zusammengeschaltet und so modular wie gewünscht 

dimensioniert werden. Dies wird beispielsweise bei der MMC-Technologie in der 

Hochspannungsgleichstromübertragungssysteme (HGÜ-Systeme) ausgenutzt (vgl. Kapitel 

5.3.4). 

Ein einzelner Umrichter, der beispielsweise zur Anbindung von dezentralen 

Energiewandlungsanlagen (DEA) eingesetzt wird, wird in einem typischen Leistungsbereich von 

bis zu 7,2 MW hergestellt [268]. Die Leistung einer Windturbine mit Vollumrichter liegt zum 

Beispiel zwischen 1 und  8 MW [270].  

5.4.5.4 Nutzungsdauer 

Die Lebensdauer von Umrichtern wird mit 15-20 Jahren angegeben [271, 272]. Typische 

Nutzungsdauern sind jedoch abhängig von der thermischen Beanspruchung des Umrichters 

und hängen beispielsweise bei angeschlossenen Photovoltaiksystemen von der 

Umgebungstemperatur und Sonneneinstrahlung ab, sodass die typische Nutzungsdauer je 

nach Einsatzprofil von der spezifischen Nutzungsdauer abweichen kann [271]. Bei hohen 

Beanspruchungen kann die typische Nutzungsdauer nur 5 Jahre betragen [272]. 

5.4.5.5 Betriebsmittelgrenzen 

 

Umrichtergekoppelte Erzeugungseinheiten und Betriebsmittel werden physikalisch durch 

die Stromtragfähigkeit der Halbleiterbauelemente begrenzt, welche nur begrenzt 

überstromfähig sind. Üblicherweise beträgt die Überstromfähigkeit das 1,1-fache des 

Nennstroms [273]. 

 

Ein Umrichter kann im Fehlerfall bei tiefen Spannungseinbrüchen den Synchronismus mit 

dem Drehstromnetz verlieren, wenn die Phasenregelschleife (Phase-Locked-Loop PLL) 

nicht mehr in der Lage ist, die Winkeldifferenz zum Spannungswinkel des Drehstromnetz 

auszuregeln. Der Verlust des Synchronismus (Lost of Synchronism – LOS) hat eine 

Beschleunigung des Spannungswinkels und Absenken oder Ansteigen der Frequenz am 

Wechselrichter zur Folge und ist abhängig von der Netzimpedanz am Netzanschlusspunkt 

sowie der geforderten Blindstromeinspeisung zur dynamischen Netzstützung [274, 275].  
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Aufgrund der verwendeten Leistungselektronik muss außerdem ggf. eine Prüfung von 

Netzresonanzen durchgeführt werden. Hierbei muss auch die mögliche Anregung von 

Generatorgruppen und die Interaktion mit weiteren im Netz verbauten 

leistungselektronischen Komponenten beachtet werden [10]. 

 

Liegt die Spannung am Netzanschlusspunkt außerhalb der definierten FRT Kennlinie, kann 

sich der Wechselrichter vom Netz trennen [59, 64] (vgl. Kapitel 4.4). Wird im Fehlerfall zur 

dynamischen Netzstützung die Einspeisung eines Blindstromes priorisiert, kann dies eine 

Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung zur Folge haben. 

5.4.5.6 Einführungsjahr 

Selbstgeführte Umrichter sind nach der Einführung IGBTs in den 1980er Jahren auf den Markt 

gekommen [276]. Windkraftanlagen mit Vollumrichter wurden 1995 von der Firma Enercon 

eingeführt [277].  

5.4.5.7 Betriebserfahrung 

Betriebserfahrung mit Umrichtersystemen ist beispielsweise im Rahmen von 

Windenergieanlagen (WEA) in Deutschland bereits vorhanden. WEA mit Synchrongenerator 

werden über Vollumrichter an das Drehstromnetz angeschlossen. Bei WEA mit DFIG (vgl. 

Kapitel 5.4.9) als Generatorkonzept wird ein Umrichter im Rotorstromkreis der elektrischen 

Maschine verwendet. Für beide Konzepte besteht seit den 1990er Jahren Betriebserfahrung 

[277]. Zusätzlich werden in Deutschland Wechselrichter zur Anbindung von PV-Anlagen 

betrieben. Außerdem sind bereits Batteriespeichersysteme in Leistungsklassen von einigen MW 

in Betrieb, die über Wechselrichter mit dem Drehstromnetz gekoppelt sind [207, 208]. 

Im Bereich der VSC-Konverter für die HGÜ (vgl. Kapitel 5.3.4) besteht in Deutschland sowie 

international seit mehreren Jahren Betriebserfahrung.  

5.4.5.8 Realisierungszeitraum 

Umrichtersysteme sind vielseitig einsetzbar und stets Teil eines übergeordneten 

Anlagenkonzepts. Planungs- und Genehmigungszeiträume sind daher abhängig von dem 

Projekt, in welchem die Umrichter eingesetzt werden. 

5.4.5.9 Alterungsmechanismen 

Ermüdung von IGBT-Modulen in Umrichtern ist der Hauptgrund für erhöhte Ausfallraten im Zuge 

der Alterung. Hierfür sind Temperaturwechsel an Platinen- und Chiplötstellen sowie den 

Drahtbonden zur Verbindung der Anschlüsse verantwortlich [272]. 
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5.4.5.10 Bereitstellung von Systemdienstleistungen 

Der VSC wird zur Anbindung sowohl in Erzeugungs- und Energiespeicheranlagen (EA Typ 2) 

als auch in einigen Kompensationsanlagen und weiteren Betriebsmitteln eingesetzt. Die 

Erbringung von Systemdienstleistungen ist demnach abhängig vom jeweiligen Betriebsmittel. 

 

Technische Eignung 

Momentanreserve kann erbracht werden, wenn der Umrichter über ein Primärenergie- und 

Regelungssystem verfügt, das synthetische Schwungmasse bereitstellen kann. Dabei kann 

u.A. bei angeschlossenen Windparks die Rotationsenergie der Windturbinen genutzt 

werden [278]. Bereitstellung von synthetischer Schwungmasse kann aufgrund der schnellen 

Leistungsänderung Auswirkung auf den Antriebsstrang und Mechanik der 

Erzeugungsanlage haben [279]. Darüber hinaus ist die Erbringung von synthetischer 

Schwungmasse oder schneller Frequenzregelung durch separate Energiespeicher, 

beispielsweise Batteriespeicher, Schwungmassen oder Kapazitäten, möglich. 

Technisch-regulatorische Anforderungen 

Wird der VSC zum Anschluss einer EA des Typs 2 oder eines Energiespeichers eingesetzt, 

gelten die technisch-regulatorischen Anforderungen des jeweiligen Anlagentyps 

(vgl. Kapitel 4.1.2). 

Entflechtungsrechtliche Anforderungen 

Die Erbringung von Momentanreserve ist mit einer Wirkleistungseinspeisung verbunden. 

Hierzu wird ein Energiespeicher benötigt, beispielsweise eine Kapazität, ein 

Batteriespeicher oder eine rotierende Masse. Wird der VSC als Teil eines 

Netzbetriebsmittels eingesetzt, welches in Netzbetreibereigentum steht, muss das 

Betriebsmittel daher als vollständig integrierte Netzkomponente zugelassen sein. Dies ist 

nur möglich, sofern das Betriebsmittel weder für den Systemausgleich noch für die 

Engpassbehebung eingesetzt wird (vgl. Einleitung Kapitel 4). Die Zulassung als vollständig 

integrierte Netzkomponente erfordert die Genehmigung der Regulierungsbehörde [58]. 

 

Technische Eignung 
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Regelleistung kann technisch durch angeschlossene Windturbinen, PV-Systeme oder 

Speicher bereitgestellt werden. Die Erbringung hängt somit von dem Primärenergiesystem 

ab. 

Technisch-regulatorische Anforderungen 

Wird der VSC zum Anschluss einer EA des Typs 2 oder eines Energiespeichers eingesetzt, 

ergeben sich die technisch-regulatorischen Anforderungen des jeweiligen Anlagentyps 

(vgl. Kapitel 4.2.2). 

Entflechtungsrechtliche Anforderungen 

Wird der VSC als Teil einer vollständig integrierten Netzkomponente eingesetzt, so ist eine 

Teilnahme am Regelleistungsmarkt oder zur Engpassbehebung nicht möglich (vgl. 

Einleitung Kapitel 4). 

Beschaffungsbezogene Anforderungen 

Wird der VSC zum Anschluss einer EA des Typs 2 oder zum Anschluss eines 

Energiespeichers eingesetzt, ergeben sich die Anforderungen des 

Präqualifikationsverfahrens und der Produktspezifikationen des Regelleistungsmarktes 

(vgl. Kapitel 4.2.3). 

Wechselwirkung mit Betriebsführungskonzept kurative Netzführung 

Der Einsatz von Regelleistung kann einer Bereitstellung von engpassbehebendem 

Einspeisemanagement oder Redispatch der an den VSI angeschlossenen Erzeugungs- 

oder Energiespeicheranlage entgegenstehen. Bei der Auswahl der Anlagen, die für einen 

konkreten Regelleistungseinsatz abgerufen werden, müssen daher aktuelle 

Netzsicherheitsmaßnahmen berücksichtigt werden. 

 

Technische Eignung 

Blindleistung kann technisch bereitgestellt werden. Anlagen können auch ohne 

Wirkleistungseinspeisung kapazitive und induktive Blindleistung bereitstellen [270]. 

Technisch-regulatorische Anforderungen 

Wird der VSC zum Anschluss einer EA des Typs 2 oder eines Energiespeichers eingesetzt, 

ergeben sich die technisch-regulatorischen Anforderungen des jeweiligen Anlagentyps 

(vgl. Kapitel 4.3.2). 
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Technische Eignung 

Die Spannungsstützung im Fehlerfall kann über die Einspeisung eines dynamischen 

Blindstroms erfolgen. Netzfehler können dabei gemäß FRT-Kennlinie durchfahren werden 

[270]. Die Höhe des möglichen Kurzschlussstrombeitrags hängt insbesondere von der 

Stromtragfähigkeit der verbauten IGBTs sowie des spannungsglättenden 

Zwischenkreiskondensators und gegebenenfalls dem Primärenergiesystem ab. 

Technisch-regulatorische Anforderungen 

Wird der VSC zum Anschluss einer EA des Typs 2 oder eines Energiespeichers eingesetzt, 

ergeben sich die technisch-regulatorischen Anforderungen des jeweiligen Anlagentyps 

(vgl. Kapitel 4.4.2). 

Wechselwirkung mit Betriebsführungskonzept kurative Netzführung 

Nach konkreter Aktivierung einer kurativen Maßnahme durch die angeschlossene 

Erzeugungs- oder Energiespeicheranlage ist die Fähigkeit zur 

Kurzschlussstrombereitstellung gegebenenfalls eingeschränkt.  

 

Technische Eignung 

Netzwiederaufbau kann technisch erbracht werden, sofern Schwarzstart- und 

Inselbetriebsfähigkeit über ein geeignetes Regelungssystem des VSC gegeben sind und 

eine Erzeugungs- oder Energiespeicheranlage zur Wirkleistungsbereitstellung 

angeschlossen ist. Insbesondere muss der VSC netzbildend agieren. 

Technisch-regulatorische Anforderungen 

Wird der VSC zum Anschluss einer EA des Typs 2 oder eines Energiespeichers eingesetzt, 

ergeben sich die technisch-regulatorischen Anforderungen des jeweiligen Anlagentyps 

(vgl. Kapitel 4.5.2). 

Entflechtungsrechtliche Anforderungen 

Wird der VSC im Rahmen eines Energiespeicherkonzeptes, das in Netzbetreibereigentum 

steht, betrieben, ist die Klassifizierung als vollständig integrierte Netzkomponente notwendig 

(vgl. Einleitung Kapitel 4). Zur Anerkennung als vollständig integrierte Netzkomponente ist 

die Genehmigung der Regulierungsbehörde erforderlich [58]. 
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5.4.6 Synchronmaschine 

5.4.6.1 Funktionen und Aufgaben 

Synchronmaschinen werden in der Regel als Generatoren eingesetzt, um von 

Kraftwerksturbinen gelieferte mechanische Energie in elektrische Energie umzuwandeln. Neben 

der Einspeisung von Wirkleistung ist die Synchronmaschine auch in der Lage, sowohl ein 

kapazitives als auch ein induktives Blindleistungsverhalten zu realisieren, um so die Spannung 

am NVP zu regeln. Dabei ist die Synchronmaschine insbesondere in der Lage, Blindleistung 

unabhängig von der eingespeisten Wirkleistung bereitzustellen. 

Generell kann jede Synchronmaschine sowohl im Generator als auch im Motorbetrieb gefahren 

werden. Die Synchronmaschine wird beispielsweise industriell dann als Motor eingesetzt, wenn 

ein Antrieb mit belastungsunabhängiger Drehzahl benötigt wird [280]. Zudem ist der Umbau 

einer Synchronmaschine zu einem rotierenden Phasenschieber (vgl. Kapitel 5.4.7) möglich. Ein 

rotierender Phasenschieber stellt im Wesentlichen eine Synchronmaschine dar, welche im 

Leerlauf, demnach ohne mechanische Belastung, am Netz angeschlossen ist. 

5.4.6.2 Ausführungen und Betriebsmittelgenerationen 

Eine Synchronmaschine besteht aus einem zylindrischen permanent oder mittels Gleichstrom 

erregten Läufer, der von einem Stator umschlossen ist. Man unterscheidet zwischen 

Turbogeneratoren, bei denen der Läufer typischerweise langgezogen ist und ein oder zwei 

Poolpaare aufweist, und Schenkelpolgeneratoren, bei denen der Läufer eine scheibenförmige 

Geometrie mit einer Vielzahl von Polpaaren aufweist. Turbogeneratoren finden typischerweise 

in Kern- und Kohlekraftwerken Anwendung und haben eine hohe Drehzahl. 

Schenkelpolgeneratoren werden typischerweise in Wasserkraftwerken eingesetzt und weisen 

eine niedrige Drehzahl auf [246]. In Kopplung mit einem Wechselrichter werden 

Synchronmaschinen als Generator für Windkraftanlagen verwendet [281]. Des Weiteren kann 

die Synchronmaschine Bestandteil eines rotierenden Phasenschiebers (vgl. Kapitel 5.4.7) sein 

[282, 283]. 

 

Eine Synchronmaschine wird als Einheit hergestellt und ist nicht modular aufgebaut. 

 

Eine Synchronmaschine ist in der Regel ortsfest verbaut. Ein Transport erfordert sowohl den 

Transport der Maschine selbst als auch den Transport des Maschinentransformators. 
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Beides ist mit hohem Aufwand verbunden. Synchronmaschinen sind daher nicht für einen 

mobilen Einsatz vorgesehen. 

5.4.6.3 Leistungsbereich 

Der Leistungsbereich eines Synchrongenerators reicht bis etwa 1500 MW [280]. Als Motor 

betriebene Synchronmaschinen erreichen etwa 30 MW [280]. 

5.4.6.4 Nutzungsdauer 

Die Lebensdauer von Synchronmaschinen ist in hohem Maße vom Einsatz abhängig, 

weswegen für elektrische Maschinen unterschiedliche Temperaturklassen spezifiziert sind 

[284]. Maschinen können für bis zu 40 Jahren spezifiziert werden, was jedoch auch eine 

Verdopplung der Investitionskosten im Vergleich zu einer Maschine mit spezifizierter 

Lebensdauer von 20 Jahren zur Folge hat [285]. Ist die Isolierung der Synchronmaschine 

passend zu der auftretenden Temperaturen gewählt, wird von einer typischen Nutzungsdauer 

von 10 -30 Jahren ausgegangen [286]. 

5.4.6.5 Betriebsmittelgrenzen 

 

Die Grenzbelastung einer Synchronmaschine kann mithilfe eines 

Grenzbelastungsdiagramms dargestellt werden und wird im Wesentlichen durch die 

maximale Ständer- und Läuferstromerwärmung definiert [246, 287].  

 

Bei Störungen im Drehstromsystem kann ein Synchrongenerator den Synchronismus zum 

Netz verlieren und somit polradwinkelinstabil werden [246]. In der Folge gerät die 

Synchronmaschine in einen instabilen Betrieb, in welchem induzierte Ströme und 

magnetische Kräfte zu Beschädigungen führen können. 

 

Es müssen die technischen Anschlussregeln (TAR) für Erzeugungsanlagen elektrischer 

Energie beachtet werden [59]. 

5.4.6.6 Einführungsjahr 

Friedrich August Haselwander konstruierte 1888 den ersten Drehstromgenerator [288]. 
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5.4.6.7 Betriebserfahrung 

Synchronmaschinen werden seit den Anfängen der elektrischen Energieversorgung eingesetzt 

und haben auch heute noch einen signifikanten Anteil an der Stromversorgung in Deutschland 

[246, 288]. 

5.4.6.8 Realisierungszeitraum 

Synchronmaschinen werden in der Regel in Kraftwerken eingesetzt. Kraftwerksneubauten 

unterliegen meist mehrjährigen Realisierungszeiträumen. Diese können in Abhängigkeit von 

Größe, Standort sowie des eingesetzten Brennstoffs bzw. der Primärenergie stark variieren. Im 

Beispiel des Trianel Kohlkraftwerks Lünen betrug der Zeitraum ab Beschluss zum Bau des 

Kraftwerks bis zum Dauerbetrieb 7 Jahre [289]. Dieser Zeitraum umfasst jedoch neben der 

Synchronmaschine auch den Bau von Gebäuden, Türmen, Turbinen und weiteren 

Bestandteilen eines Kraftwerks. 

Synchronmotoren sind im Handel frei erhältlich und werden auch in höheren Leistungsklassen 

(100 kW) als Standardkomponente vertrieben [290]. 

 

Im Trianel Kohlekraftwerk Lünen betrug der Bauzeitraum 4 Jahre [289]. 

5.4.6.9 Alterungsmechanismen 

In der Literatur wird für Synchrongeneratoren als Hauptschädigungsgrund der Start-Stopp-

Betrieb und der mechanische Verschleiß des Rotors angegeben [291]. Alterungsmechanismen 

betreffen außerdem die Alterung der Hauptisolierung durch Teilentladungen und erhöhte 

Betriebstemperatur [287, 292]. Des Weiteren können Blindleistungsänderungen die 

Lebensdauer der Rotorzähne und Rotorwicklung eines Synchrongenerators aufgrund von 

zusätzlichen mechanischen und thermischen Belastungen beeinflussen [291]. 

5.4.6.10 Bereitstellung von Systemdienstleistungen 

Die Synchronmaschine ist per Definition eine EA Typ 1. Die Erbringung von 

Systemdienstleistungen ist somit von den technisch-regulatorischen Anforderungen der TAR an 

EA Typ 1 geprägt. 

 

Technische Eignung 

Momentanreserve wird im elektrischen Energieversorgungssystem aktuell überwiegend von 

Synchrongeneratoren bereitgestellt. Synchronmaschinen tragen aufgrund der vorhandenen 
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Schwungmasse inhärent zur Momentanreserve bei. Dies gilt sowohl für den Motor- als auch 

den Generatorbetrieb [283]. 

Technisch-regulatorische Anforderungen 

Es ergeben sich die technisch-regulatorischen Anforderungen gemäß EA Typ 1 

(vgl. Kapitel 4.1.2) 

Wechselwirkung mit Betriebsführungskonzept kurative Netzführung 

Der Einsatz von Momentanreserve kann einer Bereitstellung von engpassbehebendem 

Einspeisemanagement oder Redispatch der angeschlossenen Erzeugungsanlage 

entgegenstehen. Bei der Auswahl der Anlagen, die für einen konkreten 

Regelleistungseinsatz abgerufen werden, müssen daher aktuelle 

Netzsicherheitsmaßnahmen berücksichtigt werden. 

 

Technische Eignung 

Die Synchronmaschine kann zur Erbringung von Regelleistung eingesetzt werden. Die 

zeitlichen Anforderungen der Regelleistungsprodukte können abhängig von der 

angeschlossenen Turbine eingehalten werden. 

Technisch-regulatorische Anforderungen 

Es ergeben sich die technisch-regulatorischen Anforderungen gemäß EA Typ 1 

(vgl. Kapitel 4.2.2). 

Beschaffungsbezogene Anforderungen 

Es ergeben sich die Anforderungen des Präqualifikationsverfahrens und der 

Produktspezifikationen des Regelleistungsmarktes (vgl. Kapitel 4.2.3). 

Wechselwirkung mit Betriebsführungskonzept kurative Netzführung 

Der Einsatz von Regelleistung kann einer Bereitstellung von engpassbehebenden 

Maßnahmen (Einspeisemanagement oder Redispatch) der angeschlossenen 

Erzeugungsanlage entgegenstehen. Bei der Auswahl der Anlagen, die für einen konkreten 

Regelleistungseinsatz abgerufen werden, muss daher die aktuelle Netzengpasssituation 

berücksichtigt werden. 
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Technische Eignung 

Die Synchronmaschine kann grundsätzlich im Motor- wie auch im Generatorbetrieb 

kapazitive sowie induktive Blindleistung abgeben. Die thermischen Grenzen der 

Synchronmaschine müssen dabei eingehalten werden. Bei kapazitiver 

Blindleistungsbereitstellung muss eine Untererregung verhindert werden [246]. 

Technisch-regulatorische Anforderungen 

Es ergeben sich die technisch-regulatorischen Anforderungen gemäß EA Typ 1 

(vgl. Kapitel 4.3.2). 

 

Technische Eignung 

Die Synchronmaschine liefert inhärent sowohl im Motor- wie auch im Generatorbetrieb bei 

Kurzschlüssen einen Kurzschlussstrombeitrag [126]. 

Technisch-regulatorische Anforderungen 

Es ergeben sich die technisch-regulatorischen Anforderungen gemäß EA Typ 1 

(vgl. Kapitel 4.4.2) 

Wechselwirkung mit Betriebsführungskonzept kurative Netzführung 

Nach konkreter Aktivierung einer kurativen Maßnahme ist die Fähigkeit zur 

Kurzschlussstrombereitstellung gegebenenfalls eingeschränkt.  

 

Technische Eignung 

Synchrongeneratoren sind, insofern die angeschlossene Turbine schwarzstartfähig ist, für 

den Netzwiederaufbau geeignet. Hierfür eignen sich Gasturbinen, da diese mit Batterien 

bzw. Notstromaggregaten angefahren werden können [73]. 

Technisch-regulatorische Anforderungen 

Es ergeben sich die technisch-regulatorischen Anforderungen gemäß EA Typ 1 

(vgl. Kapitel 4.5.2) 
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5.4.7 Rotierender Phasenschieber 

5.4.7.1 Funktionen und Aufgaben 

Rotierende Phasenschieber können Blindleistung bereitstellen und werden deshalb primär zur 

Spannungsregelung eingesetzt. Rotierende Phasenschieber können unter- und übererregt 

betrieben werden. Im untererregten Betrieb ähnelt die Wirkweise einer Drossel. Der rotierende 

Phasenschieber weist dann ein induktives spannungssenkendes Blindleistungsverhalten auf. 

Liegt die Netzspannung unterhalb des Sollwerts des Spannungsreglers, wird der rotierende 

Phasenschieber übererregt betrieben und weist am Netz ein kapazitives spannungshebendes 

Verhalten auf. Ein Wirkleistungsaustausch findet nur in Folge einer Frequenzänderung des 

Netzes durch Beschleunigen oder Abbremsen des Rotors statt [293]. Rotierende 

Phasenschieber können Kurzschlussleistung instantan aus dem magnetischen Feld der 

Maschine für das Netz bereitstellen und die Ausbreitung eines Spannungstrichters bei 

Fehlerfällen entgegenwirken [239]. 

5.4.7.2 Ausführungen und Betriebsmittelgenerationen 

Rotierende Phasenschieber bestehen in ihrer grundsätzlichen Ausführung aus einer 

Synchronmaschine (vgl. Kapitel 5.4.6) ohne angekoppelte Kraftwerksturbine zur 

Wirkleistungserzeugung. Alternativ wird auch der Einsatz einer Asynchronmaschine für den 

rotierenden Phasenschieber entwickelt [282, 283]. Die Regelung der 

Generatorklemmenspannung erfolgt analog zu Synchrongeneratoren mit Hilfe eines AVR 

(Automatic Voltage Regulator) [294]. Optional kann der rotierende Phasenschieber mit einer 

Gasturbine gekoppelt werden, sodass die Bereitstellung von weiteren Systemdienstleistungen 

wie Regelleistung und Netzwiederaufbau möglich ist. Rotierende Phasenschieber existieren als 

Neubau, können jedoch auch aus abgeschalteten Blöcken von Großkraftwerken umgebaut 

werden. Hauptkomponenten sind Blocktransformator, Generatorleistungsschalter und 

Generator [295]. Besteht nicht die Möglichkeit einer ankoppelbaren Turbine, müssen 

Möglichkeiten zum Hochfahren geschaffen werden. Dies kann etwa über einen Motor oder 

statischen Frequenzumrichter geschehen [296]. 

 

Rotierende Phasenschieber sind mit einer Gasturbine zur Wirkleistungserbringung 

erweiterbar. Hersteller bieten zudem eine modularisierte Anordnung der Komponenten in 

Containern oder Gebäuden an [295]. 
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Rotierende Phasenschieber sind fest verbaute, immobile Synchronmaschinen . 

5.4.7.3 Leistungsbereich 

Beim Umbau von Synchrongeneratoren großer Kraftwerke zu rotierenden Phasenschiebern 

wird der Leistungsbereich von dem bereits installierten Synchrongenerator vorgegeben. Hierbei 

kann es sich um Leistungen bis zu 1500 MVA handeln (vgl. Kapitel 5.4.6). Rotierende 

Phasenschieber, die neu an das Netz angeschlossen werden, werden in einzelnen Einheiten 

von Leistungen mit bis zu 75 MVAr realisiert. Hierbei handelt es sich um modular ausgeführte 

Synchronmaschinen, die zu größeren Leistungen zusammengeschaltet werden können [297]. 

Eine im Rahmen des Netzentwicklungsplans durch die ÜNB typischerweise geplante 

Leistungsklasse ist 300 MVAr [131]. Eine Begrenzung für die Leistung der gesamten Anlage 

stellt der Blocktransformator dar, welcher der Anbindung an das Drehstromnetz dient.  

5.4.7.4 Nutzungsdauer 

Hersteller und Netzbetreiber geben spezifische Nutzungsdauern von 25–30 Jahren an [10, 298]. 

Die typische Nutzungsdauer, bevor eine Generalüberholung notwendig ist, beträgt ca. 30 Jahre. 

Sekundärtechnik wie Regelungs- und HMI-Systeme müssen ungefähr alle 15 Jahre überholt 

werden [298]. 

5.4.7.5 Betriebsmittelgrenzen 

 

Die physikalischen Betriebsgrenzen werden für den eingesetzten Synchrongenerator durch 

den aufgrund der Statorerwärmung maximal zulässigen Ständerstrom festgelegt. Des 

Weiteren begrenzt der in Folge der Rotorerwärmung maximal zulässige Läuferstrom den 

Synchrongenerator im übererregten Betrieb. Im kapazitiven Betrieb tritt ein maximaler 

Erregerstrom auf, welcher die Polradwicklung thermisch am höchsten belastet. Um einen 

Synchrongenerator als rotierenden Phasenschieber einsetzen zu können, muss der 

entsprechende Synchrongenerator auf die Grenzen im über- und untererregten Betrieb 

ausgelegt werden [299]. 

 

Der rotierende Phasenschieber wird vorwiegend zur Erbringung der Systemdienstleistung 

Spannungshaltung eingesetzt und wird nicht systemisch begrenzt. Ist eine Turbine 

angekoppelt, begrenzt in Folge der Wirkleistungseinspeisung auch die Polradwinkelstabilität 

den Betrieb des Synchrongenerators. 
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5.4.7.6 Einführungsjahr 

In den 1970er Jahren wurden erste Anlagen in Skandinavien und Kanada zusammen mit HGÜ-

Stationen gebaut. In Europa entstanden ab etwa dem Jahr 2005 Anlagen in größerer Zahl. [296] 

5.4.7.7 Betriebserfahrung 

In Deutschland war der umgebaute Phasenschieber Block A des Kernkraftwerks Biblis von 2012 

bis 2019 in Betrieb. Im Bereich neugebauter rotierender Phasenschieber besteht zudem seit der 

Inbetriebnahme von Bergrheinfeld West durch die Tennet TSO GmbH im Jahr 2016 erste 

Betriebserfahrung [295, 300]. Im September 2019 hat Amprion GmbH einen rotierenden 

Phasenschieber in der Umspannanlage Oberottmarshausen, im November 2019 in der 

Umspannanlage Illingen-Uchtelfangen in Betrieb genommen [301, 302]. 

5.4.7.8 Realisierungszeitraum 

 

Die Feststellung des Bedarfs an rotierenden Phasenschiebern im Übertragungsnetz erfolgt 

über den Netzentwicklungsplan Strom. Diese kann 2 Jahre in Anspruch nehmen. Zusätzlich 

können weitere Genehmigungszeiträume, beispielsweise im Rahmen von 

Planfeststellungsverfahren für zusätzlich benötigte Flächen, auftreten (vgl. Einleitung 

Kapitel 5). Zwischen der Bedarfsermittlung und dem Baubeginn können bei idealen 

Bedingungen 2 Jahre, andernfalls bis zu 4 Jahre liegen [254]. Gegebenenfalls schließt sich 

ein Probebetrieb von 3 Monaten an [10]. 

 

Für eine schlüsselfähige Errichtung werden von Herstellerseite 18 - 24 Monate angegeben 

[295]. Der Umbau von Biblis A beanspruchte 4 Monate für die Planungsphase und 5 Monate 

für die Umrüstung [303]. Laut Angaben von Netzbetreibern ist für die Planung, Herstellung 

und Montage eines rotierenden Phasenschiebers ein Zeitraum von 2-3 Jahren realistisch 

[10]. 

5.4.7.9 Pilotprojekte 

In einem neuartigen Projekt von Amprion und Siemens wird ein sogenannter rotierender 

asynchroner Phasenschieber (Asynchronous Rotating Energy System Stabilizer – ARESS) für 

den Übertragungsnetzbetrieb entwickelt. Dieser soll in Zukunft Blindleistung und insbesondere 

auch Momentanreserve für das Netz bereitstellen. Zur Bereitstellung von Momentanreserve soll 

der ARESS deutlich effektiver wirken als bisher eingesetzte synchrone rotierende 
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Phasenschieber. Eine Pilotanlage wird voraussichtlich im Jahr 2024 in Betrieb genommmen 

[282, 304]. 

5.4.7.10 Alterungsmechanismen 

In der Literatur wird für Synchrongeneratoren als Hauptschädigungsgrund der Start-Stopp-

Betrieb und der mechanische Verschleiß des Rotors angegeben [291]. Alterungsmechanismen 

betreffen außerdem die Alterung der Hauptisolierung durch Teilentladungen und erhöhte 

Betriebstemperatur [287, 292]. Des Weiteren können Blindleistungsänderungen die 

Lebensdauer der Rotorzähne und Rotorwicklung eines Synchrongenerators aufgrund von 

zusätzlichen mechanischen und thermischen Belastungen beeinflussen [291]. 

5.4.7.11 Bereitstellung von Systemdienstleistungen 

Der rotierende Phasenschieber ist eine Synchronmaschine ohne angeschlossene Turbine. Wird 

eine solche Anlage nur zur Aufrechterhaltung des sicheren und zuverlässigen Netzbetriebs 

verwendet, kann sie als vollständig integrierte Netzkomponente klassifiziert werden. Steht der 

rotierende Phasenschieber jedoch im Eigentum eines Netznutzers, gelten bezüglich der 

Bereitstellung von Systemdienstleistungen allgemein die Anforderungen des relevanten 

Netzbetreibers. 

 

Technische Eignung 

Rotierende Phasenschieber können aufgrund der vorhandenen Schwungmasse zur 

Momentanreserve beitragen. Die Zeitkonstante der in den Schwungmassen gespeicherten 

Energie liegt bei rotierenden Phasenschiebern zwischen 1 s und 10 s [296]. 

Technisch-regulatorische Anforderungen 

Für synchron rotierende Phasenschieber, die im Eigentum von Netzkunden stehen, können 

sich allgemein die technisch-regulatorischen Anforderungen gemäß EA Typ 1 ergeben 

(vgl. Kapitel 4.1.2). Da der rotierende Phasenschieber jedoch grundlegend keine 

Erzeugungs- oder Energiespeicheranlage darstellt, sind die technisch-regulatorischen 

Anforderungen der TAR gegebenenfalls nicht auf rotierende Phasenschieber anzuwenden. 

In diesem Fall gelten allgemein die vertraglich festgehaltenen Bedingungen zwischen 

Netzkunde und Netzbetreiber. 

 

Technische Eignung 
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Rotierende Phasenschieber sind aufgrund fehlender Wirkleistungseinspeisemöglichkeit 

nicht in der Lage Regelleistung zu erbringen. Bei Ankopplung einer Turbine ist jedoch auch 

ein Phasenschieber grundsätzlich technisch in der Lage Regelleistung zu erbringen. Hierzu 

muss die angeschlossene Turbine in der Lage sein, die Leistung gemäß den zeitlichen 

Anforderungen für PRL, SRL und MRL zu erbringen. 

Technisch-regulatorische Anforderungen 

Bei Betrieb mit angeschlossener Turbine ergeben sich die technisch-regulatorischen 

Anforderungen gemäß EA Typ 1 (vgl. Kapitel 4.2.2). 

Beschaffungsbezogene Anforderungen 

Es ergeben sich die Anforderungen des Präqualifikationsverfahrens und der 

Produktspezifikationen des Regelleistungsmarktes (vgl. Kapitel 4.2.3). 

 

Technische Eignung 

Rotierende Phasenschieber besitzen einen Spannungsregler und sind technisch in der 

Lage, sowohl induktives als auch kapazitives Blindleistungsverhalten zu realisieren. Die 

geforderten induktiven und kapazitiven Blindleistungsgrenzen müssen hierbei bei der 

Auslegung berücksichtigt werden. 

Technisch-regulatorische Anforderungen 

Für synchron rotierende Phasenschieber, die im Eigentum von Netzkunden stehen, können 

sich allgemein die technisch-regulatorischen Anforderungen gemäß EA Typ 1 ergeben 

(vgl. Kapitel 4.3.2). Da der rotierende Phasenschieber jedoch grundlegend keine 

Erzeugungs- oder Energiespeicheranlage darstellt, sind die technisch-regulatorischen 

Anforderungen der TAR gegebenenfalls nicht auf rotierende Phasenschieber anzuwenden. 

In diesem Fall gelten allgemein die vertraglich festgehaltenen Bedingungen zwischen 

Netzkunde und Netzbetreiber. 

 

Technische Eignung 

Rotierende Phasenschieber sind inhärent über ihre relativ kleine transiente und 

subtransiente Reaktanz der Synchronmaschine in der Lage Kurzschlussstrom 

bereitzustellen. 
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Technisch-regulatorische Anforderungen 

Für synchron rotierende Phasenschieber, die im Eigentum von Netzkunden stehen, können 

sich allgemein die technisch-regulatorischen Anforderungen gemäß EA Typ 1 ergeben 

(vgl. Kapitel 4.4.2). Da der rotierende Phasenschieber jedoch grundlegend keine 

Erzeugungs- oder Energiespeicheranlage darstellt, sind die technisch-regulatorischen 

Anforderungen der TAR gegebenenfalls nicht auf rotierende Phasenschieber anzuwenden. 

In diesem Fall gelten allgemein die vertraglich festgehaltenen Bedingungen zwischen 

Netzkunde und Netzbetreiber. 

 

Technische Eignung 

Rotierende Phasenschieber sind aufgrund fehlender Möglichkeit zur 

Wirkleistungseinspeisung nicht in der Lage zum Netzwiederaufbau beizutragen. Bei 

Ankopplung einer Turbine ist eine technische Eignung jedoch grundsätzlich gegeben. In 

diesem Fall muss beachtet werden, dass die angeschlossene Turbine schwarzstartfähig ist. 

Hierfür eignen sich Gasturbinen, da diese mit Batterien bzw. Notstromaggregaten 

angefahren werden können [73]. 

Ein Beitrag zum Netzwiederaufbau ist jedoch aufgrund der frequenzstabilisierenden 

Eigenschaften des rotierenden Phasenschiebers und der Möglichkeit zur 

Spannungsregelung prinzipiell möglich. 

Technisch-regulatorische Anforderungen 

Für synchron rotierende Phasenschieber, die im Eigentum von Netzkunden stehen, können 

sich allgemein die technisch-regulatorischen Anforderungen gemäß EA Typ 1 ergeben 

(vgl. Kapitel 4.5.2). Da der rotierende Phasenschieber jedoch grundlegend keine 

Erzeugungs- oder Energiespeicheranlage darstellt, sind die technisch-regulatorischen 

Anforderungen der TAR gegebenenfalls nicht auf rotierende Phasenschieber anzuwenden. 

In diesem Fall gelten allgemein die vertraglich festgehaltenen Bedingungen zwischen 

Netzkunde und Netzbetreiber. 
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5.4.8 Asynchronmaschine (ASM) 

5.4.8.1 Funktionen und Aufgaben 

Asynchronmaschinen werden primär als Generatoren eingesetzt, um von Kraftwerksturbinen 

gelieferte mechanische Energie in elektrische Energie umzuwandeln. Für den Generatorbetrieb 

muss das Netz oder alternativ eine Kompensationsanlage den induktiven 

Magnetisierungsblindleistungsbedarf der Asynchronmaschine decken, weswegen die 

Asynchronmaschine als Generator meist nur in Kleinkraftwerken wie z.B. Wind- oder 

Wasserkraftwerken eingesetzt wird [126, 280]. Aufgrund ihrer Robustheit und ihres einfachen 

Aufbaus und der hieraus resultierenden geringen Kosten wird die Asynchronmaschine 

bevorzugt als Motor eingesetzt [280]. 

5.4.8.2 Ausführungen und Betriebsmittelgenerationen 

Eine Asynchronmaschine besteht aus einem zylindrischen Stator sowie dem mit konstanter 

Luftspaltweite innenliegenden, sich drehenden Rotor bzw. Läufer. Stator und Rotor sind aus 

kreisförmigen Elektroblechen mit eingestanzten Nuten aufgebaut. Im Stator werden in die Nuten 

Kupferwicklungen eingebracht. Für den Rotor ergeben sich im Wesentlichen zwei 

Ausführungen. Bei einer Ausführung als Käfigläufer werden leitfähige und ringförmig 

kurzgeschlossene Stäbe im Rotor eingelassen. Der Käfigläufer ist die einfachste und robusteste 

Ausführung der Asynchronmaschine. Wird die Asynchronmaschine als Schleifringläufer 

ausgeführt, besteht der Rotor aus über Schleifringe zugängliche, mehrsträngige 

Drahtwicklungen [288]. 

 

Für Anwendungen, die eine stetig einstellbare Drehzahl und Blindleistungsregelung 

erfordern, kann die Asynchronmaschine mit einem Frequenzumrichter gekoppelt werden 

(DFIG, vgl. Kapitel 5.4.9) [287]. Des Weiteren kann die Asynchronmaschine Bestandteil 

eines rotierenden Phasenschiebers (vgl. Kapitel 5.4.7) sein [282, 283]. 

5.4.8.3 Leistungsbereich 

Der Leistungsbereich einer Asynchronmaschine liegt zwischen 1 kW und 20 MW [280]. 

5.4.8.4 Nutzungsdauer 

Asynchronmaschine werden für unterschiedliche Temperaturklassen bzgl. der Isolierung 

(120°C - 180°C) spezifiziert, welche bzgl. der angeschlossenen Last passend ausgewählt 

werden müssen, sodass die spezifizierte kritische Temperatur nicht überschritten wird [305]. 

Temperaturklassen sind für drehende elektrische Maschinen normiert [284]. Bei qualitativ 
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hochwertigen Produkten wird üblicherweise eine höher spezifizierte als angegebene 

Isolierungsklasse verwendet, sodass aufgrund der zusätzlichen Temperaturreserve die 

Lebenserwartung mehr als 20 Jahre betragen kann. Bei geeigneter Auslegung für den 

jeweiligen Anwendungszweck wird insgesamt von einer typischen Nutzungsdauer von 15 - 20 

Jahren ausgegangen [305]. 

5.4.8.5 Betriebsmittelgrenzen 

 

Physikalisch wird die Asynchronmaschine durch die maximal zulässige kritische Temperatur 

in der Ständer- und Rotorwicklungsisolation begrenzt [287, 305].  

 

Bei kurzzeitigen Frequenzschwankungen und resultierenden Störungen der Drehzahl kann 

die Asynchronmaschine abhängig von ihrer Kennlinie einen instabilen Arbeitspunkt 

erreichen. 

 

Es müssen die technischen Anschlussregeln (TAR) für Erzeugungsanlagen elektrischer 

Energie beachtet werden [59]. 

5.4.8.6 Einführungsjahr 

Die Asynchronmaschine wurde 1889 von Dolivo-Dobrowolsky für die Firma AEG entwickelt 

[288]. 

5.4.8.7 Betriebserfahrung 

In Deutschland wurden Asynchronmaschinen ab 1987 als Generatoren im Windenergiepark 

Westküste, dem ersten Windpark Deutschlands, eingesetzt [306]. Als Motor wird die 

Asynchronmaschine in einer Vielzahl an Lasten eingesetzt [287]. 

5.4.8.8 Realisierungszeitraum 

Asynchronmaschinen sind im Handel frei erhältlich und werden auch in höheren 

Leistungsklassen (100 kW) als Standardkomponente vertrieben [307]. Längere Bauzeiträume 

oder Genehmigungszeiträume sind entsprechend nicht zu erwarten.  
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5.4.8.9 Alterungsmechanismen 

Alterungsmechanismen betreffen die Alterung der Hauptisolierung durch Teilentladungen und 

erhöhter Betriebstemperatur [287, 292]. Die Spannungsqualität am Netzanschlusspunkt stellt 

eine relevante Einflussgröße dar. Beispielsweise kann ein hoher Anteil an Oberschwingungen 

die Alterung beschleunigen. 

5.4.8.10 Bereitstellung von Systemdienstleistungen 

Der Asynchrongenerator ist per Definition eine EA Typ 2. Die Erbringung von 

Systemdienstleistungen ist somit von den technisch-regulatorischen Anforderungen der TAR an 

EA Typ 2 geprägt. 

 

Technische Eignung 

Die Asynchronmaschine kann aufgrund der vorhandenen Schwungmasse inhärent sowohl 

im Motor- als auch Generatorbetrieb zur Momentanreserve beitragen. Auf Basis einer 

doppelt gespeisten Asynchronmaschine (DFIG, vgl. Kapitel 5.4.9) wird derzeit ein neuartiger 

rotierender Phasenschieber (ARESS, vgl. Kapitel 5.4.7) entwickelt, mit welchem im 

Vergleich zum synchronen Phasenschieber länger und mehr kinetische Energie aus der 

Schwungmasse bereitgestellt werden kann [282, 283]. 

Technisch-regulatorische Anforderungen 

Der Einsatz der Asynchronmaschine kann durch einen Netzbetreiber durch Vorgabe 

bestimmter Betriebspunkte regulatorisch eingeschränkt werden [64, 308]. Es ergeben sich 

die technisch-regulatorischen Anforderungen gemäß EA Typ 2 (vgl. Kapitel 4.1.2). 

Wechselwirkung bei Einsatz in kurativer Netzführung 

Der Einsatz von Momentanreserve kann einer Bereitstellung von engpassbehebenden 

Maßnahmen (Einspeisemanagement oder Redispatch) entgegenstehen. Bei der Auswahl 

der Erzeugungsanlagen, die für einen konkreten Regelleistungseinsatz abgerufen werden, 

muss daher die aktuelle Netzengpasssituation berücksichtigt werden. 

 

Technische Eignung 

Die Asynchronmaschine kann zur Erbringung von Regelleistung eingesetzt werden.  

Technisch-regulatorische Anforderungen 
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Es ergeben sich die technisch-regulatorischen Anforderungen gemäß EA Typ 2 

(vgl. Kapitel 4.2.2). 

Beschaffungsbezogene Anforderungen 

Es ergeben sich die Anforderungen des Präqualifikationsverfahrens und der 

Produktspezifikationen des Regelleistungsmarktes (vgl. Kapitel 4.2.3). 

Wechselwirkung bei Einsatz in kurativer Netzführung 

Der Einsatz von Regelleistung kann einer Bereitstellung von engpassbehebenden 

Maßnahmen (Einspeisemanagement oder Redispatch) entgegenstehen. Im Vorfeld eines 

konkreten Regelleistungsabrufs muss daher die aktuelle Netzengpasssituation 

berücksichtigt werden. 

 

Technische Eignung 

Die Asynchronmaschine nimmt sowohl im Motor- als auch Generatorbetrieb Blindleistung 

auf und ist somit nicht in der Lage, dem Netz Blindleistung zur Verfügung zu stellen [280], 

sofern sie nicht als DFIG (vgl. Kapitel 5.4.9) ausgeführt wird oder als rotierender 

asynchroner Phasenschieber (vgl. Kapitel 5.4.7) zum Einsatz kommt [282, 283]. 

Technisch-regulatorische Anforderungen 

Es ergeben sich die technisch-regulatorischen Anforderungen gemäß EA Typ 2 

(vgl. Kapitel 4.3.2). 

 

Technische Eignung 

Die Asynchronmaschine kann inhärent sowohl im Motor- als auch Generatorbetrieb bei 

Kurzschlüssen einen Kurzschlussstrombeitrag liefern [126]. Die Dauer des 

Kurzschlussstrombeitrags ermittelt sich durch die Auslegung der Maschine und der daraus 

resultierenden Kurzschlusszeitkonstanten. Ein Beitrag über diese Zeitkonstanten hinaus ist 

nicht möglich, da die Asynchronmaschine nicht mit einer Regelungseinrichtung für einen 

Blindstrombeitrag ausgestattet ist. Im Kurzschlussfall wird die ASM daher zu einem 

induktiven Blindleistungsverbraucher, welcher die Netzspannung am Anschlusspunkt 

zusätzlich senkt und das Netz im Kurzschlussfall belastet. Ein Verbleiben der ASM im 
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Generatorbetrieb am Netz über die Dauer der Kurzschlusszeitkonstanten hinaus ist daher 

nicht sinnvoll. 

Technisch-regulatorische Anforderungen 

Es ergeben sich die technisch-regulatorischen Anforderungen gemäß EA Typ 2 

(vgl. Kapitel 4.4.2). 

 

Technische Eignung 

Weil die Asynchronmaschine ohne zusätzliche Leistungselektronik (DFIG, vgl. Kapitel 5.4.9) 

nicht in der Lage ist, eine Spannungsregelung umzusetzen und netzbildend zu agieren, ist 

die technische Eignung für die Netzwiederaufbau nicht gegeben.  

Die Asynchronmaschine kann jedoch für einen Inselbetrieb eingesetzt werden, sofern der 

benötigte induktive Blindleistungsbedarf mittels einer parallel geschalteten 

Kondensatorbatterie gedeckt [280] oder sie mit einem Frequenzumrichter (DFIG, vgl. Kapitel 

5.4.9) ausgestattet und blindleistungsneutral betrieben wird. Im ersten Fall muss der 

Schwingkreis aus Kondensatorbatterie und Induktivität der Asynchronmaschine jedoch 

mittels eines initialen Stromstoßes angeregt werden. Das bedeutet, dass die erste 

Magnetisierung der Asynchronmaschine durch einen externen Energiespeicher 

bereitgestellt werden muss. Auch im zweiten Fall (DFIG) muss ein Energiespeicher, 

beispielsweise im Spannungszwischenkreis des Umrichters, vorhanden sein, um die 

magnetische Erregung der Maschine bereitzustellen. 

Technisch-regulatorische Anforderungen 

Es ergeben sich die technisch-regulatorischen Anforderungen gemäß EA Typ 2 

(vgl. Kapitel 4.5.2). 
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5.4.9 Doubly Fed Induction Generator (DFIG) 

5.4.9.1 Funktionen und Aufgaben 

Doppeltgespeiste Asynchrongeneratoren (engl.: Doubly Fed Induction Generator, DFIG) 

werden zur Umwandlung mechanischer Energie in elektrische Energie eingesetzt. Das konkrete 

Einsatzgebiet umfasst im Wesentlichen Windkraftanlagen. DFIG stellen eine Erweiterung der 

Asynchronmaschine (vgl. Kapitel 5.4.8) dar. Gegenüber dieser bieten DFIG den Vorteil, in 

einem größeren Drehzahlbereich optimale Betriebspunkte einstellen zu können. Während die 

Drehzahl bei der Asynchronmaschine im Generatorbetrieb stets größer als die Netzfrequenz 

sein muss (sog. übersynchroner Betrieb), erlaubt eine leistungselektronische Steuerung des 

Rotorstroms beim DFIG einen unter- sowie übersynchronen Netzbetrieb. Dies ist insbesondere 

bei der Windenergiewandlung von Vorteil, da ein größerer Bereich von Windgeschwindigkeiten 

genutzt werden kann. Zudem kann ein DFIG blindleistungsneutral oder als 

Blindleistungsbereitsteller betrieben werden. Damit eignet sich der DFIG, anders als 

herkömmliche Asynchronmaschinen, auch zur Spannungsregelung [281, 287, 288]. 

Darüber hinaus erbringen Erzeugungsanlagen mit DFIG im Rahmen des FRT kurzfristige 

Blindleistungsbeiträge bei Einbrüchen der Netzspannung und leisten so Beiträge zum 

Fehlerstrom. Entsprechende Vorgaben finden sich in der technischen Richtlinie 

„Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“ des BDEW, im „TransmissionCode 2007“ sowie 

in den TAR der jeweiligen Netzebene [309–311]. 

DFIG haben im Bereich der Windenergieanlagen hohe Marktanteile erreicht. Gegenüber 

Windenergiewandlungssystemen mit Synchrongeneratoren zeichnen sie sich insbesondere 

durch geringere Kosten aus. Während bei Systemen mit Synchrongeneratoren die volle 

Leistung über leistungselektronische Stromwandler ins Netz eingespeist wird, wird die 

Leistungselektronik bei DFIG auf nur etwa 30-40% der Nennleistung ausgelegt. Ein weiterer 

Grund für die geringeren Kosten ist der einfachere Aufbau einer Asynchronmaschine. [281, 312] 

Für DFIG existieren neben dem Einsatz in Windenergieanlagen jedoch auch andere 

Anwendungsfelder. Beispielsweise werden zwei Turbinensätze des Pumpspeicherkraftwerks 

Goldisthal mit DFIG betrieben. [313] 

5.4.9.2 Ausführungen und Betriebsmittelgenerationen 

Der DFIG ist eine Technik, die bereits 1983 in der Testwindkraftanlage Growian und 1985 im 

Umspannwerk Neuhof eingesetzt wurde [281, 314]. Hier wurde jedoch zur Rotorspeisung keine 

Leistungselektronik, sondern ein Umformersatz eingesetzt. Im Vergleich zu früheren 

Generationen zeichnet sich der heutige DFIG daher insbesondere durch die eingesetzte 
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Leistungselektronik aus, welche eine verlustärmere Energiewandlung sowie eine verbesserte 

Dynamik durch geringere Reaktionszeiten ermöglicht. Zudem besitzen leistungselektronische 

Umrichtersysteme ein deutlich geringeres Gewicht und Bauvolumen, was vorteilhaft für den 

Einsatz im Bereich der Windkraftanlagen ist [281, 315]. 

Bei den in DFIG eingesetzten Umrichtersystemen existieren wiederum verschiedene 

Generationen. Bis Anfang der 90er Jahre wurden hauptsächlich netzgeführte Umrichter auf 

Basis von Thyristoren eingesetzt. Diese Technologie wurde mittlerweile von Umrichtern auf 

IGBT-Basis (Insulated Gate Bipolar Transistor) abgelöst, welche einen breiteren Regelbereich 

aufweisen [281]. In den Umrichtersystemen sind außerdem Zwischenkreiskondensatoren 

verbaut. Relevante Typen von Zwischenkreiskondensatoren sind Elektrolytkondensatoren, 

Filmkondensatoren sowie Keramikkondensatoren [316]. 

Die meisten derzeit in Betrieb befindlichen DFIG sind mit Schleifringen und Kohlebürsten 

versehen, welche die Injektion eines Stroms vom Umrichter in den rotierenden Rotor 

ermöglichen. Die Schleifringe und Kohlebürsten sind jedoch Verschleißteile und müssen 

regelmäßig gewartet werden. Dies macht einen relevanten Anteil der laufenden Betriebskosten 

aus. Daher werden derzeit Konzepte des bürstenlosen DFIG evaluiert. Diese verwenden eine 

zweiten Stator- und Rotorwicklung. Der zweite Stator wird an den leistungselektronischen 

Umrichter angeschlossen. Es werden über den zweiten Stator Ströme in den Rotor induziert, 

wodurch sich der Rotorstrom wie beim Direktanschluss des Umrichters an den Rotor über 

Schleifringe und Bürsten entsprechend steuern lässt. Dieser DFIG Typ wird derzeit jedoch nicht 

in industriellem Maßstab hergestellt [317–319]. 

Auch bezüglich der Schutztechnik existieren verschiedene Generationen von DFIG. Ältere 

Generationen nutzen bei Auftreten von Netzfehlern eine sogenannte Crowbar, um den Auftritt 

von unzulässig hohen Strömen und Spannungen in der Maschine zu verhindern. Die Crowbar 

stellt Widerstände dar, über die der Rotor bei Schutzauslösung kurzgeschlossen wird. Hierbei 

geht die Regelbarkeit der DFIG verloren und es ist nicht möglich, einen Kurzschlussstrom in das 

Netz einzuspeisen. Neuere Generationen von DFIG verwenden daher eine sogenannte aktive 

Crowbar, bei der die Regelbarkeit des DFIG während eines auftretenden Netzfehlers 

weitgehend beibehalten wird. So kann entsprechend aktuell geltender Netzanschlussregeln ein 

Beitrag zum Kurzschlussstrom geleistet werden [309–311, 320–325]. 

 

Der DFIG besteht aus einem Asynchrongenerator und einem Umrichtersystem. Die 

Systeme können prinzipiell getrennt und modular ausgewählt werden. 
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Der DFIG wird vornehmlich zur Energiewandlung in Windkraftanlagen eingesetzt und ist fest 

verbaut. 

5.4.9.3 Leistungsbereich 

Der typische Leistungsbereich industriell hergestellter DFIG beträgt zwischen 1 MW und 7 MW 

[326, 327]. 

5.4.9.4 Nutzungsdauer 

Die spezifische Nutzungsdauer eines DFIG kann derzeit nur anhand der spezifischen 

Nutzungsdauer einer Windkraftanlage abgeschätzt werden. Diese Nutzungsdauer wird vom 

Bundesministerium der Finanzen auf 16 Jahre festgelegt [328]. Für Windkraftanlagen, die mit 

DFIG betrieben werden, geben Hersteller Nutzungsdauern von 20 bis 30 Jahre an [281]. Das 

Durchschnittsalter stillgelegter Windenenergieanlagen betrug im Jahr 2017 16,5 Jahre [329]. 

In der Regel wird ein DFIG einer Windenergieanlage während der Lebensdauer der Anlage nicht 

ausgetauscht. Die reine Nutzungsdauer eines DFIG kann sich daher oberhalb der 

Nutzungsdauer einer Windenergieanlage befinden [10]. 

5.4.9.5 Betriebsmittelgrenzen 

 

Die physikalischen Grenzen des DFIG entsprechen weitgehend den physikalischen 

Grenzen der Asynchronmaschine. Diese werden beispielsweise durch die maximal 

zulässigen Temperaturen und die entsprechenden maximalen Rotor- und Statorströme 

definiert. Darüber hinaus müssen auch die maximal zulässigen Ströme im 

leistungselektronischen Umrichter berücksichtigt werden. Hierbei ist die Dimensionierung 

der Leistungselektronik auf 30-40% der Nennleistung der Asynchronmaschine üblich. 

Zusätzlich zur Stromstärke müssen maximale Spannungen des 

Kondensatorzwischenkreises, welcher ein relevanter Bestandteil des Umrichtersystems ist, 

beachtet werden. Auch maximale Spannungen der Stator- und Rotorwicklungen sind 

relevant, um elektrische Durchschläge innerhalb der Maschine zu vermeiden [281, 287, 

288]. 

Weiterhin bilden die maximal zulässigen Kräfte in der Asynchronmaschine eine weitere 

physikalische Grenze. Es wirken insbesondere tangentiale Kräfte, welche im 

Zusammenhang mit der elektromagnetischen Energiewandlung stehen und das 

Drehmoment der Maschine erzeugen. Die Welle der Maschine muss in der Lage sein, diese 
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Kräfte aufzunehmen. Die tangentialen Kräfte auf die Nut der stromdurchflossenen Leiter darf 

darüber hinaus nicht zu einer mechanischen Überbeanspruchung führen, welche das 

Isolationsmaterial beschädigen würde. Es wirken zudem radial gerichtete Kräfte auf 

Grenzflächen unterschiedlicher magnetischer Permeabilität. Ein Beispiel ist der Übergang 

zwischen den verbauten Blechpaketen dem Luftspalt zwischen Stator und Rotor. Diese 

Kräfte sind im Allgemeinen größer als die tangentialen Kräfte, welche das Drehmoment 

bilden. Bei entsprechender Symmetrie und Lagerung des Rotors gleichen sich die Kräfte 

gegenseitig aus. Sie können jedoch auch mechanische Schwingungen verursachen, welche 

berücksichtigt werden müssen. Zusätzlich zu den radialen Kräften wirken auch axiale Kräfte 

auf Blechpakete und auf die stromdurchflossenen Leiter im Wicklungskopf des Rotors. Die 

jeweiligen verbauten Materialien müssen eine entsprechende mechanische Festigkeit 

aufweisen, um die Kräfte entsprechend aufnehmen zu können. Da die Kräfte im direkten 

Zusammenhang mit der Stromstärke in Rotor und Stator stehen, sind auch hier 

entsprechende maximale Stromstärken einzuhalten, um die Maschine nicht durch 

unzulässige mechanische Kräfte zu beschädigen [287]. 

 

Für den normalen Betrieb des DFIG am Netz muss die Zwischenkreisspannung der 

Umrichter möglichst konstant gehalten werden. Um eine schnelle Rückkehr des DFIG in den 

Normalbetrieb zu gewährleisten wird daher im Netzfehlerfall der Betrieb des netzseitigen 

Umrichters beibehalten. 

Es ist notwendig, die Spannungswinkeldifferenz zwischen in den Stator induzierter 

Spannung und der Netzspannung am Einspeisepunkt in gewissen Grenzen zu halten. 

Andernfalls ist die Wirkleistungs- bzw. Drehmomentbelastung für den Generator zu groß, 

was zu einem Kippen des Generators führt. 

In Abhängigkeit der Spannungswinkeldifferenz zwischen dem Anfangs- und Endknoten 

eines Stromkreises können durch Zu- bzw. Abschalten des Stromkreises hohe 

Ausgleichsströme entstehen. Um mögliche Schutzauslösungen aufgrund von Überstrom zu 

vermeiden, muss die Spannungsphasenwinkeldifferenz begrenzt werden. Bei Zu- bzw. 

Abschaltung eines Stromkreises darf sich die Spannungsphasenwinkeldifferenz um nicht 

mehr als 10 Grad ändern [32]. 
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Für den Betrieb eines DFIG am Netz sind die relevanten Netzanschlussbedingungen 

einzuhalten. Diese sind im Allgemeinen über die TAR des VDE|FNN für die jeweilige 

Netzanschlussebene definiert. 

Dient der DFIG dem Anschluss einer Windkraftanlage, so ergeben sich in Abhängigkeit des 

Zeitpunkts der Inbetriebnahme zwei mögliche Regelwerke. Sofern die Anlage an oder nach 

dem 01.07.2017 in Betrieb genommen wurde, gelten gemäß § 10 Abs. 2 EEG in Verbindung 

mit § 49 Abs. 1 und 2 EnWG ebenfalls allgemein die Anforderungen entsprechend der TAR 

des VDE|FNN. Wurde die Anlage gemäß § 9 Abs. 6 EEG vor dem 01.07.2017 in Betrieb 

genommen, gelten im Speziellen die Anforderungen der SDLWindV, welche auf den 

TransmissionCode 2007 sowie auf die BDEW Richtlinie „Erzeugungsanlagen am 

Mittelspannungsnetz“ aus dem Jahr 2008 verweist. Die SDLWindV regelt, inwieweit diese 

beiden Richtlinien für den Betrieb von Windkraftanlagen gültig sind. 

5.4.9.6 Einführungsjahr 

Ein erster Einsatz der Technik in Deutschland erfolgte 1983 in der Testwindkraftanlage Growian. 

Darüber hinaus wurde 1985 ein DFIG im Umspannwerk Neuhof eingesetzt. 

5.4.9.7 Betriebserfahrung 

Erste Windkraftanlagen mit DFIG sind bereits in den 1990er Jahren in Betrieb gegangen. 

Seitdem haben Windanlagenkonzepte mit DFIG Marktanteile von etwa 30 % aller in 

Deutschland installierter Anlagen erreicht [330]. 

Zudem werden im Pumpspeicherkraftwerk Goldisthal zwei Pumpturbinen mit DFIG für den 

frequenzvariablen Betrieb eingesetzt. Das Pumpspeicherkraftwerk wurde im Jahr 2004 in 

Betrieb genommen [313].  

5.4.9.8 Realisierungszeitraum 

 

Da DFIG hauptsächlich in Windkraftanlagen eingesetzt werden, werden hier die 

Genehmigungszeiträume von Windkraftanlagen zugrunde gelegt. Nach Eingang des 

Antrags auf Genehmigung einer Windkraftanlage dauert der Genehmigungsprozess 

zwischen 3 und 48 Monaten. Im Mittel beträgt der Genehmigungszeitraum 17 Monate. 

Hierbei decken sich Angaben von Unternehmen und Behörden. Nach Angaben von 

Behörden kommt es auch auf die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung an, die 

ab einem Projekt mit 20 errichteten Anlagen verpflichtend ist. Bei Verfahren ohne 

Umweltverträglichkeitsprüfung können die meisten Anlagen in der Regel in weniger als 24 
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Monaten genehmigt werden. Die Verfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung dauern etwas 

länger. Der Mittelwert beträgt hier 23 Monate [331]. 

 

Da DFIG hauptsächlich in Windkraftanlagen eingesetzt werden, werden hier die 

Bauzeiträume von Windkraftanlagen zugrunde gelegt. Die Bauzeiträume von 

Windkraftanlagen betragen ab dem Zeitpunkt der Genehmigung für den Anlagenbau im 

Mittel 11 – 13 Monate [331].  

5.4.9.9 Alterungsmechanismen 

Die Schleifringe und Kohlebürsten des Rotors verschleißen mit der Zeit. Sie müssend daher 

regelmäßig ausgetauscht werden [281]. Weitere Alterungsmechanismen umfassen die Alterung 

von Dielektrika und Isolierstoffen sowie den Kapazitätsverlust des Zwischenkreiskondensators 

[281, 316]. 

5.4.9.10 Bereitstellung von Systemdienstleistungen 

Der DFIG ist per Definition eine EA Typ 2. Die Erbringung von Systemdienstleistungen ist somit 

von den technisch-regulatorischen Anforderungen der TAR an EA Typ 2 geprägt. 

 

Technische Eignung 

Der Rotor des DFIG ist eine rotierende Masse. Es existiert eine direkte Netzanbindung des 

Stators, demnach ist die Anlage nicht vollständig über Umrichter vom Drehstromnetz 

frequenzentkoppelt. Die Erbringung von Momentanreserve ist daher technisch inhärent 

möglich. Hierzu muss die Anlage jedoch in der jeweiligen Situation in Betrieb sein, sodass 

die rotierende Masse vorhanden ist. Das bedeutet, dass insbesondere die 

Primärenergiequelle in der jeweiligen Situation vorhanden sein muss. 

In aktueller Forschung wird evaluiert, wie die Frequenzstabilität bei Abnahme der Trägheit 

in einem elektrischen System durch WEA mit DFIG gestützt werden kann [332].  

Technisch-regulatorische Anforderungen 

Es ergeben sich die technisch-regulatorischen Anforderungen gemäß EA Typ 2 

(vgl. Kapitel 4.1.2). 

Wechselwirkung bei Einsatz in kurativer Netzführung 
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Der Einsatz von Regelleistung kann einer Bereitstellung von engpassbehebendem 

Einspeisemanagement oder Redispatch der angeschlossenen Erzeugungsanlage 

entgegenstehen. Bei der Auswahl der Anlagen, die für einen konkreten 

Regelleistungseinsatz abgerufen werden, müssen daher aktuelle 

Netzsicherheitsmaßnahmen berücksichtigt werden. 

 

Technische Eignung 

Die Erbringung von Regelleistung durch einen DFIG ist prinzipiell möglich. Jedoch stellt die 

angeschlossene Primärenergiequelle eine relevante Beschränkung dar. Wird der DFIG in 

einer Windkraftanlage eingesetzt, ist die Erbringung von positiver Regelleistung nur im 

Rahmen der verfügbaren Windenergie möglich. Die Erbringung von negativer Regelleistung 

ist möglich, sofern die Windkraftanlage nicht bereits aufgrund unzureichender 

Windverhältnisse außer Betrieb ist. 

Technisch-regulatorische Anforderungen 

Es ergeben sich im Allgemeinen die technisch-regulatorischen Anforderungen für EA Typ 2 

gemäß der TAR (vgl. Kapitel 4.2.2). Für Windenergieanlagen, die vor dem 01.07.2017 in 

Betrieb genommen wurden, gelten die technisch-regulatorischen Anforderungen der 

SDLWindV. 

Obwohl die SDLWindV regelt, dass die Vorgaben für Erzeugungsanlagen aus dem 

TransmissionCode 2007 auch für Windkraftanlagen gelten, besteht eine Ausnahme in der 

Bereitstellung von Primärregelleistung. Diese muss durch Windkraftanlagen nicht 

bereitgestellt werden. Windkraftanlagen werden in der Folge hauptsächlich mit festem 

Leistungsfaktor betrieben. Hierbei speisen Windkraftanlagen die vollständige momentan 

verfügbare Leistung ohne Vorhaltung eines Regelbandes ein. Bei einem solchen Betrieb ist 

die Erbringung von positiver Regelleistung nicht möglich. Die Erbringung von negativer 

Regelleistung ist dagegen theoretisch möglich. Dies setzt jedoch die freiwillige 

Marktteilnahme voraus. Regulatorisch ist eine Frequenzhaltung durch Leistungsreduktion 

von Windkraftanlagen nur im Falle einer hohen Überfrequenz von 50,2 Hertz vorgesehen. 

Die Leistungsreduktion wird in diesem Fall im Rahmen einer festgelegten 

Wirkleistungsreduktionskennlinie in Abhängigkeit der Netzfrequenz durchgeführt [310, 311]. 

Beschaffungsbezogene Anforderungen 
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Es ergeben sich die Anforderungen des Präqualifikationsverfahrens und der 

Produktspezifikationen des Regelleistungsmarktes (vgl. Kapitel 4.2.3). 

Wechselwirkung bei Einsatz in kurativer Netzführung 

Der Einsatz von Regelleistung kann einer Bereitstellung von engpassbehebendem 

Einspeisemanagement oder Redispatch der angeschlossenen Erzeugungsanlage 

entgegenstehen. Bei der Auswahl der Anlagen, die für einen konkreten 

Regelleistungseinsatz abgerufen werden, muss daher die aktuelle Netzengpasssituation 

berücksichtigt werden. 

 

Technische Eignung 

Die Erbringung von Blindleistung durch DFIG ist technisch möglich und muss entsprechend 

der aktuellen technischen Richtlinien, sowohl im Rahmen der SDLWindV als auch der 

aktuellen TAR, für den Anschluss von Windkraftanlagen am Netz erfolgen [309–311]. Zur 

aktiven Bereitstellung von kapazitivem oder induktivem Blindleistungsverhalten wird der 

rotorseitige Umrichter in der Regel so betrieben, dass der Rotorstrom die Magnetisierung 

der Asynchronmaschine bereitstellt. Der netzseitige Umrichter wird dabei zur Regelung der 

Zwischenkreisspannung auf einen konstanten Wert verwendet. Generell beeinflusst die 

gewählte Umrichtertechnologie und Steuerungsstrategie die Möglichkeit einer 

Blindleistungseinspeisung. Es ist möglich, die volle nominelle Leistung des DFIG als 

Blindleistung einzuspeisen [333–337]. 

Ältere Windkraftanlagen sind von den Regelungen der SDLWindV nicht betroffen, da sie 

beispielsweise vor dem 31. März 2011 an das Netz angeschlossen wurden. Daher kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass noch solche Anlagen im Betrieb sind, die 

Blindleistungsbereitstellung technisch nicht umsetzen [310, 338].  

Technisch-regulatorische Anforderungen 

Es ergeben sich die technisch-regulatorischen Anforderungen für EA Typ 2 gemäß der TAR 

(vgl. Kapitel 4.3.2). Für Windenergieanlagen, die vor dem 01.07.2017 in Betrieb genommen 

wurden, gelten im Speziellen die Anforderungen der SDLWindV. In der SDLWindV wird 

betont, dass die Mindestanforderungen aus dem TransmissionCode 2007 bezüglich der 

Blindleistungsbereitstellung im Nennbetriebspunkt für Windkraftanlagen mit Anschluss am 

Hoch- und Höchstspannungsnetz gelten. Hierbei legt der Netzbetreiber eine von drei 

Varianten der Blindleistungsbereitstellung fest. In der SDLWindV wird weiterhin bestimmt, 
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dass durch eine Windkraftanlage, zusätzlich zur Anforderung im Nennbetriebspunkt, auch 

Blindleistung in Betriebspunkten geleistet werden muss, bei denen die momentane 

eingespeiste Wirkleistung unterhalb der Nennleistung und oberhalb von 10 % der 

Nennleistung liegt. Für Anlagen am Mittelspannungsnetz gilt, dass die 

Mittelspannungsrichtlinie des BDEW eingehalten werden muss. Für solche Anlagen kann 

der Netzbetreiber ebenfalls verschiedene Varianten der Blindleistungsbereitstellung 

vorgeben [309–311]. 

 

Technische Eignung 

Bei einem auftretenden Spannungseinbruch im Netz kommt es bei DFIG dynamisch zu 

besonders hohen Rotorströmen. Damit diese Ströme nicht die verbauten IGBT 

beschädigen, werden verschiedene Schutzsysteme eingesetzt. In älteren Generationen 

wurden im Fall eines Spannungseinbruchs die IGBT der Umrichter in einen nichtleitenden 

Zustand überführt und sogenannte Crowbars eingesetzt. Diese stellen Widerstände dar, die 

im Fall eines Spannungseinbruchs eingeschaltet werden und im Rotor die gespeicherte 

magnetische Energie des Generators in Wärme umwandeln. Die Crowbar stellt eine 

Schutzfunktion für den DFIG bei Auftreten eines netzseitigen Fehlers dar. Beim Einschalten 

der Widerstände geht die Regelbarkeit der Asynchronmaschine jedoch hierdurch verloren, 

da der Rotorstrang faktisch über die Widerstände kurzgeschlossen wird. Der DFIG wird in 

Fällen von Spannungseinbrüchen so zum spannungssenkenden induktiven 

Blindleistungsverbraucher. In früheren Netzanschlussregeln war es darüber hinaus erlaubt, 

dass sich der DFIG unmittelbar bei Auftreten eines Spannungseinbruchs vom Netz trennt.  

Da dieses Verhalten nicht netzdienlich und mit derzeitigen Netzanschlussregeln (TAR und 

SDLWindV) nicht vereinbar ist, werden mittlerweile Konzepte umgesetzt, die eine aktive 

Crowbar einsetzen. Dieses Konzept beschränkt sich darauf, während eines Netzfehlers nur 

kurzfristig Widerstände in den Rotor einzuschalten. Die Umrichtersysteme werden 

rotorseitig entsprechend abgeschaltet. Die größten auftretenden Ströme und Spannungen 

werden somit durch die Crowbar abgefangen, wodurch der Generator geschützt wird. 

Netzseitig bleiben die Umrichtersysteme jedoch grundsätzlich weiterhin aktiv. Ein 

Wiedereinschalten der Umrichter in den Rotor ist dann jederzeit möglich. Die Regelbarkeit 

des DFIG wird daher im begrenzten Maß beibehalten. Dies ermöglicht teilweise auch einen 

Beitrag zur Blindleistung während des Fehlers, nachdem die dynamischen Vorgänge im 

Generator abgeklungen sind. Jedoch setzt auch der Einsatz der aktiven Crowbar faktisch 

die Netzanschlussregeln nicht vollständig um, da in den Zeiträumen mit eingeschalteter 

Crowbar die Regelung faktisch verloren geht und kein Beitrag zur Blindleistung geleistet wird 
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[320–325, 339]. Der tatsächliche Blindleistungsbeitrag ist weitgehend von der verwendeten 

Regelungsstrategie im Fehlerfall abhängig [325, 333, 334].  

Weil ältere Windkraftanlagen von den Regelungen der SDLWindV nicht betroffen sind, da 

sie beispielsweise vor dem 31. März 2011 an das Netz angeschlossen wurden, kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass noch solche Anlagen im Betrieb sind, die keine aktive 

CrowBar enthalten [310, 338]. Diese Anlagen sind entsprechend nicht für die Erbringung 

eines Kurzschlussstrombeitrags geeignet. 

Technisch-regulatorische Anforderungen 

Es ergeben sich die technisch-regulatorischen Anforderungen gemäß EA Typ 2 

(vgl. Kapitel 4.4.2). Gemäß SDLWindV müssen Windkraftanlagen Beiträge zum 

Fehlerstrom leisten. Insbesondere dürfen sich Windkraftanlagen bei Auftritt eines 

Netzfehlers und resultierendem Spannungseinbruch innerhalb von 150 ms nicht vom Netz 

trennen. Es muss ein Blindstrom zur Stützung der Netzspannung eingespeist werden. Die 

Windkraftanlage muss technisch in der Lage sein, einen Blindstrom von 100% des 

Nennstroms einzuspeisen [309–311]. 

 

Technische Eignung 

Der DFIG ist ein Generatorkonzept, welches zur Erregung des Rotors über den rotorseitigen 

Umrichter eine vorhandene Netzspannung benötigt. Die Magnetisierung der Maschine wird 

dann rotorseitig über den Umrichter bereitgestellt. Wenn der DFIG als Asynchrongenerator 

ohne zusätzliche Erregung im Rotor betrieben wird (kurzgeschlossener Rotor), muss die 

Magnetisierung des Generators durch Aufnahme von Blindleistung aus dem Netz über den 

Stator erfolgen. In beiden Fällen wird ein stabiler Netzbetrieb vorausgesetzt. Ein DFIG ist 

daher technisch nicht schwarzstartfähig [281, 288, 312, 333–335]. Durch Erweiterung mit 

einem Energiespeicher, welcher beispielsweise zur Spannungsregelung des DC-

Zwischenkreises im rotorseitigen Umrichter verwendet wird, ist eine Schwarzstartfähigkeit 

von DFIGs jedoch technisch möglich [340]. Hierbei ist aber zu beachten, dass die jeweilige 

Primärenergie, beispielsweise der Wind, für einen Schwarzstart des DFIG vorhanden sein 

muss, um Wirkleistung einzuspeisen und eine Frequenzstabilisierung für das Netz 

bereitstellen zu können. Zusätzlich muss eine entsprechende Regelung des Umrichters 

umgesetzt werden, damit der DFIG eine Spannungsregelung für das Netz bereitstellen 

kann. 

Technisch-regulatorische Anforderungen 
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Es ergeben sich die technisch-regulatorischen Anforderungen gemäß EA Typ 2 

(vgl. Kapitel 4.5.2). 
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5.4.10 Regelbarer Ortsnetztransformator (RONT) 

5.4.10.1 Funktionen und Aufgaben 

Der regelbare Ortsnetztransformator (RONT) ist eine Erweiterung des konventionellen 

Ortsnetztransformators mit festem Übersetzungsverhältnis. Die zunehmend dezentrale 

Erzeugung in der Mittel- und Niederspannungsebene stellt die Verteilungsnetzbetreiber 

bezüglich der Spannungshaltung in ihrem Netzgebiet vor Herausforderungen. Bei intensiver 

Nutzung der Niederspannungsebene kann der Spannungsabfall oder -anstieg entlang der 

Niederspannungsleitungen so groß werden, dass die Einhaltung des zulässigen 

Spannungsbandes gefährdet wird. Mit dem Einsatz von RONTs steht eine zusätzliche 

Möglichkeit für die Spannungshaltung in Verteilungsnetzen zur Verfügung. Im Gegensatz zu 

konventionellen Ortsnetztransformatoren ist im RONT ein Stufensteller zur Anpassung des 

Übersetzungsverhältnisses verbaut. Die Spannung kann somit durch Wahl des 

Übersetzungsverhältnisses entsprechend der aktuellen Netznutzung eingestellt werden. In der 

Folge kann das zulässige Spannungsband sicher eingehalten werden.  

5.4.10.2 Ausführungen und Betriebsmittelgenerationen 

Der RONT stellt einen Ortsnetztransformator mit Stufensteller dar. Transformatoren mit 

Stufensteller zur Spannungsregelung in diskreten Schritten sind eine bekannte und ausgereifte 

Technologie, die für die Entwicklung des RONT weitgehend übertragen wurde. Um die 

Baugröße der Stufensteller zu verringern, werden die klassischerweise eingesetzten 

Vakuumschalter durch spezielle Vakuumzellen ersetzt. Das Ziel dieser Erweiterung ist, dass der 

RONT in herkömmliche Ortsnetzstationen eingebaut werden kann [341]. In alternativen 

Ausführung des RONT erfolgt die diskrete Stufenstellung über Leistungselektronik [342, 343]. 

Eine Weiterentwicklung des RONT stellt die sogenannte intelligente Ortsnetzstation dar, bei 

welcher auf den Stufensteller verzichtet wird. Stattdessen werden leistungselektronische 

Elemente verwendet, um die Spannung in einem kontinuierlichen Bereich einstellen zu können 

[344]. 

 

Prinzipiell können auch mehrere RONT parallel verschaltet werden, was die Leistung der 

gesamten RONT-Einheit erhöht. Dabei ist jedoch auch die Stromtragfähigkeit der Leitungen 

und aller weiteren in Serie geschalteten Netzbetriebsmittel zu beachten. 
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Ein RONT ist in der Regel fest in einer Ortsnetzstation verbaut und wird nicht transportiert. 

In der typischen Leistungsklasse von 400 kVA bis 800 kVA wiegen RONTs zwischen 2 t und 

3 t [345]. 

5.4.10.3 Leistungsbereich 

RONTs sind typischerweise in einem Leistungsbereich von 250 kVA bis 1000 kVA verfügbar 

[341, 346]. Höhere Leistungen sind ebenfalls realisierbar [345]. 

5.4.10.4 Nutzungsdauer 

Die typische Nutzungsdauer kann bei guter Wartung 50 Jahre und mehr betragen. 

5.4.10.5 Betriebsmittelgrenzen 

 

RONTs werden wie alle Transformatoren für bestimmte maximale Ströme und Spannungen 

ausgelegt. Bei Überschreitung der zulässigen Spannung kann es zu Durchschlägen 

zwischen den Windungen sowie zu einer beschleunigten Alterung kommen. Bei 

Überschreitung der maximalen Leistung bzw. der maximalen Ströme kann es zu 

unzulässiger mechanischer Beanspruchung durch magnetische Kräfte kommen.  

Eine weitere physikalische Grenze ist die maximal zulässige Temperatur, welche ebenfalls 

von der Leistung bzw. dem elektrischen Strom abhängt. Hierbei können die maximal 

zulässigen Temperaturerhöhungen von Leistungstransformatoren gemäß Norm 

herangezogen werden. Die Windungen dürfen eine Übertemperatur von 65 K oberhalb des 

Sollwerts nicht überschreiten. Die maximal zulässige Übertemperatur des Öls beträgt 60 K 

über dem Temperatursollwert [24, 110, 346]. 

 

In Abhängigkeit der Spannungswinkeldifferenz zwischen dem Anfangs- und Endknoten 

eines Stromkreises können durch Zu- bzw. Abschalten des Stromkreises hohe 

Ausgleichsströme entstehen. Um mögliche Schutzauslösungen aufgrund von Überstrom zu 

vermeiden, muss die Spannungsphasenwinkeldifferenz begrenzt werden. Bei Zu- bzw. 

Abschaltung eines Stromkreises darf sich die Spannungsphasenwinkeldifferenz um nicht 

mehr als 10 Grad ändern [32]. 
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Mit einer höheren Auslastung des Transformators nimmt die Geräuschentwicklung zu. Je 

nach Aufstellungsort und Uhrzeit ergeben sich unterschiedliche Grenzwerte für die 

maximale Geräuschemission (vgl. Kapitel 7.1). 

5.4.10.6 Einführungsjahr 

Im Jahr 2003 startete in Deutschland die Entwicklung von RONTs. Prototypen wurden erstmals 

2010 für einen Probebetrieb im Netzgebiet der Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH eingesetzt. 

Weitere Probebetriebe starteten 2011 im Netzgebiet einiger RWE-Regionalzentren [343]. 

5.4.10.7 Betriebserfahrung 

Bis Ende 2014 hatte beispielsweise der Verteilungsnetzbetreiber E.ON insgesamt 233 RONTs 

für die Installation im eigenen Netzgebiet bestellt und einen Großteil bereits in Betrieb 

genommen [347]. Auch von weiteren Netzbetreibern ist bekannt, dass sie regelbare 

Ortsnetztransformatoren einsetzen [348, 349]. Seit 2016 existiert ein VDE FNN Hinweis über 

die Planung und den Betrieb von regelbaren Ortsnetztransformatoren [350]. Es kann insgesamt 

von umfassender Betriebserfahrung im deutschen Verteilnetz ausgegangen werden. 

5.4.10.8 Pilotprojekte 

Beim Einsatz der ersten RONTs im Jahr 2010 wurden Probebetriebe von etwa 2 Jahren 

definiert. Da es sich mittlerweile um eine ausgereifte und erprobte Technologie handelt, ist nicht 

von neuen Pilotprojekten auszugehen. [343] 

5.4.10.9 Alterungsmechanismen 

Die Alterungsmechanismen des RONTs sind identisch mit denen eines 

Leistungstransformators. Die Alterung wird sowohl über das Isoliersystem als auch über die 

Alterung des Stahlgehäuses, der Durchführungen und weiterem zugehörigen Equipment 

bestimmt. Die Alterung des Isoliersystems ist stark von der vorgegangenen Nutzung abhängig. 

Dazu zählen thermische Beanspruchungen durch Überlastungen sowie Strom- und 

Spannungsstöße. Diese Belastungen führen zu einer Zersetzung der Zellulose (Papier und 

Holz) und somit zu einer Schwächung der Isolierung [25, 26]. Hohe Temperaturen führen 

zusätzlich zu einer Zersetzung des Transformator-Öls und somit zu einer weiteren Verringerung 

der Isolierfähigkeit. Kommt es zu einem Versagen des Isoliersystems und in der Folge zu einem 

Durchschlag, ist eine irreversible Beschädigung des Transformators anzunehmen. Das 

Gehäuse altert hauptsächlich durch Korrosion. Die Alterung der Durchführungen ist ebenfalls 

abhängig von der thermischen und elektrischen Belastung (siehe Kapitel 2.2.3). 

Durch hohe lokale Temperaturen und eine Oxidation der Schalterkontakte, kann zudem eine 

Alterung der Stufensteller auftreten. Dies kann bei steigender Alterung zu einem erhöhten 
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Widerstand der Kontakte, sowie im schlimmsten Fall zu einer lokalen Abnutzung führen, die 

einen Weiterbetrieb des Stufenstellers unmöglich macht [134]. 

5.4.10.10 Bereitstellung von Systemdienstleistungen 

Der RONT ist als Transformator ein integraler Bestandteil des Netzes und steht im 

Netzbetreibereigentum. Die Bereitstellung von SDL umfasst im Wesentlichen die 

Spannungsregelung. 

 

Der RONT eignet sich technisch nicht zur Erbringung von Momentanreserve, da er weder 

über einen Energiespeicher noch über rotierende Massen verfügt. 

 

Der RONT eignet sich technisch nicht zur Erbringung von Regelleistung, da er weder über 

einen Energiespeicher noch über eine Primärenergiequelle verfügt. 

 

Der RONT ist ein Längsregler. Er verändert durch Stufenstellung direkt den 

Spannungsbetrag und somit den Blindleistungsfluss im Netz. 

 

Weil weder Energiespeicher noch Primärenergiequelle vorhanden sind, ist weder die 

Einspeisung von Kurzschlussstrom noch eine Bereitstellung von dynamische 

Blindstromstützung im Fehlerfall möglich. 

 

Weil weder Energiespeicher noch Primärenergiequelle vorhanden sind, eignet sich der 

RONT technisch nicht für den Netzwiederaufbau. 
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6 Betriebsmittelmatrizen 

Auf Grundlage der in Kapitel 5 dargestellten Einzelsteckbriefe lassen sich die die verschiedenen 

Betriebsmitteltypen in Form sogenannter Betriebsmittelmatrizen gegenüberstellen. Hierzu 

wird für jede SDL sowie für einzelne Maßnahmen zur Höherauslastung (kurative Netzführung, 

Wirkleistungsflusssteuerung) jeweils eine eigene Matrix erstellt. 

Die Betriebsmittel werden bezogen auf ihren Errichtungs- und Einsatzzweck in primäre und 

sekundäre Betriebsmittel eingeteilt. Primäre Betriebsmittel sind solche, deren primärer 

Einsatzzweck das jeweilige Betriebskonzept oder die jeweilige SDL ist bzw. deren Einsatz für 

diese SDL bereits Stand der Technik ist. Sekundäre Betriebsmittel sind demnach solche, die 

einen anderen Primärzweck verfolgen oder deren Einsatz für die betreffende SDL zwar 

technisch denkbar ist, aber nicht dem Stand der Technik entspricht.  

Jede Matrix umfasst insbesondere den primären Einsatzzweck, den Leistungsbereich, die 

aktuelle Betriebserfahrung, die Kosten, die Planungs- und Genehmigungsdauer sowie die 

Bauzeit. Hierbei ist zu betonen, dass sich diese Angaben auf den typischen Einsatzzweck des 

jeweiligen Betriebsmittels beziehen. Die Angaben sind den Steckbriefen (vgl. Kapitel 4) 

entnommen und beziehen sich demnach nicht zwingend auf den Einsatzbereich, den die 

jeweilige Matrix behandelt. 

Anhand spezifischer Abgrenzungsmerkmale werden die verschiedenen Betriebsmittel in ihrer 

Wirkungsweise und ihren jeweiligen Eigenschaften klassifiziert. Zusätzlich werden die 

entsprechenden regulatorischen Anforderungen des Einsatzes erfasst. Darüber hinaus 

enthalten die Matrizen individuelle Kategorien in Abhängigkeit der spezifischen SDL bzw. 

Maßnahme zur Höherauslastung. So ist im Fall der kurativen Netzführung die Reaktionszeit als 

individuelle Kategorie ausgewiesen. 

Um die Eigentumsverhältnisse deutlich hervorzuheben, sind Anlagen, die sich üblicherweise im 

Eigentum des Netzbetreibers befinden, blau hinterlegt. Anlagen, die sich im Eigentum von 

Marktteilnehmer befinden, sind grün gekennzeichnet.  
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Betriebsmittel für die Wirkleistungsflusssteuerung 

Betriebsmittel → 
 

Kategorien ↓ 

Thyristor Controlled Series Capacitor 
TCSC 

Static Synchronous Series Compensator 
SSSC 

Phasenschiebertransformator 
PST 

Hochspannungsgleichstromübertragung 
HGÜ 

Primärnutzen Wirkleistungsflusssteuerung Wirkleistungsflusssteuerung Wirkleistungsflusssteuerung Übertragung und Steuerung Wirkleistung 

Abgrenzungsmerkmal 

Steuerung durch direkte Anpassung der 
Leitungsimpedanz X; Steuerungsmöglichkeit 
abhängig von Leitungsstrom; Fest verbaut; 

Höherauslastung der Leitung möglich  

Steuerung durch Einprägung einer seriellen 
Spannung; Steuerungsmöglichkeit 

unabhängig von Leitungsstrom; Mobil 
einsetzbar; Höherauslastung der Leitung 

möglich 

Steuerung und gezielte Anpassung der 
Phasenwinkeldifferenz durch 

Spannungseinprägung; Umfangreiche 
Betriebserfahrung (Transformator); Keine 

Höherauslastung der Leitung möglich 

Moderne MMC-Technologie ermöglicht 
schnelle Anpassungen von Wirk- und 
Blindleistungsflüssen sowie eine hohe 

Qualität der Wechselspannung (geringerer 
Filteraufwand) 

Leistungsbereich 
≤600 MVAr; Ein Regelbereich von Xmax/Xmin = 3 ist 
üblich, Parallelresonanz muss vermieden werden, 

Leistungsbereich stromabhängig 

Modular; Mit ≤10 MVA-Modulen beliebig 
skalierbar; pro Modul eine mögliche 
Spannungseinprägung von ±566 V 

≤2.750 MVA; Phasenverschiebung von bis 
zu ±40° ist möglich ≤1.000 MW 

Aktuelle 
Durchdringung und 
Betriebserfahrung 

Kein TCSC in Deutschland im Einsatz; Erste 
Anlage in 2022; Betriebserfahrung in USA, Indien, 

China, Brasilien und Schweden 

Keine Betriebserfahrung in Deutschland / 
2 Pilotprojekte (UK, Spanien); 

Betriebserfahrung in USA und Korea 

Etwa 5 Jahre Betriebserfahrung in 
Deutschland, Derzeit sind 4 Anlagen an den 

Grenzen zu Polen, Niederlande und 
Tschechien in Betrieb; International: Erste 

Anlagen in den 1930er Jahren 

15 Jahre Betriebserfahrung mit HGÜ Kontek; 
Ca. 5 Jahre Betriebserfahrung mit mehreren 

Off-Shore-HGÜ in Deutschland 

Kontinuierlicher / 
Diskreter Stellbereich 

Kontinuierlich, aber Existenz nicht zulässiger 
Resonanzbereiche 

Kontinuierlich 

Diskret mit Stufensteller bei 1°-2° 
Phasenverschiebung pro Stufe; 

Kontinuierlich bei Ausführung als TCPST 
(vgl. Kapitel 5.3.1.2) 

Kontinuierlich 

Planungs-, 
Genehmigungsdauer & 

Bauzeit 

Bedarfsfeststellung Neuanlagen über NEP; Bau- 
und Planungszeitraum von 12-25 Monaten 

Bedarfsfeststellung Neuanlagen über NEP; 
Im Betrieb mobiler Einsatz innerhalb von 

Stunden möglich 

Bedarfsfeststellung Neuanlagen über NEP; 
Bau- und Planungszeitraum ≈ 24 Monate 

Bedarfsfeststellung innerdeutscher HGÜ 
über NEP; Bau- und Planungszeitraum 

Umrichterstation: 12-24 Monate 
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Primäre Betriebsmittel für die kurative Netzführung 

Betriebsmittel → 
 

Kategorien ↓ 

Static Synchronous Series 
Compensator 

SSSC 

Thyristor Controlled Series 
Capacitor 

TCSC 

Phasenschiebertransformator 
PST 

Hochspannungs-
gleichstromübertragung 

HGÜ 
Batteriespeicher 

Primärnutzen Wirkleistungsflusssteuerung Wirkleistungsflusssteuerung Wirkleistungsflusssteuerung 
Übertragung und Steuerung 

Wirkleistungsfluss 
Multi-Use 

Abgrenzungs-
merkmal 

Steuerung durch Einprägung einer 
seriellen Spannung; 

Steuerungsmöglichkeit unabhängig 
von Leitungsstrom; Mobil einsetzbar; 

Höherauslastung der Leitung 
möglich 

Steuerung durch direkte Anpassung 
der Leitungsimpedanz X; 

Steuerungsmöglichkeit abhängig von 
Leitungsstrom; Fest verbaut; 

Höherauslastung der Leitung möglich 

Steuerung und gezielte Anpassung 
der Phasenwinkeldifferenz durch 

Spannungseinprägung; 
Umfangreiche Betriebserfahrung 

(Transformator); Keine 
Höherauslastung der Leitung 

möglich 

Moderne MMC-Technologie 
ermöglicht schnelle Anpassungen 

von Wirk- und 
Blindleistungsflüssen sowie eine 

hohe Qualität der 
Wechselspannung (geringerer 

Filteraufwand) 

Schnelle Reaktionszeit zur 
Behebung von Netzengpässen; 
Leistung und Speicherkapazität 

modular skalierbar 

Einsatz in der 
kurativen 

Netzführung 

Einsatz für kurative 
Wirkleistungsflusssteuerung 

Einsatz für kurative 
Wirkleistungsflusssteuerung 

Einsatz für kurative 
Wirkleistungsflusssteuerung 

Einsatz für kurative 
Wirkleistungsflusssteuerung  

(z.B. als Back-to-Back-Konverter) 
Einsatz als Netzbooster 

Leistungsbereich 

Modular; Mit ≤10 MVA-Modulen 
beliebig skalierbar; pro Modul eine 

mögliche Spannungseinprägung von 
±566 V 

≤600 MVAr; Ein Regelbereich von 
Xmax/Xmin = 3 ist üblich, 

Parallelresonanz muss vermieden 
werden, Leistungsbereich 

stromabhängig 

≤2.750 MVA; Phasenverschiebung 
von bis zu ±40° ist möglich ≤1.000 MW 

Abhängig vom Umrichter modular 
skalierbar 

Aktuelle 
Durchdringung und 
Betriebserfahrung 

Keine Betriebserfahrung in 
Deutschland / 2 Pilotprojekte (UK, 

Spanien); Betriebserfahrung in USA 
und Korea 

Kein TCSC in Deutschland im Einsatz; 
Erste Anlage in 2022; 

Betriebserfahrung in USA, Indien, 
China, Brasilien und Schweden 

Etwa 5 Jahre Betriebserfahrung, 
Derzeit 4 Anlagen an den Grenzen 

zu Polen, Niederlande und 
Tschechien; International: Erste 
Anlagen in den 1930er Jahren 

15 Jahre Betriebserfahrung mit 
HGÜ Kontek; Ca. 5 Jahre 

Betriebserfahrung mit mehreren 
Off-Shore-HGÜ in Deutschland 

≥5 Jahre Betriebserfahrung in 
Deutschland; Einsatz mit 

zunehmend größeren Leistungen 
pro Anlage 

Kontinuierlicher / 
Diskreter 

Stellbereich 
Kontinuierlich 

Kontinuierlich, aber Existenz nicht 
zulässiger Resonanzbereiche 

Diskret mit Stufensteller bei 1°-2° 
Phasenverschiebung pro Stufe; 

Kontinuierlich bei Ausführung als 
TCPST (vgl. Kapitel 5.3.1.2) 

Kontinuierlich Kontinuierlich 

Reaktionszeit <10 ms <20 ms 

Mit Stufensteller: Minuten für 
gesamten Stellbereich 

Als TCPST: ≈20 ms für gesamten 
Stellbereich 

<10 ms <10 ms 

Planungs-, 
Genehmigungsdauer 

& Bauzeit 

Bedarfsfeststellung Neuanlagen 
über NEP; Im Betrieb mobiler 
Einsatz innerhalb von Stunden 

möglich 

Bedarfsfeststellung Neuanlagen über 
NEP; Bau- und Planungszeitraum von 

12-25 Monaten 

Bedarfsfeststellung Neuanlagen 
über NEP; Bau- und 

Planungszeitraum ≈ 24 Monate 

Bedarfsfeststellung innerdeutscher 
HGÜ über NEP; Bau- und 

Planungszeitraum 
Umrichterstation: 12-24 Monate 

Bedarfsfeststellung Netzbooster 
über NEP; Allgemein einige Monate 

Genehmigungsdauer; Planungs- 
und Bauzeit: 12 Monate 
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Sekundäre Betriebsmittel für die kurative Netzführung 

Betriebsmittel → 
 

Kategorien ↓ 

Doppeltgespeister Asynchrongenerator 
DFIG 

Asynchronmaschine 
ASM 

Synchronmaschine 
SM 

Voltage Source Converter 
VSC 

Primärnutzen 
Anbindung Erzeugungs- und 

Energiespeicheranlagen 
Anbindung Erzeugungs- und 

Energiespeicheranlagen 
Anbindung Erzeugungs- und 

Energiespeicheranlagen 
Anbindung Erzeugungs- und 

Energiespeicheranlagen 

Abgrenzungsmerkmal 
Rotierende Masse; Weiterer Regelbereich als 

ASM; Blindleistung einstellbar; Einsatz 
meistens in Windenergieanlagen 

Rotierende Masse; Günstige Herstellung 
kleinerer Leistungen; Blindleistungsbedarf; 

Einsatz in kleineren Wind- und 
Wasserkraftwerken 

Rotierende Masse; Lange 
Betriebserfahrung; Blindleistung 

einstellbar 

Leistungselektronik; Einspeisung von Wirk- und 
Blindleistung möglich; Vielfältig einsetzbar 

(Batterien, PV, WEA,…) 

Einsatz in der 
kurativen Netzführung 

Anbindung von EA und Energiespeichern, die für kurativen Redispatch und Einspeisemanagement geeignet sind 

Leistungsbereich ≤10 MW ≤20 MW ≤1.500 MW 
≤7 MW bei einzelnem Umrichter, Modulare 

Bauweise und Skalierung zu höheren 
Leistungsklassen möglich 

Aktuelle 
Durchdringung und 
Betriebserfahrung 

Mehrere Jahrzehnte Betriebserfahrung; 30 % 
aller WEA in Deutschland mit DFIG betrieben 

Betriebserfahrung als Generator seit etwa 30 
Jahren in Deutschland; Aufgrund Innovation 

(DFIG) zunehmend seltener eingesetzt 

Viele Jahrzehnte Betriebserfahrung; 
Einsatz in Kraftwerken und WEA 

Etwa 15 Jahre Betriebserfahrung in 
Deutschland; Verwendung in allen PV-Anlagen 

und 50% der WEA 

Kontinuierlicher/ 
Diskreter Stellbereich 

Kontinuierlich 

Reaktionszeit <10 ms; Abhängig von Primärenergiesystem (i.d.R. hängt die Reaktionszeit maßgeblich vom Primärenergiesystem ab) 

Planungs-, 
Genehmigungsdauer 

& Bauzeit 

WEA: ≥11-13 Monate Bauzeitraum; In der 
Regel <24 Monate Genehmigungsdauer 

k.A., Projekt- und Leistungsabhängig. k.A., Projekt- und Leistungsabhängig k.A., Projekt- und Leistungsabhängig 

Regulatorische 
Anforderungen 

Bei Betrieb in WEA: Einspeisung mit festem Leistungsfaktor ohne Vorhaltung von Wirkleistungsreserven; Abruf im Rahmen des 
Einspeisemanagements; 

NB-Eigentum grundlegend nicht möglich, sofern Erzeugungs- oder Energiespeicheranlage angeschlossen ist; Derzeit jedoch nationale 
Umsetzung von EU-Regeln (Strommarktrichtlinie) 

Abruf im Rahmen des 
Redispatcheinsatzes/Einspeisemanagements; 

NB-Eigentum nicht möglich, sofern Erzeugungs- 
oder Energiespeicheranlage angeschlossen ist; 
Derzeit jedoch nationale Umsetzung von EU-

Regeln (Strommarktrichtlinie) 
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Primäre Betriebsmittel für Erbringung von Frequenzhaltung: Trägheit der lokalen Netzstabilität 

Betriebsmittel → 
 

Kategorien ↓ 
Rotierender Phasenschieber 

Doppeltgespeister 
Asynchrongenerator 

DFIG 

Synchronmaschine 
SM 

Asynchronmaschine 
ASM 

Voltage Source Converter 
VSC 

Primärnutzen Bereitstellung Blindleistung (↑↓) Anbindung Erzeugungs- und 
Energiespeicheranlagen 

Anbindung Erzeugungs- und 
Energiespeicheranlagen 

Anbindung Erzeugungs- und 
Energiespeicheranlagen 

Anbindung Erzeugungs- und 
Energiespeicheranlagen 

Abgrenzungsmerkmal 

Rotierende Masse zur expliziten 
SDL-Bereitstellung; Umbau ehem. 

Kraftwerksgeneratoren zu rot. 
Phasenschiebern möglich; Üblich 

sind synchrone rotierende 
Phasenschieber, derzeit jedoch auch 

Entwicklung von asynchronen 
Konzepten 

Rotierende Masse; Häufiger 
Einsatz in Windenergieanlagen als 

günstigere Alternative zur 
Synchronmaschine; Bereitstellung 

von Trägheit abhängig von 
angeschlossenem mechanischen 

System;  

Rotierende Masse; Lange 
Betriebserfahrung bei der 

Bereitstellung von 
Momentanreserve durch SM 

Rotierende Masse; Günstige 
Alternative zur Synchronmaschine 
bei geringeren Leistungen; Eine 

Erweiterung der ASM mit 
Umrichter im Rotor ist der DFIG; 

Bereitstellung von Trägheit 
abhängig von angeschlossenem 

mechanischen System; 

Nur als synthetische 
Schwungmasse bei netzbildenden 
VSC; Vielfältig einsetzbar z.B. zur 

Netzanbindung von DEA und 
Batteriespeichern; Bereitstellung 
abhängig von Primärenergie bzw. 
angeschlossenem mechanischen 

System;  

Leistungsbereich 
In Modulen ≤75 MVAr skalierbar (Bei 
Umbau von Kraftwerken: siehe SM) ≤10 MW ≤1.500 MW ≤20 MW 

≤7 MW bei einzelnem Umrichter, 
Modulare Bauweise und 
Skalierung zu höheren 

Leistungsklassen möglich 

Aktuelle Durchdringung 
und Betriebserfahrung 

Betriebserfahrung seit >5 Jahren in 
Deutschland; Derzeit sind mehr als 3 

rotierende Phasenschieber in 
Deutschland in Betrieb 

Mehrere Jahrzehnte 
Betriebserfahrung; 30 % aller 
WEA in Deutschland mit DFIG 

betrieben 

Viele Jahrzehnte 
Betriebserfahrung; Einsatz in 

Kraftwerken und WEA 

Betriebserfahrung als Generator 
seit etwa 30 Jahren in 

Deutschland; Aufgrund Innovation 
(DFIG) zunehmend seltener 

eingesetzt 

Etwa 15 Jahre Betriebserfahrung 
in Deutschland mit VSC 

allgemein; Verwendung in allen 
PV-Anlagen und 50% der WEA 

Planungs-, 
Genehmigungsdauer & 

Bauzeit 

Bedarfsfeststellung Neuanlagen über 
NEP; Planungs- und Bauzeit beträgt 

dann 18-24 Monate 

Umbau von Kraftwerksgeneratoren 
zu rotierenden Phasenschiebern 
innerhalb eines Jahres möglich 

WEA: ≥11-13 Monate Bauzeitraum 
und in der Regel <24 Monate 

Genehmigungsdauer 

k.A., Projekt- und 
Leistungsabhängig 

k.A., Projekt- und 
Leistungsabhängig 

k.A., Projekt- und 
Leistungsabhängig 

Regulatorische 
Anforderungen 

Keine; Aktuell Frequenzhaltung 
inhärent durch rotierende Masse Keine; Aktuell Frequenzhaltung inhärent durch rotierende Masse Keine 
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Sekundäre Betriebsmittel für Erbringung von Frequenzhaltung: Trägheit der lokalen Netzstabilität 

Betriebsmittel → 
 

Kategorien ↓ 

Static Synchronous Compensators 
STATCOM (Nur mit Energiespeicher-Erweiterung) 

Batteriespeicher 

Primärnutzen Bereitstellung Blindleistung (↑↓) Multi-Use 

Abgrenzungsmerkmal 

Bei Erweiterung um einen geeigneten Energiespeicher ist neben der 
Erbringung von Blindleistung zusätzlich Nutzung des STATCOM für 
die Momentanreserve möglich; Synthetische Schwungmasse über 

angeschlossenen netzbildenden VSC 

Synthetische Schwungmasse über angeschlossenen netzbildenden 
VSC 

Leistungsbereich ≤1.000 MVAr Abhängig vom Umrichter modular skalierbar 

Aktuelle 
Durchdringung und 
Betriebserfahrung 

Kaum Betriebserfahrung; Eine Anlage seit 01/2020 in Betrieb; Größere 
Betriebserfahrung in England (>3 STATCOMs) 

≥5 Jahre Betriebserfahrung in Deutschland; Einsatz mit zunehmend 
größeren Leistungen pro Anlage 

Planungs-, 
Genehmigungsdauer & 

Bauzeit 

Bedarfsfeststellung über NEP; Planungs- und Bauzeitraum: 12-24 
Monate Einige Monate Genehmigungsdauer; Planungs- und Bauzeit: 12 Monate 

Regulatorische 
Anforderungen 

Energiespeicheranlagen, die zur Erbringung von Frequenzhaltung 
eingesetzt werden, dürfen sich nicht im Besitz des Netzbetreibers 

befinden; Derzeit jedoch nationale Umsetzung von EU-Regeln 
(Strommarktrichtlinie); Betriebspunkt der Anlage kann von NB 

vorgegeben werden 

Energiespeicheranlagen, die zur Erbringung von Frequenzhaltung 
eingesetzt werden, dürfen sich nicht im Besitz des Netzbetreibers 

befinden; Derzeit jedoch nationale Umsetzung von EU-Regeln 
(Strommarktrichtlinie) 

WW kurative 
Netzführung 

Bei konkretem Einsatz: Eingestellter Arbeitspunkt kann von dem zur 
Spannungshaltung eingestellten Arbeitspunkt abweichen 

Bei Vorhaltung der Anlagenleistung für die kurative Netzführung kann 
die Leistung nicht für Momentanreserve bereitgestellt werden 

WW mit Primärzweck 
Einsatz kann Blindleistungsbereitstellung beeinflussen, da bei 

Erbringung von Momentanreserve Wirkleistung eingespeist wird 
- 
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Betriebsmittel für Erbringung von Frequenzhaltung: Regelleistung 

Betriebsmittel → 
 

Kategorien ↓ 

Doppeltgespeister 
Asynchrongenerator 

DFIG 

Synchronmaschine 
SM 

Asynchronmaschine 
ASM 

Voltage Source Converter 
VSC 

Batteriespeicher 

Primärnutzen 
Anbindung Erzeugungs- und 

Energiespeicheranlagen 
Anbindung Erzeugungs- und 

Energiespeicheranlagen 
Anbindung Erzeugungs- und 

Energiespeicheranlagen 
Anbindung Erzeugungs- und 

Energiespeicheranlagen 
Mulit-Use 

Abgrenzungsmerkmal 

Eher kleinere Leistungen aufgrund von 
Kosten im Vergleich zu SM; Einsatz für 
die Regelleistung auch abhängig von 

Primärenergiesystem 

Langjährige Betriebserfahrung in 
primärregelreservefähigen 

Großkraftwerken; Inhärenter 
Beitrag zur Frequenzhaltung 

durch Trägheit; Einsatz für die 
Regelleistung auch abhängig von 

Primärenergiesystem 

Inhärenter Beitrag zur 
Frequenzhaltung durch Trägheit; 

Eher kleinere Leistungen 
aufgrund von Kosten im 

Vergleich zu SM; Einsatz für die 
Regelleistung auch abhängig 

von Primärenergiesystem 

Nur mit entsprechendem 
Primärenergiesystem zur 

Einspeisung von Wirkleistung 
umsetzbar (Batteriespeicher, 

WEA, PV) 

Leistung und Speicherkapazität 
modular skalierbar; Bereits heute 
Einsatz am Regelleistungsmarkt; 

Anbindung erfolgt über VSC; 
Vielfältig einsetzbares 

Betriebsmittel 

Leistungsbereich ≤10 MW ≤1.500 MW ≤20 MW 

≤7 MW bei einzelnem 
Umrichter, Modulare Bauweise 

und Skalierung zu höheren 
Leistungsklassen möglich 

Abhängig vom Umrichter modular 
skalierbar 

Aktuelle 
Durchdringung und 
Betriebserfahrung 

Mehrere Jahrzehnte 
Betriebserfahrung; 30 % aller WEA in 

Deutschland mit DFIG betrieben 

Viele Jahrzehnte 
Betriebserfahrung; Einsatz in 

Kraftwerken und WEA 

Betriebserfahrung als Generator 
seit etwa 30 Jahren in 
Deutschland; Aufgrund 

Innovation (DFIG) zunehmend 
seltener als Generator 

eingesetzt 

Etwa 15 Jahre 
Betriebserfahrung in 
Deutschland mit VSC 

allgemein; Verwendung in 
allen PV-Anlagen und 50% der 

WEA 

≥5 Jahre Betriebserfahrung in 
Deutschland; Einsatz mit 

zunehmend größeren Leistungen 
pro Anlage 

Planungs-, 
Genehmigungsdauer 

& Bauzeit 

WEA: ≥11-13 Monate Bauzeitraum und 
in der Regel <24 Monate 

Genehmigungsdauer 

k.A., Projekt- und 
Leistungsabhängig 

k.A., Projekt- und 
Leistungsabhängig 

k.A., Projekt- und 
Leistungsabhängig 

Einige Monate 
Genehmigungsdauer; Planungs- 

und Bauzeit: 12 Monate 

Regulatorische 
Anforderungen 

Bei Betrieb in WEA: Einspeisung i.d.R. mit festem Leistungsfaktor ohne Vorhaltung von Wirkleistungsreserven 
für RL-Einsatz; Mindestanforderungen am RL-Markt müssen erfüllt werden 

Bei Betrieb in PVA: 
Einspeisung i.d.R. mit festem 

Leistungsfaktor ohne 
Vorhaltung von Wirkleistungs-

reserven für RL-Einsatz; 
Mindestanforderungen am 
RL-Markt müssen erfüllt 

werden 

Darf nicht in NB-Eigentum sein 
(entflechtungsrechtliche 

Einschränkung); Derzeit jedoch 
nationale Umsetzung von EU-
Regeln (Strommarktrichtlinie); 

Mindestanforderungen des 
Regelleistungsmarkts müssen 

erfüllt werden 

WW kurative 
Netzführung Berücksichtigung der aktuellen Netzengpasssituation vor Abruf von Regelleistung notwendig 
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Primäre Betriebsmittel für die Dienstleistung zur Spannungsregelung (Blindleistungsbereitstellung) 

Betriebsmittel → 
 

Kategorien ↓ 

Mechanically Switched 
Capacitor 

MSC 

Mechanically Switched 
Reactors 

MSR 
Rotierender Phasenschieber 

Static Synchronous 
Compensators 

STATCOM 

Static Var 
Compensator 

SVC 

Synchronmaschine 
SM 

Primärnutzen Bereitstellung 
Blindleistung (↑) 

Bereitstellung Blindleistung (↓) Bereitstellung Blindleistung (↑↓) Bereitstellung Blindleistung 
(↑↓) 

Bereitstellung 
Blindleistung (↑↓) 

Anbindung Erzeugungs- und 
Energiespeicheranlagen 

Alleinstellungsmerkmal 

In der Regel modular 
aufgebaute 

Kondensatorbatterie; Es 
lassen sich Kapazitäten 

zu- und abschalten, 
sodass eine Regelung in 

diskreten Stufen 
erfolgen kann 

Kompensationsspule, die als 
Einheit gefertigt und in einer 
Schaltanlage verbaut wird; 

Durch mechanischen 
Stufensteller können in 

diskreten Schritten 
Wicklungen zu- oder 
abgeschaltet werden 

Rotierende Masse zur expliziten 
SDL-Bereitstellung; Umbau ehem. 

Kraftwerksgeneratoren zu rot. 
Phasenschiebern möglich 

MMC-basierte Technologie; 
Reduzierter Filteraufwand und 
Platzbedarf gegenüber. SVC 

Thyristorgesteuerte 
passive Elemente; 

Filterung von 
Oberschwingungen 

notwendig 

Rotierende Masse; Einsatz 
als Generator; Lange 

Betriebserfahrung  

Leistungsbereich ≤ 600 MVAr ≤ 300 MVAr 
In Modulen ≤75 MVAr skalierbar 

(Bei Umbau von Kraftwerken: 
siehe SM) 

≤1.000 MVAr ≤1.000 MVAr ≤1.500 MW 

Aktuelle Durchdringung 
und Betriebserfahrung 

Betriebserfahrung seit 
>8 Jahren in 
Deutschland 

Mehrere Jahrzehnte 
Betriebserfahrung in 

Deutschland 

Betriebserfahrung seit >5 Jahren 
in Deutschland; Derzeit sind mehr 
als 3 rotierende Phasenschieber in 

Deutschland in Betrieb 

Kaum Betriebserfahrung; Eine 
Anlage seit 01/2020 in Betrieb; 
Größere Betriebserfahrung in 

England (>3 STATCOMs) 

Betriebserfahrung mit 
einer Anlage 

(Umspannwerk Lübeck-
Siems); International: 

Erfahrung in Kanada seit 
2011 und im Kongo seit 

2013 

Viele Jahrzehnte 
Betriebserfahrung; Einsatz 
in Kraftwerken und WEA 

Dynamisch / 
Quasistationär 

Quasistationär Quasistationär Dynamisch und Quasistationär Dynamisch und Quasistationär 
Dynamisch und 
Quasistationär 

Dynamisch und 
Quasistationär 

Planungs-, 
Genehmigungsdauer & 

Bauzeit 

Bedarfsfeststellung über 
NEP; Planungs- und 

Bauzeitraum ≥24 
Monate 

Bedarfsfeststellung über NEP; 
Planungs- und Bauzeitraum 

≥24 Monate 

Bedarfsfeststellung Neuanlagen 
über NEP; Planungs- und Bauzeit 

beträgt dann 18-24 Monate 

Umbau von 
Kraftwerksgeneratoren zu 

rotierenden Phasenschiebern 
innerhalb eines Jahres möglich 

Bedarfsfeststellung über NEP; 
Planungs- und Bauzeitraum: 

12-24 Monate 

Bedarfsfeststellung über 
NEP; 12-24 Monate; 14 

Monate UW Lübeck-
Siems 

k.A., Projekt- und 
Leistungsabhängig 
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Sekundäre Betriebsmittel für die Dienstleistung zur Spannungsregelung (Blindleistungsbereitstellung, 1 von 2) 

Betriebsmittel → 
 

Kategorien ↓ 

Hochspannungsgleichstromübertragung 
HGÜ 

Phasenschiebertransformator 
PST (Zwei PST mit antiparalleler 

Stufung) 

Static Synchronous Series Compensator 
SSSC 

Thyristor Controlled Series Capacitor 
TCSC 

Primärnutzen Übertragung Wirkleistung Wirkleistungsflusssteuerung Wirkleistungsflusssteuerung Wirkleistungsflusssteuerung 

Alleinstellungs-
merkmal 

Bereitstellung Blindleistung über VSC (MMC) 
Kreisströme zwischen den PST haben 

ggf. negativer Effekt auf Alterung; Geringe 
Hebelwirkung auf Spannungshaltung 

Geringe Hebelwirkung auf Spannungshaltung; 
Spannungshaltung beeinflusst 

Wirkleistungsfluss 

Geringe Hebelwirkung auf 
Spannungshaltung; Spannungshaltung 

beeinflusst Wirkleistungsfluss; 
Resonanzbereich muss beachtet werden 

Leistungsbereich ≤1.000 MW ≤2.750 MVA Mit ≤10 MVA-Modulen beliebig skalierbar ≤600 MVAr 

Aktuelle Durch-
dringung und 

Betriebserfahrung 

15 Jahre Betriebserfahrung mit HGÜ Kontek; Ca. 5 
Jahre Betriebserfahrung mit mehreren Off-Shore-

HGÜ in Deutschland 

Etwa 5 Jahre Betriebserfahrung, Derzeit 4 
Anlagen an den Grenzen zu Polen, 

Niederlande und Tschechien; 
International: Erste Anlagen in den 1930er 

Jahren 

Keine Betriebserfahrung in DE / 2 Pilotprojekte 
(UK,Spanien); Betriebserfahrung in USA und 

Korea 

Kein TCSC in Deutschland im Einsatz; 
Erste Anlage in 2022; Betriebserfahrung 

in USA, Indien, China, Brasilien und 
Schweden 

Dynamisch / Quasi-
stationär 

Dynamisch und Quasistationär 

Planungs-, Genehmi-
gungsdauer & Bauzeit 

Bedarfsfeststellung innerdeutscher HGÜ über 
NEP; Bau- und Planungszeitraum 
Umrichterstation: 12-24 Monate 

Bedarfsfeststellung Neuanlagen über 
NEP; Bau- und Planungszeitraum ≈ 24 

Monate 

Bedarfsfeststellung Neuanlagen über NEP; Im 
Betrieb mobiler Einsatz innerhalb von Stunden 

möglich 

Bedarfsfeststellung Neuanlagen über 
NEP; Bau- und Planungszeitraum von 12-

25 Monaten 

Regulatorische 
Anforderungen 

Keine; NB kann Betriebspunkt vorgeben 

WW kurative 
Netzführung 

Einspeisung Blindleistung abhängig von 
übertragener Wirkleistung 

Keine SDL-Bereitstellung bei Einsatz in der kurativen Netzführung möglich 

WW Wirkleistungs-
steuerung 

Einspeisung Blindleistung abhängig von 
Wirkleistung  

Keine SDL-Bereitstellung bei Einsatz zur Wirkleistungsflusssteuerung möglich 

WW mit Primärzweck Kann Übertragung v. Wirkleistung beeinflussen Keine SDL Bereitstellung bei Erfüllung von Primärzweck möglich 
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Sekundäre Betriebsmittel für die Dienstleistung zur Spannungsregelung (Blindleistungsbereitstellung, 2 von 2) 

Betriebsmittel → 
 

Kategorien ↓ 

Doppeltgespeister Asynchrongenerator 
DFIG 

Voltage Source Converter 
VSC 

Batteriespeicher 

Primärnutzen 
Anbindung Erzeugungs- und 

Energiespeicheranlagen 
Anbindung Erzeugungs- und 

Energiespeicheranlagen Multi-Use 

Alleinstellungs-
merkmal 

Erweiterte ASM; Insbesondere Einsatz als Generator 
in Windkraftanlagen 

Leistungselektronik; Einspeisung von Wirk- und 
Blindleistung; Vielfältig einsetzbar (Batterien, PV, 

WEA,…) 
Bereitstellung Blindleistung über VSC 

Leistungsbereich ≤10 MW 
≤7 MW bei einzelnem Umrichter, Modulare 

Bauweise und Skalierung zu höheren 
Leistungsklassen möglich 

Abhängig vom Umrichter 

Aktuelle Durch-
dringung und 

Betriebserfahrung 

Mehrere Jahrzehnte Betriebserfahrung; 30 % aller 
WEA in DE mit DFIG betrieben 

Etwa 15 Jahre Betriebserfahrung in Deutschland 
mit VSC allgemein; Verwendung in allen PV-

Anlagen und 50% der WEA 

≥5 Jahre Betriebserfahrung in 
Deutschland 

Dynamisch / Quasi-
stationär 

Dynamisch und Quasistationär 

Planungs-, Genehmi-
gungsdauer & Bauzeit 

WEA: ≥11-13 Monate Bauzeitraum und in der Regel 
<24 Monate Genehmigungsdauer 

k.A., Projekt- und Leistungsabhängig 

Einige Monate Planungs- und 
Genehmigungsdauer; für Netzbetreiber 

längere Planungs- und 
Genehmigungsdauer von ggf. >2 Jahren; 

Bauzeit: 12 Monate 

Regulatorische 
Anforderungen Keine; NB kann Betriebspunkt vorgeben 

WW mit Primärzweck Kann Einspeisung von Wirkleistung beeinflussen Kann Einspeisung/Aufnahme von 
Wirkleistung beeinflussen 
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Primäre Betriebsmittel für Kurzschlussstrom & dynamische Blindstromstützung 

Betriebsmittel → 
 

Kategorien ↓ 
Rotierender Phasenschieber 

Doppeltgespeister 
Asynchrongenerator 

DFIG 

Synchronmaschine 
SM 

Voltage Source Converter 
VSC 

Primärnutzen Bereitstellung Blindleistung (↑↓) 
Anbindung Erzeugungs- und 

Energiespeicheranlagen 
Anbindung Erzeugungs- und 

Energiespeicheranlagen 
Anbindung Erzeugungs- und 

Energiespeicheranlagen 

Abgrenzungsmerkmal 

Kurzschlussstrombereitstellung inhärent 
durch die Maschine; Beitrag Faktor 5-8 
höher als Nennstrom; Umbau ehem. 

Kraftwerksgeneratoren zu rot. 
Phasenschiebern möglich 

Kurzschlussstrombeitrag durch 
dynamische Netzstützung (und 

inhärent durch Maschine) 

Kurzschlussstrombereitstellung inhärent durch 
die Maschine; Beitrag Faktor 5-8 höher als 

Nennstrom; Lange Betriebserfahrung 

Vielfältig eingesetztes Betriebsmittel 
(Anbindung von PV, WEA, Batterien); 

Kurzschlussstrombeitrag durch 
dynamische Netzstützung; Beitrag 

begrenzt durch Stromtragfähigkeit der 
Halbleiterschalter 

Leistungsbereich 
In Modulen ≤75 MVAr skalierbar (Bei 
Umbau von Kraftwerken: siehe SM) 

≤10 MW ≤1.500 MW 
≤7 MW bei einzelnem Umrichter, 

Modulare Bauweise und Skalierung zu 
höheren Leistungsklassen möglich 

Technische Wirkweise Inhärent durch die Maschine Dynamische Netzstützung; 
Einspeisung Blindstrom nach Kennlinie 

Inhärent durch die Maschine; Bei Einsatz in 
WEA erfolgt Anbindung an das Netz über VSC, 
in diesem Fall: dynamische Blindstromstützung 

gemäß Kennlinie 

Dynamische Netzstützung; Einspeisung 
Blindstrom nach Kennlinie 

Aktuelle 
Durchdringung und 
Betriebserfahrung 

Betriebserfahrung seit >5 Jahren in 
Deutschland; Derzeit sind mehr als 3 

rotierende Phasenschieber in Deutschland 
in Betrieb 

Mehrere Jahrzehnte 
Betriebserfahrung; 30 % aller WEA in 

Deutschland mit DFIG betrieben 

Viele Jahrzehnte Betriebserfahrung; Einsatz in 
Kraftwerken und WEA 

Etwa 15 Jahre Betriebserfahrung in 
Deutschland; Verwendung in allen PV-

Anlagen und 50% der WEA 

Planungs-, 
Genehmigungsdauer & 

Bauzeit 

Bedarfsfeststellung Neuanlagen über 
NEP; Planungs- und Bauzeit beträgt dann 

18-24 Monate 

Umbau von Kraftwerksgeneratoren zu 
rotierenden Phasenschiebern innerhalb 

eines Jahres möglich 

WEA: ≥11-13 Monate Bauzeitraum 
und in der Regel <24 Monate 

Genehmigungsdauer 
k.A., Projekt- und Leistungsabhängig k.A., Projekt- und Leistungsabhängig 

Regulatorische 
Anforderungen 

Keine 

 

WEA: Trennung vom Netz nach 150 ms bei niedrigen Spannungswerten erlaubt; 
Währenddessen Bereitstellung nach Kennlinie 

PV&WEA: Trennung vom Netz nach 
150 ms bei niedrigen Spannungswerten 
erlaubt; Währenddessen Bereitstellung 

nach Kennlinie 

WW kurative 
Netzführung 

- 
Dynamik der Blindstromstützung mit unmittelbar anschließender Aktivierung einer kurativen Engpassbehebungsmaßnahme aktuell 

nicht erforscht; Bereitstellung Kurzschlussstrom bzw. dynamische Netzstützung ggf. eingeschränkt bei Leistungsvorhaltung für 
kurative Engpassbehebungsmaßnahmen 
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Sekundäre Betriebsmittel für Kurzschlussstrom & dynamische Blindstromstützung 

Betriebsmittel → 
 

Kategorien ↓ 

Static Var Compensator 
SVC 

Static Synchronous Compensators 
STATCOM 

Batteriespeicher 

Primärnutzen Bereitstellung Blindleistung (↑↓) Bereitstellung Blindleistung (↑↓) Multi-Use 

Abgrenzungsmerkmal Siehe VSC Siehe VSC Siehe VSC 

Leistungsbereich ≤1.000 MVAr ≤1.000 MVAr Abhängig vom Umrichter 

Technische Wirkweise 
Dynamische Netzstützung; Einspeisung 

Blindstrom nach Kennlinie 
Dynamische Netzstützung; Einspeisung 

Blindstrom nach Kennlinie 
Dynamische Netzstützung; Einspeisung Blindstrom nach 

Kennlinie 

Aktuelle 
Durchdringung und 
Betriebserfahrung 

Betriebserfahrung mit einer Anlage 
(Umspannwerk Lübeck-Siems) 

Kaum Betriebserfahrung; Eine Anlage 
seit 01/2020 in Betrieb; Größere 

Betriebserfahrung in England 
(>3 STATCOMs) 

≥5 Jahre Betriebserfahrung in Deutschland; Einsatz mit 
zunehmend größeren Leistungen pro Anlage  

Planungs-, 
Genehmigungsdauer & 

Bauzeit 

Bedarfsfeststellung über NEP; 12-24 
Monate; 14 Monate UW Lübeck-Siems 

Bedarfsfeststellung über NEP; 
Planungs- und Bauzeitraum: 12-24 

Monate 

Einige Monate Genehmigungsdauer; Planungs- und 
Bauzeit: 12 Monate 

Regulatorische 
Anforderungen 

Keine; NB kann Betriebspunkt vorgeben 
NB kann individuell eine Kurzschlussstrombereitstellung 

vorgeben (Kennlinie) 

WW kurative 
Netzführung - - 

Dynamik der Blindstromstützung mit unmittelbar 
anschließender Aktivierung einer kurativen 

Engpassbehebungsmaßnahme aktuell nicht erforscht; 
Bereitstellung Kurzschlussstrom bzw. dynamische 

Netzstützung ggf. eingeschränkt bei Leistungsvorhaltung 
für kurative Engpassbehebungsmaßnahmen 
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Primäre Betriebsmittel für den Netzwiederaufbau 

Betriebsmittel → 
 

Kategorien ↓ 

Synchronmaschine 
SM 

Voltage Source Converter 
VSC 

(Nur mit entsprechender Regelung und ggf. 
Speicher) 

Batteriespeicher  
(Nur in Verbindung mit VSC mit 

entsprechender Regelung) 

Primärnutzen 
Anbindung Erzeugungs- und 

Energiespeicheranlagen 
Anbindung Erzeugungs- und 

Energiespeicheranlagen 
Multi-Use 

Alleinstellungs-
merkmal 

Rotierende Masse; Einsatz als Generator; 
Lange Betriebserfahrung als netzbildendes 

Betriebsmittel in größeren Kraftwerken 

Leistungselektronik; Nur bei Ausführung als 
netzbildender VSC möglich; Einspeisung von 
Wirk- und Blindleistung; Vielfältig einsetzbar 

(Batterien, PV, WEA,…); Bei Einsatz in 
Erneuerbare-Energien-Anlagen wird Speicher 

notwendig 

Flexible Einsatzmöglichkeiten; Modular 
skalierbar bezüglich Leistung und 

Speicherkapazität; Einspeisung über 
netzbildenden VSC 

Leistungsbereich ≤1.500 MW 
≤7 MW bei einzelnem Umrichter, Modulare 

Bauweise und Skalierung zu höheren 
Leistungsklassen möglich 

Abhängig vom Umrichter (VSC) 

Aktuelle 
Durchdringung 

und 
Betriebserfahrung 

Viele Jahrzehnte Betriebserfahrung; Einsatz in 
Kraftwerken und WEA; Bei Einsatz in WEA 
erfolgt Anbindung an das Netz über VSC (In 

diesem Fall siehe VSC) 

Etwa 15 Jahre Betriebserfahrung in 
Deutschland; Verwendung in allen PV-Anlagen 

und 50% der WEA 

≥5 Jahre Betriebserfahrung in Deutschland; 
Einsatz mit zunehmend größeren 

Leistungen pro Anlage  

Dynamisch / 
Quasistationär 

Dynamisch und Quasistationär Dynamisch und Quasistationär Dynamisch und Quasistationär 

Planungs-, 
Genehmigungs-
dauer & Bauzeit 

k.A., Projekt- und Leistungsabhängig k.A., Projekt- und Leistungsabhängig 
Einige Monate Genehmigungsdauer; 
Planungs- und Bauzeit: 12 Monate 

Regulatorische 
Anforderungen 

Abhängig von Primärenergiesystem; Bei 
Einsatz in WEA: Derzeit keine regulatorische 

Notwendigkeit für Schwarzstartfähigkeit; 
Technisch jedoch möglich 

Bei Betrieb in PVA: Derzeit keine regulatorische 
Notwendigkeit für Schwarzstartfähigkeit; 

Technisch jedoch möglich 
Keine 
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Sekundäre Betriebsmittel für den Netzwiederaufbau 

Betriebsmittel → 
 

Kategorien ↓ 

Doppeltgespeister Asynchrongenerator 
DFIG (Mit Erweiterung durch Energiespeicher) 

Primärnutzen Einspeisung Wirkleistung 

Alleinstellungs-
merkmal 

Rotierende Masse; Blindleistung einstellbar; Einsatz 
meistens in Windenergieanlagen; Für technische 

Eignung ist Energiespeicher notwendig, welcher die 
Rotorerregung bereitstellt; Dargebot (Wind) oder ein 

Energiespeicher muss vorhanden sein 

Leistungsbereich ≤10 MW 

Aktuelle 
Durchdringung 

und 
Betriebserfahrung 

Mehrere Jahrzehnte Betriebserfahrung; 30 % aller 
WEA in Deutschland mit DFIG betrieben 

Dynamisch / 
Quasistationär 

Dynamisch und Quasistationär 

Planungs-, 
Genehmigungs-
dauer & Bauzeit 

WEA: ≥11-13 Monate Bauzeitraum und in der Regel 
<24 Monate Genehmigungsdauer 

Regulatorische 
Anforderungen 

Bei Einsatz in WEA: Derzeit keine regulatorische 
Notwendigkeit für Schwarzstartfähigkeit; Technisch 

jedoch denkbar 

WW mit 
Primärzweck 

- 
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7 Anhang 

7.1 Gesetzliche Vorgaben und Grenzen 

Bei der Errichtung, dem Betrieb und der Änderung von Anlagen bedarf es in der Regel einer 

Überprüfung, ob die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und Grenzen gewährleistet ist. Für 

elektrische Stromkreiskomponenten müssen dabei Vorgaben bezüglich der elektrischen und 

magnetischen Felder sowie der Geräuschimmissionen beachtet werden. Zusätzlich sind weitere 

gesetzliche Vorgaben und Grenzen einzuhalten (z.B. Brandschutz) auf die im Folgenden nicht 

genauer eingegangen wird.  

Für Freileitungen müssen alle hier vorgestellten Grenzen betrachtet werden, Kabel und 

gasisolierte Leitungen (GIL) emittieren ausschließlich magnetische Felder. Alle weiteren 

elektrischen Stromkreiskomponenten werden in Schaltanlagen oder Umspannwerken 

eingesetzt bei denen die vorgegebenen Grenzwerte außerhalb der Anlage eingehalten werden 

müssen [106]. 

Im Bundesimmissionsschutzgesetz werden für Anlagen, die bei 50 Hz betrieben werden, an 

Orten, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind und bei 

höchster betrieblicher Anlagenauslastung, die folgenden Grenzwerte festgelegt [48]:  

Tabelle 7-1 Grenzwerte für elektrische und magnetische Felder bei 50 Hz Wechselstrom und DC 

[48] 

Elektrische Feldstärke 5 kV/m 

Magnetische Flussdichte (50 Hz) 100 µT 

Magnetische Flussdichte (DC) 500 µT 

 

Die elektrische Feldstärke ist dabei direkt abhängig von der aktuellen Betriebsspannung, 

während die magnetische Flussdichte direkt vom aktuellen Betriebsstrom abhängt. Neben 

diesen elektrischen Einflussgrößen ist der Abstand, das umgebende Medium und weitere 

Einflussgrößen relevant für die tatsächlichen Feldstärken und Flussdichten. Elektrische Felder 
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lassen sich vergleichsweise einfach durch elektrisch leitfähige, geerdete Materialien 

abschirmen, während die Schirmung von magnetischen Felder erheblich aufwendiger ist. 

In der TA Lärm „Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm“ werden die maximalen 

Geräuschimmissionen für gewerbliche und industrielle Anlagen und somit für die Betriebsmittel 

der Hoch- und Höchstspannungsnetze festgelegt [351]. Dabei wird zwischen verschiedenen 

Gebieten und Tageszeiten unterschieden. Als Immissionsorte sind Orte im Einwirkungsbereich 

einer Anlage festzulegen, an denen die höchsten Schallpegel zu erwarten sind [351].  

Tabelle 7-2 Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden [351] 

Gebietseinstufung Immissionsrichtwert in dB(A) 

 tags (06:00 bis 22:00 Uhr) nachts (22:00 bis 06:00 Uhr) 

Industriegebiete 70 70 

Gewerbegebiete 65 50 

Kerngebieten, 

Dorfgebieten und 

Mischgebieten 

60 45 

Allgemeine Wohngebiete 

und Kleinsiedlungsgebiete 

55 40 

Reine Wohngebiete 50 35 

Kurgebiete, 

Krankenhäuser und 

Pflegeanstalten 

45 35 

 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr 

als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. Die Richtwerte gelten 

0,5 Meter außerhalb des geöffneten Fensters des vom Geräusch am stärksten betroffenen 

schutzbedürftigen Raums. Durch geeignete Maßnahme (Schallschutzwände, Gebäude, 

Schalldämmung, etc.) ist es somit möglich die auftretenden Emissionen an den 

schutzbedürftigen Räumen zu reduzieren. 
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7.2 Glossar 

ACCR Aluminium Conductor Composite Reinforced 

ACSR Aluminium-Conductor Steel-Reinforced 

ASM Asynchronmaschine 

BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 

BImSchG Bundesimmissionsschutzgesetz 

BImSchV 
Verordnung zur Durchführung des 

Bundesimmissionsschutzgesetzes 

C Formelzeichen für die Kapazität 

CIRGE Conseil International des Grands Réseaux Électriques 

DE Deutschland 

DEA Dezentrale Energiewandlungsanlage bzw. Erzeugungsanlage 

DFIG 
Doubly-Fed Induction Generator (Doppelt gespeiste 

Asynchronmaschine) 

EA 
Erzeugungsanlage; EA Typ 1 = Anlage mit Synchrongenerator; 

EA Typ 2 = Alle anderen Anlagen 

EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz 

EnWG Energiewirtschaftsgesetz 

FC Fixed Capacitor 

FRT 
Fault Ride Through (Durchfahren von Fehlern durch 

Erzeugungsanlagen) 

GIL Gasisolierte Leitung 

GVA Gigavoltampere (Scheinleistung) 
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GW Gigawatt (Wirkleistung) 

HGÜ Hochspannungsgleichstromübertragung 

HTLS High Temperature Low Sag (Hochtemperatur Leiterseil) 

I Formelzeichen für Strom 

IGBT 
Insulated-Gate Bipolar Transistor (Bipolartransistor mit isolierter 

Gate-Elektrode) 

k.A. Keine Angabe 

L Formelzeichen für die Induktivität 

MI-Kabel Mass Impregnated Cable 

MMC Modular Multi-Level Converter 

MSC(DN) Mechanically Switched Capacitor (with Damping Network) 

MSR Mechanically Switched Reactors 

MVA 
Megavoltampere (Scheinleistung) – Eine kombinierte Angabe für 

Wirk- und Blindleistung 

MVAr Megavoltampere reaktiv (Blindleistung) 

MW Megawatt (Wirkleistung) 

MWh Megawattstunden (Energie) 

NABEG Netzausbaubeschleunigungsgesetz 

NB Netzbetreiber 

NEP Netzentwicklungsplan 

NVP Netzverknüpfungspunkt 

P Formelzeichen für die Wirkleistung 

Q Formelzeichen für die Blindleistung 

PST Phasenschiebertransformator 
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PV/PVA Photovoltaik/Photovoltaikanlage 

R 
Formelzeichen für den ohm’schen Widerstand 

(Verlustwiderstand) 

RONT Regelbarer Ortsnetztransformator 

RZ Regelzone 

S Formelzeichen für die Scheinleistung 

SDL Systemdienstleistung 

SDLWindV 
Verordnung zu Systemdienstleistungen durch 

Windenergieanlagen 

SF6 Schwefelhexafluorid 

SM Synchronmaschine 

SSSC Static Synchronous Series Capacitor 

STATCOM Static Synchronous Comensator 

SVC Static Var Compensator 

t Formelzeichen für einen Zeitpunkt 

TAR Technische Anschlussregeln 

TCR/TSR 
Thyristor Controlled/Switched Reactance (Thyristorgesteuerte 

Drossel = Thyristorgesteuerte Induktivität) 

TCSC Thyristor Controlled Series Capacitor 

TSC Thyristor Switched Capacitor (Thyristorgeschaltete Kapazität) 

U Formelzeichen für Spannung 

UK United Kingdom 

USA United States of America 

ÜNB Übertragungsnetzbetreiber 
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VDE / VDE|FNN 
Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. 

Forum Netztechnik/Netzbetrieb 

ViNK Vollständig integrierte Netzkomponente 

VPE Vernetztes Polyethylen 

VSC Voltage Source Converter 

WAFB Witterungsabhängiger Freileitungsbetrieb 

WEA Windenergieanlage 

WW Wechselwirkung 

X 
Formelzeichen für die Reaktanz (Imaginär- bzw. Blindanteil einer 

Impedanz) 

Z 
Formelzeichen für die Impedanz, bestehend aus ohm’schen 

Widerstand R und einer Reaktanz X 

 

 

Wirkleistung 

Wirkleistung ist mit einer tatsächlichen Energieerzeugung, -übertragung 

und einem tatsächlichen Energieverbrauch verknüpft. Dies grenzt 

Wirkleistung klar von der Blindleistung ab. 

Blindleistung 

In einem wechselstrombetriebenen Stromnetz kommt es aufgrund der 

sinusförmigen Ströme und Spannungen zu einem ständigen Auf- und 

Abbau von magnetischen und elektrischen Feldern. Die Blindleistung ist 

diejenige Leistung, die für diesen Ab- und Aufbau benötigt wird. Sie stellt 

keinen tatsächlichen Verbrauch von Energie dar, da beim Abbau der 

Felder die Energie aus dem Feld zurückgewonnen wird. Die Blindleistung 

ist jedoch für einen zusätzlichen Stromfluss im Netz verantwortlich, der 

zur thermischen Belastung von Betriebsmitteln und zum Spannungsabfall 

entlang dieser führt. Da sich die magnetischen Felder von Induktivitäten 

genau dann aufbauen, wenn sich die elektrischen Felder in Kapazitäten 

abbauen, ist es möglich, durch einen lokalen Ausgleich von Induktivitäten 

und Kapazitäten für die gegenseitige Deckung der erforderlichen 

Blindleistung zu sorgen. In diesem Fall muss nur wenig oder keine 



247/277 

 

Blindleistung transportiert werden, sodass thermische Belastungen und 

insbesondere Spannungsabfälle entlang von Betriebsmitteln reduziert 

werden. Dies wird Blindleistungskompensation genannt. 

Scheinleistung 

Die Scheinleistung ist eine kombinierte Größe aus Blind- und 

Wirkleistung. Der Zusammenhang ist jedoch keine einfache Addition aus 

Wirk- und Blindleistung. Stattdessen stellt die Scheinleistung die 

Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks mit Wirkleistung und 

Blindleistung als Katheten zusammen. Der Zusammenhang ist demnach 

durch den Satz des Pythagoras beschrieben. 

Reaktanz 

Kapazitäten und Induktivitäten bilden in einem Wechselstromsystem 

durch den Auf- und Abbau von elektrischen und magnetischen Feldern 

eine Reaktanz. Reaktanzen beziehen Blindleistung. 

Admittanz Der Kehrwert der Impedanz 

Impedanz 

Die Impedanz ist eine kombinierte Größe aus ohm’schen Widerstand und 

Reaktanzen. Der Zusammenhang ist jedoch keine einfache Addition aus 

Reaktanz und Widerstand. Stattdessen stellt die Impedanz die 

Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks mit Reaktanz und Widerstand 

als Katheten zusammen. Der Zusammenhang ist demnach durch den 

Satz des Pythagoras beschrieben 
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